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Sehr geehrte Damen und Herren, 
der Klimawandel ist ein Problem, das uns alle betrifft. Die 
Erderwärmung macht auch vor Panketal nicht Halt. Wir werden 
Zeugen von heißen, trockenen Sommern, heftigen Stürmen und 
häufiger werdenden Starkregenereignissen. Die extremen 
Wetterphänomene stellen uns als Gesellschaft vor neue 
Herausforderungen und somit ist es auch Aufgabe der kommunalen 
Verwaltung, sich dieser Problematik anzunehmen. Wir müssen 
unseren Beitrag dazu leisten, die Treibhausgasemission zu verringern 
und damit der Erwärmung des Planeten entgegenzuwirken. Das 

Thema ist sehr komplex, vielschichtig und kleinteilig. Daher mussten wir erst einmal 
herausfinden, wo wir stehen und wohin wir wollen. Das Klimaschutzkonzept der 
Gemeinde Panketal ist ein Leitfaden, der uns hilft, die gesteckten Ziele zu erreichen. 

Als Verwaltung gehen wir mit gutem Beispiel voran: Seit Winter 2020 haben wir eine 
Photovoltaikanlage auf dem Rathausdach. Der durch die 142 Module erzeugte Strom wird 
teilweise in der Verwaltung verwendet. Der Überschuss wird ins öffentliche Netz 
eingespeist. Etwa die Hälfte des Stromverbrauchs wird von der Anlage produziert. Das 
senkt die Stromkosten und die CO2-Emission wird pro Jahr um etwa 24.000 Kilogramm 
reduziert. Ein weiteres Beispiel ist die Erstellung eines Radverkehrskonzeptes, das die 
Bedingungen für die radelnde Bevölkerung in unserer Gemeinde verbessern soll, um den 
Umstieg vom Auto schmackhafter zu machen. Inzwischen gibt es einige Ladepunkte für 
Elektrofahrzeuge in Panketal und auch die Dienstwagen fahren zum Teil elektrisch.  

Auch auf anderer Ebene sind wir aktiv: Wir sind Mitglied im deutschlandweit agierenden 
Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“. Unsere Ortsteile sind im Netzwerk der 
Umlandgemeinden integriert: Schwanebeck ist Mitglied im Regionalpark Barnimer 
Feldmark und Zepernick gehört zum Naturpark Barnim. Es wurden Insektenweiden auf 
Gemeindeland eingerichtet und wir rufen unsere Bürgerinnen und Bürger dazu auf, solche 
Flächen auch in ihren Gärten einzurichten. Darüber hinaus setze ich mich für die 
Pflanzung von stressresistenten Pflanzen wie Esskastanien im Gemeindegebiet ein. Das 
sind einige der Maßnahmen, die bereits umgesetzt werden.  

Bei der Erstellung des Klimaschutzkonzeptes haben wir unsere Bürgerinnen und Bürger 
dazu aufgerufen, ihre Ideen, Anregungen und Wünsche einzubringen. Es gab 
verschiedene Veranstaltungen, Umfragen und Mitmach-Angebote, um sie aktiv in die 
Gestaltung einzubeziehen. Dabei sind wir durch eine zielgruppenorientierte Aufbereitung 
des Themas auch auf die jüngere Generation eingegangen. Für sie ist es noch wichtiger, 
dass wir ihr keinen Planeten hinterlassen, dessen Artenreichtum Geschichte ist und unter 
Wetterextremen leidet. Für das gezeigte Engagement möchte ich mich recht herzlich 
bedanken!  

Diese Beteiligungsprozesse waren wichtig, um für das Thema zu sensibilisieren und 
deutlich zu machen, dass wir nicht einfach etwas vorgeben, sondern etwas in 
Zusammenarbeit geschaffen haben. Diese breite Akzeptanz ist die Voraussetzung dafür, 
dass die Maßnahmen wirklich umgesetzt werden. Und dazu möchte ich Sie ermuntern! 
Nur wenn wir alle unsere Lebensweisen anpassen, können wir als Gesellschaft etwas 
gegen den Klimawandel und seine Folgen tun. 

 
 
 

Maximilian Wonke 
Bürgermeister der Gemeinde Panketal 
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GmbH   Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
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GV   Gemeindevertretung 
HF   Handlungsfeld 
HNEE   Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde 
HOAI   Honorarordnung für Architekten und Ingenieure 
Hrsg.   Herausgeber 
i.d.R.   in der Regel 
ifeu   Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg gGmbH 
IGEK   Integriertes Gemeindeentwicklungskonzept 
inkl.   inklusive 
INSEK   Integriertes Stadtentwicklungskonzept 
IPCC   Intergovernmental Panel on Climate Change (Weltklimarat) 
IT   Informationstechnik 
i.V.m.    in Verbindung mit  
IWU   Institut Wohnen und Umwelt 
Kita   Kindertagesstätte 
KSG   Klimaschutzgesetz 
KSP   Klimaschutz-Planer 
KfW   Kreditanstalt für Wiederaufbau 
KlimKo   Klimaschutzkonzept 
kom.   kommunal 
KW   Kilowatt (= 1.000 Watt) 
kWh   Kilowattstunde 
KWK   Kraft-Wärme-Kopplung 
KWKG   Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 
kWp   Kilowatt-Peak 
LAG   Lokale Arbeitsgruppe (Bezug LEADER) 
LEADER  Liaison entre actions de développement de l'économie rurale  

(Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen 
Wirtschaft) 

LED   Leuchtdiode 
LfU   Landesamt für Umwelt Brandenburg 
LK   Landkreis 
LPG   Liquified Petroleum Gas (Autogas) 
N2O   Distickstoffmonoxid (Lachgas) 
NABU   Naturschutzbund Deutschland e. V. 
NAJU   Naturschutzjugend im NABU 
MFH   Mehrfamilienhaus 
MIL   Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft des  

Landes Brandenburg 
MIV   motorisierter Individualverkehr 
MOZ   Märkischen Oderzeitung 
mündl.   mündlich 
MW   Megawatt (= 1.000 KW) 
MWh   Megawattstunde 
MZR   motorisiertes Zweirad 
o.J.   ohne Jahr 
o.S.   ohne Seite 
OEA   Ortsentwicklungsausschuss 
org.   organisatorisch 
OT   Ortsteil 
ÖPNV   Öffentlicher Personennahverkehr 
ÖPV   Öffentlicher Personenverkehr 
OZG   Onlinezugangsgesetz 
P&R-Plätze   Park & Ride – Plätze  
PA   Beschlussantrag (der Fraktionen) für die Gemeindevertretung  

Panketal 
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PtJ   Projektträger Jülich 
PM10   Feinstaubpartikel, deren Korngröße kleiner als 10 Mikrometer ist 
PMV    Mitteilungsvorlage für die Gemeindevertretung Panketal 
PV   Photovoltaik bzw.  

Beschlussvorlage für die Gemeindevertretung Panketal 
Rili KStB Bbg Richtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung zur 

Förderung von Investitionen im kommunalen Straßenbau zur Ver-
besserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden des 
Landes Brandenburg 

RRB   Regenrückhaltebecken 
S.   Seite 
SB   Schwanebeck 
spez.   speziell/ spezifisch/ spezifiziert 
SRU   Sachverständigenrat für Umweltfragen 
THG   Treibhausgas 
Tm3   Kubikterameter 
TREMOD  Transport Emission Model 
u.   und 
u.a.   unter anderem 
UBA   Umweltbundesamt 
UNFCCC   United Nations Framework Convention on Climate Change  

(Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über  
Klimaänderungen) 

UWB   Untere Wasserbehörde (des Landkreises Barnim) 
v.a.   vor allem 
VBB   Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH 
vgl.   vergleiche 
VwV    Verwaltungsvorschrift 
WA   Allgemeines Wohngebiet 
WAT   Wirtschaft, Arbeit, Technik 
WFBB   Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH  
WHG   Wasserhaushaltsgesetz 
z.B.   zum Beispiel 
ZM   Zugmaschine 
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1 Einleitung 

In der Gemeinde Panketal, wie auch in vielen anderen Kommunen, rücken die Themen 
Klimaschutz und Klimaanpassung immer mehr in den Vordergrund. Sei es durch bereits 
bestehende gesetzliche Vorgaben, dem Wunsch, sich nicht von zukünftigen Vorschriften 
„eiskalt überraschen zu lassen“, oder dem zunehmenden Bewusstsein, dass wir alle Teil 
des Problems des vom Menschen verursachten Klimawandels sind und deshalb auch alle 
Teil der Lösung sein müssen.  

Um sich mit der Thematik auch in Panketal intensiv zu beschäftigen, wurde von der 
Gemeindevertretung der Beschluss gefasst, ein Klimaschutzkonzept zu erstellen. Mit dem 
Klimaschutzkonzept (KlimKo) werden, auf Basis einer Zustandsanalyse, Maßnahmen 
entwickelt und gebündelt, die dazu dienen, 

- Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen zu reduzieren,  
- Treibhausgase zu binden und sich 
- an die Folgen des Klimawandels anzupassen. 

Mit dem Beschluss des Konzeptes durch die Gemeindevertretung (Juni 2022; PV-75-
2019-10) werden die Ziele des Konzeptes zukünftig bei Vorhaben berücksichtigt und die 
herausgearbeiteten Maßnahmen schrittweise umgesetzt.  

Bei dem hier vorliegenden Dokument handelt es sich um die „1. Stufe“ des Klimaschutz-
konzeptes der Gemeinde Panketal, welche auf dem derzeitigen Kenntnisstand und 
jetzigen Gegebenheiten in der Gemeinde beruht. Diese ändern sich aber mit der Zeit. So 
werden beispielsweise neue Technologien entwickelt bzw. alltagstauglich gemacht. Die 
Anpassung des jetzigen Konzeptes („X. Stufe“) wird daher zu einem späteren Zeitpunkt 
notwendig sein.  

Die 1. Stufe des Klimaschutzkonzeptes dient vor allem dem Erkenntnisgewinn, wo die 
Gemeinde Panketal im Kontext des Klimaschutzes und der Klimaanpassung steht.  
Daher wird in Kapitel 2 ausführlich auf die derzeitige Situation in Panketal eingegangen. 
Dazu zählt, neben einer Einführung in die Thematik des Klimaschutzes (Anlass zur 
Konzepterstellung und Erläuterungen der wichtigsten Hintergrundinformationen zum 
Konzept) und der Betrachtung des Gemeindegebietes (Untersuchungsgebiet), vor allem 
die Betrachtung der Situation der klimarelevanten Themenfelder. Diese Themenfelder um-
fassen die Bereiche Flächenmanagement, private Haushalte und Gewerbe, kommunale 
Liegenschaften, Energie- und Wärmenutzung, Mobilität, Straßenbeleuchtung, Abfall und 
Abwasser sowie Klimaanpassung. Auf Grundlage der Betrachtung und Analyse dieser 
Bereiche konnte eine Energie- und Treibhausgasbilanz der Gemeinde aufgestellt werden.  

Kapitel 3 befasst sich mit der Akteursbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit, die ein 
wichtiger Teil bei der Konzepterstellung war und es im Rahmen der Umsetzung der Maß-
nahmen auch weiterhin sein wird. Dabei wurde als erster Schritt eine Akteursanalyse 
durchgeführt, um zu ermitteln, welche Akteure berücksichtigt und einbezogen werden 
müssen. Im Anschluss wird in dem Kapitel auf die Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung im 
Rahmen der Konzepterstellung eingegangen.  
Auf Basis der in Kapitel 2 erfassten IST-Situation in der Gemeinde, wurden Potenziale 
zur Treibhausgasreduzierung und -bindung herausgearbeitet, die in Kapitel 4 vorgestellt 
werden. Dazu zählt auch die Betrachtung verschiedener Szenarien bezüglich der Um-
setzung von Treibhausgasminderungszielen.  
 
Aus der Energie- und Treibhausgasbilanz sowie der Szenarienentwicklung ergibt sich das 
Treibhausgasminderungsziel der Gemeinde Panketal. Dieses wird in Kapitel 5 vorge-
stellt. In diesem Kapitel wird auch auf Ansätze zur dauerhaften Etablierung des Klima-
schutzes in der Gemeinde (Verstetigungsstrategien) und die Umsetzungskontrolle von 
Maßnahmen eingegangen. Auch wird die Kommunikationsstrategie vorgestellt, nach der 
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in Zukunft weiter Öffentlichkeitsarbeit und Akteursbeteiligung im Rahmen des Klima-
schutzes und der Klimaanpassung in der Gemeinde stattfinden soll. Schwerpunkt dieses 
Kapitels ist aber der Maßnahmenkatalog. In diesem werden die einzelnen erarbeiteten 
Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung in Form von Maßnahmenblättern 
dargelegt.  
 
Kapitel 6 stellt eine Zusammenfassung des Klimaschutzkonzeptes dar.   
 
Das Konzept erfüllt die inhaltlichen und technischen Anforderungen der Kommunal-
richtlinie im Rahmen der Projektförderung (Technischer Annex der Kommunalrichtlinie 
vom 22.November 2021).   
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2 Situation in Panketal 

In diesem Kapitel werden der Anlass zur Erstellung des Klimaschutzkonzeptes sowie dies-
bezüglich wichtige Hintergrundinformationen, wie Begriffserklärungen, rechtliche Vor-
gaben sowie detaillierte Ziele und Aufgaben des Klimaschutzkonzeptes, erläutert. 

2.1 Anlass 

In der Gemeinde Panketal wird der Klimawandel als eine der größten Herausforderungen 
unserer Zeit angesehen. Um die globale Herausforderung des Klimawandels und seiner 
Folgen abzumildern, muss gemeinsam und organisiert vorgegangen werden – und zwar 
auch auf Ebene der Kommunen. Dabei sind konkrete Maßnahmen für den Klimaschutz 
und die Klimaanpassung in der Gemeinde zu entwickeln und umzusetzen. Aus diesem 
Grund wurde im Frühjahr 2019 von der Gemeindevertretung für die Gemeinde Panketal 
die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes beschlossen (PA 75/2019/2). 
Gemäß des Beschlusses PV 75/2019/3 wurden am 02.07.2020 beim Projektträger Jülich 
(PtJ) für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes sowie für den damit verbundenen 
Klimaschutzmanager Fördermittel beantragt. Am 08.12.2020 ist bei der Verwaltung der 
Zuwendungsbescheid vom Projektträger für das Vorhaben der Erstellung des „Integrierten 
Klimaschutzkonzeptes der Gemeinde Panketal“ eingegangen (Bewilligungszeitraum 
01.01.2021 bis 31.12.2022).  

2.2 Hintergrund 

Das Klima der Erde gerät immer weiter aus den Fugen und einige Elemente des Klima-
systems, wie das grönländische Eisschild, stehen kurz vor dem Kollaps. Extreme Wetter-
ereignissen wie Dürren, Hitzewellen und Starkregen nehmen zu. Grund dafür ist der vom 
Menschen verursachte Treibhausgaseffekt, welcher die Erde immer weiter erwärmt. Um 
ein irreparables „Kippen“ der Klimaelemente zu verhindern, ist es wichtig, die Erder-
wärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.  

Doch wie verbindlich ist dieses Ziel? Welche Klimatrends gibt es in Brandenburg bzw. in 
der Gemeinde Panketal? Und was versteht man eigentlich genau unter Begriffen wie 
„Klimaschutz“ und „Klimaanpassung“? Auf all diese Fragen wird das folgende Kapitel ein-
gehen.  

2.2.1 Begriffserklärung 

Klima  
„Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) definiert ‚Klima‘ wissenschaftlich präzise 
als ˈSynthese1 des Wetters über einen Zeitraum, der lang genug ist, um dessen 
statistische Eigenschaften bestimmen zu könnenˈ […] Um das Klima einer Region zu be-
schreiben, werden entsprechend den Vorgaben der WMO Zeiträume von mindestens 30 
Jahren analysiert“ (DWD & LFU 2019, S. 6). 
Klimawandel 
„Der Begriff Klimawandel beschreibt eine Veränderung der vorhandenen klimatischen 
Verhältnisse an einem Ort oder auf der gesamten Erde. Hinsichtlich des Parameters 
Temperatur kann diese Änderung grundsätzliche eine Erwärmung oder eine Abkühlung 
sein. Der viel diskutierte Klimawandel wird nicht durch natürliche Einflüsse (Erdbahn-
parameter oder Variationen der Solarstrahlung) hervorgerufen. Die Aktivitäten des 
Menschen haben einen signifikanten Einfluss auf das globale und regionale Klima“ (DWD 
& LFU 2019, S. 10).  

 
1 Synthese (Zusammensetzung, Zusammenfassung) ≈ Vereinigung von mehreren Elementen zu einem neuen Ganzen 
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Der Klimawandel ist mit Chancen und Risiken verbunden und spielt sich sowohl in schlei-
chenden als auch kurzfristigen Auswirkungen wieder. Es gibt zwei große Ansätze dem 
Klimawandel zu begegnen: der Klimaschutz und die Klimaanpassung.  

Klimaschutz 
Unter Klimaschutz versteht man Maßnahmen, die zur Begrenzung der globalen Erwär-
mung bzw. zur Minderung der durch menschliches Handeln verursachten Treibhausgas-
Emissionen beitragen. Zu den Treibhausgasen zählen Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), 
Distickstoffmonoxid/Lachgas (N2O), Schwefelhexafluorid (SF6), Stickstofftrifluorid (NF3) 
sowie teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKW) und perfluoriete Kohlenwasserstoffe 
(PFKW) (vgl. § 2 Nr. 1 KSG).  

Klimaanpassung  
Unter Klimaanpassung versteht man Maßnahmen, um die tatsächlichen oder zu er- 
wartenden Auswirkungen bzw. Folgen des Klimawandels zu verringern. 
Die Klimaanpassung ist ein Handlungsfeld im Klimaschutzkonzept und wurde bei der 
Maßnahmenentwicklung als gleichwertiger Aspekt zum Klimaschutz gesehen. 

 
Abbildung 1: Klimawandel, Klimaschutz und Klimaanpassung 

2.2.2 Klimatrends  

Dem Klimareport Brandenburg aus dem Jahr 2019 (DWD & LFU 2019) sind u.a. die 
folgenden Klimatrends2 der vergangenen Jahrzehnte für das Bundesland Brandenburg zu 
entnehmen: 

- Anstieg der Lufttemperatur 
(seit 1881 (bis 2018) ist die Lufttemperatur in Brandenburg etwa um 1,3°C 
gestiegen; vieljähriger Mittelwert von 8,3°C (Referenzperiode 1961 -1990) auf 
9,2°C (Referenzperiode 1981 -2010) gestiegen) 

- leichter Anstieg der Niederschlagsmenge durch v.a. Zunahme der Winternieder-
schläge - regional sehr unterschiedlich u. große Veränderlichkeit von Jahr zu Jahr  
(seit 1881 (bis 2018) Zunahme der Jahresniederschläge um 3 % relativ zur 
Referenzperiode 1961 -1990, Gebietsmittel der Jahressummen des Nieder-
schlags für Brandenburg beträgt ca. 558 mm) 

- leichte Zunahme der Sonnenscheindauer 
(Zeitraum von 1951 bis 2018 leichter Anstieg) 

 
2 verstärkte klimatische Veränderungen innerhalb einiger Jahrzehnte, deren Veränderungsrichtung über einen längeren 

Zeitraum anhält (vgl. DWD & LFU 2019) 

Klima-
wandel

Klimaschutz 
(Vermeidung)

Klimaanpassung 
(Anpassung an 

Folgen)
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- Abnahme von Frosttagen3  
(von 87 (Referenzperiode 1961 -1990) auf 84 Tage (Referenzperiode 1981 -
2010)) 

- Zunahme von Sommertagen  
(von 35 (Referenzperiode 1961 -1990) auf 42 Tage (Referenzperiode 1981 -
2010)) 

- Abnahme von Eistagen und Zunahme von heißen Tagen  

Die folgenden Klimadaten entstammen den Angaben des Deutschen Wetterdienstes 
(DWD o.J.) für die an das Gemeindegebiet westlich angrenzende Messstation Berlin-Buch 
(Bezugsstandort). Sie werden als Orientierung für die Gemeinde Panketal herangezogen. 
Es handelt sich um 30-jährige/vieljährige Mittelwerte des Jahres aus verschiedenen 
Referenzperioden: 

Tabelle 1: Klimadaten für Panketal (vgl. DWD o.J.) 

Elemente 
Referenzperiode 

1961-1990 1971-2000 1981-2010 

Niederschlag (mm) 564,3 570,0 593,0 

Sonnenscheindauer (Std.) 1594,8 -   1676,0 

Temperatur (°C) 8,8 9,2 9,5 

Eistage (Anzahl) 26,0 19,9 20,5 

Frosttage (Anzahl) 81,1 73,9 76,2 

Heiße Tage (Anzahl) 6,6 8,4 10,2 

Sommertage (Anzahl) 35,3 38,6 44,6 
 

Erläuterung zur Tabelle (vgl. DWD o.J.)  
Niederschlag:   Mittlere Monats- bzw. Jahressumme der Niederschlagshöhe 
Sonnenscheindauer:  Mittlere Monats- bzw. Jahressumme der Sonnenscheindauer 
Temperatur:   Mittel der Temperatur in 2 m über dem Erdboden 
Eistage:   Tage mit Tagesmaximum der Temperatur < 0 °C 

Frosttage:  Tage mit Tagesminimum der Temperatur < 0 °C 

Heiße Tage:   Tage mit Tagesmaximum der Temperatur >= 30 °C 

Sommertage:   Tage mit Tagesmaximum der Temperatur >= 25 °C 
 

Im Vergleich zu den Durchschnittswerten von Brandenburg in der Referenzperiode 1981-
2010 zeigt sich, dass Panketal durchschnittlich mehr heiße und weniger Frosttage auf-
weist. Auch zeigt sich im Vergleich aller Referenzperioden in Tabelle 1, dass Panketal 
dem brandenburgischen Klimatrend folgt, was die Abnahme von Frost- und Eistagen 
sowie die Zunahme von Sommertagen und heißen Tagen angeht. Gleiches gilt auch für 
die leichte Zunahme der Sonnenscheindauer und dem Anstieg der Niederschlagsmenge. 
Die Niederschlagsmenge der einzelnen Jahre innerhalb der Referenzperiode kann aber 
stark variieren. 
  

 
3 siehe Erläuterung zu Tabelle 1 
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Auch bezüglich des Anstieges der Lufttemperatur wird dem brandenburgischen Trend 
gefolgt, wenn man die Referenzperiode 1961-1990 und1981-2010 vergleicht. Allerdings 
liegen beide Mittelwerte von Panketal leicht unterhalb der brandenburgischen Mittelwerte.  

2.2.3 Nationale Klimaschutzziele 

Auf der Weltklimakonferenz 2015 in Paris wurde ein Klimaschutzabkommen beschlossen, 
welches Deutschland mitunterzeichnet hat (vgl. BMU 2019). Dieses Abkommen beinhaltet 
u.a. das gemeinsame verbindliche Ziel, die Erderwärmung gegenüber vorindustrieller 
Werte auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Angestrebt wird dabei ein 
Temperaturanstieg von 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau. Dieses Ziel soll 
v.a. dadurch erreicht werden, dass die Treibhausgasemissionen reduziert werden (ebd.).  

Zweck des Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG) ist es u.a. die Verpflichtung des Überein-
kommens von Paris einzuhalten und die nationalen Klimaschutzziele zu erfüllen (vgl. § 1 
KSG). 

Nationale Klimaschutzziele sind laut § 3 des KSG: 
„(1) Die Treibhausgasemissionen werden im Vergleich zum Jahr 1990 schrittweise wie  
       folgt gemindert:  
       1.    bis zum Jahr 2030 um mindestens 65 Prozent, 
       2.    bis zum Jahr 2040 um mindestens 88 Prozent. 
(2) Bis zum Jahr 2045 werden die Treibhausgasemissionen so weit gemindert, dass 
Netto-Treibhausgasneutralität erreicht wird. Nach dem Jahr 2050 sollen negative Treib-
hausgasemissionen erreicht werden.“ 

Gemäß § 13 Abs. 1 des KSG hat die Gemeinde Panketal, als Träger öffentlicher Auf-
gaben, bei ihren Planungen und Entscheidungen den Zweck dieses Gesetzes und die zu 
seiner Erfüllung festgelegten Ziele zu berücksichtigen.  

Weitere Informationen sind in Kapitel 3.2 zu finden.  

2.2.4 Ziele und Aufgaben des Klimaschutzkonzeptes 
Ein Klimaschutzkonzept dient der Gemeinde als strategische Entscheidungsgrundlage 
und Planungshilfe für zukünftige Klimaschutzaktivitäten (vgl. PTJ 2020a). Mit dem 
Konzept soll der Klimaschutz als Querschnittsaufgabe dauerhaft in der Kommune 
verankert werden sowie auf lokaler Ebene zur Erreichung der nationalen Klimaschutzziele 
beitragen. Inhaltlich umfasst das Klimaschutzkonzept grob die Punkte: 
• „IST-Analyse“ sowie Energie- und Treibhausgas-Bilanz der Gemeinde 
• Klimaschutzziele 
• Ermittlung von Potenzialen von Treibhausgas-Einsparungen und zur Steigerung der 

Energieeffizienz 
• Entwicklung von Szenarien (mit und ohne Umsetzung von Klimaschutzstrategien) 
• Maßnahmenkatalog mit kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen 
• Konzept zur Verstetigung/dauerhaften Etablierung des Klimaschutzes in der 

Gemeinde 
• Konzept zur Kontrolle der Wirksamkeit der Maßnahmen. 

Betrachtet werden dabei übergreifend alle klimarelevanten Bereiche der Gemeinde (ebd.), 
weshalb es sich um ein „integriertes“ Konzept handelt. Daraus ergibt sich eine große 
Themenvielfalt. Auf Grund von beschränkten Ressourcen (Projektzeitraum, 
Datenverfügbarkeit und Finanzen) mussten daher in der 1. Stufe des Klima-
schutzkonzeptes Schwerpunkte gesetzt werden. Das Konzept schafft dabei einen Spagat 
zwischen Relevanz, Dinglichkeit und bestehenden Vorgaben.  

Die Gemeinde gewinnt dabei die Erkenntnis, wo sie bei der Produktion von 
Treibhausgas(THG)-Emissionen steht und in welchem Umfang Maßnahmen zur 
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Reduzierung notwendig sind. Im Bereich Klimaschutz definiert das Konzept (langfristige) 
Ziele und den Rahmen für Projekte (Zuständigkeiten, Budget, etc.). Das Konzept bündelt 
bisherige und geplante Aktivitäten sowie Zahlen, Daten und Fakten als Grundlage für 
Handlungsentscheidungen. Dadurch, dass u.a. verschiedene Handlungsfelder und 
Akteure einbezogen werden, kann es Handlungsschwerpunkte und Maßnahmen für den 
Klimaschutz aufzeigen.  

Der Klimaschutz geht uns alle etwas an und daher lebt das Klimaschutzkonzept von der 
Beteiligung aller. Besonders bei der Maßnahmenentwicklung ist die Beteiligung der 
Öffentlichkeit ein wichtiger Faktor. 

Gefördert wurde die Erstellung des Klimaschutzkonzeptes im Zeitraum vom 01.01.2021 
bis 31.12.2021 durch den Projektträger Jülich. Am 01.01.2022 übernahm die Zukunft – 
Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH die Projektbetreuung und Förderung aus Mitteln der 
Nationalen Klimaschutzinitiative. „Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert und 
fördert das Bundesumweltministerium seit 2008 zahlreiche Projekte, die einen Beitrag zur 
Senkung der THG-Emissionen leisten. Ihre Programme und Projekte decken ein breites 
Spektrum an Klimaschutzaktivitäten ab: Von der Entwicklung langfristiger Strategien bis 
hin zu konkreten Hilfestellungen und investiven Fördermaßnahmen. Diese Vielfalt ist 
Garant für gute Ideen. Die Nationale Klimaschutzinitiative trägt zu einer Verankerung des 
Klimaschutzes vor Ort bei. Von ihr profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso 
wie Unternehmen, Kommunen oder Bildungseinrichtungen“ (PTJ 2020b). 

2.3 Untersuchungsgebiet 

Die Gemeinde Panketal vereint die Ortsteile Zepernick und Schwanebeck und wurde im 
Zuge der Gemeindegebietsreform am 26.10.2003 aus den Gemeinden Zepernick und 
Schwanebeck gebildet. Im Folgenden wird auf die räumliche Lage der Gemeinde, 
Flächennutzung sowie auf Grundstücke, Wohngebäude, kommunale Bäume und Wälder 
innerhalb der Gemeinde eingegangen.  

2.3.1 Räumliche Lage und Flächennutzungen 

Die Gemeinde Panketal liegt in Brandenburg im Süden des Landkreises Barnim. Sie 
grenzt an die Barnimer Gemeinden Wandlitz und Ahrensfelde, an die Stadt Bernau bei 
Berlin sowie im Westen an die Metropole Berlin. 

Die Gemeindefläche beträgt ca. 2584 ha, wovon der Ortsteil Zepernick ca. 1300 ha und 
der Ortsteil Schwanebeck ca. 1284 ha ausmacht.  Zum Ortsteil Zepernick gehören zudem 
das ehemalige Berliner Stadtgut Hobrechtsfelde sowie die umliegenden Rieselfelder im 
Norden der Gemeinde (siehe Abbildung 2). 
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Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Panketal stellt (auf Grundlage einer Bestands-
erhebung und geplanten Entwicklungen) folgende Flächennutzungen innerhalb der 
Gemeinde dar (vgl. HAß et al. 2019, S. 65): 

ca. 1590 ha Freiflächen:  

- ca. 568 ha Flächen für Forstwirtschaft 
- ca. 770 ha Flächen für Landwirtschaft 
- ca. 227 ha Grünflächen4 
- ca.   25 ha Wasserflächen 

ca. 888 ha Bauflächen: 

- ca. 788 ha Wohnbauflächen 
- ca.   42 ha gemischte Bauflächen5 
- ca.     7 ha gewerbliche Bauflächen 
- ca.   33 ha Sonderbauflächen6 
- ca.   18 ha Flächen für den Gemeinbedarf7 

ca. 102 ha Flächen für technische Infrastruktur8  
  

 
4 Friedhöfe, Sportflächen, Kleingartenanlagen und sonstige Grünflächen 
5 Wohn- und Gewerbenutzung 
6 Handel, Kultur/Freizeit, sozialer Zweck/Seniorenbetreuung und Wochenendhausgebiete 
7 Soziale Infrastruktur u. öffentliche Verwaltung (inkl. nachgeordnet Einrichtungen) 
8 Verkehrsinfrastruktur, Versorgungsanalgen und Aufschüttungen (Deponie) 
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Abbildung 2: Übersichtskarte Panketal (OPEN STREET MAP, verändert) 

  

2.3.2 Geschützte Teile von Natur und Landschaft  

Nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und dem Brandenburgischen Natur-
schutzausführungsgesetz (BbgNatSchAG) unterstehen in Panketal einige Teile von Natur 
und Landschaft einem gesetzlichen Schutz, um eine dauerhafte Sicherung sowie die 
Pflege und Entwicklung dieser Flächen zu gewährleisten.  
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2.3.2.1 Naturschutzgebiete 
Naturschutzgebiet „Ausstichgelände Röntgental“ 
Das Naturschutzgebiet „Ausstichgelände Röntgental“ – auch „Der Schacht“ genannt – 
liegt direkt am S-Bahnhof Röntgental. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde dort Sand für den 
Bahndamm ausgehoben In der daraus resultierenden ca. 25 ha großen Grube entwickelte 
sich ein kostbarer Feuchtgebiet-Lebensraum für zahlreiche Tiere und Pflanzen. Nachdem 
der Schutzstatus für kurze Zeit aufgehoben wurde, erfolgte gemäß des Beschlusses Nr. 
130 des Bezirkstages Frankfurt (Oder) vom 14. März 1990 die erneute und heute noch 
gültige Sicherung des Gebietes als Naturschutzgebiet, welches besonders für Amphibien 
und Vögel eine Heimat darstellt. 

Naturschutzgebiet „Faule Wiesen bei Bernau“ 
Das Naturschutzgebiet „Faule Wiesen bei Bernau“ liegt mit ca. 20 ha in der Gemeinde 
Panketal (hinter der Ackerfläche am S-Bahnhof Zepernick) und mit ca. 17 ha in der Stadt 
Bernau. Es sind dort, neben Waldbeständen, wertvolle Feuchtwiesen mit Kleingewässern 
sowie Trockenrasenflächen vorzufinden, die vor allem einen Lebensraum für Amphibien, 
Vögel und Orchideen darstellen (siehe Schutzgebietsverordnung9). Das Gebiet wurde im 
Jahr 2000 unter Schutz gestellt (ebd.). 

2.3.2.2 Landschaftsschutzgebiet Westbarnim und Naturpark Barnim 
Das Landschaftsschutzgebiet „Westbarnim“ wurde 1998 ausgewiesen und umfasst mit 
seinen insgesamt rund 16.800 ha Flächen im Landkreis Barnim und Oberhavel (siehe 
Schutzgebietsverordnung10). Es ist das größte Landschaftsschutzgebiet des Großschutz-
gebietes „Naturpark Barnim“. Der Naturpark ist ein ca. 74.870 ha großes Schutzgebiet der 
Länder Brandenburg und Berlin und wurde ebenfalls 1998 gegründet (LFU 2021). Er liegt 
in der Gemeinde Panketal im nördlichen Bereich des Ortsteils Zepernick – im Gebiet der 
ehemaligen Rieselfelder um Hobrechtsfelde – und ist in seiner Fläche nahezu deckungs-
gleich mit dem Landschaftsschutzgebiet „Westbarnim“. Naturpark und Landschafts-
schutzgebiet erstrecken sich in Panketal über eine Fläche von ca. 495 ha. Ziel der Unter-
schutzstellung ist laut Schutzgebietsverordnung u.a. die Erhaltung und Entwicklung der 
Rieselfeldlandschaft aufgrund ihrer Bedeutung für Tier- und Pflanzenarten, als kultur-
historische Landschaft und als Erholungsort.  

2.3.2.3 Geschützte Landschaftsbestandteile 
Bei dem „Okkenpfuhl“, der u.a. im Frühjahr für Moorfrösche als Laichgewässer von 
besonderer Bedeutung ist, und dem „Feuchtgebiet an der Goethestraße“ im Ortsteil 
Schwanebeck handelt es sich um geschützte Landschaftsbestandteile. Auch Alleen 
haben diesen Schutzstatus, ebenso wie Bäume, welche unter die Barnimer 
Baumschutzverordnung fallen. Alleen sind Straßen oder Wege mit zwei Baumreihen (links 
und rechts von der Fahrbahn). Dabei spielt die Anzahl der Bäume innerhalb der 
Baumreihen keine Rolle – auch wenn zahlreiche Lücken vorzufinden sind. Geschützte 
Alleen in Panketal sind z.B. in folgenden Straßen vorzufinden: Poststraße, Schönower 
Straße, Steinstraße, Elbestraße, Menzelstraße, Wernigeroder Straße, Ahornallee, 
Heinestraße, Hufelandstraße und Charlottenstraße. Aber es gibt noch viele weitere in 
Panketal. 
  

 
9 https://bravors.brandenburg.de/de/verordnungen-211936 - Abruf 23.02.2022 
10 https://bravors.brandenburg.de/de/verordnungen-212841 - Abruf 23.02.2022 



                                     1. Stufe des integrierten Klimaschutzkonzeptes der Gemeinde Panketal      Seite   25 

  Stand Juni 2022 

2.3.3 Grundstücke und Gebäude in Panketal 
Die Grundstücke in Panketal lassen sich nach einzelnen Grundstücksarten unterteilen und 
sind in Tabelle 2 zusammengestellt (Stichtag 31.12.2020): 
 

Tabelle 2: Grundstücke in Panketal 

Grundstücksart  Anzahl 

Grundstück, bebaut mit einem Einfamilienhaus (EFH) 6475 

Grundstück, bebaut mit einem Mietshaus (Mehrfamilienhaus (MFH))    722  

Grundstück, bebaut – EFH/MFH in Ersatzbemessung 72 

Eigentumswohnung 767  

gemischtes Grundstück (Wohnung u. Büro/Geschäft) 123 

Geschäftsgrundstück    129  

Wochenendgrundstück (Laube/Bungalow)    682  

 Unbebaut 688 

Sonstige bebaute Grundstücke 84 

 
Basis der Tabelle ist eine Statistik über die Grundstücksarten auf Grundlage von Angaben 
des Finanzsamtes.  
 
Es zeigt sich deutlich, dass mit ca. 66,5 % der Gesamtgrundstücke die meisten Grund-
stücke in Panketal mit Einfamilienhäusern bebaut sind.  
 
Im Rahmen einer statistischen Erhebung aus 2011 (ZENSUS 2011) wurden insgesamt 
6905 Gebäude mit Wohnraum in Panketal ermittelt (STATISTISCHES BUNDESAMT 
2014).  Ca. 96 % der Gebäude befinden sich im Eigentum von Privatpersonen.  
Die Verteilung nach Baualter aller Gebäude (Mikrozensus-Klassen) ist in Abbildung 3 
dargestellt (X-Achse Anzahl; Y-Achse Baualterklasse)11.  Es zeigt sich deutlich, dass die 
meisten heutigen Gebäude im Zeitraum von 1919-1948 und 1996-2000 errichtet wurden 
(ebd.).   
 

 

11 Darstellung nach Jahrzehnten im Anhang (Abbildung 50) 
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Abbildung 3: Baualterklassen der Gebäude in Panketal (Quelle: STATISTISCHES BUNDESAMT 2014) 

2.3.4 Kommunale Bäume und Wälder 

2.3.4.1 Kommunale Bäume 

Bestand 
Insgesamt gibt es in Panketal 12.349 kommunale (registrierte) Bäume (Stand 2020), 
davon sind ca. 9.800 Straßenbäume. Die restlichen Bäume befinden sich auf den 
kommunalen Kita-, Schul- und Parkflächen12.  

Der Straßenbaumbestand in Panketal besitzt mit 88 verschiedenen Sorten eine große 
Vielfalt. Die deutliche Mehrheit stellen jedoch die Laubbaumsorten dar, davon Linde mit 
ca. 3.500 Stück, Ahorn mit ca. 2.800 Stück und Eiche mit ca. 1.200 Stück. Diese Sorten, 
mit ihrer Vielzahl von Unterarten, prägen ca. 60 % des gesamten kommunalen Baum-
bestandes. Aber auch Obstbaumsorten und einzelne Nadelgehölze befinden sich im 
Bestand. 

Pflanzungen 
Seit 2019 wurden in Panketal pro Jahr ca. 200 neue Straßenbäume und Bäume auf 
kommunalen Flächen gepflanzt. 2021 waren es 284 Bäume. 
 
Mit dem Beschluss PA-08-2021-1 wurde sich das Ziel gesetzt, dass der Baumbestand auf 
öffentlichen Flächen bis 2030 eine Zielgröße von 500 Bäumen je km² erreichen und dann 
erhalten bleiben soll. Dies entspricht nach derzeitigem Kenntnisstand ca. 1000 Neu-
pflanzungen bis 2030.  
Dabei sind bei den Neupflanzungen vorzugsweise einheimische, klimatolerante Arten zu 
wählen, die über eine möglichst insektenfreundliche Blühfähigkeit verfügen (vgl. PA-08-
2021-1). 

Baumfällungen 
Baumfällungen werden in der Gemeinde, soweit möglich, vermieden. Sie sind aber teil-
weise notwendig, z.B. zur Verkehrssicherung. Es gibt aber keinen „Durchschnittswert“, 
wie viele kommunale Bäume pro Jahr gefällt werden bzw. abgängig sind. Das liegt u.a. 
daran, dass die Anzahl dieser Bäume in den einzelnen Jahren sehr stark variieren kann 

 

12 Erfassung noch nicht abgeschlossen.  
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und ein Durchschnittswert nicht aussagekräftig wäre. Die starken Schwankungen ent-
stehen i.d.R. durch größere Bauvorhaben (z.B. Straßenbau) und meteorologische 
Ereignisse (z.B. Sturm oder Perioden anhaltender Trockenheit).  2021 wurden 128 Bäume 
gefällt.  
 
Sofern aber die Möglichkeit besteht, werden die Stämme der Bäume als „Biotopbäume“ 
bzw. „Habitatbäume“ erhalten. Die Baumstämme stellen einen Lebensraum (Mikrobiotop) 
für verschiedenste Lebewesen dar.  

2.3.4.2 Kommunale Waldflächen 
Die Gemeinde Panketal besitzt im Gemeindegebiet folgende Waldflächen (ca. 0,18 km²), 
bei denen es sich um Laub- und Mischwälder handelt: 

 1. Waldfläche am Schönower Dorfgraben (verlängerte Dompromenade) 

 2. „Lutherwäldchen“ (Lutherstraße) 

 3. „Heidewäldchen“ am alten Krankenhaus in Zepernick (Schönower Straße) 

 4. Waldstück an der Schönerlinder Straße  

    (neben Seniorenresidenz „Eichenhof“ in Zepernick) 

 5. Waldfläche an der Kreuzung Birkholzer Straße / Alt Zepernick / Straße der Jugend 

 6. Waldfläche an der Kreuzung Händelstraße / Linckestraße 

 7. Erlenwald an der Dranse (begehbar von der Schuhmannstraße) 

 8. „Birkenwäldchen“ (Wernigeroder Straße) 

 9. Kiefernwaldfläche um den Friedhof Schwanebeck 

10. Waldfläche an der Autobahnzufahrt (Dorfstraße) 

11. Waldfläche an der Karower Straße I (B-Plan „Karower Straße“) 

12. Waldfläche an der Karower Straße II (am „Sonnenpark“)   
Des Weiteren besitzt die Gemeinde Panketal außerhalb ihrer eigenen Gemarkung die 
„Waldfläche in Schönwalde“ entlang der „Kreuzung“ Buchhorster Straße/BAB 10 sowie 
zwei kleine Waldflächen an der nahe gelegenen Schloßstraße in der Gemeinde Wandlitz 
(insgesamt ca. 0,25 km²).  

2.4 Themenfelder – derzeitiger Zustand 

Im Klimaschutzkonzept werden verschiedene Themenfelder betrachtet. Diese sind ent-
sprechend den Vorgaben des Projektträgers: Flächenmanagement, private Haushalte, 
Gewerbe, Dienstleistungen und Handel (GDH), Liegenschaften der Gemeinde, 
Beschaffung, Informationstechnik, erneuerbare Energien, Wärme- und Kältenutzung, 
Mobilität, Straßenbeleuchtung, Abwasser und Abfall sowie Anpassung an den Klima-
wandel (vgl. PTJ 2020a). Die „IST-Situation“ in den einzelnen Themenfeldern wird im 
Folgenden dargelegt. Teilweise wurden die Themenfelder dabei inhaltlich zusammen-
gefasst. 

2.4.1 Flächenmanagement 

2.4.1.1 Leitlinien 
In den „Leitlinien für die Ortsentwicklung der Gemeinde Panketal“ vom 25.06.2007 gibt es 
keine direkten Aussagen zum Klimaschutz oder zur Klimaanpassung. Aspekte, die in 
diesem Bereich relevant sind, kommen aber (indirekt) in den Leitlinien vor (vgl. S. 3 ff.). 
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Dazu gehören 
im Bereich Klimaschutz: 

- Die Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ist durch eine 
bedarfsgerechte Gestaltung zu verstärken. Es ist anzustreben, alle Wohngebiete 
an den ÖPNV anzubinden sowie die Taktfrequenz der S-Bahn-Linie 2 zu erhalten 
und zu verdichten.  

- Die P&R13-Plätze und B&R14-Plätze an den S-Bahnhöfen sind zu erweitern und 
günstige Umsteigemöglichkeiten zwischen den Verkehrsmitteln zu schaffen. 

- Die Gemeinde engagiert sich für die Nutzung nachwachsender Rohstoffe und 
erneuerbarer Energien in vielfältiger Form, vor allen von Solartechnik und 
Erdwärmegewinnung, für gemeindeeigene Gebäude und Anlagen sowie für die 
Schaffung von Voraussetzungen für die Anwendung in/auf öffentlichen Gebäuden 
in privatwirtschaftlicher oder kommunaler Trägerschaft. 

im Bereich Klimaanpassung: 

- Der Zersiedelung der Naturräume ist entgegenzuwirken.  
- Bei der baulichen Verdichtung der Innenbereiche ist die Erhaltung des 

Retentionsvermögens15 und des gartenstädtischen Charakters zu erhalten. 
- Bodenversiegelung ist zu minimieren.  
- Großzügig angelegte Straßenräume, Plätze und Freiflächen sind gemäß ihrer 

Funktion zu pflegen und zu gestalten. 
- Vorhandene Alleen und Bäume im öffentlichen Raum sind durch Pflege und 

Baumnachpflanzungen zu erhalten; bei auszubauenden baumlosen oder neuen 
Straßen sind i.d.R. Bäume zu pflanzen. 

- Biotope (insbesondere Grünflächen, Feldflure, Parkanlagen) und Biotop-
vernetzungen mit ihrer Fauna und Flora sind zu schützen und entsprechend ihrer 
Funktionen zu renaturieren sowie zu pflegen und im angemessenen Umfang der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

- Fließgewässer (Panke, Dranse, Schwanebeke, Dorfgraben und Kappgraben) sind 
zu renaturieren und Wege/Pfade entlang der Fließgewässer wiederherzustellen, 
wobei aber Uferzonen freizuhalten sind. 

- Regenwasser ist an Ort und Stelle zu versickern. 
- Im Falle neu geplanter Wohngebiete sollen die Größen der Baugrundstücke nicht 

weniger als 500 m² betragen. In ausgewählten Siedlungsbereichen sollte die 
vorhandene aufgelockerte Struktur mit Baugrundstücksgrößen von 700 m² bis 
1000 m² erhalten bleiben.   

 
13 Park&Ride-Plätze; Parkplätze für Kraftwahrzeuge in der Nähe von Haltestellen des ÖPNV-Angebotes  
14 Bike&Ride-Plätze; Plätze zum Anfahren mit Fahrrädern an einem Verknüpfungspunkt wie z.B. ein Bahnhof – i.d.R. mit 

Abstellmöglichkeiten 
15 Retentionsflächen sind Bereiche, in denen sich zeitweise Regenwasser ansammeln kann oder Gewässer schadlos 

ausufern können 
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2.4.1.2 Flächennutzungsplan und Landschaftsplan 
Der Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Panketal (Stand 04/2019) ist mit 
Genehmigung vom 24.09.2019 durch die höhere Verwaltungsbehörde (Landkreis Barnim) 
genehmigt worden. Der FNP umfasst das gesamte Gemeindegebiet und stellt die 
beabsichtigten städtebaulichen Entwicklungen der Gemeinde in einem Plan und in einer 
Begründung mit Umweltbericht dar. Im Umweltbericht wird sich bei der 
Bestandsaufnahme und -bewertung des Schutzgutes „Klima/Luft“ am Landschaftsplan der 
Gemeinde orientiert.   

Der Landschaftsplan (LP) für die Gemeinde wurde parallel mit dem FNP erstellt und 
genehmigt. Landschaftspläne dienen der örtlichen Konkretisierung von Zielen, 
Erfordernissen und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (vgl. § 11 
Abs. 1 BNatSchG).  

Im LP der Gemeinde wird u.a. das Schutzgut „Klima“ betrachtet. Dabei wird aber nicht 
konkret auf den Klimaschutz eingegangen. In Karte 6 „Klima“ (siehe Anhang - Abbildung 
51) sind die einzelnen Bereiche des Gemeindegebietes den passenden Klimatopen zu-
geordnet worden. Klimatope sind Flächen, die sich auf Grund ähnlicher mikroklimatischer 
Eigenschaften kategorisieren lassen. Die Eigenschaften der einzelnen Klimatope werden 
im Kapitel 3.2.3.3 „Naturhaushaltsfunktionen Klima / Luft“ im LP beschrieben. Auf der 
Karte sind zudem die Frischluftbahnen zu sehen. Auf Basis der Bestandsanalyse wurden 
für das Schutzgut Klima verschiedene Erhaltungs- und Entwicklungsziele abgeleitet. 
Diese sind in Tabelle 3 dargestellt. In Spalte eins sind die Anforderungen der 
Bestandsanalyse, in Spalte zwei die abgeleiteten Erhaltungsziele („er“) und Entwicklungs-
ziele („en“) sowie in Spalte drei die Adressaten (Fo = Forstwirtschaft; Si = Siedlungs-
entwicklung; La = Landwirtschaft) und die Ziel-Nr. (hier zur Verbindung zwischen Tabelle 
3 und Tabelle 4) aufgezeigt. Um die Erhaltungs- und Entwicklungsziele realisieren zu 
können, wurden im LP Erfordernisse an die Flächennutzer abgeleitet. Diese sind in 
Tabelle 4 zusammengefasst.  

Tabelle 3: Übersicht Erhaltungs- u. Entwicklungsziele - Schutzgut Klima/Luft (MENCKE et al. 2019, verändert) 
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Tabelle 4: Übersicht der abgeleiteten Erfordernisse - Schutzgut Klima/Luft (MENCKE et al. 2019, verändert) 

Adressat/ 

Nr. Ziel  

Erhaltungs- bzw. Ent-

wicklungsziel  

abgeleitete Erfordernis (E) Naturschutzfachliche Effekte 

und Wirkungen  

Si-er-3  Erhalt der lokalklima-

tischen Situation in den 

Siedlungsgebieten  

E4 Erhalt von Bäumen und 

Sträuchern in Siedlungs-

gebieten  

Erhalt der positiven klimatischen      

Eigenschaften der Gehölze in 

Siedlungsbereichen 

Si-er-9  Erhalt des Luftaus-

tausches im Grenz-

gebiet zu Berlin  

E13 Vermeidung von 

Bebauung im Bereich der 

Frischluftbahnen  

Durch das Freihalten der Frisch-

luftbahnen von Bebauung kann 

der Luftaustausch mit dem     

nahen Siedlungsraum Berlin 

ungehindert erfolgen.  

Si-en-4  Verringerung von ver-

kehrsbedingten 

Emissionen  

E19 Anlage von Schutz-

pflanzungen entlang von 

Autobahnen  

Verminderung von Schad-     

stoffemissionen an Straßen 

Fo-er-4  Erhalt der hohen klima-

tischen und 

immissionsschützenden 

Wirksamkeit der Wald-

standorte  

E39 Verzicht auf Kahlschlag 

an Waldstandorten  

Schutz sehr stark winderosions-

gefährdeter Flächen, Schutz 

wichtiger und teilweise hoch-

wertiger Biotoptypen, Schutz 

wichtiger Habitate und Schutz 

des Landschaftsbildes 

La-er-6  

 

Erhalt des Luft-

austausches im Grenz-

gebiet zu Berlin  

E35 Erhalt der Kalt-

luftentstehungsgebiete und 

Vermeidung von Gehölz-

pflanzungen und Bauwerken 

in Ost-West-Richtung im 

südlichen Plangebiet  

 

Durch den Erhalt der Kalt-

luftentstehungsgebiete und das 

Freihalten der Frischluftbahnen 

kann der Luftaustausch in 

Richtung Berlin erfolgen. 

 

Die abgeleiteten Erfordernisse sind auch im Entwicklungskonzept (Karte 11) des LP auf-
geführt. Die Erfordernisse E19 und E35 werden dabei mit einem konkreten räumlichen 
Bezug innerhalb der Gemeinde dargestellt.  

2.4.1.3 Integriertes Gemeindeentwicklungskonzept (IGEK) 
Für die Gemeinde Panketal soll ein integriertes Gemeindeentwicklungskonzept (IGEK) 
„Panketal 2030“ erarbeitet werden (vgl. PV-55-2020-2). Es handelt sich dabei um ein auf 
die Gemeinde angepasstes integriertes Stadtentwicklungskonzept (INSEK). Bei der Er-
arbeitung des IGEK wird sich an der „Arbeitshilfe zur Erstellung und Fortschreibung 
von Integrierten Stadtentwicklungskonzepten (INSEK) im Land Brandenburg“ (Neu-
fassung 2021) orientiert. 

Das IGEK ist eine gesamtgemeindliche informelle Planung und ist als planerischer Über-
bau zu verstehen. Bei jeder kommunalen Planung sind die Zielvorgaben des IGEK zu 
berücksichtigen bzw. gibt das IGEK die Zielvorstellung für jede Planung vor. 
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Es ersetzt nicht andere Planungsebenen oder vertiefende und konkretisierende Fach-
konzepte und -planungen wie z.B. zum Klimaschutz oder zum Verkehr etc.. 

Vielmehr fließen vorhandene Konzepte und Planungen in die IGEK -Erarbeitung ein. Das 
IGEK dient ausdrücklich der Bündelung, Integration und Abstimmung der Planungen 
untereinander sowie ggf. punktuellen Ergänzung bzw. Aktualisierung der vorhandenen 
Analysen, Konzepte und Strategien. Die Existenz eines INSEK, im Fall der Gemeinde ein 
IGEK, ist auch Voraussetzung, um ggf. Städtebaufördermittel in Anspruch nehmen zu 
können. 

Ziel des IGEK ist die Schaffung eines gemeindlichen Gesamtkonzeptes für die 
kommenden Jahre, das, getragen durch Politik, Öffentlichkeit und Verwaltung, Rahmen-
bedingungen und Vorgaben für die nachfolgenden Planungen und Konzepte (bis hin zu 
konkreten Maßnahmen) formuliert und festlegt. 

Zentrale Elemente sind 

1. Ein übergeordnetes Leitbild, das die Zielstellung der gesamtgemeindlichen 
Entwicklung beschreibt - ggf. untersetzt mit sektoralen Entwicklungszielen (z.B. Grün-
flächen, Siedlungsentwicklung, ÖPNV etc.) 

2. Umsetzungsstrategie - Wie werden die Leitbildziele in konkretes Verwaltungshandeln 
umgesetzt (z.B. Organisationsstrukturen in der Verwaltung, Verstetigung und Bürger-
beteiligung)? 

3. Konkrete Maßnahmen - Überführung der Leitbildziele in konkrete Maßnahmen-
vorschläge 

Diesen Prozess verdeutlicht auch noch mal Abbildung 4 (hier INSEK und IGEK synonym).  

 

 

Abbildung 4: INSEK-Prozess  

  

Die zu bearbeitenden Themenfelder (vgl. PA-55-2020-1) wurden den Themenfeldern der 
INSEK-Arbeitshilfe zugeordnet und bilden die Arbeitsfelder ab. 
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Tabelle 5: IGEK -Arbeitsfelder 

Themenfelder gem. INSEK Arbeitshilfe Zuordnung der Themen gem. PA 
55/2020/1 zu den sektoralen Themen-      
feldern Querschnittsthemen  

(sollen in jedem sektoralen 
Thema berücksichtigt 
werden) 

Sektorale Themenfelder 

- Nachhaltigkeit 
A: Stadtstruktur 
(Gemeindestruktur) 

1. Einwohnerzahlen: Entwicklung in 
Panketal und den angrenzenden 
Gemeinden 

- Umweltschutz 
B: Wohnen 5. Bauland: Verfügbarkeit, Preisentwicklung, 

… 

- Barrierefreiheit 
C: 
Wirtschaft/Beschäftigung 

6. Gewerbe: Mögliche Ansiedlung von 
Gewerbe, … 

- Baukulturelle Qualität u. 
Identität D: Soziales, Kultur und 

Bildung 
2. Infrastruktur: Kita, Schule, Ärzte, 
Verwaltung, … 

- Bürgermitwirkung und 
Bürgerschaftliches 
Engagement 

7. Kulturangebote: Schaffung von Kultur-
angeboten, 

- Stadt-Umland-Beziehung, 
Netzwerke, Interkommunale 
Kooperation 

9. Freizeit: Schaffung von Angeboten für die 
unterschiedlichen Altersgruppen 

- Kundenfreundliche Stadt 
E: Technische Infras-
truktur 

3. Verkehr: aktuelle Verkehrsbewegungen, 
ÖPNV, Mobilitätsalternativen, Sicherheit, … 

  4. Wasser: Trinkwasser, Gartenwasser, 
Niederschlagswasser, … 

  F: Klimaschutz und 
Energieeinsparung 

8. Landschaftsplanung und Umwelt 

  G: Stadtmarketing Nicht relevant 

Das Klimaschutzkonzept der Gemeinde wird eng in die IGEK -Bearbeitung eingebunden. 

Die Erarbeitung eines IGEK erfordert einen hohen Anteil an Beteiligung und Abstimmung. 
Daher wurde die Arbeitsgruppe „Panketal 2030“ gegründet. Diese besteht u.a. aus 
Vertretern aus der Politik und Verwaltungsmitarbeitern und dient dem gegenseitigen 
Austausch. 

Nach derzeitiger Planung ist es vorgesehen, dass das IGEK 2023 vorliegen wird.  

2.4.2 Private Haushalte und Gewerbe 

2.4.2.1 Private Haushalte 
„Entgegen dem Trend in anderen Teilen des Landes Brandenburg hat sich die Wohn-
bevölkerung in der Gemeinde seit 1990 auf ca. 185 % erhöht“ (HAß et al.2019, S. 7). 
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Die Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz) in Panketal beträgt 20.929 (Stand 21.12.2020). Diese 
Einwohner leben insgesamt in 12.348 Haushalten zusammen (Stand 02.02.2021).  Somit 
leben durchschnittlich ca. 1,7 Einwohner in einem Haushalt - die meisten davon in 
Einfamilienhäusern (siehe Kapitel 1.3.3). 

Derzeit wird von einer Einwohneranzahl von 22.600 im Jahr 2030 ausgegangen (vgl. PV-
64-2021). Diese Prognose soll im Zuge der Erarbeitung des integrierten Gemeinde-
entwicklungskonzeptes (IGEK) „Panketal 2030“ überprüft und ggf. angepasst werden.  

2.4.2.2 Gewerbe, Dienstleistung und Handel (GDH) 
In der Gemeinde Panketal sind 2.253 Gewerbe angemeldet (Stand 30.09.2021). Davon 
sind 201 Reisegewerbe, bei denen die Gewerbetreibenden einen Wohnsitz in Panketal 
haben und u.a. auf Märkten oder Ähnlichem tätig sind.  

Im Folgenden werden einige für das Konzept besonders relevante GDH-Bereiche und ihre 
Anzahl in Panketal beispielhaft aufgeführt16: 

Einzelhandel für Lebensmittel/Getränke:  10 

Autohändler/-werkstätten:   11 

Tankstellen:      1 

Fahrradgeschäfte/-werkstätten:   0 

Erneuerbare Energien/Energieoptimierung:  4 

2.4.3 Kommunale Liegenschaften 

2.4.3.1 Kommunale Gebäude 
Im Folgenden wird die Anzahl der kommunalen Gebäude unterteilt nach Gebäudetypen 
aufgelistet (Stand Oktober 2021). Eine konkrete Auflistung für die Gebäude mit 
kommunaler bzw. Mischnutzung ist im Anhang zu finden. 
Gebäudetypen: 

Wohnhäuser:        19 (davon 9 Mehrfamilienhäuser) 

Mischnutzung:        3 

„kommunale Nutzung“ (Gesamt 30): 

- Verwaltungsgebäude:     2 
- Kindertagestätten (inkl. Hort):  11 
- Schulen und dazugehörige Anlagen:    6  
- Turnhallen/Sporthallen:      2 
- Jugendeinrichtungen:      5 (4 genutzt) 
- Feuerwehren:       2 
- Krankenhaus (nicht mehr genutzt):     1 
- Friedhof:       1  

Bei den 19 kommunalen Wohnhäusern handelt es sich um Ein-, Zwei- und Mehrfamilien-
häuser mit ggf. mehreren Wohneinheiten. Es sind ältere Gebäude, die zwischen 1900 und 
1975 errichtet wurden (vgl. Abbildung 5). Davon sind bereits zwei (Elisenhaus und 
Torhaus am Heidewäldchen) saniert worden.  

 

16 Ermittlung über Internetrecherche und anschließendem Abgleich mit Gewerbeanmeldung (Jan. 2022); kein Anspruch auf 

Vollständigkeit 
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Abbildung 5: Baualterklassen der kommunalen Wohngebäude  

Bei den anderen kommunalen Gebäuden handelt es sich um eine Mischung aus älteren 
und neueren Objekten. Dies ist auch  Abbildung 6 zu entnehmen. Es sei angemerkt, dass 
es sich bei den Angaben teilweise um Annahmen handelt, da keine konkreten Infor-
mationen vorliegen. Auch wurden in einigen Fällen Gebäude in Gebäudeteile 
unterschiedlichen Alters differenziert (z.B. Grundgebäude und Erweiterungsbau).  

 
Abbildung 6: Baualterklassen der kommunalen Gebäude(teile)  

Vereinzelt wurden bereits einige der älteren kommunalen Gebäude (teil-)saniert.  
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2.4.3.2 Objektplanung 
Mit dem Beschluss PA 62/2020 wurde 2020 beschlossen, dass bei allen zukünftigen 
Hochbaumaßnahmen der Gemeinde (Neubau, Bauerneuerung und Außenanlagen) der 
(aktuelle) „Leitfaden Nachhaltiges Bauen – Zukunftsfähiges Planen, Bauen und Betreiben 
von Gebäuden“ des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat“ (BMI) sowie 
ergänzend dazu das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) anzuwenden sind. 
Die darin angestrebten Mindesterfüllungsgrade bzw. Grenzwerte (Stufe Bronze oder 
besser) sollen bei der Objektplanung eingehalten werden (ebd.).  
„Das BNB ist ein Instrument zur Planung und Bewertung nachhaltiger und in der Regel 
öffentlicher Bauvorhaben“ (BBSR 2020a, o.S.).  Beim BNB wird der gesamte Lebens-
zyklus des Bauobjektes/Bauvorhabens unter nachhaltigen und technischen Aspekten und 
Prozessen betrachtet (ebd.). Bei der Bewertung spielen ökonomische und soziokulturelle 
Aspekte, der wirtschaftliche Betrieb und die Unterhaltung der Gebäude sowie die 
Standortwahl eine Rolle. „Primäres Ziel ist dabei nicht die Optimierung von Einzel-
aspekten, sondern eine ganzheitliche Optimierung von Gebäuden und Außenanlagen. 
Neben der finalen Bewertung und Dokumentation der tatsächlich erreichten 
Gebäudequalität dient das BNB auch zur planungs- und baubegleitenden Qualitäts-
sicherung und -kontrolle“ (BBSR 2020a, o.S.).  „Die eigentliche Bewertung der Qualitäten 
des Gebäudes und der Abläufe findet auf der Ebene der einzelnen Kriterien statt, die in 
Kriterien-Steckbriefen beschrieben sind. […] Der Bewertungsmaßstab definiert je Steck-
brief einen Zielwert (max. 100 Punkte), Referenzwert (50 Punkte) und Grenzwert (10 
Punkte), wobei für eine Zertifizierung immer mindestens die Einhaltung des Grenzwertes 
nachgewiesen werden muss. […] Der Erfüllungsgrad in den jeweiligen Hauptkriterien-
gruppen17 errechnet sich aus den Einzelergebnissen der Kriterien-Steckbriefe. Die 
Erfüllungsgrade der [sechs] Gruppen werden mit der festgesetzten Gewichtung zu einem 
Gesamterfüllungsgrad verrechnet und daraus die Endnote ermittelt. Anhand der Note – 
beziehungsweise des Erfüllungsgrades – erfolgt die Zuordnung zu den Qualitätsstandards 
Gold, Silber oder Bronze“ (BBSR 2020b, o.S.). Der Qualitätsstandard Bronze wird mit der 
Note 3 (50-65 % des Gesamterfüllungsgrades erreicht), der Standard Silber mit der Note 
2 (65-80 %) und der Standard Gold mit der Note 1 (80-100%) erlangt (ebd.). 
Die Prinzipien des nachhaltigen Bauens sind grundsätzlich bei allen Gebäudetypen 
ähnlich. Dennoch gibt es nutzungsbedingte Besonderheiten, die berücksichtig werden 
müssen und somit eine Anpassung des Bewertungssystems zur Folge haben (vgl. BBSR 
2020a, o.S.). Derzeit gibt es angepasste Bewertungssysteme für Büro- und Verwaltungs-
gebäude, Unterrichtsgebäude, Laborgebäude und Außenanlagen (ebd.). Die 
vorhandenen Standards müssen allerding auf kommunaler Ebene angepasst bzw. neu 
entwickelt werden, da die bestehenden BNBs für Bundesbauten entwickelt wurden. Somit 
werden, außer Schulen und Außenanlagen, keine Gebäude der kommunalen Infrastruktur 
oder Wohngebäude abgedeckt. Durch den Mehraufwand beim Bau der Gebäude nach 
dem BNB (z.B. bezüglich Planung, Zertifizierung, Überwachung, Wahl nachhaltiger 
Baustoffe, Raumkonzepten, Tragwerk usw.) fallen für die Gemeinde erhebliche 
Mehrkosten an (ca. 10-20%).  
 
Im „Leitfaden Nachhaltiges Bauen – Zukunftsfähiges Planen, Bauen und Betreiben von 
Gebäuden“ des BMI (BBSR 2019) wird das BNB als ein Grundsatz des nachhaltigen 
Bauens aufgeführt. Des Weiteren werden nachhaltige Baumaßnahmen und 
Empfehlungen für nachhaltiges Nutzen und Betreiben von Gebäuden aufgeführt. Auch 
gibt es Informationen zum nachhaltigen Bauen im Bestand (ebd.).  

 

17 Sechs Hauptkriteriengruppen: ökologische Qualität, ökonomische Qualität, soziokulturelle u. funktionale Qualität, 

technische Qualität, Prozessqualität und Standortmerkmale (vgl. BBSR 2020b) 
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2.4.3.3 Beschaffungswesen in der Verwaltung 
In der Gemeindeverwaltung werden Büromaterialien, wie z.B. Druckerpapier und Stifte, 
zentral über den Fachdienst „Innere Verwaltung“ beschafft. Dabei wird beim Kauf von 
Produkten teilweise bereits Wert auf den Aspekt „Nachhaltigkeit“ gelegt. So wird z.B. nur 
recyceltes Papier (Blauer Engel und/oder FSC-Zertifikat) verwendet und, soweit möglich, 
Nachfüllpackungen anstelle von neuen Produkten gekauft. Demnächst soll die 
Beschaffung von Büromaterial gesammelt einmal im Monat erfolgen. Derzeit erfolgt sie 
noch nach Bedarf einzelner Mitarbeiter - mitunter öfter im Monat.  

In einigen Themenfeldern bestellen aber die Sachbearbeiter spezifische Produkte direkt 
bzw. schreiben diese aus. Dazu zählen z.B. Büromöbel, Pflanzen oder Informations-
technik.  

Es gibt in der Verwaltung jedoch keine einheitlichen Vorgaben bzw. Empfehlungen, 
welche Kriterien mit welcher Wichtung bei Ausschreibungen bzw. beim Kauf von 
Produkten zu berücksichtigen sind.  

Die nachgeordneten Einrichtungen (Kitas, Hort, Schulen) bestellen i.d.R. „kleine“ Produkte 
selbstständig – es gibt keine zentrale Stelle, welche die diesbezügliche Beschaffung über-
nimmt. Größere Ausschreibungen laufen über die Verwaltung.  
Die Verpflegung in den Einrichtungen entspricht dem Qualitätsstandard der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung (DGE). Tierische Produkte werden in Maßen angeboten.        
Lebensmittel werden vorzugsweise frisch und regional beschafft und in den Kinder-
tagesstätten von Köchen direkt vor Ort verarbeitet. Es wird in allen Einrichtungen darauf 
geachtet, dass kaum/fast keine Lebensmittel weggeworfen werden.  

2.4.3.4 Informationstechnik in kommunalen Einrichtungen 
Im Bereich Informationstechnik (IT) wird bei der Beschaffung und bei Ausschreibungen 
nach Möglichkeit darauf geachtet, dass nicht nur ökonomische, sondern auch ökologische 
Aspekte berücksichtig werden. Dazu zählt beispielsweise, dass auf die Energieeffizienz 
von Geräten geachtet wird. Auch wird auf eine „Homogenität“ der Produkte Wert gelegt. 
Dies sorgt für eine Kompatibilität der Geräte untereinander und den Austausch dieser 
zwischen den einzelnen kommunalen Einrichtungen. 
Des Weiteren wird angestrebt, funktionsfähige Geräte so lange wie möglich zu 
verwenden, z.B. durch eine Nachnutzung in anderen Einrichtungen. 

Die kommunale IT-Infrastruktur für die Verwaltung, Kindertagesstätten sowie für die 
Grund- und Gesamtschule in Zepernick wird über Server (inkl. dafür benötigte Anlagen 
zur Heizung, Kühlung und Luftfeuchteregulierung) gewährleistet. Die Server laufen 
ununterbrochen. Sie machen ca. 3 % des Gesamtenergieverbrauches des Sektors 
kommunale Einrichtungen (Bezugsjahr 2018; siehe Kapitel 1.5 und Anhang) aus, sind 
aber unverzichtbar für die Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Einrichtungen und 
stellen somit kein erhebliches Einsparpotenzial dar.  

2.4.4 Energie- und Wärme-Nutzung 

2.4.4.1 Stromleitungsnetz 
Seit dem 01.01.2022 ist der offizielle Betreiber des Stromnetzes in Panketal die 
„Netzgesellschaft Panketal GmbH“, welche sich an den Leistungen der E.DIS Netz GmbH 
bedient. Am 9. Juni 2020 wurde der Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde Panketal 
und der E.DIS Netz GmbH unterzeichnet (Grundlage siehe PV 84/2007/10). Damit kehrte 
die Gemeinde zu dem Dienstleister zurück, der schon vorher für den Betrieb des 
Stromnetzes in der Region zuständig war. Die Laufzeit des Vertrages beträgt 20 Jahre. 
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Die Struktur des Leitungsnetzes der Gemeinde Panketal kann im Vergleich zu anderen 
Gemeinden als „jung“ bezeichnet werden. Seit 1990 wurden verhältnismäßig über-
durchschnittlich viele Leitungen des Mittel- und Niedrigspannungsnetzes (Orts- und Haus-
anschlusskabel) modernisiert. Aktuell erfüllen diese den technischen Standard. 

Nach Rücksprache mit dem Netzbetreiber im März 2022 ist derzeit die Leistungsfähigkeit 
des Netzes für die anstehenden Versorgungsansprüche gegeben. Dies beinhaltet auch 
die Leistungsfähigkeit des Netzes, wenn z.B. weitere Anlagen im Bereich der E-Mobilität 
und erneuerbaren Energien (z.B. PV-Anlagen) errichtet werden. Das Erreichen der 
Kapazitätsgrenze ist aber nicht auszuschließen. Letzteres hätte einen Netzausbau zur 
Folge. Diesbezüglich sind konkrete Aussagen nicht möglich, da das Erreichen der 
Kapazitätsgrenze sehr stark von der Anzahl und dem Zeitpunkt der Anträge für die 
Strombeziehung bzw. Stromeinspeisung abhängig ist.  

2.4.4.2 Energie- und Wärmeversorgung der kommunalen Einrichtungen 
In den einzelnen Wohnungen der kommunalen Wohngebäude gibt es i.d.R. Erdgas-
Einzelheizungen. Die Gemeinde hat keinen Einfluss darauf, welchen Gas- (und Strom-) 
Anbieter die einzelnen Mieter nutzen. Auch sind der Gemeinde nicht die konkreten 
Einzelverbräuche bekannt.  

Die kommunalen Gebäude werden überwiegend von Brennwertgeräten/ 
Brennwertkesseln, die mit Erdgas betrieben werden, mit Wärme versorgt.  

Das Gas, welches die kommunalen Einrichtungen beziehen, hat einen Biomethan-Anteil 
von 10% (Vertrag 2020 bis 2023). Der Strom stammt zu 100% aus erneuerbaren Energien 
(Wasserkraft, Windenergie, solare Strahlungsenergie, Geothermie, Energie aus Bio-
masse; Vertrag 2020 bis 2023). 

2.4.4.3 Wärmenetze und Blockheizkraftwerke 
In der Gemeinde Panketal (OT Zepernick) gibt es derzeit drei größere Wärmenetze. Diese 
befinden sich in den Bebauungsplan-Gebieten „Am Pfingstberg“ und „Am Mühlenberg I“ 
sowie in Hobrechtsfelde. Darüber hinaus gibt es ein Wärmenetz am Schulstandort 
Zepernick. Ein weiteres Wärmenetz ist im Rahmen der Bebauungsplan-Gebiete „Oder-
straße/Neckarstraße“ und „Rhinstraße“ (OT Zepernick) vorgesehen.  
Unter einem Wärmenetz versteht man gemäß § 2 Nr. 32 Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 
(KWKG)18 Errichtungen zur leitungsgebundenen Versorgung mit Wärme, 
a) die eine horizontale Ausdehnung über die Grundstücksgrenze des Standorts der 

einspeisenden Kraft-Wärme-Kopplungsanlage (KWK-Anlage19) hinaus haben, 
b) an die als öffentliches Netz eine unbestimmte Anzahl von Abnehmenden ange-

schlossen werden kann und 
c) an die mindestens ein Abnehmender angeschlossen ist, der nicht Eigentümer, Mit-

eigentümer oder Betreiber der in das Wärmenetz einspeisenden KWK-Anlage ist. 
„In einem Wärmenetz wird ein Wärmeträgermedium (z.B. Wasser), das auf die 
gewünschte Temperatur erwärmt wurde, über ein Rohrleitungssystem mittels Pumpen 
verteilt. Beim Nutzer wird das Wärmeträgermedium entweder direkt in die lokalen 
Systeme geleitet oder die Wärme wird über einen Wärmetauscher an das Objekt über-
geben. Das abgekühlte oder erwärmte Wärmeträgermedium des Verteilernetzes wird 

 
18 KWK – Kraft-Wärme-Kopplung: gleichzeitige Umwandlung von eingesetzter Energie in elektrische Energie und in 

Nutzwärme in einer ortsfesten technischen Anlage (§ 2 Nr. 13 KWKG) 
19 KWK-Anlagen: Anlagen, in denen Strom und Nutzwärme erzeugt werden (§ 2 Nr. 14 KWKG) 
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dann zurück zum Wärmeerzeuger geleitet, um erneut aufgeheizt bzw. abgekühlt zu 
werden“ (ZEIDLER 2020, S. 4). 
„Wird aus einer nicht im Eigentum des Gebäudeeigentümers stehenden Heizungsanlage 
von einem Dritten nach unternehmenswirtschaftlichen Gesichtspunkten eigenständig 
Wärme produziert und an andere geliefert, so handelt es sich um Fernwärme. Auf die 
Nähe der Anlage zu dem versorgten Gebäude oder das Vorhandensein eines größeren 
Leitungsnetzes kommt es nicht an“ (BGH, Urteil vom 25.10.1989).  
„Fernwärme gilt gemeinhin als effiziente und umweltfreundliche Wärmeversorgungsart, 
vor allem, wenn sie in Kraftwerken mit Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) erzeugt wird. 
Diese sind nicht nur ökonomischer, sondern sparen auch Brennstoff und klima-
schädliche Treibhausgase ein“ (ZEIDLER 2020, S. 4).  
 
Ein solches Kraftwerk ist zum Beispiel ein Blockheizkraftwerk. „Im Blockheizkraftwerk 
(BHKW) wird gleichzeitig Strom und Wärme nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK) produziert. Bei der Stromerzeugung über einen Verbrennungsmotor mittels Erd-
gases, Heizöl oder Pflanzenöl wird die anfallende Abwärme zur Beheizung des Gebäudes 
und zur Warmwasserbereitung genutzt“ (CO2ONLINE o.J., o.S.).  

Bebauungsplan-Gebiet „Am Pfingstberg“ 
„Im Zuge der Erschließung des Neubau-
gebietes ‚Am Pfingstbergˈ ab 1997 hatte 
der damalige Energieversorger EAB Fern-
wärme GmbH ein Heizhaus in der Uecker-
straße errichtet. Über eine erdgas-
betriebene Doppelkesselanlage wird 
seitdem die Wärme in das sukzessiv 
erweiterte Versorgungsnetz eingespeist. 
Nach der Insolvenz der EAB Fernwärme 
GmbH übernahm im Jahr 2002 die 
Thermotex GmbH das Nahwärmenetz 
einschl. Wärmeerzeugungsanlage. Neben 
dem Anlagenbetrieb wurde so auch der 
weitere Ausbau des Versorgungsgebietes 
einschl. Nahwärmenetz sichergestellt. Im 
Jahr 2011 wurde die Thermotex GmbH mit 
der RheinEnergie AG verschmolzen. Seit 
diesem Zeitpunkt betreibt die Rhein-
Energie AG die Anlagentechnik im Heiz-
werk sowie das Nahwärmenetz und be-
gleitete den Ausbau des Versorgungs-
gebietes bis zum letzten Bauabschnitt in 
der Randowstraße.  

Aktuell besteht die Wärmeerzeugungsanlage 
aus 2 Erdgas-betriebenen Heizkesseln       
(3,5 MW Brennwert-Technik und 5 MW Niedertemperatur-Technik). Für einen störungs-
freien und effizienten Anlagenbetrieb werden neben der regelmäßigen Wartung auch 
stetig Verbesserungsmaßnahmen durchgeführt (z.B. Erneuerung von Heizkessel, 
Brenner, Regelungstechnik, Hauptversorgungspumpen sowie Ausbau von Trassen-
entlüftern und Optimierung des Anlagenbetriebs, etc.).   

Im Zusammenhang mit einer möglichen Erweiterung des Wohngebietes im Bereich der 
Oderstraße/Neckarstraße – und den damit verbundenen höheren Anforderungen an den 
Primärenergiefaktor der Nahwärmeversorgung – wurden im Jahr 2017 unterschiedliche 
Szenarien untersucht: 

Abbildung 7: Heizhaus in der Ueckerstraße 
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- Umbau der Wärmeerzeugungsanlage auf Holzpellets bzw. Hackgut 
- Einsatz eines BHKWs 

Nach eingehender Prüfung konnten diese jedoch nicht umgesetzt werden. Gründe: 

- Ausschluss des regelmäßigen LKW-Verkehrs für die Anlieferung der Holzpellets 
bzw. des Hackgutes und der Ascheentsorgung 

- Fehlende Platzreserve für die Errichtung eines BHKWs sowie die hohen schall-
schutztechnischen Anforderungen zum Schutz der umliegenden Wohnbebauung 

Vor diesem Hintergrund sind keine grundlegenden Umbauten der bestehenden Wärme-
erzeugungsanlage geplant. Der nahezu störungsfreie und sichere Anlagenbetrieb wird 
fortgesetzt“ (RHEINENERGIE AG 2021). 

Bebauungsplan-Gebiet „Am Mühlenberg I“ 
Im B-Plangebiet „Am Mühlenberg I“ wird von der Stromkontor Rostock Port GmbH ein 
Wärmenetz betrieben. Vom Betreiber wurden auf Anfrage keine weiteren Informationen 
zur Verfügung gestellt.  

Bebauungsplan-Gebiete „Oderstraße/Neckarstraße“ und „Rhinstraße“ 
Der B-Plan „Oderstraße/Neckarstraße“ wurde 2017 beschlossen, aber noch nicht 
(vollständig) umgesetzt. In diesem Gebiet ist eine Versorgung durch eine Heizzentrale 
und ein Fernwärmenetz für die Wohngebiete WA 1, 2, 4 und 5 vorgesehen. Die 
Umsetzung soll demnächst beginnen. WA 3 wurde bereits umgesetzt und ist nicht an eine 
zentrale Fernwärmeversorgung angeschlossen.  
Der B-Plan „Rhinstraße“ wurde 2021 beschlossen. Das Gebiet soll an das Fernwärmenetz 
des Wohngebietes „Oderstraße/Neckarstraße“ angeschlossen werden. Es handelt sich 
bei diesem B-Plan um den gleichen Vorhabenträger wie beim B-Plan „Oder-
straße/Neckarstraße“.  

Hobrechtsfelde 
In Hobrechtsfelde wurde Anfang 2020 für die Versorgung von 26 Wohneinheiten der 
Wohnbaugenossenschaft „Bremer Höhe“ eG eine Heizzentrale fertiggestellt (BERLINER 
ENERGIEAGENTUR GMBH o.J.). Diese Heizzentrale umfasst u.a. einen Erdgas-Brenn-
wertkessel (160 kW) und ein Blockheizkraftwerk (20kWel). Die Anlage wird von der 
Berliner Energieagentur (BEA) betrieben und fernüberwacht (ebd.). Daten über den 
Verbrauch standen auf Anfrage noch nicht zur Verfügung. 

Schulkomplex Zepernick 
Im Heizhaus auf dem Gelände des Schulkomplexes in Zepernick (Grund- und Ober-
schule) gibt es zwei Gaskessel mit insgesamt 1,3 MW Leistung. Das Heizhaus versorgt 
über Wärmeleitungen die Gebäude der Grund- und Gesamtschule. Eine Ausnahme 
stellen der Neubau der Sporthalle (3-Feldhalle) und die Mensa dar. Die 3-Feldhalle hat 
ihren eigenen Gaskessel. Über diesen versorgt sie auch die Mensa.  
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2.4.4.1 Heizungsarten in der Gemeinde 
Im Rahmen einer statistischen Erhebung aus 2011 (ZENSUS 2011) wurden für die ins-
gesamt 6905 Gebäude mit Wohnraum in Panketal ebenfalls die verwendeten Heizungs-
arten ermittelt (STATISTISCHES BUNDESAMT 2014). Das Ergebnis ist in Abbildung 8 
dargestellt. Es zeigt sich deutlich, dass in den meisten Wohngebäuden Zentralheizungen 
vorhanden sind.  

 
Abbildung 8: Heizungsart der Wohngebäude in Panketal (STATISTISCHES BUNDESAMT 2014) 

2.4.4.2 Solarenergie 
Aus der Strahlung der Sonne kann durch Solaranlagen Energie (Solarenergie) gewonnen 
werden – sowohl Wärme als auch Strom.  

Durch Solarkollektoren kann Solarstrahlung in Wärme umgewandelt werden – man spricht 
dann von Solarthermie (vgl. REICH & REPPICH 2013). Ein Solarkollektor besteht in der 
Regel aus einem Absorber20, einem Wärmeträgermedium21, einer transparenten Ab-
deckung22 sowie aus dem Gehäuse mit Wärmedämmung (ebd.). 

Wird die Solarenergie mit Hilfe von Solarzellen in Strom umgewandelt, spricht man von 
Photovoltaik bzw. Fotovoltaik (vgl. HANUS 2007). Die Solarzellen sind zwischen Glas- 
oder Kunststoffscheiben eingeschlossen und beinhalten oft Silizium (Siliziumzelle). Sie 
sind zu Modulen zusammengeschlossen und erzeugen aus Sonnenlicht Gleichstrom. 
Durch einen Wechselrichter kann der Gleichstrom in Wechselstrom umgewandelt werden. 
Sofern es sich nicht um eine netzunabhängige Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) handelt, 
wird der erzeugte Strom anschließend ins öffentliche Netz eingespeist. Ein zusätzlicher 
Stromzähler (Einspeisungszähler) erfasst die Strommenge (ebd.). 
  

 
20 nimmt Solarstrahlung auf und wandelt sie in Wärme um; aus Metall oder Kunststoff 
21 transportiert Wärme 
22 lässt Strahlung durch und verringert den Wärmeverlust 
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2.4.4.2.1 Solarthermie 

Im Jahr 2020 haben in Panketal solarthermische Anlagen auf Wohngebäuden eine 
Kollektorfläche von 3.050 qm ausgemacht und eine Energiemenge von 1.362 MWh/a 
erzeugt (WFBB 2021b).  

In der Gemeinde Panketal verfügen drei kommunale Gebäude über Solarthermie-
Anlagen: Kita Birkenwäldchen, Kita Fantasia und Kita Da Vinci. 

2.4.4.2.2 Photovoltaik 

Die erzeugte Energiemenge 
von Photovoltaikanlagen in der 
Gemeinde Panketal entsprach 
im Jahr 2010 noch 497 MWh 
und stieg bis 2018 auf 1.916 
MWh (WFBB 2021a). Dies 
umfasst sowohl private als 
auch kommunale Anlagen.  

Seitdem sind noch viele 
weitere Anlagen dazu ge-
kommen. So ist z.B. am 
04.12.2020 die ca. 242 m² 
große Photovoltaik-Anlage auf 
dem Dach des Rathauses in 
Betrieb gegangen (siehe 
Abbildung 9). Der gewonnene 
Strom wird im Rathaus direkt genutzt. Ggf. anfallender Überschuss wird in das Netz ein-
gespeist.    

Neben der Photovoltaikanlage auf dem Rathaus betreibt die Gemeinde bereits seit 2010 
eine Photovoltaikanlage, die sich auf der „Schwanenhalle“ in Schwanebeck befindet und 
ca. 570 m² groß ist. 

Gleich daneben auf dem Dach der Grundschule befindet sich die „Erste Panketaler 
Bürgersolaranlage“, die seit 2008 am Netz ist. 

Erwähnt sei zudem, dass auf dem Dach der neuen Sporthalle an der Straße der Jugend 
(OT Zepernick), welche gerade gebaut wird, eine PV-Anlage vorgesehen ist.  

2.4.4.3 Windenergie 
In der Gemeinde Panketal gibt es keine Anlagen zur Windenergienutzung.  

Derzeit wird in der Planungsregion Uckermark-Barnim kein Plan zur Identifikation und 
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergienutzung herangezogen bzw. ange-
wendet. In diesen Eignungsgebieten können Windenergieanlagen realisiert werden, da 
z.B. städtebaulich nichts entgegen spricht oder keine erheblichen Umweltauswirkungen 
erwartet werden. In anderen Gebieten der Planungsregion dürfen keine Windenergie-
anlagen errichtet werden.  

Im sachlichen Teilplan „Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung“ der Regionalen 
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim von 2016 wurde in der Gemeinde Panketal 
kein Windeignungsgebiet ausgewiesen (vgl. REGIONALE PLANUNGSGEMEINSCHAFT 
UCKERMARK-BARNIM 2021). Dieser Plan wurde allerdings als unwirksam erklärt (ebd.). 
Ein neuer Plan ist in Bearbeitung.  

Nach derzeitigem Kenntnisstand wird davon ausgegangen, dass in Panketal keine 

Abbildung 9: PV-Anlage auf dem Rathaus!
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potenziellen Flächen vorhanden sind, welche sich für die Errichtung von Windenergie-
anlagen eignen. 

Auch zeigt eine Umfrage im Ortsteil Schwanebeck im Rahmen eines Forschungsprojektes 
(Projektzeitraum 01.07.2008 bis 30.06.2010), dass die Akzeptanz von Windeignungs-
gebieten vor Ort zum Umfragezeitpunkt gering war (RAU & ZOELLNER 2010). Über die 
Hälfte der Befragten lehnten Windkraftanlagen im näheren Umfeld ab23. Es gab aber eine 
sehr hohe Befürwortung von erneuerbaren Anlagen vor Ort im Allgemeinen (ebd.). 

2.4.4.4 Erdwärme und Biogasanlagen  
Als Erdwärme bzw. Geothermie „bezeichnet [man] die in der Erdkruste gespeicherte 
Wärmeenergie und die ingenieurtechnische Nutzung. Geothermie kann zum Heizen, 
Kühlen und zur Stromerzeugung eingesetzt werden. In Deutschland steigt die Temperatur 
in der Erdkruste durchschnittlich um 3 Kelvin pro 100 Meter an. Dementsprechend 
erschließen oberflächennahe und tiefe Geothermie Bereiche unterschiedliche 
Temperaturniveaus.  

Als oberflächennahe Geothermie gilt die Nutzung der Erdwärme aus bis zu 400 Meter 
Tiefe. Wärme aus diesem Tiefenstockwerk muss aufgrund der noch relativ geringen 
Temperatur auf ein nutzbares Temperaturniveau gehoben werden. Um beispielsweise 
Gebäude mit oberflächennaher Geothermie heizen zu können, sind daher Wärmepumpen 
erforderlich. […]  

Die tiefe Geothermie stößt gegenüber der oberflächennahen Nutzung von Erdwärme in 
andere Dimensionen vor. Es werden nicht nur Wärmereservoire in größeren Tiefen 
erschlossen und dabei Bohrlöcher von bis zu fünf Kilometer Tiefe gebohrt. Auch die damit 
betriebenen Anlagen sind wesentlich größer und leistungsfähiger. Mit Erdwärme aus 
Tiefengeothermie werden Wärmenetze gespeist und ganze Stadtviertel mit Heizwärme 
versorgt“ (UBA 2021, o.S.).  

In der Gemeinde Panketal spielt Tiefengeothermie keine Rolle. Laut Auskunft der unteren 
Wasserbehörde (UWB) des Landkreises Barnim sind folgende oberflächennahe 
Geothermieanlagen in der Gemeinde registriert (Stand November 2021): 

Tabelle 6: Geothermieanlagen in Panketal (UWB 2021) 

Geothermieanlagen  
insgesamt 

Vertikale  
Geothermieanlagen 

Horizontale 
Geothermieanlagen 

267 221 46 

Innerhalb des Wasserschutzgebietes von Panketal sind gemäß § 3 Nr. 18 der Verordnung 
zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes Zepernick „die Errichtung oder Erweiterung 
von vertikalen Anlagen zur Gewinnung von Erdwärme“ sowie Nr. 26 „das Errichten von 
Biogasanlagen“ verboten. Dies betrifft die in Abbildung 10 dargestellten Bereiche (Zone I 
bis III). Horizontale Anlagen (z.B. Erdwärmekollektoren) sind in der Zone III, nach vor-
heriger Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde des Landkreises Barnim, zulässig. 
Die Flächenkollektoren werden in einer geringen Tiefe von 1-5 m verlegt (FAU o.J.). In der 
Regel ist die Kollektorenfläche doppelt so groß wie die zu beheizende Fläche (UB.DE 
FACHWISSEN GMBH o.J.). Bei vertikalen Anlagen wird üblicherweise eine Erdwärme-
sonde in eine Tiefe von bis zu 100 m in den Boden eingebracht (ebd.).  

 

23 In Schwanebeck wurden 500 Fragebögen verteilt, wovon 133 ausgefüllt zurückgegeben wurden (RAU & ZOELLNER 

2010).  
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Abbildung 10: Wasserschutzgebiet (Verordnung zum Wasser-

schutzgebiet  - Anlage 3, verändert) 

 

In der Gemeinde Panketal gibt es keine Biogasanlagen 
(vgl. u.a. WFBB 2021). „In Biogasanlagen wird pflanz-
liches oder tierisches Material mit Hilfe von Bakterien 
unter Ausschluss von Sauerstoff (anaerob) abgebaut, 
wobei Biogas entsteht. Je nach eingesetzte[m] Material 
produzieren die Bakterien Biogas mit einem Methan-
gehalt von 50 bis 75 %. Aus diesem kann direkt vor Ort 
in einem Blockheizkraftwerk Strom und Wärme ge-
wonnen werden oder es kann auf Erdgasqualität aufbereitet und in das Erdgasnetz ein-
gespeist werden. Die beim Abbau entstehenden Gärreste können in der Regel als Dünger 
in der Landwirtschaft verwertet werden“ (UBA 2019, o.S.).  
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2.4.5 Mobilität 

2.4.5.1 Fahrzeuge 
In der Gemeinde Panketal ist laut Auskunft des Landkreises Barnim die folgende Anzahl 
von Fahrzeugen zugelassen (Stand Februar 2022): 

Tabelle 7: Zugelassene Fahrzeuge in Panketal (Quelle:  LK Barnim - Sachgebiet Straßenverkehr 2022) 

Fahrzeug-Art Verbrennungsantrieb Elektroantrieb 

PKW 12.280 162 

LKW/Bus/ZM24 1.198 3 

Kraftrad 1.414 - 

Insgesamt sind ca. 15.000 Fahrzeuge in Panketal zugelassen – der Großteil mit 
Verbrennungsmotor. Dies bedeutet, dass rechnerisch über ¾ der Einwohner Panketals 
(inkl. Kinder) und jeder Haushalt mehr als ein Fahrzeug besitzen.  

2.4.5.2 Straßen 
Durch die Gemeinde Panketal verlaufen zwei Bundesautobahnen, drei Landesfernstraßen 
und viele Gemeindestraßen.  

Bundesstraßen - Bundesautobahn 
Im Ortsteil Schwanebeck, südlich des Dorfkerns, durchquert die Bundesautobahn (BAB) 
10 (Berliner Ring) einen Teil des Gemeindegebietes. Südöstlich des Dorfkerns zweigt im 
Autobahndreieck Barnim von der BAB10 die BAB11 ab und verläuft in nördlicher Richtung 
(Berlin-Stettin).  

Landesfernstraßen 
Durch die Gemeinde verlaufen die Landesstraßen L200, L313 und L314.  
Die L200 (früher B2) beginnt am Berliner Ring / Autobahnanschlussstelle Berlin-Weißen-
see. Von dort verläuft sie durch den Dorfkern Schwanebeck (Dorfstraße) und verlässt 
Panketal im Nordosten nach der Autobahnanschlussstelle „Bernau-Süd“ in Richtung    
Bernau (Bernauer Chaussee).   
Die L314 durchquert, aus Berlin-Buch kommend, Panketal von Westen (Bucher Straße) 
durch Alt-Zepernick nach Norden (Bernauer Straße) in Richtung Bernau.  
Die L313 verläuft in West-Ost-Richtung von Berlin-Buch (Bucher Chaussee) durch den 
Dorfkern Schwanebeck in Richtung Birkholz (Birkholzer Chaussee). 

Gemeindestraßen/Ortsstraßen  
Die Gemeindestraßen bzw. Ortsstraßen werden wie folgt klassifiziert: 

Hauptverkehrsstraße 

Hauptverkehrsstraßen sind wichtige städtebauliche und verkehrliche Achsen und Räume. 
Sie verbinden Landesstraßen untereinander. 

            

 

  

 

24 ZM = Zugmaschine (Sattelzugmaschine) 
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Hauptverkehrsstraßen in Panketal sind: 

- Birkholzer Straße 
- Hobrechstfelder Dorfstraße 
- Lindenberger Weg  
- Schönerlinder Straße  
- Schönower Straße  
- Mühlenstraße 
- Schwanebecker Straße 
- Zepernicker Straße  
- Zillertaler Straße  

Haupterschließungsstraßen 

Haupterschließungsstraßen (Sammelstraßen) führen den Verkehr ganzer Wohngebiete 
den Hauptverkehrsstraßen zu. Die Verkehrsstärke ist wesentlich höher als in Wohn-
straßen. 

Wohnstraßen und Wohnwege  

Wohnstraßen und Wohnwege, oft auch als Anliegerstraßen bezeichnet, dienen über-
wiegend der Erschließung von Wohnbereichen. Die überwiegenden Nutzungsansprüche 
sind Erschließung, Aufenthalt, Spiel und Freizeit. Durchgangsverkehre sollten in ihnen 
weitgehend ausgeschlossen sein. Lkw-Verkehr ist selten. Wohnstraßen sollten in einer 
Tempo-30-Zone liegen und können unter bestimmten Voraussetzungen verkehrs-
beruhigte Bereiche sein. 

2.4.5.3 Flächen für ruhenden Verkehr  
In der 1. Änderung der Stellplatzsatzung der Gemeinde (2021) wird u.a. die Herstellung 
von privaten Stellplätzen für Pkws geregelt. So sind auf den Grundstücken z.B. 
mindestens zwei Stellplätze bei einem Einfamilienhaus (über 60 m² Wohnfläche) herzu-
stellen.  
 
Je nach Querschnitt und Ausbauzustand der jeweiligen Straße stehen zudem Stellplätze 
straßenbegleitend im öffentlichen Straßenraum für jedermann zur Verfügung.  
 
Größere öffentliche Stellplatzanlagen in der Gemeinde sind die P&R-Anlagen an den S-
Bahnhöfen Zepernick und Röntgental (Fontanestraße, Ladestraße, Dompromenade, 
Straße zum Bahnhof Röntgental).   
 
Darüber hinaus gibt es in der Gemeinde kleine öffentliche Parkplätze, wie am Schillerpark, 
am Goethe-Park, im Dorf Schwanebeck und am Rathaus (auf 2 Stunden begrenzt).  

2.4.5.4 Rad- und Gehwege 
Durch die Gemeinde Panketal verläuft, in Berlin beginnend, von Westen nach Norden der 
Fernradwanderweg „Berlin-Usedom“ (Steenerbuschstraße - Bahnhofstraße - Triftstraße - 
Straße der Jugend - Wiesenweg auf den Dransewiesen - Poststraße - Eisenbahnstraße - 
Wege an den Bahngleisen nach Bernau - Oderstraße).  
 
Radwanderwege gibt es in den Hobrechtsfelder Rieselfeldern bzw. im Naturpark Barnim. 
In Hobrechtsfelde wird so z.B. eine Verbindung nach Bernau und Wandlitz (L30) 
geschaffen.  
 
Der Hobrechtsfelder Rad- und Skaterweg bildet mit weiteren Wegen in Bernau (Ortsteil 
Schönow) einen Rundweg. „Er wurde [in Panketal] in großen Teilen auf der Trasse der 
ehemaligen Hobrechtsfelder Wirtschaftsbahn errichtet und führt mitten durch 
Hobrechtsfelde. Damit ist auch die denkmalgeschützte Gutsanlage auf diesem Wege 
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erreichbar. Parallel zur Schönerlinder Straße verlaufend wird die Anbindung an das 
Siedlungsgebiet von Zepernick hergestellt“ (HAß et al.2019, S. 55). 
 
Außerdem gibt es angeordnete Radwege bzw. kombinierte Geh- und Radwege (Fahrrad-
fahrer dürfen in diesem Bereich nicht auf der Fahrbahn fahren) entlang der 

- Dorfstraße 
- Bernauer Chaussee 
- Zillertaler Straße 
- Birkholzer Straße 
- Schwanebecker Straße (ca. 50m schräg gegenüber der Bozener Straße) 
- Mühlenbergring (ca. 50m – Übergangsbereich zur Schwanebecker Straße)  
- Neue Schwanebecker Straße 
- L314 - Abschnitt Alt Zepernick 
- Schönerlinder Straße (Abschnitt Schönower Straße bis Karl-Marx-Straße) 

An den S-Bahnhöfen Zepernick und Röntgental befinden sich zudem B&R-Plätze.  
Im bundesweiten „Fahrrad-Klimatest 2020“ des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs 
(ADFC) schnitt Panketal mit der Gesamtbewertung (Schulnote) von 3,7 (ausreichend) ab 
(vgl. ADFC o.J.). In der Ortsgrößenklasse 20.000 bis 50.000 Einwohner erzielte die 
Gemeinde damit Platz 130 von 415. Insgesamt hatten 89 Panketaler an der Befragung 
teilgenommen, bei der es darum ging, wie sie sich fühlen, wenn sie mit dem Fahrrad in 
Panketal unterwegs sind, und wo sie bezüglich des Radverkehrs in der Gemeinde Stärken 
und Schwächen sehen. Als Stärke der Gemeinde wurde z.B. der zügige Radverkehr 
empfunden. Als Schwächen wurden beispielsweise das fehlende Angebot von öffent-
lichen Fahrrädern und das Fahren im Mischverkehr mit Kraftfahrzeugen gesehen (ebd.). 
Im Rahmen des Beschlusses PA 76/2019 gab es Anfang 2020 eine interne Umfrage der 
Verwaltungsmitarbeiter, ob ein Bedarf an Lastenräder für die Verwaltung, Kitas und den 
Betriebshof besteht. Die Befragung ergab, dass kein hoher Bedarf gesehen wurde. In der 
Juli-Ausgabe des Panketal Boten 2020 wurden die Bürger von der Barnimer Energie-
gesellschaft mbH (BEG) aufgerufen, wenn sie Interesse an einem Lastenfahrrad haben, 
sich bei der BEG zu melden. Es erfolgte keine Rückmeldung. Im Rahmen der Bürger-
beteiligung zum Klimaschutzkonzept (Familienfest) wurde jedoch ein Interesse der Bürger 
bezüglich Ausleihmöglichkeiten für Fahrzeuge (z.B. Elektroautos) und Fahrräder (z.B. E-
Bikes und Lastenräder) bekundet.  
Des Weiteren soll ein Konzept „Fahrradfreundliche Gemeinde Panketal“ entwickelt 
werden (vgl. PA-28-2021). Bei der Entwicklung sollen verschiedene regionale Fachleute, 
z.B. die ADFC-Ortsgruppe, beteiligt werden (ebd.). Ein erstes diesbezügliches Treffen 
zwischen der ADFC-Ortsgruppe und Verwaltungsmitarbeitern fand am 14.10.2021 statt.  

Schulwege 
Die Gemeinde Panketal ist bemüht, die verkehrstechnische Erschließung von Straßen 
und Wegen so zu gestalten, dass alle Wege/Straßen der Gemeinde als Schulwege 
genutzt werden können und auch sollen. 
Die Grundschulen Zepernick und Schwanebeck können von Schulkindern über Rad- und 
Gehwege sowie über Busanbindungen erreicht werden. 
Zahlreiche Kinder werden jedoch durch ihre Erziehungsberechtigten per Auto zur 
jeweiligen Schule gebracht.  

2.4.5.5 Öffentlicher Personennahverkehr 
„Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) koordiniert seit 1999 im Auftrag von 
Berlin und Brandenburg den öffentlichen Nahverkehr. Ziel ist es unter anderem, in der 
Region Berlin-Brandenburg die zur Verfügung stehenden Mittel so effizient wie möglich 
einzusetzen und damit ein qualitativ hochwertiges Nahverkehrsangebot zu gewährleisten. 
Grundlage dafür ist der gemeinsame VBB-Tarif. […]  
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[Der Verkehrsverbund] verknüpft all diejenigen, die für das Verkehrsangebot in der 
Hauptstadtregion zuständig sind: 
•    Die Bundesländer Berlin und Brandenburg 
•    Die 14 Landkreise und 4 kreisfreien Städte Brandenburgs 
•    Rund 40 kommunale und private Verkehrsunternehmen“ (VBB 2021a). 

Zu den Unternehmen gehören z.B. die S-Bahn Berlin GmbH, die Barnimer Bus-
gesellschaft (BBG) und die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) (vgl. VBB 2021b). Diese 
drei Unternehmen sorgen für das Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV) in Panketal.  

2.4.5.5.1 Bahn 
Innerhalb der Gemeinde Panketal liegen die S-Bahnhöfe Zepernick und Röntgental der 
S-Bahn-Linie S2 (Bernau-Blankenfelde). Die S-Bahn fährt im 20-Minuten-Takt. Die Fahr-
zeit zwischen den beiden Bahnhöfen beträgt ca. 3 Minuten. Der Bahnhof Bernau ist mit 
der S2 von Zepernick aus in ca. 5 Minuten und beispielsweise die Berliner Bahnhöfe 
Gesundbrunnen, Friedrichstraße und Berlin-Hauptbahnhof (hier einmal umsteigen) in ca. 
20, 30 und 35 Minuten zu erreichen. Alle diese hier aufgeführten Bahnhöfe haben eine 
Verbindung zu Fern- und Regionalbahnlinien.  
Die Linie S2 wird von der S-Bahn Berlin GmbH, einer Tochterfirma der Deutschen Bahn, 
betrieben.  

2.4.5.5.2 Bus 
Elf Buslinien der Barnimer Busgesellschaft (BBG) und der Berliner Verkehrsbetriebe 
(BVG) vernetzen die Ortsteile/Siedlungsgebiete von Panketal untereinander bzw. stellen 
eine Verbindung nach Bernau, Wandlitz, Ahrensfelde und Berlin her (vgl. BBG 2021 und 
BVG 2021).  
Es handelt sich dabei um die folgenden Linien, welche auch im Liniennetz (siehe 
Abbildung 52 im Anhang) dargestellt sind: 
BBG 
Linie innerhalb von Panketal: 

- Linie 871 (seit 13.12.2020) 
Strecke Schwanebeck: Schule → Genfer Platz → Dorf → Schule 

- Linie 867  
Strecke Zepernick: S Bhf. Zepernick → Musikerviertel → S Bhf. Zepernick 

Gemeindegebiet übergreifende Linien: 
- Linie 868  

Strecke: Bernau, Süd ↔ S Bhf. Bernau ↔ Wohnpark Bernau-Friedenstal  
↔ S Bhf. Zepernick 

- Linie 891  
Strecke: Bernau ↔ Wandlitz ↔ (Zühlsdorf) ↔ Basdorf ↔ Schönerlinde  
↔ Hobrechtsfelde ↔ Zepernick ↔ Bernau 

- Linie 892 
Strecke: Bernau ↔ Birkenhöhe ↔ Birkholz ↔Schwanebeck 

- Linie 895 
Strecke: Bernau → (Schwanebeck)25 ↔ Blumberg ↔ (Krummensee)  
↔ Seefeld ↔ Werneuchen  

- Linie 899 
Strecke: Bernau ↔ Schwanebeck (bzw. zusätzlich Zepernick←) ↔ Birkenhöhe  
↔ Blumberg 
 

 

25 wird nur einmal am Tag in eine Richtung angefahren 
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- Linie 900 
Strecke: Bernau ↔ Schönow ↔ Zepernick ↔ Schwanebeck 

- Linie 901 
Stecke: Bernau ↔ Zepernick ↔ Schwanebeck ↔ Ahrensfelde → Mehrow  
→ Eiche ↔ Blumberg 

Gemeinschaftslinie BVG/BBG (Gemeindegebiet übergreifende Linie) 
- Linie 893  

Strecke: Zepernick ↔ S Bhf. Berlin-Buch ↔ Klinikum Buch ↔ Schwanebeck 
↔ Lindenberg ↔ S Bhf. Berlin-Höhenschönhausen ↔ Prerower Platz (Berlin)  
 

BVG (Gemeindegebiet übergreifende Linie) 
- Linie 259 

Strecke: (Buchholz-West, Auberstr. ↔) S Bhf. Buch (Berlin) ↔ Schwanebeck 
↔ Station Buschallee/Hansastraße (Berlin) 

 
„Die Fahrpläne orientieren sich an den Hauptverkehrszeiten des Berufs- und Schüler-
verkehrs. Außerhalb dieser Zeiten sind Busverbindungen lückenhaft und tragen so zu 
einem erhöhten Aufkommen an Individualverkehr bei“ (HAß et al. 2019, S. 54).  
Die Bushaltestellen, die von den meisten Linien angefahren werden, sind die Bus-
haltestellen S-Bahnhof Zepernick (867, 868, 891, 893 und 900) und Schule Schwanebeck 
(871, 892 und 900). Schwerpunktmäßig werden durch die Busverbindungen die Bereiche 
Alt-Zepernick/S-Bhf. Zepernick und das Dorf Schwanebeck (893 und 900) sowie Alt-
Zepernick/S-Bhf. Zepernick und Bernau (868, 891 und 900) miteinander verbunden.  
Hobrechtsfelde wird nur von einer Buslinie (891) 8 bis10 mal am Tag, ca. alle 2 Stunden, 
angefahren (BBG 2021).  
Der S-Bahnhof Röntgental wird von keiner Buslinie angefahren.  

2.4.5.6 Elektro-Mobilität und Ausleihmöglichkeiten 
Vonseiten der Gemeinde gibt es keine öffentlichen Ausleihmöglichkeiten bzw. Sharing-
Angebote für Bürger bezüglich Autos und Fahrrädern.  
 
Allerdings hat die Gemeinde damit begonnen, 
Dritte bei der Etablierung von Ausleih-
möglichkeiten und Ladestationen für Elektroautos 
zu unterstützten. So gibt es seit Ende 2021 
jeweils zwei Stellplätze mit Lademöglichkeit für 
Elektroautos in der Nähe der Bahnhöfe Zepernick 
und Röntgental. Diese befinden sich an der Lade- 
und Heinestraße auf Parkplätzen der Gemeinde. 
An der Station in Röntgental ist zusätzlich eine 
Car-Sharing-Möglichkeit („BARshare“) für 
Elektroautos entstanden. Für dieses Vorhaben 
wurde ein Gestattungsvertrag mit der Barnimer 
Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEG 
mbH) geschlossen (vgl. Beschluss PV 
76/2019/2).  
 
Des Weiteren gibt es in der Gemeinde Panketal 
derzeit eine öffentlich zugängliche Ladestation 
mit zwei Ladepunkten für Elektroautos 
(BUNDESNETZAGENTUR 2021). Diese Ladesta-
tion befindet sich an der Tankstelle im Dorf Schwanebeck und wird von einem privaten 
Anbieter betrieben (ebd.). An dieser Tankstelle stehen zudem acht Ladestationen von 
Tesla, sogenannte „Tesla Supercharger“ (TESLA 2021).  

Abbildung 11: Ladestation in Schwanebeck 
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Außerdem sind an den Bahnhöfen Zepernick und Röntgental jeweils drei Fahrradboxen 
der Gemeinde. Diese haben einen Anschluss, um elektrische Fahrräder aufzuladen. Die 
Boxen können von Bürgern gemietet werden.  
 
Die Kraftfahrzeuge des Fuhrparks der Gemeinde sind alle im Eigentum der Gemeinde. 
Der kommunale Fuhrpark umfasst derzeit zwei Elektroautos und ein Elektrofahrrad (E-
Bike). Für die Fahrzeuge gibt es am Rathaus eine interne Lademöglichkeit.  
 
Entsprechend dem Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) muss bei der 
zukünftigen Errichtung von Gebäuden sowie bei bestehenden Gebäuden die Errichtung 
von Ladepunkten und Leitungsinfrastruktur berücksichtig werden. Gemäß § 6 hat, wer ein 
Wohngebäude errichtet, das über mehr als fünf Stellplätze innerhalb des Gebäudes oder 
über mehr als fünf an das Gebäude angrenzende Stellplätze verfügt, dafür zu sorgen, 
dass jeder Stellplatz mit der Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität ausgestattet wird. 
Auch hat gemäß § 7, wer ein Nichtwohngebäude26 errichtet, das über mehr als sechs 
Stellplätze innerhalb des Gebäudes oder über mehr als sechs an das Gebäude an-
grenzende Stellplätze verfügt, dafür zu sorgen, dass  
1.   mindestens jeder dritte Stellplatz mit der Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität  
      ausgestattet wird und  
2.   zusätzlich mindestens ein Ladepunkt errichtet wird. 
Ähnliche Vorgaben gelten auch für Wohn- und Nichtwohngebäude27, wenn sie über mehr 
als zehn Stellplätze verfügen und größere Renovierungen vorgesehen sind (vgl. § 8 und 
9 GEIG). 
Darüber hinaus gilt nach § 10 Abs. 1 GEIG, dass für bestehende Nichtwohngebäude, die 
über mehr als 20 Stellplätze verfügen, vom Eigentümer nach dem 1. Januar 2025 ein 
Ladepunkt zu errichten ist. 
 

2.4.5.7 Fuhrpark der Gemeinde 
Der kommunale Fuhrpark setzt sich wie folgt zusammen (Stand Oktober 2021): 
Gemeindeverwaltung:    

- 5 Personenkraftwagen (davon zwei Elektroautos28) 
Betriebshof (mit Hausmeistern):  

- 1 Kehrmaschine 
- 2 Lastkraftwagen 
- 5 Kleintransporter 
- 7 Nutzfahrzeuge   

Eigenbetrieb:  
      Schmutzwasser:  

- 1 Nutzfahrzeug 
- 1 Saug- und Spülfahrzeug (LKW) 
- 1 Transporter  
- 1 Personenkraftwagen 

      Trinkwasser:  
- 1 Transporter 
- 3 Kastenwagen 
- 1 Personenkraftwagen 

 
26 Findet gemäß § 1 Abs. 2 GEIG keine Anwendung, wenn sich die Nichtwohngebäude im Eigentum von kleinen und 

mittleren Unternehmen befinden und überwiegend von diesen selbst genutzt werden. 
27 Nichtwohngebäude: jeder fünfte Stellplatz 
28 Mit den Elektroautos wurden 2020 ca. 35% und 2021 ca. 45% der von den Verwaltungsmitarbeitern insgesamt 

gefahrenen Kilometer zurückgelegt.  
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Feuerwehr (Schwanebeck und Zepernick):  
- 1 Einsatzleitwagen (ELW) 
- 2 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) 
- 2 Tanklöschfahrzeug (TLF) 
- 2 Löschgruppenfahrzeug (LF) 
- 1 Drehleiter mit Korb (DLK) 
- 1 Gerätewagen Logistik mit Ladebordwand (GW) 

 
Sofern es nicht explizit anders angegeben wird, werden die Fahrzeuge mit fossilen Brenn-
stoffen betrieben. 

2.4.5.8 Modal Split 
 
Der „Modal Split“ gibt Auskunft über die „Verteilung des Verkehrs auf die verschiedenen 
Verkehrsträger im Personen- beziehungsweise Güterverkehr“ (BMU 2019, S. 87). Das 
heißt, dass in einer Verkehrsstatistik die Verteilung des Aufkommens der unter-
schiedlichen Verkehrsmittel dargestellt wird. Unterteilt wird dabei z.B. nach den Haupt-
verkehrsmitteln: öffentlicher Personenverkehr (ÖPV), motorisierter Individualverkehr 
(MIV), Fahrrad und zu Fuß.  
 
Es liegen keine Daten zum Modal Split für die gesamte Gemeinde Panketal vor.  
In der „Gesamtverkehrsprognose 2025 für die Länder Berlin und Brandenburg“ (PTV AG 
& TCI 2009) wurde u.a. für den brandenburgischen „Gestaltungsraum Siedlung“ der Modal 
Split für das Bezugsjahr 2006 dargestellt (siehe Abbildung 12). Zu dieser Raumkategorie 
zählt auch die Gemeinde Panketal (vgl. ebd. S. 4). Es wird daher angenommen, dass für 
die Gemeinde Panketal ein ähnlicher Modal Split zutrifft.  
 

 
Abbildung 12: Modal Split - Bezugsjahr 2006 (Quelle PTV AG & TCI 2009) 
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2.4.6 Straßenbeleuchtung 

In der Gemeinde Panketal gibt es insgesamt ca. 3280 Straßenlaternen (Leuchtstellen) mit 
ca. 3340 Lampen (Leuchtmittel)29. Davon werden ca. 55 % direkt von der Gemeinde    
Panketal betrieben. Die anderen ca. 45 % sind mit Netzkabel der damaligen E.ON edis 
AG verbunden. Im Jahr 2000 ist für diese 45 % der Laternen ein Betriebsführungsvertrag 
mit der E.ON edis AG für die Straßenbeleuchtung in Zepernick abgeschlossen worden. 
Die damalige Gemeinde Schwanebeck hatte diesen Vertrag abgelehnt. Dieser Vertrag ist 
im Jahr 2007 wesentlich geändert worden. Durch Umstrukturierungsmaßnahmen ist der 
heutige Geschäftspartner die E.DIS Netz GmbH. 

Wenige der heutigen Straßenlaternen wurden ursprünglich zu Zeiten der DDR errichtet, 
sondern erst später. Bei den älteren Laternen wurden vor allem Quecksilberdampflampen 
(HQL) und Natriumdampf-Hochdrucklampen (NAV) verwendet. Die Gemeinde hat, bei 
den von ihr betriebenen Laternen, in den letzten Jahren damit begonnen, diese Lampen 
sowie z.B. Halogen-Metalldampflampen durch LED-Leuchtmittel auszutauschen. Oft 
passten die LEDs in die alten Fassungen im Kopf der Straßenlaternen, sodass im Kopf 
nur das Leuchtmittel und nicht der ganze Leuchtenaufsatz ausgetauscht wurde. Ein 
solcher Austausch hat sich in Panketal nach ca. 8 Monaten amortisiert30.  
Neue Straßenlampen werden gleich mit LED-Leuchtmittel (inkl. Dimmungsfunktion) 
errichtet. Insgesamt sind ca. 74% der von der Gemeinde betriebenen Laternen mit LED-
Leuchtmitteln ausgestattet.  

Von den Straßenlaternen der E.DIS Netz GmbH sind ca. 3% mit LED-Leuchtmitteln aus-
gestattet. Ein Austausch der Leuchtmittel obliegt der E.DIS Netz GmbH im Rahmen der 
Betriebsführung.  

Die von der Gemeinde betriebenen Laternen haben in der Regel eine LED-Beleuchtung 
mit einer Farbtemperatur von ca. 2200 bis 3000 K (Kelvin) und erzeugen somit warm-
weißes Licht ohne UV-Strahlung. Diese Lichtfarbe hat eine verhältnismäßig geringe 
Anlockwirkung auf Insekten (vgl. EISENBEIS & EICK). 
Durch das Anbringen von Optiken, die als Linsen fungieren und auf die LED-Leuchtmittel 
gesetzt werden, ist es möglich, den Lichtkegel, falls notwendig, einzuschränken (teilweise 
Verdunkelung/Dimmung der LED). Ein Beispiel hierfür sind die Straßenlaternen in der 
Steinstraße.  

Die Lebensdauer der LED- Leuchtmitteln hängt u.a. davon ab, wie oft sie ein- und aus-
geschalten werden. Bewegungsmelder würden die Lebensdauer demzufolge verringern. 

Weihnachtsbeleuchtung 
Im Ortsteil Zepernick in der Schönower Straße (von der Straße Alt-Zepernick bis zum 
Rathaus) und im Ortsteil Schwanebeck in der Dorfstraße (im südwestlichen Teil des 
Dorfes Schwanebeck) werden ungefähr in der letzten Novemberwoche des Jahres 
Weihnachtsbeleuchtungen aufgehängt. Diese bleiben ca. bis zur ersten Januarwoche des 
nächsten Jahres hängen. In den Straßenbereichen in Zepernick, wo die Weihnachts-
beleuchtung für genügend Beleuchtung sorgt, wird in diesem Zeitraum die „normale“ 
Straßenbeleuchtung ausgeschaltet. In den dunkleren Straßenabschnitten fungiert die 
Weihnachtsbeleuchtung ergänzend zur Straßenbeleuchtung.  
Bei der Weihnachtsbeleuchtung werden LED-Leuchtmittel verwendet.  

 
29 alle Angaben in diesem Unterkapitel haben den Stand: Juni 2021 
30 Kosten/Investitionen (für z.B. Anschaffung und Austausch) werden durch Erträge/Einsparungen wieder ausgeglichen 

bzw. gedeckt 
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2.4.7 Abfall und Abwasser  

2.4.7.1 Abfall 

Barnimer Dienstleistungsgesellschaft  
Im Auftrag des Landkreises Barnim entsorgt die Barnimer Dienstleistungsgesellschaft 
mbH (BDG) seit dem 01.01.2010 im ganzen Landkreis Haus-
müll, Sperrmüll, Biomüll und Papier/Pappe/Karton (BDG 2022a). Es gibt keine gemeinde-
spezifischen Angaben über die entsorgten Abfallmengen. Für die Jahre 2019 und 2020 
liegen für den gesamten Landkreis Barnim folgende Zahlen vor31: 

Tabelle 8: Abfallmengen im Landkreis Barnim 2019/2020 (KREISWERKE BARNIM GMBH 2021) 

Abfallart 2019 in t/Jahr 2020 in t/Jahr 
Hausmüll 34.800 35.600 
Sperrmüll 2.700 3.000 
Papier, Pappe, Karton 13.100 12.600 
Biomüll (Biotonne) 16.500 20.200 

Bei allen Abfallarten gab es 2020, im Vergleich zu 2019, einen Anstieg der Abfallmengen.  
Wenn man die Gesamt-Abfallmenge (Tabelle 8) durch die Anzahl der Einwohner teilt, 
erhält man die Angabe, welche Abfallmengen (kg) pro Einwohner in diesen beiden Jahren 
durchschnittlich anfielen. In Tabelle 9 wurde diese Angabe für das Jahr 2019 errechnet. 
Ende 2019 betrug der Bevölkerungsstand im Landkreis Barnim 185.244 (AMT FÜR 
STATISTIK BERLIN-BRANDENBURG 2021).  
Die Angaben zum Aufkommen an Haushaltsabfällen je Einwohner im Landkreis Barnim 
kann mit dem Bundesdurchschnitt verglichen werden (siehe Tabelle 9): 

Tabelle 9: Vergleich Abfallaufkommen je Einwohner LK Barnim u. Deutschland 2019 

Abfallart Aufkommen an          
Haushaltsabfällen je              
Einwohner in kg -      
Landkreis Barnim 201932 

Aufkommen an          
Haushaltsabfällen je    
Einwohner in kg - 
Deutschland 201933 

Hausmüll 188 156 
Sperrmüll 15 31 
Papier, Pappe, Karton 71 66 
Biomüll (Biotonne) 89 60 

Es zeigt sich, dass der Landkreis im Jahr 2019 bei der Abfallart „Sperrmüll“ deutlich unter 
dem Bundesdurchschnitt lag. Dies kann u.a. daran liegen, dass bei der Angabe zur 
Abfallmenge beim Landkreis nicht die an die Wertstoff- und Recyclinghöfe angelieferten 
Mengen berücksichtigt wurden. Bei den Abfallarten Hausmüll, Papier/Pappe/Karton und 
Biomüll lag der Landkreis Barnim über dem Bundesdurchschnitt.  
Die Bioabfälle werden nach Trappenfelde (Ahrensfelde) zur Kompostierung gebracht (vgl. 
STADT BERNAU BEI BERLIN, o.J.). Der entstandene Gartenkompost wird anschließend 
über die Recycling- und Wertstoffhöfe der BDG angeboten (ebd.).   
In der Rostocker Straße in Schwanebeck ist ein Wertstoffhof der BDG geplant. Das Bau-
antragsverfahren läuft (Stand 02/2022).  

 
31 Die Anlieferungen an die Wertstoff- und Recyclinghöfe sind hier nicht berücksichtigt. 
32 Daten auf Grundlage von Tabelle 8 und dem Bevölkerungsstand des Landkreises von 2019 
33 Quelle: STATISTISCHES BUNDESAMT 2021 
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REMONDIS Brandenburg GmbH  
Die Firma REMONDIS Brandenburg GmbH ist im Landkreis Barnim für die Abholung der 
„Gelben Tonnen“, das heißt für Abfall aus Kunststoff, Metall oder Verbundmaterialien 
zuständig. Auch hier gibt es keine gemeindespezifischen Angaben über die entsorgten 
Abfallmengen. 
Des Weiteren ist die REMONDIS Brandenburg GmbH für die Entsorgung des Altglases 
im Landkreis Barnim zuständig (BDG 2022b). In Panketal gibt es hierfür 13 Sammel-
stellen, davon 5 in Schwanebeck und 8 in Zepernick (ebd.; Stand 12.02.2018).  

Gemeinde Panketal 
In der Gemeinde Panketal gibt es 237 Gemeindemülleimer (Stand November 2020), 
welche mindestens einmal pro Woche (manche auch öfter) vom Betriebshof geleert 
werden. Der Müll wird anschließend entsorgt.  
Seit 2018 fallen pro Jahr durchschnittlich ca. 60 Tonnen gemischte Siedlungsabfälle aus 
Mülleimern an. Dazu kommt herrenloser Abfall, welchen die Mitarbeiter des Betriebshofes 
im Gemeindegebiet einsammeln. 2018 waren dies beispielsweise ca. 15 Tonnen.  
Bei den verwendeten Müllbeuteln achtet die Gemeinde darauf, dass diese aus 100% 
recyceltem Material produziert und somit verhältnismäßig nachhaltig sind. Die 
Polyethylen- Müllbeutel sind größer als die Müllbehälter, um sie auch noch verschließen 
zu können, wenn die Behälter bis an den Rand mit Müll gefüllt wurden. 
Vom Betriebshof sowie einer externen Firma wird zudem das Straßenlaub der Anwohner 
eingesammelt. Jedes Jahr fallen ca. 1800 bis 2000 m³ Laub an.   

Sonstige 
Auf kommunalen Flächen stehen insgesamt 15 Altkleidercontainer (Stand Januar 2022).  
Die Abholung wird von einem privaten, gemeinnützigen Verein (4 Container) und einer 
privaten Firma (11 Container) organisiert.  

2.4.7.2 Deponie Schwanebeck 
„Die Siedlungsabfalldeponie Schwanebeck wurde zum 01.06.2005 stillgelegt. Als Be-
treiber und Eigentümer der Deponie arbeiten die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) 
daran, die ca. 50 Hektar große Deponiefläche zu rekultivieren. In den Jahren 1999 und 
2000 wurden an dem Standort eine Gasfassungsanlage mit insgesamt 117 Gasbrunnen 
und ein Blockheizkraftwerk gebaut und in Betrieb genommen. Momentan werden 30 
weitere Gasbrunnen errichtet. Die Blockheizkraftwerk-Anlage besteht aus einer Gas-
verdichterstation, entsprechenden Modulen und einer (Not-)Fackel. Das aus der Deponie 
geförderte Gas wird in der Anlage verstromt. Die dabei erzeugte Energie versorgt über 
eine Fernwärmeleitung das Heizkraftwerk Buch. 
Seit 2013 erhält die Deponie abschnittsweise eine endgültige Oberflächenabdichtung. 
Inzwischen sind 5 von insgesamt 8 Bauabschnitten fertiggestellt, die Bauabschnitte 6 bis 
8 folgen in den Jahren 2021 bis 2023. Gebaut wird eine Kombinationsdichtung aus Kunst-
stoffdichtungsbahn und Bentonitmatte. 
Eine Dränmatte oberhalb der Dichtung sorgt für einen geregelten Abfluss des Nieder-
schlagswassers, welches in Versickerungsbecken am Rande der Deponie geleitet wird. 
Der humusdurchsetzte Oberboden bildet die Grundlage für eine gezielte Begrünung. 
Über eine eventuelle Nachnutzung muss noch entschieden werden, denn die Deponie ist 
ein technisches Bauwerk, welches über lange Zeit nicht aus der sogenannten Nachsorge 
entlassen wird“ (BSR 2021a). 
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Abbildung 13: Deponie Schwanebeck aus dem Jahr 2020 (BSR 2021a) 

Ein Betreten der Deponie für beispielsweise eine Erholungsnutzung wird in absehbarer 
Zeit nicht möglich sein (BRS 2021b, 04.10.2021 mündl.). Es besteht aber z.B. die Über-
legung, nach Fertigstellung der Abdichtung, auf der Deponie PV-Anlagen zu errichten. 
Auch ist zu bedenken, dass der Deponiegasertrag pro Jahr um ca. 7-10 % sinkt. Derzeit 
wird aus der Deponie Deponiegas mit einer Feuerungswärmeleistung von ca. 4 MW 
abgesaugt und über die BHKW zu Strom und Fernwärme verwertet (Stand Oktober 2021). 
Durch den Rückgang der fassbaren Deponiegasmenge sinkt auch der Anteil an Wärme, 
die zum HKW-Buch transportiert werden kann. In den nächsten Jahren muss daher eine 
technische Anpassung der jetzigen Anlagen an die geringere Leistung erfolgen. Dies-
bezügliche Überlegungen/Planungen haben von Seiten der BSR begonnen. Dabei ist u.a. 
später eine kontinuierliche Wärmeabnahme (auch im Sommer) wichtig (ebd.). 

2.4.7.3 Schmutzwasser und Trinkwasser 
Der Eigenbetrieb Kommunalservice Panketal wurde am 01.01.2007 gegründet.  
Der Eigenbetrieb Kommunalservice Panketal erfüllt gemäß seiner Betriebssatzung für die 
Gemeinde Panketal seit 2007 die hoheitliche Aufgabe der Abwasserbeseitigung34 sowie 
seit 2009 die Aufgabe der öffentlichen Wasserversorgung. Das Ver- und Entsorgungs-
gebiet umfasst das Gebiet der Gemeinde Panketal, bestehend aus den Ortsteilen 
Schwanebeck und Zepernick. 
Zum Anlagenbestand gehören im Betriebszweig Schmutzwasserentsorgung 30 Pump-
werke und 10 Druckentwässerungsstationen sowie 128,6 km Leitungen und 7.185 Grund-
stücksanschlüsse. Der Anschlussgrad liegt bei 98,0 %. 
Das Abwasser wird über die Abwasserdruckleitung DN 500 zur Kläranlage Schönerlinde 
der Berliner Wasserbetriebe gebracht und dort gereinigt. 
Die seit 1993 über einem Zeitraum von mehr als 25 Jahren errichteten technischen 
Anlagen erfordern auf Grund ihres Alters einen steigenden Unterhaltungsaufwand. Hinzu 
kommen die erhöhten Forderungen an die Anlagen durch den Anstieg der Einwohnerzahl. 
Im Jahr 2020 wurden 826 Tm³ Abwasser abgeleitet, dies entspricht einem Anstieg gegen-
über dem Vorjahr um 6 %. 

 
34 Beseitigung von Schmutzwasser 
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Im Bereich Wasserversorgung gehören zum Anlagenbestand das Wasserwerk in 
Zepernick und eine Druckerhöhungsanlage und ein Reinwasserbehälter in Schwanebeck.  
Weiterhin gehören dazu 142 km Leitungen und 8.106 Hausanschlüsse. Der Anschluss-
grad liegt bei 99,6 %. 
Das Wasser für die Versorgung der Panketaler und Panketalerinnen wird im Wasserwerk 
gewonnen. Zur Abdeckung von Bedarfsspitzen und zur Stabilisierung der Druck-
verhältnisse wird Wasser von den Berliner Wasserbetrieben bezogen. Schwerpunkte der 
Investitionen im Bereich der Wasserversorgung sind die Erneuerung der Wasserver-
sorgungsleitungen und die Herstellung und Erneuerung der Hausanschlüsse. Im Jahr 
2020 betrug die gelieferte Wassermenge 1.011 Tm³ und lag damit um 7 % höher als 2019. 
Ursachen sind die gestiegene Einwohnerzahl und die heißen und trockenen Sommer.  
Das Wasser wird aus 7 Brunnen gefördert und danach im Wasserwerk aufbereitet. Die 
Bedarfsspitzen im Sommer in den Abendstunden sorgen für stark schwankende Ab-
nahmemengen. Für die nächsten Jahre ist die Erweiterung der Filteranlagen am Wasser-
werk Zepernick geplant. 

2.4.7.4 Naturnahe Regenwasserbewirtschaftung 
In der Gemeinde Panketal gibt es, wie gemäß § 55 des Wasserhaushaltsgesetzes ge-
fördert, eine Trennkanalisation (Ausnahme Hobrechtsfelde und das Dorf Schwanebeck 
sowie vereinzelte Straßen), das heißt Regenwasser und Schmutzwasser werden getrennt 
voneinander „beseitigt“35. Bei der Regenwasserbewirtschaftung wird in der Gemeinde, 
sofern möglich, vorzugsweise eine naturnahe Regenwasserbewirtschaftung umgesetzt. 
Zu dieser zählen (Sicker-)Mulden, Rigolen, Muldenrigolen und Flächenversickerungen 
u.a. in Form von Regenrückhaltebecken (Versickerungsbecken). In diesen kann das an-
fallende Regenwasser vor Ort versickern und so u.a. zur Grundwasserneubildung bei-
tragen sowie von der vorhandenen Vegetation genutzt werden.  

In der Gemeinde Panketal gibt es derzeit 32 Regenrückhaltebecken (Stand Oktober 
2021), bei denen es sich fast ausschließlich um Versickerungsbecken handelt. Nur bei 
zwei Regenrückhaltebecken handelt es sich um ausschließliche Retentions- bzw. 
Speicherbecken. Diese Becken sind nach unten abgedichtet. Das Regenwasser kann 
aber verdunsten und so zur Abkühlung der Umgebung beitragen.  

Das Regenwasser gelangt i.d.R. über Kanäle bzw. Muldenrigolen in die Regen-
rückhaltebecken. Sollte dies oder die anderen naturnahen Alternativen nicht möglich sein, 
wird das Regenwasser über Zuläufe in die Fließgewässer der Gemeinde (z.B. Panke, 
Dranse, Kappgraben) gedrosselt eingeleitet.  

2.4.8 Anpassung an den Klimawandel 

In diesem Kapitel wird eine Auswahl an Themen und Projekten vorgestellt, welche der 
Klimaanpassung dienen und in der Gemeinde Panketal bereits umgesetzt werden.  

2.4.8.1 Renaturierung  
Die Panke ist das größte und wichtigste Fließgewässer in Bernau und Panketal. Sie hat 
ihre Quelle im Pankeborn nördlich von Bernau und mündet nach 27 km in Berlin in den 
Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal. Noch Mitte des 19. Jahrhunderts war die Panke fisch-
reich und lud zum Baden ein. Mit der zunehmenden Besiedlung und Industrialisierung des 
Berliner Nordens wurde aus dem munteren Bächlein jedoch die „Stinke-Panke“. Zuletzt 

 
35 Regenwasserbeseitigung ≈ Regenwassernutzung ≈ Regenwasserbewirtschaftung; Regenwasser wird ortsnah versickert, 

verrieselt oder in ein Gewässer eingeleitet, vgl. § 55 Absatz 2 WHG 
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wurde die Panke im Jahr 1984 für die zunehmenden Abflüsse aus Industrie und Regen-
entwässerung begradigt und ausgebaut. 

2009 begannen Untersuchungen und Planungen zur Renaturierung der Panke. Im 
Rahmen der Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie zum Schutz und zur 
Verbesserung des Zustandes aquatischer Ökosysteme wurde u.a. das „Gewässer-
entwicklungskonzept Panke“ im Raum Berlin-Brandenburg erstellt. Das brandenburgische 
Untersuchungsgebiet des Pilotprojektes umfasste die Panke vom Quellbereich am 
Pankeborn in Bernau bis zur Landesgrenze zu Berlin, die Dranse sowie die mündenden 
Teile der Gewässer Dorfgraben Schönow und Maingraben mit ihren angrenzenden 
Niederungsbereichen. Das Gebiet wurde zur Umsetzung in einzelne Teilprojekte zerlegt. 
Dazu gehörte der „Erlebnisbereich Dransemündung“, der sich im Bereich der alten Bade-
anstalt an der Straße der Jugend befindet (OT Zepernick). 2016 begannen dort die 
Umsetzungsmaßnahmen zur Herstellung einer sogenannten Sekundäraue durch 
den Wasser- und Bodenverband „Finowfließ“, die im Frühjahr 2017 abgeschlossen 
wurden. Bei einer Sekundäraue handelt es sich um einen Überschwemmungsraum, der 
wiederhergestellt wurde und im Wesentlichen die hydromorphologischen Funktionen36 
einer Aue aufweist. 

Im Winter 2020/2021 folgte ein 
weiterer Abschnitt. In der 
Gemeinde Panketal wurde der 
Abschnitt der Panke zwischen 
der Edelweißstraße und der 
Unterwaldenstraße auf einer 
Länge von 130 m vom Wasser- 
und Bodenverband „Finowfließ“ 
ökologisch aufgewertet, indem 
dieser ebenfalls in Form einer 
Sekundäraue natürlich um-
gestaltet wurde (siehe 
Abbildung 14). Im Rahmen der 
Renaturierung wurden auch 
Strukturelemente (Baum-
wurzeln und -stämme etc.) 
sicher eingebaut. So soll die 
Panke die Möglichkeit haben, 
wieder einen natürlichen, leicht 
mäandrierenden (windenden) 

Verlauf zu entwickeln. Durch die Aufweitung des Gewässerprofils erfolgte jedoch nicht nur 
eine ökologische Verbesserung der Panke, gleichzeitig wurde auch das Wasser-
rückhaltevermögen des Baches bei hohen Abflüssen erhöht. Dadurch sinkt die Hoch-
wassergefahr für die Grundstücke entlang der Panke, da die künstliche Aue bei Stark-
regen mehr Wasser speichern kann. Hintergrund ist, dass sich das Wasser hier nun bei 
verbessertem Abfluss auf einer deutlich breiteren Fläche sammeln kann und nicht mehr 
so schnell ansteigt wie zuvor. Ein weiterer positiver Aspekt der durchgeführten Re-
naturierung ist, dass, wie es bei solchen Maßnahmen häufig der Fall ist, durch die Neu-
schaffung des Auenbereiches Altlasten und belasteter Boden im betroffenen Gebiet 
beseitigt und ordnungsgemäß entsorgt worden sind. Der neugestaltete Auenbereich 
erhielt Initialpflanzungen mit heimischen Baum- und Straucharten. Renaturierte 
Bereiche werden nicht mehr vom Wasser- und Bodenverband unterhalten/gepflegt und 
können sich natürlich entwickeln. 

 
36 ≈ Gewässerstruktur 

Abbildung 14: Ein renaturierter Bereich der Panke (Juli 2021) 
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Am 01.11.2021 wurde mit Renaturierungsmaßnahmen an der Dranse im Bereich              
Brahmsstraße bis Gluckstraße („Dranse I“) begonnen, welche im Februar 2022 ab-
geschlossen wurden.  

In Planung ist die Öffnung und Renaturierung des Kappgrabens (OT Schwanebeck; vgl. 
PMV-47-2021) sowie die Renaturierung des Dranseabschnittes zwischen Gluckstraße 
und Schumannstraße („Dranse II“; Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen des 
B-Plans Nr. 30P „Ladestraße – Elbestraße“).  

2.4.8.2 Pflanzungen von „klimaangepassten“ Gehölzen 
Mit der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) des Landkreises Barnim wurde vereinbart, 
dass die Gemeinde bei Neupflanzungen 

- mindestens 50 % einheimische Gehölze für die einheimische Fauna pflanzen 
muss und 

- 50 % fremdländische Gehölze pflanzen kann.37 

Im Rahmen der „fremdländischen“ Gehölze können solche Arten gepflanzt werden, die 
besonders an die sich verändernden klimatischen Bedingungen angepasst sind.  

2.4.8.3 Naturnahe Gartengestaltung 
Eine naturnahe Gartengestaltung ist ein einfaches und effektives Mittel, um im privaten 
Bereich etwas für die Natur und Umwelt und somit auch für die Klimaanpassung zu tun.  

Seit Februar 2019 gibt es daher von der Gemeinde den Flyer „Garten tut gut – Grüne 
Oasen für Panketal gestalten“. Dieser enthält z.B. die Hinweise, anfallendes Regenwasser 
auf dem Grundstück zu sammeln und zu nutzen sowie Fassaden von Gebäuden zu be-
grünen. Der Flyer wurde damals im Panketal Boten an alle Haushalte verteilt und liegt 
immer im Rathaus aus. Des Weiteren wird er Bauherren im Rahmen einer positiven 
Mitteilung bezüglich ihres Bauantrages übersendet und steht auf der Internetseite der 
Gemeinde in der Rubrik „Natur in Panketal“ zur Verfügung. Auf dieser Seite sind auch 
weiterführende Gestaltungsmöglichkeiten für einen naturnahen Garten zu finden. Der 
Flyer und die Hinweise auf der Webseite wurden zum größten Teil von einer 
Studierendengruppe des Bachelorstudiengangs „Landschaftsnutzung und Naturschutz“ 
der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE), bestehend aus P. 
Amman, M. Laser, C. Liesendahl, M. Lutze, R. Satorius sowie M. Stehle unter Betreuung 
von Prof. Dr. U. Steinhardt, im Rahmen des Projektes „Leitfaden für die naturnahe Ge-
staltung von Bau- und Wohngrundstücken in Panketal“ zusammengestellt. 
Die Hinweise zur naturnahen Gartengestaltung wurden und werden auch im Panketal 
Boten abgedruckt.  

2.4.8.4 Geburtenbäume 
Seit Januar 2020 begrüßt die Gemeinde Panketal ihre Neugeborenen mit einem be-
sonderen Angebot: Eltern bekommen zu dem freudigen Anlass einen Gutschein für einen 
Baum oder Strauch geschenkt. Der Gutschein ist Teil des Begrüßungsschreibens der 
Gemeinde Panketal und ist ein Jahr nach Ausstellungsdatum gültig. Auf der Gutschein-
Rückseite ist ein Auswahlkatalog (siehe Abbildung 15) enthalten, der in Zusammenarbeit 
mit den Barnimer Baumschulen und Hoffnungstaler Werkstätten gGmbH entstanden ist. 

2021 wurden durch dieses Projekt 45 Gehölze (überwiegend Bäume) den Eltern zur Ver-
fügung gestellt.  

 
37 Dies gilt nicht für Pflanzungen im Rahmen von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen von Eingriffen in den Naturhaushalt 

(z.B. durch die Umsetzung von B-Plänen).  
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Abbildung 15: Auswahlkatalog für Geburtenbäume 

2.5 Energie- und Treibhausgas-Bilanz 

Die Erstellung der Energie- und Treibhausgasbilanz für die Jahre 2014 bis 2018 erfolgt 
mithilfe des Klimaschutz-Planers (KSP). Die webbasierte Software des Klima-Bündnis 
e.V. (Betreiber) stützt sich auf den BISKO-Standard (Bilanzierungs-Systematik 
Kommunal), der unter Federführung des IFEU-Instituts Heidelberg entwickelt wurde. Zur 
Bearbeitung der Treibhausgasbilanz (THG-Bilanz) wurde für die Gemeinde Panketal der 
Energiesteckbrief der Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH (WFBB 2021a) 
genutzt. Weiterhin konnten diverse kommunenspezifische Daten durch die Verwaltung der 
Gemeinde Panketal (vgl. Anlage Tabelle 30) sowie der Rhein Energie AG (Wärmenetz 
„Am Pfingstberg“) zur Verfügung gestellt werden. Aufgrund fehlender 
Schornsteinfegerdaten38 erfolgte bei den nicht-leitungsgebundenen Energieträgern eine 
Orientierung an der Brandenburg-Bilanz des Länderarbeitskreises Energiebilanzen. 

Der KSP selbst beinhaltet bereits einige statistische Daten auf kommunaler Ebene, die 
übergreifend für alle Kommunen in Deutschland erfasst werden und somit nicht bei jeder 
Bilanzierung einzeln erhoben werden müssen (vgl. Anlage). Die folgenden Ergebnis-
darstellungen geben einen Überblick über die wesentlichen Bestandteile der Bilanz. 
Detailliertere Angaben und konkrete Zahlenwerte sind den Tabellen der Anlage zu ent-
nehmen. 

Ergebnisse 
Die Gesamtbilanz, die einen Vergleich mit anderen Kommunen zulässt, betrachtet sowohl 
den stationären Bereich (private Haushalte, kommunale Einrichtungen, Wirtschaft) als 
auch den Verkehr, den Endenergieverbrauch sowie die CO2-Äquivalente39. Es erfolgt 
keine Witterungskorrektur der Verbrauchswerte im Wärmesektor. Der Stromverbrauch 
wird emissionsseitig komplett mit dem Bundesstrommix40 bewertet. 

Der Endenergieverbrauch in der gesamten Gemeinde Panketal betrug im Jahr 2018 etwa 
377.255 Megawattstunden. Der Gesamtausstoß an Treibhausgasemissionen beläuft sich 
auf 112.688 Tonnen CO2-Äquivalente (CO2-eq). Die nachfolgende Abbildung zeigt die 

 
38 Auf Anfrage der Gemeinde konnten keine Daten von der Landesinnungsverband des Schornsteinfegerhandwerks zur 

Verfügung gestellt werden. 
39 CO₂-Äquivalente = CO2-eq; Bezugsgröße für die Treibhauswirkung von Emissionen verschiedener Gase (vgl. BMU 2019) 
40 Bundesstrommix/deutscher Strommix: Zusammensetzung des in Deutschland erzeugten Stroms (nach Energiequellen) 
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oberer Balken: Endenergieverbrauch; unterer Balken: THG-Emissionen 

Verteilung des Endenergieverbrauchs und der THG-Emissionen auf die Energieträger im 
Jahr 2018. 

 

 
Abbildung 16: Anteile am Endenergieverbrauch und den THG-Emissionen nach Energieträgern, 2018 

 
 
Die Bereitstellung der konsumierten Endenergie aus dem jeweiligen Energieträger ist mit 
unterschiedlich hohen Energieaufwendungen in den jeweiligen Vorketten verbunden 
(Förderung, Raffination, Aufbereitung, Umwandlung, Transport etc.). Der ausgestoßene 
Emissionsgehalt zeigt daher eine andere Gewichtung als in der Endenergiebetrachtung. 
Besonders ist dies beim Energieträger Strom festzustellen. Hier liegt der Anteil am End-
energieverbrauch bei 11,3 %, während der Anteil emissionsseitig mit 20,5 % deutlich 
höher ist. Die Berechnung der Emissionen erfolgt dabei, entsprechend der BISKO-
Methodik, mit dem Emissionsfaktor des deutschen Strommix. Der Stromverbrauch stellt 
damit im Hinblick auf die Emissionen den drittgrößten Einzelanteil unter den Energie-
trägern dar. 

Der Anteil von Flüssig- und Erdgas beträgt in der Endenergie 38,8 %, emissionsseitig 32,2 
%. Dies stellt den größten Anteil am Endenergieverbrauch und den zweitgrößten an den 
Emissionen dar. Umgekehrt verhält es sich bei den fossilen Kraftstoffen, die den zweit-
höchsten Anteil am Endenergieverbrauch und den größten Anteil bei den Emissionen aus-
machen. Hierbei ist der Einfluss des Verkehrs der Bundesautobahnen A10 und A11, die 
zu Teilen durch das Gemeindegebiet verlaufen, auf das Ergebnis der THG-Bilanz zu 
spüren. Eine detailliertere Aufschlüsselung der Emissionen im Verkehrssektor erfolgt 
deshalb im Anschluss an das Hauptergebnis dieser Bilanz in einer späteren Darstellung 
(Abbildung 26). 

In Abbildung 16 zeigt sich des Weiteren die Vorteilhaftigkeit der erneuerbaren Energien in 
ihrem Emissionsverhalten. Im Bereich der Kraftstoffe verdeutlicht dies ein Verhältnis der 
Anteile (Endenergie zu THG) von ca. 2:1 (2,0 % zu 0,9 %). Noch deutlicher wird dies im 
Bereich der Wärme, mit einem Verhältnis von mehr als 6:1 (6,2 % zu 1,0 %). Die Energie-
bereitstellung durch Kohle und das betrachtete Wärmenetz „Am Pfingstberg“ (Nah- und 
Fernwärme) ist von nachgelagerter Relevanz für die Gemeinde Panketal. 
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Neben der Betrachtung nach Energieträgern lässt sich der Endenergieverbrauch bzw. der 
Treibhausgasausstoß auch auf die verschiedenen Verbrauchssektoren aufteilen. Dies ist 
in folgender Abbildung dargestellt. 

 

 
Abbildung 17: Anteile am Endenergieverbrauch und den THG-Emissionen der Verbrauchssektoren, 2018 

oberer Balken: Endenergieverbrauch; unterer Balken: THG-Emissionen 

 

Wie sich bereits bei der Aufteilung nach Energieträgern andeutete, ist der Verkehrssektor 
von hoher Relevanz für die Emissionen der Gemeinde Panketal. Den höchsten Anteil, 
emissions- aber auch verbrauchsseitig, weisen jedoch die privaten Haushalte auf. Nahezu 
die Hälfte des Endenergieverbrauchs ist auf diesen Sektor zurückzuführen. Dies Auf-
teilung ist auch darin zu begründen, dass die Wirtschaft mit einem Anteil von etwa 11 % 
lediglich von untergeordneter Bedeutung für Panketal ist. Im Sektor Wirtschaft wird der 
hohe Stromanteil des Energieverbrauchs deutlich, der für einen höheren Emissions- als 
Endenergieanteil verantwortlich ist. Entgegengesetzt verhält sich dies bei den Haushalten. 
In diesem Sektor dominiert der Wärmeverbrauch, der sich zumeist durch geringere 
Emissionsfaktoren als der deutsche Strommix auszeichnet (vgl. Abbildung 18).  

 
Abbildung 18: Endenergieverbrauch - Wärme und Strom, 2018 
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Die kommunalen Einrichtungen sind gesamtbilanziell von untergeordneter Relevanz und 
weisen jeweils einen Anteil von etwas mehr als einem Prozent auf. Dennoch sind sie in 
ihrer Bedeutung nicht zu unterschätzen, da deren Energieverbrauch direkt von der 
Kommunalverwaltung beeinflussbar ist und somit eine Vorbildwirkung erreicht werden 
kann. 

In der folgenden Abbildung wird der gesamte Endenergieverbrauch im Verlauf der 
bilanzierten Jahre 2014 bis 2018 dargestellt. Neben dem tatsächlichen Energieverbrauch 
ist dabei auch vergleichend ein witterungskorrigierter Wert enthalten. Die Berück-
sichtigung der Witterungskorrektur ist für das Hauptergebnis nach BISKO-Standard nicht 
vorgesehen. Nach dieser Methode soll der tatsächliche Energieverbrauch bilanziert und 
nicht um mögliche Störfaktoren bereinigt werden. Zur Interpretation der bilanzierten Werte 
ist es jedoch hilfreich, auch die Bilanz mit Witterungsbereinigung heranzuziehen, um eine 
Aussage über mögliche Entwicklungstendenzen treffen zu können. 

 

 
Abbildung 19: tatsächlicher und witterungsbereinigter Endenergieverbrauch, 2014 bis 2018 

Auffällig ist dabei vor allem ein Anstieg im Übergang des Jahres 2015 zum Jahr 2016. 
Dessen Ursache ist nicht aus dieser Darstellung zu entnehmen, es wird jedoch ersichtlich, 
dass die Ursache nicht in einem Witterungsunterschied der beiden liegt. Auch der 
witterungsbereinigte Verbrauch steigt ähnlich dem tatsächlichen Verbrauch an.  

Insgesamt zeigt sich ein Anstieg des Endenergieverbrauchs im Betrachtungszeitraum um 
6,7 %, beziehungsweise sogar um 7,4 % im witterungsbereinigten Verbrauch. Die 
Witterungsbereinigung zeigt dabei, dass auch der leicht sinkende Endenergieverbrauch 
in den Jahren 2016 bis 2018 relativiert werden muss. Da das Jahr 2018 ein wärmeres als 
die vorherigen war, wurde in diesem weniger geheizt und der Endenergieverbrauch ist 
niedriger als in den Vorjahren. Dies zeigt die grüne Trendlinie der witterungskorrigierten 
Werte, die im Jahr 2018 sogar über dem Wert des Jahres 2017 liegt. 

In einer weiteren Aufschlüsselung wird folgend der Verlauf des Endenergieverbrauchs, 
nicht witterungskorrigiert, auf die Sektoren aufgeteilt dargestellt (siehe Abbildung 20). 
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Abbildung 20: Endenergieverbrauch in Sektorenverteilung, 2014 bis 2018 

Es zeigt sich, dass die in Abbildung 17 dargestellte sektorale Verteilung über die 
Bilanzierungsjahre überwiegend konstant ist. Der bereits zuvor festgestellte Anstieg im 
Endenergieverbrauch zwischen den Jahren 2015 und 2016 kann durch diese Darstellung 
überwiegend dem Sektor der privaten Haushalte zugeordnet werden. Zwar zeigen alle 
vier Sektoren im Jahr 2016 einen höheren Endenergieverbrauch als noch im Jahr 2015, 
doch fällt dieser Anstieg absolut sowie relativ bei den privaten Haushalten am stärksten 
aus. 

Eine Ursache für einen steigenden Endenergieverbrauch im Sektor der privaten Haus-
halte kann ein Bevölkerungsanstieg im Gemeindegebiet sein. Entsprechend der Ein-
wohnerzahlen des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg ist die Einwohnerzahl Panketals 
innerhalb des Betrachtungszeitraumes um etwa 4 % gestiegen. Aus diesem Grund findet 
folgende Darstellung in der Form von einwohnerspezifischen Ergebnissen statt. Daraus 
ergibt sich der Kennwert der spezifischen Treibhausgasemissionen je Einwohner, mit 
welchem ein Vergleich zu anderen Kommunen hergestellt werden kann. Dieser wird nicht 
witterungskorrigiert ausgegeben, um der Grundlogik des BISKO-Standards zu ent-
sprechen.  

 
Abbildung 21: Entwicklung des Emissionsausstoßes in Panketal und Deutschland, 2014 bis 2018 
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In Abbildung 21 sind die spezifischen Gesamtemissionen des Betrachtungszeitraums im 
Vergleich zu den vom Klimaschutz-Planer bereitgestellten gesamtdeutschen Werten dar-
gestellt. Dabei wird ersichtlich, dass die spezifischen Emissionen des deutschlandweiten 
Vergleichswertes im Betrachtungszeitraum deutlich stärker sinken als in Panketal. Im 
Gemeindegebiet sind die spezifischen Emissionen während der fünf betrachteten Jahre 
lediglich um 0,1 Tonnen (von 5,6 auf 5,5) CO2-Äquivalente pro Jahr und Einwohner 
gesunken. Die spezifischen Emissionen Panketals liegen jedoch deutlich unter denen des 
gesamtdeutschen Vergleichswerts und betragen im Jahr 2018 lediglich 63 % des gesamt-
deutschen Werts. Somit liegt Panketal 37 % unter dem Bundesdurchschnitt.  

Eine Ursache hierfür ist, dass der Anteil der Wirtschaft in Panketal geringer als in Gesamt-
deutschland ist. Dabei besteht die Wirtschaft Panketals lediglich aus Unternehmen des 
GHD-Sektors. In den Gemeindegrenzen existieren keine nennenswerten Industrie-
betriebe, die andernfalls für deutlich höhere Energieverbräuche im Wirtschaftssektor 
sorgen würden. Weiterhin schafft die direkt an Berlin angrenzende Lage des Gemeinde-
gebiets Synergien, die den Anteil des GHD-Sektors reduzieren. So braucht es gewisse 
Dienstleistungsangebote nicht in den eigenen Gemeindegrenzen, da sie bereits in der 
Umgebung angeboten werden. Als Beispiel kann die Versorgung mit einer öffentlichen 
Badeanstalt genannt werden, dessen Bedarf zumindest in Teilen bereits durch die nahe 
Schwimmhalle in Berlin-Buch gedeckt wird.  

Detailbetrachtung lokale Wärmeversorgung 
Die Art der Wärmeversorgung ist von immenser Bedeutung für den Klimaschutz. Um einen 
Ansatzpunkt für konkrete Handlungsschritte in diesem Bereich zu erhalten, erfolgt hier 
eine Darstellung der Energieträger, die zur lokalen Wärmeerzeugung eingesetzt werden. 

 

 
Abbildung 22: Verteilung der Wärmeerzeugung im Gemeindegebiet 2018 

 

Mit 86 % wird die Wärme noch immer zum überwiegenden Anteil rein durch fossile 
Energieträger erzeugt. Etwa 14 % der Wärmeerzeugung erfolgt gänzlich oder zum Teil 
durch erneuerbare Energieträger41. Dabei hat die Versorgung durch Biomasse (Holz) mit 
9,3 % den höchsten Anteil. 

 

41 Umweltwärme: Wärmegewinn aus Wasser, Luft und Boden  
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Der detaillierte Blick auf die Wärmeerzeugung der Haushalte in der nachstehenden 
Abbildung zeigt ein ähnliches Bild. Besonders sei aber auf die 5,6 % der Wärme hin-
gewiesen, die durch Heizöl oder, mit minimalem Anteil, Kohle erzeugt wird. Diese 
Energieträger weisen die höchsten spezifischen Emissionen auf. Daraus ergibt sich mit 
dem Ziel der Emissionsreduktion ein wichtiger Handlungsschwerpunkt im Austausch 
dieser Anlagen durch Anlagen auf Basis erneuerbarer Energieträger oder den Anschluss 
an Wärmenetze. Aktuell beträgt deren Anteil 15,4 %, während durch Gas mit 78,3 % etwa 
das Fünffache der Wärme erzeugt wird. 

 
Abbildung 23: Verteilung der Wärmeerzeugung privater Haushalte im Gemeindegebiet 2018 

 

Detailbetrachtung lokaler Strommix 
Als Datengrundlage dienen die Energiesteckbriefe der WFBB, die den Kommunen 
Brandenburgs jährlich zur Verfügung gestellt werden. Die Hauptbilanz wird – um einer-
seits die Vergleichbarkeit zwischen den Bilanzen verschiedener Kommunen zu gewähr-
leisten und andererseits aufgrund der Tatsache, dass jeder Stromverbraucher seinen 
Energieversorger frei wählen kann – mit dem Emissionsfaktor für den deutschen Strommix 
berechnet. Demgegenüber wird in Abbildung 24 aufgezeigt, wie sich die Bilanz darstellt, 
wenn die lokale Stromerzeugung im Gemeindegebiet auf den Stromverbrauch vor Ort be-
zogen wird. 

 

 
Abbildung 24: lokaler Strommix 2018 
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Die Betrachtung zeigt, dass bilanziell 63,9 % des Verbrauchs importiert und 36,1 % im 
Gemeindegebiet erzeugt werden. Von den 2018 in Panketal regenerativ erzeugten 15.370 
MWh Strom wurden ca. 13 % durch Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) bereitgestellt, die 
übrigen 87 % entfallen auf die KWK-Stromerzeugung der Deponie Schwanebeck. In der 
nachstehenden Abbildung ist der Verlauf dieser beiden Stromerzeuger dargestellt. Auf-
fällig ist dabei, dass die erneuerbare Stromerzeugung durch Photovoltaik-Anlagen stetig 
ansteigt. Im Gegensatz dazu ist jedoch die deutlich durch die KWK-Anlage der Deponie 
Schwanebeck dominierende Stromerzeugung kontinuierlich rückläufig. Ursache hierfür ist 
die kontinuierlich rückläufige Ausgasung aus dem Deponiekörper. 

 

 
Abbildung 25: Entwicklung der erneuerbaren Stromerzeugung im Gemeindegebiet 2010 bis 2018 

 

Detailbetrachtung Verkehr 
Die gesamtbilanziellen Ergebnisse zeigen, dass etwa zwei Fünftel der Emissionen 
Panketals auf den Verkehrssektor zurückzuführen sind. Im Folgenden werden die 
Emissionen dieses Sektors auf den Ort ihrer Entstehung aufgeschlüsselt. Dabei stellt das 
Verkehrsmodell TREMOD (siehe Anhang), mit dessen vorliegenden Fahrleistungen je 
Fahrzeugkategorie für das Gemeindegebiet, die Grundlage dar. Diese wird mit 
bundesweiten Kennwerten in Energieverbräuche umgerechnet. Außerdem fließen die 
konkret vorliegenden Fahrleistungen der Linienbusse mit ein. Die folgende Abbildung 
zeigt die Verteilung der Verkehrsemissionen auf den Ort ihrer Entstehung. 

 
Abbildung 26: Verteilung der THG-Emissionen des Straßenverkehrs auf den Ort der Entstehung, 2018 
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Es wird ersichtlich, dass weit mehr als die Hälfte der Emissionen des Verkehrssektors auf 
die Autobahnen A10 und A11 zurückzuführen sind. Zu knapp 4 % stammt ein Anteil aus 
dem Schienenverkehr. Zu lediglich 32,6 % findet nur etwa ein Drittel des Verkehrs auf 
Straßen im Gemeindegebiet, abseits der Autobahn, statt. Einen detaillierteren Blick auf 
diese Straßen, die sich zumindest bedingt im Einflussbereich der kommunalen Verwaltung 
befinden, zeigt die folgende Abbildung. Darin sind die Emissionsanteile der Verkehrs-
träger auf den Straßen inner- und außerorts, also ohne Autobahn, dargestellt. 

 
Abbildung 27: Verteilung der THG-Emissionen des Straßenverkehrs ohne Autobahn 2018 

 

Hierbei wird deutlich, dass der motorisierte Individualverkehr mit allein 53,0 % der Emis-
sionen durch Pkws einen erheblichen Anteil einnimmt und den größten Einflussbereich 
zur zukünftigen Emissionsreduktion darstellt. 
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Fazit 
Anhand der bilanzierten fünf Jahre lässt sich in Ansätzen ein Trend ablesen. Unter 
Berücksichtigung der Einflussfaktoren der steigenden Bevölkerungsanzahl und der 
Witterungsverhältnisse ist für den bilanzierten Zeitraum ein Anstieg im Endenergie-
verbrauch zu beobachten. Der stetig steigende Anteil der erneuerbaren Stromerzeugung 
sorgt für einen sinkenden Emissionsfaktor des Bundesstrommix und somit dafür, dass die 
spezifischen Emissionen Panketals im Betrachtungszeitraum trotz steigenden 
Endenergieverbrauchs nahezu konstant sind. 

Der Wärmeverbrauch stellt mit ca. 50 % den Schwerpunkt des Endenergieverbrauchs dar. 
Weitere 38,5 % sind auf den Verkehrssektor zurückzuführen.  

Bei den Emissionen sind sowohl der Wärme-, als auch der Verkehrssektor für jeweils etwa 
zwei Fünftel verantwortlich. Die restlichen 20 % werden durch den Stromverbrauch inner-
halb der Gemeinde Panketal verursacht. 

Der Gesamtemissionswert liegt 2018 mit 5,5 Tonnen CO2-Äquivalenten pro Einwohner 
deutlich unter dem deutschen Durchschnitt von 8,7 Tonnen. Den wohl größten Anteil 
daran hat die geringe Bedeutung der Wirtschaft für den Endenergieverbrauch der 
Gemeinde Panketal. Dies ist vor allem durch die direkt an Berlin grenzende Lage der 
Gemeinde zu begründen, die für Synergieeffekte sorgt und geringere Emissionen des 
Wirtschaftssektors bedingt.  

Die folgende Tabelle 10 ordnet die Ergebnisse der Bilanz im Vergleich zu bundesweiten 
Durchschnittswerten, die vom Klimaschutz-Planer bereitgestellt werden, ein. Darin zeigt 
sich beispielsweise, dass der Energieverbrauch und somit auch die spezifischen 
Emissionen der privaten Haushalte über dem bundesdeutschen Durchschnitt liegen. Dies 
ist vor allem darin zu begründen, dass eine Vielzahl der Einwohner Panketals in Ein-
familienhäusern lebt, die verhältnismäßig viel Wohnfläche und höhere Energieverbräuche 
als in dichten Wohnsituationen aufweisen. 

 

Tabelle 10: Bilanzierung von Panketal im Vergleich zu Deutschland 

Indikator 
Panketal 
(2018) 

Bundesschnitt 
(2018) Einheit 

Gesamttreibhausgasemissionen 5,5 8,7 t/EW 
Treibhausgasemissionen  
private Haushalte 2,4 2,3 t/EW 

erneuerbare Energien: Strom 36,1 37,8 % 
erneuerbare Energien: Wärme 13,8 13,9 % 
Energieverbrauch private Haushalte 8.809 7.763 kWh/EW 
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3 Akteursbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit 

Für die Erstellung und besonders für die spätere Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes 
ist eine gute Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Akteuren in der Gemeinde von 
großer Bedeutung. Grundlage dafür ist u.a. ein regelmäßiger Austausch untereinander 
sowie die Möglichkeit, sich einzubringen. 

Ein wichtiger Punkt ist daher die Partizipation bzw. Beteiligung von Akteuren. Es gibt 
verschiedene Definitionen und Auffassungen, was man unter dem Begriff Partizipation 
versteht bzw. was dazu gehört. Ganz allgemein kann man beispielweise darunter ver-
stehen, dass Akteure an sie betreffende Entscheidungen (egal in welcher Form) beteiligt 
werden oder dass Akteure an Planungs- und Entscheidungsprozessen teilhaben (vgl. 
RAU & ZOELLNER 2010). Im Folgenden wird sich an dem Beteiligungsverständnis von 
RAU & ZOELLNER (2010) orientiert. Eine zusammenfassende Darstellung zeigt 
Abbildung 28.  

Bei der Beteiligung im Zuge des Klimaschutzkonzeptes handelt es sich um eine informelle 
Beteiligung, das heißt, sie ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, wie es z.B. bei einem Bau-
leitplanverfahren (formelle Beteiligung) der Fall ist. Sie ist aber insbesondere für die 
Zusammenarbeit von Akteuren wichtig und sollte nicht unterschätzt werden.  

Im Rahmen der Beteiligung kann grundsätzlich zwischen Beteiligenden (z.B. die 
Gemeindeverwaltung) und Beteiligten (z.B. Bürger) unterschieden werden. Diese treten 
über verschiedene Kommunikationsformen in Kontakt.  

Man kann diese grob in die einseitige und in die zweiseitige Kommunikation unterteilen. 
Bei einer einseitigen Kommunikation werden die Beteiligten von den Beteiligenden (oder 
andersherum) nur über etwas informiert. Dazu zählen z.B. Informationsschreiben, ein-
fache Abfragen/Umfragen (erkunden von Interessen und Meinungen der Betroffenen) 
oder Protestaktionen wie Demonstrationen. Bei einer zweiseitigen Kommunikation findet 
hingegen ein (organisierter) Austausch zwischen Beteiligenden und Beteiligten, z.B. in 
Form eines intensiven Dialoges, Erörterungen oder „Aushandlungen“, statt – eine Art 
„Konsultation“ der Bürger.  

Eine höhere Stufe der Beteiligung ist die Mitentscheidung. Dabei können die Betroffenen 
an einer Entscheidung selbst mitwirken, z.B. in Gremien.   

Die höchste Stufe der Beteiligung ist das eigenverantwortliche Handeln. Es handelt sich 
hierbei aber nicht mehr um eine Beteiligung im eigentlichen Sinne. Bei den Beteiligten 
steht diese Stufe beispielsweise für selbstorganisiertes und verwaltendes, bürger-
schaftliches Engagement bei der Umsetzung konkreter Projekte (ebd.). 
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Abbildung 28: Beteiligung (nach RAU & ZOELLNER 2010) 

Im Rahmen der Erstellung des Klimaschutzkonzeptes fand überwiegend Beteiligung der 
ersten und zweiten Stufe (Information und Konsultation) statt. Da das Konzept ab-
schließend von den Gemeindevertretern beschlossen wird, welche von den Bürgern aus 
den eigenen Reihen gewählt wurden, findet in kleinem Umfang indirekt zudem eine Be-
teiligung der dritten Stufe (Mitentscheidung) statt.   

Erwähnt sei außerdem, dass die seit März 2020 auf Grund des Coronavirus SARS CoV-
2 (Krankheit COVID-19) herrschende epidemische Lage in Deutschland und die damit 
verbundenen Kontakteinschränkungen die Beteiligungsmöglichkeiten im Rahmen der 
Konzepterstellung deutlich eingeschränkt haben. Es wurde sich aber bemüht, trotzdem 
eine breite Beteiligung zu ermöglichen. So wurden zum Beispiel Online-Möglichkeiten 
ausgeschöpft. 

3.1 Akteursanalyse 

Im Rahmen der Erstellung des Klimaschutzkonzeptes wurde geprüft, welche Akteure für 
die Erstellung und Umsetzung wichtig sind bzw. wichtig sein werden. Das Ergebnis ist in 
Abbildung 29 dargestellt.  

Akteure, die einen direkten Bezug zur Gemeindeverwaltung haben, welche das Konzept 
erstellt, sind blau hinterlegt. Dazu gehört der Eigenbetrieb Kommunalservice Panketal, 
der in der Gemeinde für die Schmutzwasserbeseitigung und die Wasserversorgung zu-
ständig ist (vgl. Kapitel 2.4.7.3). Auch zählen dazu die kommunalen Schulen und 
Kindertagesstätten. Deren IT-Infrastruktur sowie größere Anschaffungen 
(Einkauf/Beschaffung) laufen über die Verwaltung (vgl. Kapitel 2.4.3.3 und 2.4.3.4). In 
diesen Einrichtungen finden zudem bereits vereinzelt Projekte zum Themenfeld Klima-
schutz und Klimaanpassung statt.  

Die Themenfelder des Klimaschutzkonzeptes sind im blauen Kreis am Rand angeordnet. 
Die Akteure wurden, sofern möglich, den einzelnen Handlungsfeldern zugeordnet. Einige 
Akteure haben einen Bezug zu mehreren Handlungsfeldern beziehungsweise 
übergreifende Funktionen und Aufgaben. Erstere sind ihrem „primären Handlungsfeld“ zu-
geordnet (z.B. „Bürger“ dem Handlungsfeld „private Haushalte“, obwohl sie beispielsweise 
als Verkehrsteilnehmer auch zum Handlungsfeld „Mobilität“ zählen) und letztere am Rand 
angeordnet.  
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Abbildung 29: Akteursanalyse 
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Einer dieser am Rand angeordnet Akteure ist, als oberstes Organ der Gemeinde, die 
Gemeindevertretung. Diese besteht aus dem Bürgermeister und den Gemeinde-
vertretern, welche sich in Fraktionen zusammenschließen können. „Die Gemeinde-
vertretung ist für alle Angelegenheiten der Gemeinde zuständig, soweit gesetzlich nichts 
anderes bestimmt ist“ (§ 28 Absatz 1 der brandenburgischen Kommunalverfassung). 
Dazu zählt beispielsweise der Beschluss für die Endfassung der 1. Stufe des Klimaschutz-
konzeptes, wodurch dessen Ziele in der kommunalen Politik und der Gemeindeverwaltung 
als Handlungsgrundlage verankert werden. Die Gemeinde geht damit eine Selbstbindung 
ein, die Maßnahmen schrittweise umzusetzen. 

Die konkrete Umsetzung der Maßnahmen ist mit verschiedenen Akteuren abzustimmen 
bzw. zusammen mit deren Hilfe umzusetzen. Dazu zählt der Landkreis Barnim. Dieser 
umfasst u.a. die Untere Naturschutzbehörde, die Untere Wasserbehörde, die Denkmal-
schutzbehörde, die Abfallbehörde und die Straßenverkehrsbehörde. Einige Maßnahmen 
sind auf Grund gesetzlicher Vorgaben nur in enger Abstimmung mit der jeweiligen 
Behörde realisierbar. Auch waren die Behörden wichtige Informationsquellen im Rahmen 
der IST-Analyse des Klimaschutzkonzeptes.  

Eine Abstimmung und ggf. gemeinsame Umsetzung von Maßnahmen ist auch mit den an 
die Gemeinde Panketal angrenzenden Gemeinden Wandlitz und Ahrensfelde sowie mit 
der Stadt Bernau bei Berlin und dem Land Berlin wichtig, da einige Maßnahmen u.a. nur 
dann effektiv sind, wenn sie nicht an der Gemeindegrenze aufhören (z.B. ÖPNV).  

Da der Nordwesten der Gemeinde Panketal im Naturpark Barnim liegt, ist auch die 
Verwaltung des Naturparks ein wichtiger Akteur bei der Umsetzung von Maßnahmen. Die 
Naturparkverwaltung ist beim Landesamt für Umwelt (LfU) Brandenburg angesiedelt.  
Gleiches gilt auch für den Verein „Regionalpark Barnimer Feldmark“, da der süd-
östliche Teil der Gemeinde im Regionalpark Barnimer Feldmark liegt.  
Hobrechtsfelde und das Dorf Schwanebeck gehören zudem zur LEADER-Förderregion. 
LEADER42 ist ein Förderprogramm der Europäischen Union für Maßnahmen und Aktionen 
im ländlichen Raum. Von Lokalen Arbeitsgruppen (LAG) werden für einzelne Teilregionen 
spezifische Entwicklungsstrategien erarbeitet. Panketal zählt zum Wirkungsbereich der 
„Lokale[n] Arbeitsgruppe (LAG) Barnim e.V.“ Für Barnim gibt es die „Regionale Ent-
wicklungsstrategie (RES) Barnim“. Diese wird u.a. auf Grundlage von eingereichten 
Projektideen entwickelt. Bewilligte Projekte erhalten eine Förderung. Dies wird besonders 
bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen von Bedeutung sein.  

Der „Regionale Planungsgesellschaft Uckermark-Barnim“ obliegt die Aufgabe der 
(großräumigen) Regionalplanung. Dazu gehört beispielsweise die Ausweisung von Wind-
eignungsgebieten (vgl. Kapitel 2.4.4.3).  

Der Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU)43 ist ein Umweltverband, der bereits in 
der Gemeinde Panketal mit vereinzelten Projekten zum Umweltschutz tätig ist.  
Die Initiative „Barnim denkt weiter“ engagiert sich für den Klimaschutz und die Nach-
haltigkeit im Landkreis Barnim. Die Initiative und der Klimaschutzmanager haben bereits 
gemeinsame Veranstaltungen zum Thema Klimaschutz und Klimaschutzkonzept orga-
nisiert. Beide Akteure, sowie weitere Vereine und Initiativen der Region, werden in Zukunft 
besonders im Bereich Öffentlichkeitsarbeit sowie bei Projekten mit Bürgern und 
Unternehmen eine Rolle spielen.  

 

 

 
42 Liaison entre actions de développement de l'économie rurale (Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der 

ländlichen Wirtschaft) 
43 Für Kinder und Jugendliche gibt es beim NABU eine eigene Untergruppe: NAJU (Naturschutzjugend im NABU) 
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Für die Öffentlichkeitsarbeit spielt auch die Presse eine zentrale Rolle. Wichtige regionale 
Zeitungen sind u.a. die Märkische Oderzeitung (MOZ), der Märkische Markt und der 
Märkische Sonntag. Besonders bei Veranstaltungen und Bürgerbeteiligungen sollten 
diese Medien genutzt werden. Aber auch andere Medien, wie z.B. der Rundfunk, zählen 
zu diesem Oberbegriff und können zukünftig von der Gemeinde genutzt werden.  

Die Erstellung des Klimaschutzkonzeptes sowie die Stelle des Klimaschutzmanagers44 
werden finanziell vom Fördermittelgeber unterstützt. Für den Zeitraum vom 01.01.2021 
bis zum 31.12.2021 lag die Betreuung des Förderprojektes beim Projektträger Jülich (PtJ). 
Ab dem 01.01.2022 ist der Projektträger „Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH“ 
für das Vorhaben zuständig. Die Förderung erfolgt aus Mitteln der Nationalen Klima-
schutzinitiative. Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert und fördert das Bundes-
umweltministerium seit 2008 zahlreiche Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der THG-
Emissionen leisten.  

Der Klimaschutzmanager wurde bei der Erstellung des Klimaschutzkonzeptes bei den 
Bereichen Energie- und Treibhausgasbilanz sowie Potenziale und Szenarien von einem 
externen Dienstleister, der seecon Ingenieure GmbH, unterstützt. Auch werden bei der 
zukünftigen Umsetzung einiger Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes externe Dienst-
leister zur Unterstützung der Gemeinde notwendig sein.  

Bei der Erstellung der Energie- und Treibhausgasbilanz waren u.a. die Daten der 
Energieagentur Brandenburg/der Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH 
(WFBB), in Form eines „Energiesteckbriefes“, eine wichtige Grundlage. Dazu zählen 
Angaben zum Strom- und Gasabsatz der Gemeinde sowie Angaben zu eingespeisten 
Strommengen. Auch bei zukünftigen Bilanzen werden die Daten der WFBB essenziell 
sein.  
Ein Aspekt, der bei der Energie- und Treibhausgasbilanz ebenfalls betrachtet wird, sind 
nicht-leitungsgebundene Energieträger (Heizöl, Flüssiggas, Kohle etc.). Diese „Schorn-
steinfegerdaten“ erhält man prinzipiell von dem Landesinnungsverband des Schorn-
steinfegerhandwerks. Für die hier vorliegende Bilanz konnten auf Anfrage keine Daten 
zur Verfügung gestellt werden45. Es gibt aber Überlegungen, dass diese Daten zukünftig 
in den Energiesteckbrief der WFBB aufgenommen werden sollen.  
Zu dem Themenfeld Energie- und Wärme-Nutzung gehören die derzeitigen Betreiber der 
Wärmenetz in Panketal (vgl. Kapitel 2.4.4.3): die RheinEnergie AG (Wärmenetz am 
Pfingstberg), die Stromkontor Rostock Port GmbH (Wärmenetz am Mühlenberg) sowie 
die Wohnbaugenossenschaft „Bremer Höhe“ eG zusammen mit der Berliner Energie-
agentur (Wärmenetz in Hobrechtsfelde). 

Die Thematik „Erneuerbare Energie“ wird hier in der Akteursanalyse explizit aufgeführt, ist 
aber bei der IST-Analyse ein Teil des Themenfeldes „Energie- und Wärmenutzung“. Hier 
spielen die Akteure Barnimer Energiegesellschaft mbH (BEG) und Netzgesellschaft 
Panketal GmbH eine Rolle.  
Die BEG gehört zu der Kreiswerke Barnim GmbH. Die BEG identifiziert und konzipiert 
zusammen mit Gemeinden, die einen Geschäftsanteil an dieser haben, energie-
wirtschaftliche Projekte – u.a. im Bereich erneuerbare Energien. Mit dem Beschluss PA-
30-2021 soll die Gemeinde Panketal sich mit Geschäftsanteilen an der Barnimer Energie-
gesellschaft beteiligen. Der Vorgang ist vonseiten der Gemeinde in Bearbeitung.  
Ab 01.01.2022 ist der offizielle Stromnetzbetreiber in Panketal die „Netzgesellschaft 
Panketal GmbH“, welche sich an den Leistungen der E.DIS Netz GmbH bedient. Nach 

 
44 Förderung für den Projektzeitraum der Konzepterstellung vom 01.01.2021 bis 31.12.2022, sowie ggf. für das 

Anschlussvorhaben von 2023 bis 2025 
45 Es wurde sich bei der Bilanz der Gemeinde an der Brandenburg-Bilanz des Länderarbeitskreises Energiebilanzen 

orientiert.  
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Rücksprache mit dem Netzbetreiber im März 2022 ist die Leistungsfähigkeit des Netzes 
derzeit für die anstehenden Versorgungsansprüche gegeben. Dies beinhaltet auch die 
Leistungsfähigkeit des Netzes, wenn z.B. weitere Anlagen im Bereich der E-Mobilität und 
erneuerbaren Energien (z.B. PV-Anlagen) errichtet werden. Das Erreichen der 
Kapazitätsgrenze ist aber nicht auszuschließen. 

Die E.DIS Netz GmbH betreibt zudem fast die Hälfte der Straßenlaternen in Panketal und 
spielt daher auch beim Handlungsfeld Straßenbeleuchtung eine Rolle.  
Zum Themenfeld Mobilität gehört die Ortsgruppe Panketal des Vereins „Allgemeiner 
Deutscher Fahrrad-Club“ (ADFC). Der ADFC setzt sich u.a. für die Förderung des Rad-
verkehrs vor Ort ein. Die Gemeinde Panketal ist seit 2021 Mitglied beim ADFC.  
Wichtiger Akteur in diesem Handlungsfeld ist auch der Verkehrsverbund Berlin-
Brandenburg (VBB), welcher in Berlin und Brandenburg den öffentlichen Nahverkehr 
koordiniert und kommunale und private Verkehrsunternehmen miteinander verknüpft. Zu 
den Unternehmen gehören z.B. die S-Bahn Berlin GmbH, die Barnimer Busgesellschaft 
(BBG) und die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Diese drei Unternehmen sorgen für das 
Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs in Panketal (vgl. Kapitel 2.4.5.5).  
Des Weiteren stellen die Kreiswerke Barnim ein Mobilitätsangebot, in Form von 
„BARshare“ zur Verfügung. Es handelt sich dabei um ein Carsharing-Angebot (Auto-
Ausleih-Angebot) von Elektroautos (vgl. Kapitel 2.4.5.6).  

Beim Handlungsfeld Abfall/Abwasser spielen, neben dem Eigenbetrieb, die Barnimer 
Dienstleistungsgesellschaft mbH (BDG), die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) und 
die REMONDIS Brandenburg GmbH eine wichtige Rolle. Im Auftrag des Landkreises 
Barnim entsorgt die BDG Hausmüll, Sperrmüll, Biomüll u. Papier. Die Firma REMONDIS 
Brandenburg GmbH ist im Landkreis Barnim für die Abholung der „Gelben Tonnen“ und 
für die Entsorgung des Altglases zuständig.   
In Schwanebeck befindet sich eine stillgelegte Siedlungsabfalldeponie (vgl. Kapitel 
2.4.7.2). Als Betreiber und Eigentümer der Deponie arbeiten die BSR daran, die Deponie-
fläche zu rekultivieren. Das aus der Deponie geförderte Gas wird in der Anlage verstromt. 
Die dabei erzeugte Energie versorgt über eine Fernwärmeleitung das Heizkraftwerk Buch. 
Der Wasser- und Bodenverband (WBV) „Finowfließ“ ist in Panketal für die Unterhaltung 
und Renaturierung der Fließgewässer zuständig. Der Verband ist somit ein wichtiger 
Akteur beim Themenfeld Klimaanpassung.  
Der WBV leitet die Arbeitsgruppe (AG) „Panke AG“, kurz PAG. Zu dieser gehören unter 
anderem auch die Gemeinden Panketal und Ahrensfelde, die Stadt Bernau bei Berlin und 
die Untere Wasserbehörde des LK Barnim. In der PAG wird die Umsetzung der Re-
naturierung der Panke und ihrer Nebengewässer koordiniert. 
Beim Themenfeld kommunale Liegenschaften sind als Akteure insbesondere die Mieter 
der kommunalen Wohngebäude zu berücksichtigen. In den einzelnen Wohnungen der 
kommunalen Wohngebäude gibt es i.d.R. Erdgas-Einzelheizungen. Die Gemeinde hat als 
Vermieter keinen Einfluss darauf, welchen Gas- und Strom-Anbieter die einzelnen Mieter 
nutzen. Auch sind der Verwaltung nicht die konkreten Einzelverbräuche bekannt. Diese 
Akteure sind zukünftig besonders im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und Sanierung der 
kommunalen Gebäude zu berücksichtigen.  
Die letzten beiden Themenfelder sind „private Haushalte“ und „Gewerbe, Dienstleistung 
und Handel“ (GDH). Die Akteure sind dabei die Bürger und Unternehmen in Panketal. 
Hier ist besonders zukünftig die Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit wichtig. Den 
Akteuren sollen Handlungsideen und -hilfen im Bereich Klimaanpassung und Klimaschutz 
an die Hand gegeben werden. Auch sollen gemeinsam mit der Verwaltung Projekte in 
diesen Bereichen realisiert werden. So sind zum Beispiel bereits Ideen und Hinweise der 
Bürger bei der Erstellung des Klimaschutzkonzeptes eingeflossen. Diese wurden v.a. im 
Rahmen von Bürgerumfragen und Bürgerveranstaltungen eingebracht. 
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3.2 Prozessablauf 

In Abbildung 30 ist der grobe zeitliche Ablauf der Akteursbeteiligung dargestellt: 

 
Abbildung 30: Prozessablauf - Akteursbeteiligung 
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Es wird in der Abbildung zwischen „Gemeindevertretung“ und sonstiger „Öffentlichkeits-
arbeit“ (Schwerpunkt Bürger) unterschieden. In den folgenden Kapiteln wird auf die 
Öffentlichkeitsarbeit detailliert eingegangen. Deshalb erfolgt an dieser Stelle keine weitere 
Beschreibung. Es sei aber angemerkt, dass im Rahmen der öffentlichen Beteiligung zu 
den Entwürfen einige Akteure direkt von der Verwaltung angeschrieben und eingeladen 
wurden. Auch fanden verwaltungsinterne Beteiligungen statt.  

Zur Beteiligung der Gemeindevertretung sei erwähnt, dass im Rahmen der Arbeitsgruppe 
zum integrierten Gemeindeentwicklungskonzept „Panketal 2030“ das Klimaschutzkonzept 
mit behandelt wird. Der Umfang variierte je nach Treffen.  

3.3 Medien der Öffentlichkeitsarbeit 

In diesem Kapitel werden kurz die Medien und Informationskanäle vorgestellt, die im 
Rahmen der Konzepterstellung genutzt wurden. 

Internetseite und soziale Medien 
Seit März 2021 gibt es auf der Gemeinde-Homepage unter der Kategorie „Leben“ eine 
neue Unterseite zum „Klimaschutz“. Auf dieser können sich Interessierte über das Klima 
in Panketal, das integrierte Klimaschutzkonzept sowie diesbezügliche Projekte der 
Gemeinde informieren. Auch stehen Links/Verweise zu weiterführenden Informationen zur 
Verfügung sowie seit Februar 2022 grafische Darstellungen zur Treibhausgasbilanz der 
Gemeinde (Darstellung über das Forschungsprojekt „CO2-Emissionsvisualisierer“ vom 
Futur Energy Lab) und seit April 2022 ein „Erklärvideo“. Die Internetseite wird regelmäßig 
aktualisiert und erweitert.  
Außerdem werden die sozialen Medien Facebook, Twitter und Instagram genutzt.  

Logo 
Anfang 2021 wurde ein Logo für die Thematik „Klimaschutz in Panketal“ entwickelt, 
welches im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit als immer wiederkehrendes Element genutzt 
wird: 

 
Abbildung 31: Klimaschutzlogo  

Panketal Bote 
Seit Anfang 2021 wurden in der Gemeindezeitschrift Panketal Bote regelmäßig Informa-
tionen rund um die Themen Klimaschutz und Klimaanpassung veröffentlicht. So gab es 
z.B. in der Februar-Ausgabe 2021 einen Hinweis zu einer möglichen Förderung neuer 
Ladestationen für Elektromobilität an Wohngebäuden.  

In der März-Ausgabe 2021 des Panketal Boten wurden grundlegende Informationen zum 
Klimaschutzkonzept und der Klimaschutzmanager der Gemeinde vorgestellt.  

Seit der Mai-Ausgabe 2021 heißt zudem die ehemalige Rubrik „Natur“ nun „Natur und 
Klima“, um diesen Aspekt hervorzuheben.  
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Beteiligungsplattform 

Seit Ende 2021 verfügt die Gemeinde Panketal über eine Plattform (adhocracy+) für 
Bürgerbeteiligung. Diese wurde für Beteiligungen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes 
mit genutzt.  

Presse 
Im Rahmen der Erstellung des Klimaschutzkonzeptes wurde die regionale Presse mit ein-
bezogen. So gab es z.B. im April 2021 eine Pressmitteilung zum Klimaschutzkonzept und 
dem Klimaschutzmanager. Abgedruckt wurde diese beispielsweise im „Märkischen Markt“ 
vom 21./22. April 2021. Bei der Märkischen Oderzeitung (MOZ) wurde am 22.04.2021 ein 
Interview mit dem Klimaschutzmanager veröffentlicht.  

Externe Veranstaltungen - Beispiel Zukunftswoche 
Vom 13. bis 19.09.2021 fand die „Zukunftswoche“ statt. Die Zukunftswoche ist ein 
gemeinsames Projekt der Kreiswerke Barnim, der Stadt Eberswalde und der Hochschule 
für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) und sollte durch verschiedene Veran-
staltungen und (digitale) Beiträge die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz in den 
Fokus rücken. Händler, Gewerbetreibende, Institutionen, Initiativen und weitere regionale 
Akteure aus Orten in Barnim und der Uckermark waren eingeladen sich an dem Programm 
zu beteiligen.  

Als „kleinen Auftakt“ vor Ort hat sich die Gemeinde Panketal im Rahmen des Familien-
festes am 04.09.2021 (siehe Kapitel 3.4) daran beteiligt. Auf dem Fest konnte sich über 
das Klimaschutzkonzept informiert werden und zusammen mit dem Wasser- und Boden-
verband "Finowfließ" wurde die Renaturierung und Umfeldgestaltung der Dransemündung 
vorgestellt. Eine Zusammenfassung der Veranstaltung wurde als Beitrag auf der Home-
pageseite der Zukunftswoche veröffentlicht.  

3.4 Informationsveranstaltungen 

Online-Vorstellungen 

Bedingt durch die pandemische Lage, die während der Konzepterstellung in Panketal 
herrschte, fanden öffentliche Vorstellungen zum Konzept überwiegend digital statt. Die 
Teilnehmeranzahl bei diesen Veranstaltungen war aber sehr gering. Weitere 
Informationsangebote gab es im Rahmen der Beteiligungsangebote (vgl. Kapitel 3.5).   

Online Vorstellung zum Zwischenstand der Energie- und Treibhausgasbilanz 
Am 26.08.2021 wurde um 19 Uhr bei einem Online-Termin der Zwischenstand der 
Energie- und Treibhausgasbilanzierung von einem Mitarbeiter der seecon Ingenieure 
GmbH vorgestellt. Ursprünglich war die Vorstellung am 16.08. im Ortsentwicklungs-
ausschuss (OEA) vorgesehen. Sie wurde aber auf Grund der sehr langen und umfang-
reichen Tagesordnung verschoben. Das Informationsangebot war für alle Interessierten 
öffentlich zugänglich (Link auf Internetseite) und wurde im Rahmen der öffentlichen 
Tagesordnung des OEA bzw. in der Sitzung des OEA angekündigt.  

Online Vorstellung zum ersten Entwurf des Klimaschutzkonzeptes 
Am 11.01.2022 fand um 18 Uhr die Vorstellung des ersten Entwurfes des Klimaschutz-
konzeptes statt. Der Entwurf wurde vom Klimaschutzmanager und von einem Mitarbeiter 
der seecon Ingenieure GmbH vorgestellt. Über die Dezember-Ausgabe 2021 des 
Panketal Boten, die Internetseite der Gemeinde, soziale Medien und einem Aushang am 
Rathaus wurden die Bürger über die Veranstaltung informiert. 
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Familienfest 
Am 04.09.2021 gab es auf dem Familienfest (Schulhof der Grundschule Zepernick, 
Schönerlinder Straße 43) einen Informationsstand zum Klimaschutzkonzept. An diesem 
konnten Kinder und Erwachsene etwas über das Klimaschutzkonzept im Allgemeinen und 
über den ersten Zwischenstand erfahren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 32: Klimaschutzstand auf dem Familienfest 

3.5 Bürgerumfrage und -beteiligung 

1. Bürgerumfrage 
Im Zeitraum vom 30. Juni bis 30. August 2021 fand eine Bürgerumfrage zum Thema 
„Klimaschutz“ statt. An der Umfrage konnte in Papierform und digital teilgenommen 
werden.  

Im Rahmen der Umfrage gab es auch eine Verlosung. Unter allen Einsendungen, die an 
dieser teilnehmen wollten, wurden drei Personen gezogen, die jeweils einen Gutschein 
für einen Panketaler Blumenladen bzw. Pflanzenhandel im Wert von je 50 € erhalten 
haben. An der Umfrage und Verlosungen konnten Kinder (mit Einverständnis der Eltern) 
und Erwachsene teilnehmen.  

In der Juni-Ausgabe 2021 des Panketal Boten wurde die Umfrage mit Erläuterung und 
Fragebogen veröffentlicht. Zudem wurde in der Juli-Ausgabe ein QR-Code für die Online-
Umfrage abgedruckt. Parallel waren die Informationen zur Umfrage auf der Gemeinde-
Homepage in der Rubrik „Klimaschutzkonzept“ öffentlich zugänglich. Auf der Homepage 
war auch ein Link, um online an der Umfrage teilzunehmen. Im Rathaus lagen im Foyer 
und in der Meldestelle Informationen zur Umfrage (inkl. QR-Code) sowie Fragebögen und 
Einverständniserklärungen aus. Durch eine Pressemitteilung wurde zusätzlich auf die 
Umfrage aufmerksam gemacht. So gab es beispielsweise in der Online-Version der 
Märkischen Oderzeitung (MOZ) am 18.08.2021 den Beitrag „Panketal bittet Bürger um 
Mithilfe zum Klimaschutz-Konzept“.  
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Insgesamt haben 206 
Personen an der Umfrage 
zum Klimaschutz 
teilgenommen (135 davon 
ebenfalls an der 
Verlosung).  

Die Umfrage umfasste 5 
Fragen. Das Ergebnis der 
Fragen 1 bis 3 ist in den 
folgenden Diagrammen 
dargestellt.  

 

Bei Frage 1 wurden die 
Bürger gefragt, welchen 
persönlichen Stellenwert 
der Klimaschutz/ die 
Klimaanpassung für sie 
hat (siehe Abbildung 33). 

 

Bei Frage 2 und 3 (Mehrfachnennungen waren möglich) gab es zudem die Optionen 
weitere Maßnahmen und Hindernisse zu ergänzen.  

Im Zusammenhang mit Frage 2 (Abbildung 34), wie man selbst etwas für den Klimaschutz 
bzw. die Klimaanpassung tun kann, war die häufigste „ergänzte“ Maßnahme, dass man 
bewusste Kaufentscheidungen nach dem Motto „weniger ist mehr“ und dem Aspekt 
Nachhaltigkeit treffen sollte. Als Beispiele wurde dazu der Kauf von langlebigen oder 
second-hand-Produkten genannt. Auch sollte man versuchen etwas zu reparieren (statt 
es neu zu kaufen) oder schauen, ob man die Dinge nicht „zweckentfremden“ und für etwas 
anderes nutzen kann.  

Die „Top 3“ ergänzenden Antworten, welche Hindernisse die Bürger bezüglich der 
Umsetzung von „klimafreundlichen“ Maßnahmen sehen (Frage 3; Abbildung 35), sind das 
derzeit ungenügende ÖPNV-Angebot und das unzureichende Angebot von plastik- bzw. 
verpackungsfreien Produkten. Auch wurde angegeben, dass es keine Hindernisse gibt.  

Auf die Frage 4 „Was könnte die Gemeinde dazu beitragen, um CO2 zu verringern bzw. 
um sich an den Klimawandel anzupassen?“ gab es insgesamt über 300 verschiedene 
Vorschläge. Diese wurden durch eine interne Abwägung so weit wie möglich versucht zu 
berücksichtigen. Ein Vorschlag ist z.B., dass regelmäßig Veranstaltungen/Aktionen rund 
um das Thema Klima/Umwelt von der Gemeinde für Bürger stattfinden sollten.  

Als letztes wurde gefragt, welche Sachverhalte/Ideen ausführlich im Rahmen des Klima-
schutzkonzeptes betrachtet werden sollten (Frage 5).  
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Frage1: Welchen Stellenwert hat der 
Klimaschutz und die Klimaanpassung 
in der Gemeinde für Sie persönlich?

sehr hohen

hohen

keine Angabe

niedrigen

interessiert mich nicht

Abbildung 33: Umfrage - Frage 1: Stellenwert von Klimaschutz 
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Abbildung 34: Umfrage - Frage 2: Maßnahmen 
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Abbildung 35: Umfrage - Frage 3: Hindernisse 

2. Bürgerumfrage 
Im Zeitraum vom 06.01. bis 28.01.2022 fand eine zweite Bürgerumfrage statt. Über die 
Dezember-Ausgabe 2021 des Panketal Boten, die Internetseite der Gemeinde, soziale 
Medien, einen Artikel in der Märkischen Oderzeitung (Ausgabe vom 20.01.2022) und 
Aushänge im/am Rathaus sowie in den Informationsschaukästen in der Gemeinde wurden 
die Bürger über die Umfrage informiert. Schwerpunkt dieser Umfrage war der erste 
Entwurf des Klimaschutzkonzeptes. Der Entwurf stand den Bürgern im Beteiligungs-
zeitraum digital (Internetseite der Gemeinde) und in Papierform im Rathaus zur Einsicht-
nahme zur Verfügung. Im Rahmen der Umfrage konnten die Bürger Hinweise und An-
merkungen zum Konzeptentwurf auf der neuen online-Beteiligungsplattform der 
Gemeinde (Plattform: adhocracy+) äußern. Zusätzlich bestand die Möglichkeit, über die 
ersten 23 Maßnahmenvorschläge des Entwurfes abzustimmen. Dabei gab es die 
Optionen „Ich bin dafür“, „Ich bin dagegen“, „Kann ich nicht einschätzen“ und „Sonstiges“. 

An der Bürgerumfrage haben ca. 30 Personen teilgenommen. Bei der Abstimmung zu den 
Maßnahmen hatte nur eine Maßnahme keine Mehrheit bei der Antwort „Ich bin dafür“. 
Dabei handelt es sich um die Maßnahme „Interne Schulung: Klimaschutz und Klima-
anpassung in kommunalen Einrichtungen“. 42% waren für die Maßnahme, 27% dagegen 
und 31% konnten diese Maßnahme nicht einschätzen. Da Zielgruppe der Maßnahme die 
Mitarbeiter der Gemeinde sind, ist es nicht verwunderlich, dass die Wirksamkeit der 
Maßnahme schwer von den Bürgern eingeschätzt werden konnte. Es wurde daher von 
der Verwaltung entschieden, die Maßnahme für den zweiten Entwurf des Klimaschutz-
konzeptes beizubehalten.  

Des Weiteren wurden von Bürgern Hinweise und Anregungen zum Klimaschutzkonzept 
gegeben. Diese wurden durch eine interne Abwägung so weit wie möglich versucht zu 
berücksichtigen.  

Umfrage im Rahmen des Familienfestes 
Im Rahmen des Familienfestes gab es für die Besucher die Möglichkeit an einer Umfrage 
an einer Pinnwand teilzunehmen. Das diesbezügliche Ergebnis ist in Abbildung 53 im 
Anhang zu sehen.  
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Frage 3: Was hält Sie ggf. davon ab, Klimaschutzmaßnahmen 
umzusetzen bzw. auf welche Probleme sind Sie beider 

Umsetzung gestoßen?

Mehrkosten bürokratische Hürden
lässt sich schwer/nicht in den Alltag integrieren Beratung fehlt
Rechercheaufwand Kein Interesse
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3. Bürgerumfrage sowie Mit-Mach-Aktionstag und Rathausfest 
Im Zeitraum vom 06.04. bis 
22.04.2022 konnten die Bürger 
im Rahmen einer öffentlichen 
Beteiligung (Bekanntmachung 
über Panketal Boten, Aushänge 
und Internetseite) sowie beim 
Mit-Mach-Aktionstag am 
02.04.2022 und beim 
Rathausfest am 07.05.2022 
ihre Meinung zum zweiten 
Entwurf des Konzeptes äußern 
sowie generelle Hinweise und 
Anmerkungen geben. Beim Mit-
Mach-Aktionstag und dem Rat-
hausfest wurden parallel zum 
KlimKo das integrierte 
Gemeindeentwicklungskonzept 
und das Radverkehrskonzept 
vorgestellt. Beim Mit-Mach-
Aktionstag erfolgte die 
Bekanntmachung über den 
Panketal Boten, Aushänge, die 
Internetseite der Gemeinde, die 
Presse (z.B. Artikel der MOZ 
vom 30.03.2022) sowie über 
eine Postkarte, welche alle 
Haushalte gesondert erhielten. Beim bereits etablierten Rathausfest verhielt es sich 
ähnlich. Es erfolgte nur keine separate Bekanntmachung über eine Pressemitteilung und 
Sonderpostkarten. 

Die öffentliche Beteiligung zum zweiten Entwurf des Konzeptes fand auf der online 
Beteiligungsplattform der Gemeinde (Plattform: adhocracy+) statt. Zeitgleich war es 
möglich, den Entwurf im Rathaus einzusehen und sich diesbezüglich einzubringen. Im 
Rahmen dieser Beteiligung erfolgte von Seiten der Bürger keine direkte Meinungs-
äußerung. Einige Hinweise und Anregungen zur Thematik gab es von den Bürgern aber 
beim Mit-Mach-Aktionstag und beim Rathausfest. 

Beim Mit-Mach-Aktionstag und beim Rathausfest gab es zudem die Möglichkeit, explizit 
über die 47 Maßnahmen aus dem zweiten Entwurf des Konzeptes abzustimmen (siehe 
Abbildung 36). Dabei konnten die Bürger mit Stimmzetteln darüber abstimmen, welche 
Maßnahmen sie besonders wichtig finden bzw. bei welchen sie mitmachen würden 
(Mehrfachnennungen möglich). Auch war es möglich, über einen gesonderten 
Stimmzettel mitzuteilen, welche Maßnahmen man nicht gut findet bzw. welche 
Maßnahmen als nicht zielführend angesehen werden.  
An dieser Form der Beteiligung haben insgesamt (Aktionstag und Rathaus) 34 Bürger 
teilgenommen. Die größte Zustimmung fanden die Maßnahmen „Auskunft über die 
Eignung des eigenen Dachs als Solar- und Gründach für Bürger46“ (7 Stimmen) 
„Fahrradkonzept“ (6 Stimmen) und „Baumpflanzungen auf kommunalen Flächen“ (5 
Stimmen). Nur eine Maßnahme erhielt einmal eine „negative Rückmeldung“47.  

 
46 in der Endfassung umgeändert in „Auskunft über die Eignung des eigenen Dachs als Gründach für Bürger“ 
47 Es handelte sich hierbei um die Maßnahme „10-Minuten-Takt für die S-Bahn“. Es wurde angemerkt, dass diese nicht das 
Problem auf der Strecke (ab Buch) löst. Zielführender wäre es, den Regionalbahntakt ab Bernau auszubauen (z.B. nach 
Berlin-Hauptbahnhof). 

Abbildung 36: Beteiligungsangebot - Rathausfest 
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
Kinder und Jugendliche wurden im Rahmen der Erstellung des Klimaschutzkonzeptes teil-
weise gesondert beteiligt.  

Vom 01.05.2021 bis 01.08.202148 fand die erste digitale Schnitzeljagd für Kinder und 
Jugendliche statt (vgl. Panketal Bote 04/2021 S. 24). Über die App „Actionbound“ 
konnten sie an verschiedenen Orten in Panketal QR-Codes scannen und Fragen be-
antworten, um so Punkte zu sammeln und zur nächsten Station weitergeleitet zu werden. 
Unter den Kindern und Jugendlichen, welche alle Punkte abgehandelt und ihr Ergebnis in 
der App hochgeladen haben, gab es eine Verlosung. Unter den Fragen der Schnitzeljagd 
waren auch zwei zur Thematik Klimaschutz/Klimaanpassung.  
Da insgesamt aber nur sehr wenige Kinder/Jugendliche ihr Ergebnis hochgeladen haben, 
hat die Umfrage kein aussagekräftiges Ergebnis geliefert.  

Des Weiteren gab es im Rahmen des Familienfestes, kinderfreundlich aufbereitet, Infor-
mationen zum Klimaschutzkonzept und Möglichkeiten zur Beteiligung (siehe Fragebogen 
im Anhang; Abbildung 54). Auch gab es Spielangebote zur Thematik 
Klimaschutz/Klimaanpassung. Das Material für das Familienfest wurde mit dem 
Jugendkoordinator der Gemeinde abgestimmt.  
Das Angebot des Familienfestes wurde von den Kindern und Jugendlichen nur vereinzelt 
wahrgenommen. Ein aussagekräftiges Beteiligungsergebnis gab es nicht. Teilweise 
wurde jedoch die Beteiligungsmöglichkeit für Erwachsene von den Kindern/Jugendlichen 
mitgenutzt. Das „kinderfreundliche“ Informationsmaterial zum Konzept ist teilweise auch 
auf der Internetseite zum Klimaschutzkonzept zur Verfügung gestellt worden.  

Beim Mit-Mach-Aktionstag und beim Rathausfest gab es für die Kinder ebenfalls die 
Möglichkeit, sich u.a. über den Fragebogen zu beteiligen. Beim Mit-Mach-Aktionstag 
wurde dieses Angebot nicht genutzt. Anders verhielt es sich beim Rathausfest. Dort 
beteiligten sich 27 Kinder an der Umfrage. Der Fragebogen bestand aus vier Fragen. Bei 
Frage 1 (siehe Abbildung 37) ging es darum, wie häufig die Kinder Projekte o.ä. zum 
Thema „Umwelt“ machen möchten. „Was können wir für die Umwelt tun?“ war Frage 2. 
Dabei wurden besonders häufig die Antworten gegeben, dass man Wasser sparen bzw. 
mit diesem sorgsam umgehen sollte sowie dass man weniger mit dem Auto und dafür 
mehr mit dem Fahrrad (oder dem ÖPNV) fahren sollte. Bei Frage 3 konnten die Kinder 
angeben, welche Projekte sie gerne machen würden („Ich würde gerne mitmachen bei 
…“). Dabei wurden besonders häufig Müllsammelaktionen bzw. Aktionen zur 
Mülltrennung genannt. Mit Frage 4 (siehe Abbildung 38) wollte die Verwaltung erfahren, 
über welches Medium Projekte am besten an die Kinder herangetragen werden können 
(„Ich würde gerne von Projekten …. erfahren).  

 

 

 

 

 

 
48 Die Teilnahme an der Verlosung endete zu diesem Zeitpunkt. Die Schnitzeljagd steht jedoch weiterhin zur Verfügung. 

3

22

2

Frage 1: Ich würde gerne ... 
(etwas) zum Theme "Umwelt" 

machen.

einmal öfters gar nichts

Abbildung 37: Kinder-Umfrage - Frage 1 
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Abbildung 38: Kinder-Umfrage - Frage 4  

0 5 10 15 20 25

über Plakate in der Schule/Kita/Hort
über Soziale Medien (z.B. Facebook)

über die Homepage der Gemeinde
über den Panketalboten

über …

Anzahl

Frage 4: Ich würde gerne von Projekten ... erfahren.
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4 Potenziale und Szenarien 

In diesem Kapitel werden Potenziale zur Energie- und Treibhausgaseinsparung sowie zur 
Bindung von Treibhausgasen dargestellt. Außerdem wird auf unterschiedliche Szenarien 
bezüglich der Umsetzung von Klimaschutzstrategien eingegangen.  

4.1 Potenziale 

In diesem Kapitel werden konkrete Potenziale für mögliche Maßnahmen zur Reduzierung 
der Treibhausgas-Emissionen und zur Energieeinsparung betrachtet. Nicht zu jedem im 
Rahmen der IST-Analyse betrachteten Punkt innerhalb der Handlungsfelder wurde eine 
detaillierte oder explizierte Potenzialanalyse angefertigt. Bei den Analysen in diesem 
Kapitel wurde sich überwiegend auf Ideen konzentriert, die ein besonders großes 
(bilanzierbares) Potenzial versprechen. Weitere Potenziale spiegeln sich indirekt im 
Maßnahmenkatalog in Kapitel 0 wider.   

4.1.1 Potenzialanalyse der solaren Energieerzeugung auf Dachflächen 

Als Basis für die Katasteranalysen der Dachflächennutzung wurden georeferenzierte 3D-
Modelle aller im Untersuchungsgebiet befindlichen Gebäude ausgewertet (level of detail 
2, LOD2-Daten). Diese Daten sind kostenfrei vom Landesbetrieb für Landesvermessung 
und Geobasisinformation Brandenburg beziehbar. Die Daten beinhalten die 
Gebäudegrundflächen, die Höhe sowie Ausrichtung und Neigung der Dachflächen. Die 
folgende Abbildung 39 verdeutlicht den Unterschied zwischen LOD1- und LOD2-Daten: 
Während LOD1-Daten nur die quaderartigen Strukturen der Gebäude in Form von Grund-
flächen und Höhen beinhalten, ergänzen LOD2-Daten das Modell um die Kubatur49 der 
Dachfläche (in Form von Dachteilflächen) inkl. Ausrichtung und Neigung. Sie sind damit 
der Schlüssel für eine qualifizierte Katasteranalyse der Dachflächennutzung. 

 
Abbildung 39: LOD1-Modelle links und LOD2-Modelle rechts 

Durch die Auswertung nach Ausrichtung und Neigung der Dachteilflächen und die Ver-
wendung von lokalen Strahlungsdaten lassen sich die individuellen Erträge der solaren 
Dachnutzung ermitteln. Als Datenquelle für die lokalen Strahlungsdaten wird das PVGIS 
(Photovoltaic Geographical Information System) genutzt, welches kostenfrei vom Joint 
Research Center der Europäischen Kommission zur Verfügung gestellt wird. Für die 
solare Energieerzeugung werden die verwendbaren Dachflächen mit einem Abschlag für 
Mindestabstände zur Dachkante und eventuelle Hindernisse auf der Dachfläche (z. B. 
Schornsteine) versehen. Es wird beispielsweise für ein geeignetes Schrägdach eine zur 
Verfügung stehende Modulfläche von 80 % angenommen. Eine Auswahl, der für jede 
Dachteilfläche ermittelten, technischen Parameter für PV, ist in nachstehender Abbildung 
40 dargestellt (grün: gut geeignet (vgl. Tabelle 11); rot: weniger gut geeignet) und in der 
dazugehörigen Datei hinterlegt. 

 

49 ≈ grobe/ungefähre Gestalt/Form eines Baukörpers 
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Abbildung 40: berechnete Ergebnisse für Photovoltaik (Kartenhintergrund: Google Maps) 

In einem ähnlichen Maß fand die Berechnung diverser Parameter für eine potenzielle 
Solarthermie-Nutzung statt. Nach Bestimmung der potenziellen Kollektorfläche wurde 
auch hier, entsprechend lokaler Strahlungsdaten, ein Jahresertrag berechnet und eine 
damit mögliche Emissionsreduktion bestimmt. 

Insgesamt wurden in dieser Analyse alle Gebäude innerhalb der Gemeindegrenzen 
Panketals betrachtet. Diese weisen eine summierte Dachfläche von 1,58 Millionen 
Quadratmetern auf, die sich auf knapp 33.000 Dachflächen aufteilt. Die Betrachtung aller 
Dachflächen stellt dabei jedoch lediglich ein theoretisches Ergebnis dar. Zumindest die 
Tragfähigkeit der Dächer stellt in der Realität noch einen wichtigen Faktor dar, der dieses 
theoretische Potenzial nicht in Gänze nutzbar macht. Des Weiteren ist es sowohl öko-
nomisch als auch ökologisch nicht sinnvoll, jede einzelne Dachfläche zu nutzen, sondern 
vor allem jene, die eine möglichst hohe Solareinstrahlung aufweisen. In der folgenden 
Tabelle ist dementsprechend neben dem theoretischen Potenzial auch ein Potenzial auf-
geführt, in dessen Berechnung lediglich die Dachflächen einfließen, die eine spezifischen 
Ertrag einer PV-Anlage von zumindest 800 kWh/kWp ermöglichen. 

Tabelle 11: Ergebnisauszug der solaren Potenzialanalyse der Dachflächen Panketals 

Betrachtete Dächer Dachfläche [m²] Installierbare 
PV-Leistung [MW] 

Jahresertrag  
PV [MWh] 

Jahresertrag  
Solarthermie [MWh] 

Nutzung aller Dächer 
(theor. Potenzial) 1.580.134 175 144.171 545.964 

gut geeignete Dächer 
(≥ 800 kWh/kWp) 985.878 101 97.299 363.664 

 

Ein Vergleich zu dem gesamten Stromverbrauch der Gemeinde Panketal ist auf der 
Grundlage der Ergebnisse der THG-Bilanz möglich. Im Jahr 2018 wurde in dieser ein 
Stromverbrauch von 42,6 GWh bilanziert (vgl. Tabelle 31). Der mögliche PV-Ertrag aller 
gut geeigneten Dächer der Gemeinde Panketal liegt somit etwa bei dem 2,3-fachen des 
gesamten Stromverbrauchs. Ein ähnlicher Vergleich im Wärmebereich zeigt, dass der 
potenzielle Jahresertrag der Solarthermie knapp das Doppelte des Endenergieverbrauchs 
im Wärmesektor (vgl. Tabelle 19) der THG-Bilanz beträgt. 

Einschränkend ist in beiden dieser Vergleiche jedoch die Volatilität (Schwankung) der 
erneuerbaren Energieerzeugung zu nennen. Dies bedeutet, dass der Moment der 
Energieerzeugung und des Energieverbrauchs bei erneuerbaren Energiequellen häufig 
nicht zum selben Zeitpunkt stattfinden. Somit sind vor allem zum effizienten Einbinden 
größerer erneuerbarer Erzeugungsanlagen Energiespeicher von Nöten, die den Effekt der 
Volatilität zumindest in Teilen ausgleichen. 
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Potenzialanalyse der solaren Energieerzeugung auf Freiflächen 
Es sei in diesem Zusammenhang auch kurz auf die prinzipielle Möglichkeit von solarer 
Energieerzeugung auf Freiflächen innerhalb der Gemeinde Panketal eingegangen. 

Die Energieagentur Brandenburg (WFFB 2021b) hat dazu eine Potenzialanalyse durch-
geführt.  

Diese ermittelten Flächen, zum Beispiel entlang von Autobahnen und Bahnstrecken, 
befinden sich aber in der Regel nicht im Besitz der Gemeinde. Auch werden diese Flächen 
überwiegend als Grün- und Ackerflächen genutzt. Sie haben dementsprechend einen öko-
logischen Wert bzw. dienen der Erzeugung von Nahrungsmitteln.  Auch ist beispielsweise 
die Anlage von Schutzpflanzungen entlang der Autobahn eine der Erfordernisse im 
Entwicklungskonzept des Landschaftsplans. Um diese unversiegelten Flächen zu er-
halten und keine zusätzlichen Versieglungen zu schaffen, soll sich daher vorrangig auf die 
solare Energieerzeugung auf Dächern bereits versiegelter Flächen konzentriert werden.  

4.1.2 Potenzialanalyse der Dachbegrünung 

Die Aussage, inwieweit sich eine Dachteilfläche für eine Nutzung als Gründach eignet, 
geht aus einer Auswertung derer Neigung hervor. Dachteilflächen mit einer Neigung von 
mehr als 30° sind nur in seltenen Fällen als Gründach nutzbar und entfallen somit in der 
weiteren Betrachtung. Flachdächer sind dagegen bestens geeignet. Zwischen diesen 
beiden Extrema findet eine Abstufung statt.  

Grundsätzlich kann die Dachbegrünung intensiver oder extensiver Form sein. Die 
intensive Dachbegrünung, beispielsweise in Form eines Dachgartens, besteht aus ver-
schiedensten Pflanzenformen bis hin zu mehrjährigen Büschen und Bäumen. Sie erfüllt 
eine hohe mikroklimatische Wirkung, ist aber kosten- und pflegeintensiver als eine 
extensive Begrünung. Sie weist ein hohes Gewicht auf und hat somit einen hohen 
Anspruch an die Statik, weshalb eine zusätzliche intensive Dachbegrünung im Gebäude-
bestand zumeist nicht möglich ist.  

Dementsprechend konzentriert sich diese Potenzialanalyse auf die extensive Dachbe-
grünung durch beispielsweise Moose, Gräser oder Kräuter. Da diese extensive Be-
grünung in unterschiedlich starken Substratschichten aufgebaut werden kann, findet die 
Substratschichtdicke Beachtung in der Analyse. Eine Auswahl der Parameter, die für jede 
Dachteilfläche ermittelt wurden, stellt Abbildung 41 (dunkelgrün: sehr gut für Dachbe-
grünung geeignet (vgl. Tabelle 12); hellgrün: gut geeignet; rot: weniger gut geeignet) dar. 

 
Abbildung 41: Parameter und Eignung des Gründachpotenzials (Kartenhintergrund: Google Maps) 

Die beiden Parameter, die eine Abhängigkeit von der Stärke des Schichtaufbaus auf-
weisen, sind das Retentionspotenzial und die Fähigkeit zur CO2-Bindung. Ersteres be-
schreibt die Möglichkeit eines Gründachs Regenwasser zu speichern und zurückzuhalten. 
Die Menge des abfließenden Wassers wird somit reduziert und gelangt ebenso verzögert 
in die Kanalisation, woraus direkt ein finanzieller Nutzen gezogen werden kann. Das 
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Retentionspotenzial wurde entsprechend einem Starkregenereignis, gemäß der Stufe 4 
(Niederschlag von > 40 l/m² in 1 Stunde, bzw. > 60 l/m² in 6 Stunden) des DWD, bestimmt. 
Indirekt zeigt dieses Rückhaltepotenzial bereits die Fähigkeit eines Gründachs zum 
Abkühlen der darüberliegenden Luftschichten. Diese Abkühlungsleistung, beispielsweise 
erbracht durch Verdunstung, gibt das Luftvolumen an, welches durch das Gründach ab-
gekühlt werden kann. 

Weiterhin sind Gründächer in der Lage, CO2 zu speichern. Die Dachbegrünung sorgt für 
eine zusätzliche Vegetation, deren Überleben und Wachstum auf dem Prozess der Foto-
synthese beruht. Als Reaktionspartner ist dabei CO2 nötig, welches dauerhaft in der 
Vegetation gebunden wird. Da hierbei neben der oberirdischen auch die unterirdische 
Vegetation eine Rolle spielt, ist dieses Potenzial abhängig von der Schichtdicke. Im 
Vergleich dazu ist für die Bindung von PM10-Feinstaubpartikeln50 lediglich das ober-
irdische Pflanzenwachstum, beispielsweise durch eine Sedum51-Bepflanzung, von 
Bedeutung.  

Nicht explizit dargestellt, doch für jede Dachteilfläche berechnet, ist eine erste Schätzung 
der Kosten für die Dachbegrünung. Diese setzen sich aus den Investitionskosten und 
einem jährlich anfallenden Pflegeaufwand zusammen. Die Preise können dabei regional 
stark variieren und sind abhängig von einer Vielzahl an weiteren Faktoren, wie der 
jeweiligen Gestaltung des Dachs, der gewünschten Vegetation oder der Stärke und dem 
Aufbau des Schichtsystems. Dieser erste Eindruck der finanziellen Größenordnung erfolgt 
mit einem spezifischen Investitionspreis von 25 €/m² und einem jährlichen Pflegeaufwand 
von 2 €/m². 

Als Ergebnis zeigt die nachstehende Tabelle sowohl das theoretische Potenzial aller 
Dachflächen Panketals, sowie eines, welches sich nur auf die zumindest gut geeigneten 
Dachflächen für eine Dachbegrünung bezieht. Das Kriterium hierfür stellt die Neigung der 
Dachfläche dar. Neben einer jährlich stattfindenden Bindung von CO2 sind diese Dächer 
ebenso in der Lage Feinstäube zu binden, die Umgebung abzukühlen und Regenwasser 
zurückzuhalten. 

Tabelle 12: Auszug von Ergebnissen der Begrünungspotenziale von Dachflächen Panketals 

Betrachtete Dächer Dachfläche [m²] CO2-Bindung 
[kg/a] 

Rückhaltepotenzial 
[L/h] 

Feinstaubbindung 
[g/a] 

Nutzung aller Dächer 
(theor. Potenzial) 1.580.134  683.652  14.354.499  7.442.990  

nur Dächer mit guter / 
sehr guter Eignung    467.351 420.681  11.433.109  4.580.037  

 

4.1.3 Geothermie 

Das Potenzial für Geothermie ist von der Beschaffenheit der oberflächennahen Schichten 
abhängig. Hierbei sind insbesondere Wasserschutzgebiete grundsätzlich zu beachten, da 
sie Geothermie nicht oder nur unter besonderen Auflagen zulassen. Die folgende 
Abbildung verdeutlicht die Situation in der Gemeinde Panketal. 

 

 
50  Feinstaubpartikel, deren Korngröße kleiner als zehn Mikrometer ist 
51  Dickblattgewächse; meist krautige Pflanzen 
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Abbildung 42: Eignung für oberflächennahe Geothermie im Gemeindegebiet Panketal 

 

Geothermie ist, insbesondere in einem Großteil von Zepernick kaum oder gar nicht 
nutzbar, da diese Bereiche im Wasserschutzgebiet Zepernick liegen (vgl. Kapitel 2.4.4.4). 
Hierbei gilt es jedoch Sondenbohrungen (vertikale Anlagen) und Flächenkollektoren 
(horizontale Anlagen) zu unterscheiden. Erstere sind in keiner Zone zulässig. Zweitere 
sind in Zone III, nach vorheriger Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde des Land-
kreises Barnim, ggf. zulässig. Eine Prüfung im Einzelfall ist hierbei vorzunehmen. Flächen-
kollektoren werden in der Praxis meist eher für Einfamilienhäuser eingesetzt. Größere 
Gebäude, wie z.B. öffentliche Gebäude, kommen nur dann in Frage, wenn genügend Frei-
flächen für einen ausreichend hohen Energieertrag über Flächenkollektoren in un-
mittelbarer Nähe vorhanden sind.  

Außerhalb des Wasserschutzgebietes gibt es geeignete Gebiete und sogar besonders gut 
geeignete Gebiete (siehe Abbildung 42 mittel- und dunkelgrüne Flächen; Quelle der 
Geothermiedaten: LGB o.J.). In diesen Gebieten ist eine Nutzung von Geothermie beim 
Neubau oder der Sanierung bestehender Gebäude unbedingt in Betracht zu ziehen. 

4.1.4 Biomasse 

Unter dem Begriff Biomasse werden im Kontext von Energie- und Treibhausgas-
bilanzierungen verschiedene Formen der Biomasse zusammengefasst. Es handelt sich 
um Stoffe mit organischem Ursprung (Pflanzen) sowie Abfallstoffe organischen Ursprungs 
(vor allem aus der Landwirtschaft und Tierhaltung). In der Gemeinde Panketal ist vor allem 
der Baumbestand von Interesse für die Betrachtung. Hierbei ist das Potenzial der 
energetischen Nutzung von Restholz kein relevanter Untersuchungsgegenstand, da 
dieses Potenzial bereits heute genutzt und vermarktet wird und somit kein zusätzlich 
nutzbares Potenzial darstellt.  

Neben dem Restholz fällt jährlich Laub an. In der Gemeinde Panketal sind es aktuell ca. 
1.800 bis 2.000 m³ pro Jahr, die die Gemeinde von eigenen sowie gepachteten Flächen 
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und durch eine Sammelaktion im Herbst von den Haushalten sammelt. Bisher erfolgt eine 
einfache Entsorgung. Da Laub auch ein Rohstoff ist, wäre eine stoffliche oder 
energetische Verwertung zukünftig vorzuziehen. Eine stoffliche Verwertung zu Garten-
kompost etc. stellt dabei eine Option dar. Hierbei könnte das Kompostwerk Trappenfelde 
in ca. 20 km Entfernung eine Option sein, die keine langen Transportwege verursacht. 
Eine energetische Nutzung ist aktuell nur für die in Panketal anfallenden Mengen noch 
nicht in einem standardisierten Anwendungsfall umsetzbar. Einerseits sind die Mengen zu 
gering. Nach aktuellen Erkenntnissen braucht es Laub aus einem Gebiet mit einem Radius 
von ca. 30 km, um ausreichend Laub für eine Anlage mit sinnvoller Auslastung zur Ver-
fügung zu haben (IWR ONLINE 2017). Andererseits ist die Technologie noch nicht 
standardisiert verfügbar. Aktuell laufen verschiedene Forschungsvorhaben zur 
energetischen Nutzung von Laub, z.B. das Projekt „LaubCycle“ (PRESSE- UND 
INFORMATIONSAMT DER BUNDESREGIERUNG 2022), bei dem ein geschlossener 
Kreislauf der Verwertung von Laub aus kommunalem Kontext mit energetischer und 
stofflicher Nutzung im Mittelpunkt steht. Aufbauend auf den Ergebnissen dieser Vorhaben 
sollte das Thema für Panketal regelmäßig evaluiert werden. Ebenso ist eine Integration in 
kleinräumige Untersuchungen auf Quartiersebene anzustreben. 

Neben der Verfügbarkeit von Restholz bewirken Baumbestände einen weiteren wichtigen 
Effekt, der für die Treibhausgasbilanzierung interessant ist: die Fähigkeit CO2 langfristig 
zu binden. Daher wurden die verfügbaren Daten zum Bestand der Waldflächen und 
kommunalen Straßenbäume (vgl. Kapitel 2.3.4.1 und 2.3.4.2) genutzt, um den jährlichen 
Zuwachs und somit die jährliche CO2-Bindung zu berechnen. Bei den Ergebnissen handelt 
es sich um Näherungswerte, da die tatsächliche Fähigkeit jedes einzelnen Baumes, CO2 
zu binden stark vom Standort, dem Alter des Baums, der Baumart und weiteren Faktoren 
abhängt. Dabei zeigt sich im Ergebnis das in der folgenden Tabelle dargestellte Bild. Zur 
Holzentnahme aus dem Wald lagen keine konkreten Zahlen vor. Diese müssten vom 
Ergebnis noch abgezogen werden. Daher sind die Ergebnisse eher als maximales 
Bindungspotenzial der Wälder/ kommunalen Bäume zu interpretieren. Bäume auf privaten 
Grundstücken konnten nicht berücksichtigt werden, da diesbezüglich keine Informationen 
vorliegen. 

Tabelle 13  Abschätzung des jährlichen CO2-Bindunspotenzials der Baumbestände 

 Kategorie Bezugsgröße CO2-Bindung pro Jahr 
in t/a 

Waldfläche im Gemeindegebiet  
ohne Besitz der Gemeinde 550 Hektar 2.068 

Waldflächen im Besitz der Gemeinde Panketal52 43 Hektar 628 

Straßenbäume53 12.349 Bäume 123 

Summe  2.820 

 

Die Auswertung verdeutlicht, dass ein Großteil des Baumbestandes und somit der CO2-
Bindung nicht direkt im Besitz der Gemeinde liegt. Die Waldflächen im Besitz der 
Gemeinde sowie die Straßenbäume binden mit ca. 751 Tonnen pro Jahr einen Anteil von 
27 % der aktuellen Summe (2.820 Tonnen pro Jahr). Der Gesamttreibhausgasausstoß im 
Gemeindegebiet belief sich im Jahr 2018 auf 112.688 Tonnen CO2-Äquivalente. Davon 
konnten schätzungsweise 2,5 % durch den Baumbestand gebunden werden. Bezogen 
auf die Einwohnerzahl entspricht dies 0,14 Tonnen pro Jahr bei einem derzeitigen Ausstoß 

 
52 inkl. der Waldflächen in Wandlitz 
53 Stand 2020 
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von 5,5 Tonnen pro Kopf. Demzufolge ist der Erhalt des Baum- und Waldbestands ein 
wichtiger Faktor, um die entsprechend der langfristigen Zielstellung zu erreichende 
Klimaneutralität zu erreichen und verbleibende Restemissionen im Bereich unter 0,5 
Tonnen pro Einwohner zum Teil ausgleichen zu können. Gleichzeitig verdeutlicht das 
Ergebnis, dass das aktuelle Emissionsniveau nicht lokal durch die Bindung im Baum-
bestand ausgeglichen werden kann und demzufolge alle Anstrengungen zur Reduzierung 
des THG-Ausstoßes unternommen werden müssen. 

4.1.5 Wärmenetzinfrastruktur 

Die aktuell bestehenden Wärmenetze sind in Kapitel 2.4.4.3 ausführlich beschrieben. Um 
den Herausforderungen der Zielstellungen zur Treibhausgasreduzierung gerecht zu 
werden, sind Wärmenetze ein wichtiger Schlüssel. Der große Vorteil besteht darin, 
verschiedene Technologien, auch komplexerer Anlagenkonstellationen umsetzen zu 
können, die für den einzelnen Hauseigentümer oft technologisch, wirtschaftlich, 
organisatorisch oder aufgrund des fehlenden Platzes nicht umgesetzt werden können. Der 
entscheidende Punkt, der dem Einsatz von Wärmenetzen entgegenstehen kann, ist eine 
zu geringe Wärmeabnahme im Verhältnis zu den notwendigen Leitungslängen zwischen 
Wärmeerzeugung und den einzelnen Gebäuden. Die Wärmeflächendichte konnte im 
Rahmen der Konzepterarbeitung anhand von geschätzten Werten zum Wärmebedarf der 
Gebäude in einer ersten Annäherung ermittelt werden. Grundlage hierfür sind unter 
anderem die Zensusdaten (ZENSUS 2011), die Angaben zu den Baualtersklassen in 
einem 100x100 Meter-Raster liefern. Diese Daten wurden mit den amtlichen 
Liegenschaftsdaten (Grundflächen der Gebäude und Nutzung) kombiniert und daraus die 
Schätzung je 100x100 Meter-Raster abgeleitet. Der Parameter wird als Wärmeflächen-
dichte bezeichnet und ist in der folgenden Abbildung dargestellt. 

 

 
Abbildung 43: Abschätzung der Wärmeflächendichte im Gemeindegebiet Panketal 
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Im Ergebnis zeigt sich, dass ein Großteil des Gemeindegebiets zwischen 0 und 400 MWh 
Wärmeabnahme je Hektar und Jahr liegt (in der Karte hell- bzw. dunkelgrün gekenn-
zeichnet). Diese Gebiete sind eher unwahrscheinlich für die Erschließung durch ein 
Wärmenetz. Alle hellgelben, orangen und rot gekennzeichneten Gebiete kommen 
theoretisch für Wärmenetzlösungen in Frage. Klarheit kann hierüber aber nur eine 
detailliertere Analyse liefern. Dabei sollten die bestehenden Analysen mit konkreteren 
Daten auf Basis einer Befragung und/ oder Begehung ergänzt werden. Dabei ist 
insbesondere der Sanierungsstand der Gebäude je Bauteil ein wichtiger zu ergänzender 
Parameter in der Analyse. Eine solche tiefergehende Analyse ist meist nur mit hohem 
Aufwand gleichzeitig für das gesamte Gemeindegebiet zu erstellen. Eine Alternative 
hierzu kann eine kleinräumigere Vorgehensweise auf Basis von Quartieren bieten, wobei 
weitere Analyseschritte folgen. Auf Basis einer gebäudescharfen Analyse können 
abnahmeseitig die Bereiche im Quartier ermittelt werden, für die aus technologischer, 
wirtschaftlicher und ökologischer Perspektive eine Nahwärmeversorgung in Frage kommt. 
Derartige Quartiersuntersuchungen können derzeit über das KfW-Programm 432 
Energetische Stadtsanierung gefördert werden. Dabei ist die Umsetzung von 
Wärmenetzen nur eine Option, es sind ebenso Maßnahmen zur Unterstützung der 
Modernisierung einzelner Wärmeversorgungen der Gebäude möglich. 

Die Analyse in Abbildung 43 bildete die Basis für mögliche Quartierkonzepte. Im Rahmen 
der Potenzialanalyse wurden weitere Aspekte hinzugezogen, insbesondere größere 
Entwicklungsvorhaben in der Gemeinde sowie kommunale Ankerpunkte, die bei einer 
potenziellen Wärmenetzversorgung wichtige Abnehmer darstellen könnten. Daher wurde 
als erstes Quartier ein Gebietsumgriff nördlich der Schönerlinder Straße (Zepernick) 
skizziert, der Basis eines Antrags bei der KfW werden kann (siehe Abbildung 44). Hierbei 
sind verschiedene kommunale Gebäude und Entwicklungsvorhaben im Umgriff enthalten, 
wie zum Beispiel das Vorhaben des Landkreises, ein Gymnasium zu errichten sowie die 
Entwicklung des alten Krankenhausgeländes und die Erneuerung der Wärmeversorgung 
der Grund- und Gesamtschule.  

 
Abbildung 44: Quartier 1 nördlich der Schönerlinder Straße (© GTA GeoService GmbH 2021, bearbeitet) 

Neben der Abnahmestruktur ist für Wärmenetze die Auswahl der Wärmequellen ebenso 
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von grundlegender Bedeutung, insbesondere hinsichtlich der Vorteilhaftigkeit bezüglich 
der Treibhausgasemissionen im Vergleich zu einer jeweiligen Einzelversorgung der anzu-
schließenden Gebäude. Hierbei gibt es in Panketal mit der Deponie eine besondere 
Wärmequelle, die aktuell über eine Wärmeleitung ein Netz in Berlin Buch versorgt. Im 
Rahmen der Potenzialanalyse wurden Gespräche mit dem Betreiber geführt. Hierbei 
wurde erörtert, dass theoretisch auch eine Wärmeauskopplung für Gebiete in der 
Gemeinde Panketal möglich wäre. Mehrere wichtige Aspekte, die eine zukünftige Um-
setzung aus technologischer und wirtschaftlicher Perspektive nach heutigem Wissens-
stand eher unwahrscheinlich machen sind: 

• Die aus der Deponie gewonnen Gasmenge nimmt stetig ab, demzufolge auch die 
daraus erzeugbare Wärmemenge. 

• Im direkten Umfeld des Heizkraftwerks sowie der bestehenden Wärmeleitung 
nach Berlin Buch gibt es keine Gebiete mit hoher Wärmedichte (vgl. Abbildung 
43). 

• Die Wärmeabnahme der Gebäude ist im Gemeindegebiet Panketal nicht 
kontinuierlich hoch genug, da keine größeren Gebäudekomplexe bekannt sind, 
die auch im Sommerhalbjahr einen signifikanten Wärmeverbrauch über den 
Warmwasserbedarf hinausgehend aufweisen. (Aktuell werden in Berlin Buch 
unter anderem eine Großwäscherei versorgt sowie Wärmespeicher eingesetzt.) 

• Die Mindestwärmeabnahme, die einen Anschluss für den Deponiebetreiber 
wirtschaftlich umsetzbar macht, ist zu hoch in Bezug auf die Abnahmestruktur in 
Panketal. 

Daher sollte bei tiefergehenden Analysen die Option der Deponie als Wärmequelle nicht 
außer Acht gelassen werden, aber ein Anschluss ist nach heutigem Wissensstand 
technologisch und wirtschaftlich kaum umsetzbar. 

 

Alle weiteren Wärmequellen sind in ihrer Nutzbarkeit für Wärmenetze von vielen 
Parametern abhängig. Die Einbindung von Erdwärme (Kollektoren und Sonden) und 
Solarthermie ist beispielsweise stark von der Vorlauftemperatur im Netz abhängig. Bei 
Holz sind emissionsrechtliche Aspekte sowie die Lieferlogistik und Lagerung ent-
scheidende Abwägungen. Daher ist eine jeweilige Untersuchung am konkreten Unter-
suchungsgebiet notwendig. Dabei sind alle möglichen Energiequellen in die Betrachtung 
einzubeziehen ebenso wie die Kombination verschiedener Energieträger und 
Technologien (insbesondere Kraft-Wärme-Kopplung). Im Ergebnis sollte die 
technologisch, wirtschaftlich und insbesondere ökologisch optimale Variante gefunden 
werden. 

4.1.6 Kommunale Liegenschaften 
Die Analyse der Energieverbrauchsdaten der kommunalen Infrastruktur und Gebäude 
gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Schritt wird der Anteil der absoluten Verbrauchswerte 
dargestellt, um so Schwerpunkte ableiten zu können. Im zweiten Schritt können für die 
Gebäude Aussagen zum Benchmark54 und daraus abgeleitet zu den theoretischen 
Einsparpotenzialen getroffen werden. 
 
Der Wärmeverbrauch der kommunalen Gebäude verteilt sich wie im folgenden 
Diagramm dargestellt (für das Jahr 2020). 
 

 
54 Benchmark ≈ Vergleichsmaßstab  
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Abbildung 45: Verteilung des Wärmeverbrauchs der kommunalen Liegenschaften 

 
Die Abbildung verdeutlicht, dass der Schulkomplex Zepernick mit Grundschule, Gesamt-
schule, Hort und Sporthallen den höchsten absoluten Verbrauch an Wärme, bereitgestellt 
über eine Wärmezentrale, aufweist. Weitere signifikante Verbräuche weisen die 
Kindertagesstätten (21,7 %), die weiteren Turn- und Sporthallen (12,3 %) sowie die 
Verwaltungsgebäude (9,1 %) auf. Die Wärmeversorgung aller Objekte erfolgt aktuell 
nahezu ausschließlich mit Hilfe von Heizungsanlagen auf Basis von Erdgas. 
Der Stromverbrauch der kommunalen Infrastruktur beschränkt sich im Vergleich zur 
Wärme nicht allein auf die Gebäude. Die folgende Abbildung zeigt (für das Jahr 2020) 
die Verteilung auf die verschiedenen Anwendungsbereiche. 

 
Abbildung 46: Verteilung des Stromverbrauchs der kommunalen Anwendungsbereiche 
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Straßenbeleuchtung; 
40,9%
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Die Abbildung verdeutlicht, dass die Straßenbeleuchtung mit knapp 41 % den größten 
Anteil des Stromverbrauchs verursacht. Die Gebäude zeichnen sich für 26,4 % 
verantwortlich, die Trinkwasserversorgung und Schmutzwasserentsorgung kommen in 
Summe für 32,7 % des Verbrauchs auf. Ähnlich wie beim Wärmeverbrauch kann auch der 
Stromverbrauch der Gebäude weiter untergliedert und ausgewertet werden, wie die 
folgende Abbildung aufzeigt. 
 

 
Abbildung 47: Verteilung des Stromverbrauchs der kommunalen Liegenschaften 

Wie beim Wärmeverbrauch ist auch beim Stromverbrauch der Schulkomplex Zepernick 
der größte Verbraucher. Aber der relative Anteil ist mit knapp 30 % geringer. Die Kinder-
tagesstätten (23,7 %), die Turn- und Sporthallen (20,7 %) sowie die Verwaltungsgebäude 
(16,1 %) tragen ebenso zu größeren Anteilen zum Stromverbrauch der kommunalen 
Liegenschaften bei. 
 
Die Daten der Liegenschaften der Gemeinde Panketal werden im Rahmen der Poten-
zialanalyse einem Benchmark unterzogen, der zur Bewertung des Ist-Stands und Ab-
leitung der Handlungsschwerpunkte beitragen kann. Dabei werden spezifische Wärme- 
und Stromverbrauchskennwerte gebildet. Diese bilden die Grundlage für den Vergleich 
mit einem bundesweiten Datenpool55 für den Energieverbrauch öffentlicher Gebäude-
kategorien wie Verwaltungsgebäude, Schulen etc. Daraus kann das theoretische 
Mindesteinsparpotenzial für die Gebäude berechnet werden. In der Praxis muss dieses 
dann mit konkreten Gegebenheiten wie dem Denkmalschutz, der tatsächlichen Nutzung 
des Gebäudes sowie konkreten baulichen Randbedingungen der einzelnen Gebäude 
abgeglichen werden. Dadurch kann sich ein größeres oder auch geringeres Einspar-
potenzial ergeben. 

 

55 https://ages-gmbh.ageslogger.de/index.php/verbrauchskennwerte/36-verbrauchskennwerte-2005 - Abruf 17.02.2022 
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Tabelle 14: Benchmark - kommunale Liegenschaften – Wärme, 2020 

Liegenschaft 
spez.  

Verbrauch 
[kWh/m²] 

Vergleichskennwerte 
Verbrauch 

[Ziel- | Mittelwert] 

Bewertung 
Kennwertvergleich 

Verbrauch 

theoretisches 
Einspar- 
potenzial 
[kWh/a] 

theoretisches 
Einspar- 
Potenzial 

THG 
[kg/a] 

Schulkomplex Zepernick 83 63 | 108 mittel 428.480 105.834 

Kita Pankekinder 88 73 | 123 mittel 29.695 7.335 

Kita Kinderland 80 73 | 123 mittel 3.458 854 

Kita Kunterbunt 89 73 | 123 mittel 16.153 3.990 

Kita Birkenwäldchen 70 73 | 123 niedrig - - 

Kita Spatzennest 139 73 | 123 hoch 22.791 5.629 

Kita & Hort Fantasia 93 73 | 123 mittel 72.570 17.925 

Schwanenhalle 180 70 | 142 hoch 202.076 49.913 

Sportmensa 131 70 | 142 mittel 69.166 17.084 

Kita Da Vinci 46 73 | 123 niedrig - - 

Kita Knirpsenstadt 222 73 | 123 hoch 41.717 10.304 

Villa (alte Kita) Traum-
schloss 173 46 | 110 hoch 74.292 18.350 

Jugendzentrum Würfel 106 46 | 110 mittel 25.218 6.229 

Gemeinschaftshaus  
Mommsenstraße 70 46 | 110 mittel 7.465 1.844 

Rathaus mit Bibliothek 70 55 | 95 mittel 50.580 12.493 

Gemeinschaftshaus 
Heine Straße  41 55 | 95 niedrig - - 

FFW Zepernick 70 68 | 144 mittel 2.332 576 

FFW Schwanebeck 86 68 | 144 mittel 13.716 3.388 

Villa Eigenbetrieb 107 55 | 95 hoch 30.141 7.445 

Die Auswertung verdeutlicht, dass ein Großteil der Gebäude beim Wärmeverbrauch 
aktuell einen als „mittel“ einzustufenden Verbrauch zwischen Ziel- und Mittelwert aufweist. 
Alle als „mittel“ und „hoch“ eingestuften Gebäude weisen ein theoretisches Ein-
sparpotenzial auf, welches die Grundlage für die Untersuchungen der kurz- bis lang-
fristigen Sanierungsaktivitäten der Gemeinde bilden sollten. 
 
Ebenso wie für den Bereich Wärme kann auch ein Benchmark für den Stromverbrach 
gebildet werden. 
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Tabelle 15: Benchmark - kommunale Liegenschaften – Strom, 2020 

Liegenschaft 
spez.  

Verbrauch 
[kWh/m²] 

Vergleichskennwerte 
Verbrauch 

[Ziel- | Mittelwert] 

Bewertung 
Kennwertvergleich 

Verbrauch 

theoretisches 
Einspar- 
potenzial 
[kWh/a] 

theoretisches 
Einspar- 
Potenzial 

THG 
[kg/a] 

Schulkomplex Zepernick 9 6 | 14 mittel 67.324 32.181 

Kita Pankekinder 22 10 | 18 hoch 23.258 11.117 

Kita Kinderland 12 10 | 18 mittel 1.085 519 

Kita Kunterbunt 22 10 | 18 hoch 12.132 5.799 

Kita Birkenwäldchen 39 10 | 18 hoch 25.523 12.200 

Kita Spatzennest 22 10 | 18 hoch 4.310 2.060 

Schwanenhalle 44 8 | 25 hoch 66.212 31.649 

Sportmensa 49 8 | 25 hoch 47.078 22.503 

Kita Da Vinci 35 10 | 18 hoch 22.412 10.713 

Kita Knirpsenstadt 46 10 | 18 hoch 9.976 4.769 

Villa (alte Kita) Traum-
schloss 17 8 | 19 mittel 5.210 2.490 

Jugendzentrum Würfel 17 8 | 19 mittel 3.880 1.854 

Gemeinschaftshaus  
Mommsenstraße 9 8 | 19 mittel 292 139 

Fahrradwerkstadt 56 8 | 19 hoch 6.646 3.177 

Rathaus mit Bibliothek 27 10 | 30 mittel 56.425 26.971 

Gemeinschaftshaus 
Heine Straße 2 10 | 30 niedrig - - 

FFW  Zepernick 14 6 | 22 mittel 9.666 4.621 

FFW Schwanebeck 20 6 | 22 mittel 10.277 4.913 

Villa Eigenbetrieb 22 10 | 30 mittel 6.799 3.250 

Bahnhofsgebäude  
Zepernick 2 10 | 30 niedrig - - 

 
 
Die Auswertungen zum Benchmark der kommunalen Gebäude bilden, sowohl im Bereich 
Wärme als auch Strom, die Grundlage für eine vertiefte Analyse und Sanierungsplanung. 
Dabei sollten die Gebäude mit hohen absoluten und/oder spezifischen Verbrauchswerten 
zuerst betrachtet werden. 
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4.2 Szenarienentwicklung 

In diesem Kapitel werden die Anforderungen an die zukünftigen Emissionsreduktionen der 
Gemeinde Panketal formuliert. Als Grundlage dienen dabei nationale und internationale 
Zielstellungen sowie die im Vorfeld dargestellten Ergebnisse der lokalen Treibhausgas-
Bilanzierung. 

Als Fortschreibung der Emissionsentwicklung im Bilanzierungszeitraum wird ein 
Trendszenario dargestellt. Des Weiteren ist ein Szenario entsprechend der bundes-
politischen Zielstellung formuliert worden. Mit der Verabschiedung der Novellierung des 
deutschen Klimaschutzgesetzes (BMU 2021) durch das Bundeskabinett im Mai 2021 sind 
auf bundespolitischer Ebene ambitioniertere Zielsetzungen der Emissionsreduktion ver-
ankert. Diese sind in der Form von sektorspezifischen Reduktionszielen der Emissionen 
von 2020 bis 2030 formuliert und bilden im Folgenden die Grundlage für das Mindest-
szenario Bund. 
Für die Energieverbräuche im Gemeindegebiet sind folgende bundespolitischen Ziel-
stellungen von Relevanz. Diese entsprechen den sektorspezifischen Reduktionszielen, 
die sich aus den Emissionspfaden bis 2030 des novellierten Klimaschutzgesetzes 
Deutschlands ergeben (vgl. Anlage 2 des KSG): 

• Gebäudesektor - 43,2 % 
• Verkehr  - 43,2 % 

 
Ergänzend dazu wird ein Szenario nach dem Restbudgetansatz angeführt. Dessen 
Basis stellt das Pariser Klimaschutzabkommen aus dem Jahr 2015 dar. In diesem be-
kennen sich die aktuell 191 Vertragsparteien (vgl. UNFCCC 2021), darunter auch die EU 
und ihre Mitgliedsstaaten, zu dem zentralen Ziel, die Erderwärmung im Vergleich zum 
vorindustriellen Niveau auf deutlich unter zwei Grad Celsius, idealerweise auf 1,5 Grad 
Celsius, zu begrenzen. Ein Erreichen dieses Ziels ist nur durch eine deutliche Reduktion 
der Emissionen klimarelevanter Treibhausgase möglich. 

Der Zielpfad über einen Restbudgetansatz wird dabei anders hergeleitet als dies in der 
aktuellen Zielstellung auf Bundesebene erfolgt. Die Bundesziele vergleichen die aktuellen 
Emissionen mit historischen Vergleichswerten, besonders denen des Jahres 1990, und 
messen daran den Erfolg im Klimaschutz. Der Pfad hin zur Zielerreichung stellt dabei nicht 
den zentralen Blickpunkt dar. Daher wird der Zielpfad über einen Restbudgetansatz an 
genau diese Aussage, die Summe aller zukünftig zu erwartenden Emissionen, geknüpft. 

Dieser Vergleich zu Emissionswerten aus dem Jahr 1990 wird für Panketal nicht vor-
genommen. Einerseits existieren zu den damaligen Emissionen keine validen Daten und 
andererseits wäre ein solcher Vergleich nicht aussagekräftig, da die Gemeinde Panketal 
seit dem Jahr 1990 extrem gewachsen ist und somit rein strukturell keine Vergleichbarkeit 
zur heutigen Situation besteht. 

Im Jahr 2018 veröffentlichte das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), im 
deutschsprachigen Raum häufig auch als Weltklimarat bezeichnet, einen Sonderbericht 
„1,5 °C globale Erwärmung“ (vgl. DLR o.J.). Allgemein werden darin Fragestellungen zur 
Machbarkeit und Folgen einer Begrenzung der Erderwärmung, entsprechend des Pariser 
Klimaschutzabkommens, beantwortet. Konkret trifft dieser Bericht jedoch auch wissen-
schaftlich fundierte Aussagen zu der Menge an CO2, oder äquivalenter Treibhausgase, 
die global noch maximal emittiert werden kann, ohne dabei die Erdtemperatur über 
gewisse Grenzwerte zu erhöhen. In diesem Sinne ist zum Einhalten des Pariser Klima-
schutzabkommens nicht nur von Relevanz, dass die Emissionen in gewissen Zieljahren 
möglichst gering sind, sondern ebenso, dass in den Jahren bis zu diesem Zeitpunkt auch 
möglichst wenig Treibhausgase emittiert werden. 
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Auch der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU), ein offizielles Gremium zur Be-
ratung der Bundesregierung in Umweltfragen, empfiehlt einen Restbudget-Ansatz zur 
übergreifenden Bewertung und Detaillierung nationaler Klimaschutzziele. In dessen 
Umweltgutachten aus dem Jahr 2020 (SRU 2020) leitet dieser ein Restbudget für 
Deutschland her, welches den Anforderungen des Pariser Klimaschutzabkommens 
gerecht wird. Dabei werden die globalen Budgets des zuvor erwähnten IPCC-Sonder-
berichts auf nationale Ebene heruntergebrochen, wobei von einer weltweit fairen pro-
Kopf-Verteilung des Restbudgets ausgegangen wird. Die konkreten Berechnungsschritte 
für diese nationalen Budgets können dem Kasten 2-2 des 2020er SRU Umweltgutachten 
entnommen werden. Beachtet werden dabei sowohl aktuelle globale als auch nationale 
Emissionen. Der Anteil Deutschlands an der Weltbevölkerung wird anhand des Jahres 
2016 bemessen und beträgt 1,6 %. 

Hierbei sei jedoch auf eine gewisse, wenngleich geringe, Unschärfe hingewiesen. Der 
Weltklimarat kommuniziert in seinem Sonderbericht reine CO2-Budgets, da dies das 
dominierende klimawirksame Treibhausgas ist und sich über längere Zeit kumulativ in der 
Atmosphäre anreichern kann. Daneben sind weitere Treibhausgase zumeist deutlich kurz-
lebiger und werden dementsprechend nicht als explizites Budget vom Weltklimarat 
definiert. Häufig, zum Beispiel in der politischen Landschaft und auch in der hier vor-
genommenen THG-Bilanzierung, werden diese weiteren Treibhausgase jedoch ebenso 
betrachtet und ihre Klimawirkung als CO2-Äquivalente berechnet. Laut der nationalen 
Trendtabelle für die deutsche Berichterstattung atmosphärischer Emissionen des Bundes-
umweltamts entfallen allerdings 88 % der deutschen Treibhausgasemissionen auf CO2. 
Auch aus diesem Grund trifft der SRU in seinem Umweltgutachten die Aussage, dass es 
valide sei, die Paris-kompatiblen CO2-Budgets direkt mit der Berechnung von THG-
Budgets zu vergleichen. 

Die nachstehende Tabelle 1656 zeigt das Ergebnis dieser Betrachtung des SRU für diverse 
Zielsetzungen. Neben einer avisierten Begrenzung der Erderwärmung definiert dabei 
auch die Wahrscheinlichkeit, dass diese Temperatur nicht überschritten wird, ein jedes 
dieser Ziele. Abschließend erfolgte eine Ergänzung dieser Ergebnisse um das Restbudget 
der Gemeinde Panketal ab dem Jahr 2020. Hierfür wurde das in diesem Ansatz deutsch-
landweit identische spezifische Restbudget mit der Einwohnerzahl Panketals des Jahres 
2019 (vgl. Tabelle 35) multipliziert. 

Tabelle 16: CO2-Restbudgets diverser Zielsetzungen auf Grundlage des IPCC 

Zielsetzung 1,75 °C | 50 % 1,75 °C | 67 % 1,50 °C | 50 % 1,50 °C | 67 % 

Ziel: Begrenzung der Erderwärmung 1,75 °C 1,50 °C 

Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung 50 % 67 % 50 % 67 % 

Globales CO2-Budget ab 2018 Gigatonnen 1.040 800 580 450 

Deutscher Anteil ab 2020 Gigatonnen 9,3 6,7 4,2 2,5 

spez. Restbudget ab 2020 t/EW 111,7 80,0 50,9 29,7 

Restbudget Panketal ab 2020 Mio. Tonnen 2,3 1,7 1,1 0,6 

Für die nachstehende Ausführung wurde sich auf die Zielsetzung einer 50 %-igen Wahr-
scheinlichkeit der Begrenzung der Erderwärmung auf 1,50 °C berufen. Dieses Ziel ist 
jedoch aktuell in keiner Form bindend für die Gemeinde Panketal. 

Die folgende Abbildung 48 stellt nun den spezifischen Emissionsverlauf der drei Szenarien 
unter der Beachtung des zur Verfügung stehenden Restbudgets dar. Die summierten 

 

56 Berechnung entsprechend Vorgehen des SRU 
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Emissionen der Gemeinde Panketal ab dem Jahr 2020 dürfen somit nicht mehr das Rest-
budget von 1,05 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten überschreiten. 

In diesem Sinne ist auch die nachstehende Abbildung so zu verstehen, dass die 
spezifischen Emissionen je Szenario als Balken dargestellt sind. Sobald die summierten 
Emissionen eines Szenarios jedoch das CO2-Restbudget aufgebraucht haben, darf in den 
Folgejahren nur noch klimaneutral gehandelt werden, um die Erderwärmung im zuvor fest-
gelegten Maße zu begrenzen. Dabei wird unter Klimaneutralität „ein Gleichgewicht 
zwischen Kohlenstoffemissionen und der Aufnahme von Kohlenstoff aus der Atmosphäre 
in Kohlenstoffsenken“(EP 2021, o.S.) verstanden. Welche Emissionen bei einer 
Klimaneutralität weiterhin möglich sein werden, ist aktuell nicht final zu klären. Im Rahmen 
dieses Kontexts einer kommunalen Treibhausgasbilanz wird sich hier auf einen Korridor 
der Größenordnung von 0,0 bis 0,5 t/EW berufen, wobei zu erwähnen ist, dass keine ein-
deutige Definition der möglichen spezifischen Emissionen bei einer Klimaneutralität vor-
liegt. Für die Berechnungen der Szenarien der Gemeinde Panketal wurde der Restwert 
spezifischer Emissionen bei Klimaneutralität auf 0,25 t/EW festgesetzt.  

Der Abbildung 48 ist zu entnehmen, dass die THG-Emissionen des Trendszenarios 
erwartungsgemäß am höchsten liegen. Im Verlauf des Jahres 2029 wäre das CO2-Rest-
budget auf diesem Emissionspfad jedoch aufgebraucht, sodass ein deutlicher Sprung der 
Emissionen im Vergleich zum Vorjahr 2028 festzustellen ist. Ab dem Jahr 2029 könnten 
auf diesem Pfad nunmehr lediglich die minimalen Restmengen, entsprechend einer 
Klimaneutralität, emittiert werden. Andernfalls würde das gesetzte Ziel, eine Begrenzung 
der Erderwärmung um 1,50 °C mit einer 50%-igen Wahrscheinlichkeit zu erreichen, nicht 
erfüllt werden. In der Realität ist eine solch abrupte Reduktion der Emissionen jedoch nicht 
realisierbar, weshalb bereits frühzeitig ambitioniertere Reduktionen nötig sind. 

 
 

Abbildung 48: Verlauf spez. Emissionen unter Beachtung des Restbudgets der Zielsetzung 1,50 °C | 50 % 

 

Der Emissionspfad entsprechend den Bundeszielen stellt dahingehend niedrigere 
Emissionen als im Trendszenario dar. Letztlich zeigt sich jedoch ein, dem Trendszenario 
ähnliches, Verhalten. Auf diesem Reduktionspfad wird das CO2-Restbudget kurz nach 
Beginn des Jahres 2032 aufgebraucht sein. Da sich die Emissionen zu diesem Zeitpunkt 
weiterhin auf einem relativ hohen Niveau befinden, wäre ähnlich dem Trendszenario eine 
sprunghafte Reduktion der Emissionen auf ein klimaneutrales Niveau zur Zielerreichung 
nötig. 

Das Szenario des Restbudgetansatzes zeigt einen Emissionspfad, der sich durch eine 
stärkere Reduktion der Emissionen in den ersten Jahren der Betrachtung auszeichnet. 
Dadurch wird das CO2-Restbudget deutlich langsamer aufgebraucht, als dies in den 
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beiden vorherigen Szenarien der Fall ist. Der Übergang in eine Klimaneutralität, in dieser 
Betrachtung erfolgt dies im Jahr 2040, kann somit deutlich fließender stattfinden und ist 
realistischer umzusetzen als ein plötzlicher, nahezu vollständiger Stopp der Emissionen, 
wie er im Trendszenario und entsprechend den Bundeszielen nötig wäre. 
Einschränkend ist jedoch zu erwähnen, dass nicht alle notwendigen Emissions-
reduktionen im Einflussgebiet der Gemeinde liegen. Im Falle Panketals sind hierbei vor 
allem die Emissionen, die sich aus dem Autobahnverkehr im Gemeindegebiet ergeben, 
zu nennen. Diese zu reduzieren liegt nicht in der Machbarkeit der Akteure Panketals, 
obwohl im aktuellen Bilanzjahr 2018 eine spezifische Emission von 1,5 t/EW auf den 
Autobahnverkehr zurückzuführen ist. Dies entspricht etwa 27 % der insgesamt 
bilanzierten Emissionen Panketals.  
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5 Ziele und Maßnahmen 

In diesem Kapitel werden, auf Grundlage der Erkenntnisse der vorherigen Kapitel, das 
Treibhausgasminderungsziel der Gemeinde Panketal sowie die Schritte vorgestellt, die 
notwendig sind, um dieses Ziel zu erreichen.  

5.1 Treibhausgasminderungsziel der Gemeinde Panketal 

In Kapitel 4.2 werden verschiedene Szenarien für die zukünftigen Emissionsreduktionen 
der Gemeinde Panketal formuliert.  

Die Gemeinde Panketal möchte sowohl den Zielen aus dem Bundes-Klimaschutzgesetz 
als auch den globalen Zielstellungen auf Basis des IPCC Berichts gerecht werden. Derzeit 
ist die Zielstellung auf Basis des Restbudgetansatzes (nach IPCC) ambitionierter als die 
aktuell gültigen Bundesziele. Daher wird auf dieser Basis das Ziel der Klimaneutralität 
bis 2040 gesetzt. Nach dem Erreichen des Zieles soll die Klimaneutralität dauerhaft 
beibehalten werden.  

Als Zwischenziel wird angestrebt, die Treibhausgasemissionen pro Einwohner von ca. 
5,5 Tonnen auf ca. 1,9 Tonnen CO2-Äquivalente pro Einwohner bis 2030 zu reduzieren 
(vgl. Abbildung 48).  

Es sei darauf hingewiesen, dass absichtlich kein festes, lineares Reduzierungsziel pro 
Jahr festgesetzt wurde. Dies wäre unrealistisch. Sobald man sich Problemen und Hand-
lungsfeldern bewusst geworden ist, lassen sich i.d.R. erste Maßnahmen verhältnismäßig 
leicht umsetzten. Dabei handelt es sich beispielsweise um Maßnahmen, die bereits sehr 
konkret sind, keinen großen Kosten- und Planungsaufwand haben oder wenige Ziel-
konflikte aufwerfen. Die restlichen Maßnahmen sind schwieriger umzusetzen. Dies ent-
spricht dem Pareto-Prinzip. „Es besagt, dass 80% der Wirkung[/des Ergebnisses] durch 
20% der beteiligten Faktoren[/Aufwand] erreicht werden können. Anders ausgedrückt sind 
20 Prozent des Aufwands für 80 Prozent des Ergebnisses verantwortlich (80/20 Regel)“ 
(vgl. DER PROZESSMANAGER GMBH 2021ba). Daher entspricht der „Verlauf“ der 
Reduzierung der Treibhausgasemissionen in Abbildung 48 einer Kurve, bei der am 
Anfang viel und später weniger Treibhausgase pro Jahr eingespart werden.  

5.2 Verstetigungsstrategien und Umsetzungskontrolle 

Damit das Treibhausgasminderungsziel der Gemeinde erreicht werden kann, ist es 
wichtig, dass die Thematik „Klimaschutz“ ein fest integrierter Aspekt bei Prozessen und 
Planungen innerhalb der Gemeinde ist und auch die Umsetzung der Maßnahmen aus 
Kapitel 5.4 kontrolliert wird. Um die Verstetigung und Kontrolle zu gewährleisten, wurden 
Strategien entwickelt, welche im Folgenden vorgestellt werden. 

Die Strategien sind in zwei Schwerpunkte untergliedert: 

- Prozesse und Aufgaben innerhalb der Gemeindeverwaltung und  
- Prozesse und Aufgaben mit Wirkungsbereich in der gesamten Gemeinde. 

5.2.1 Prozesse und Aufgaben mit Wirkungsbereich in der Gemeinde 

Im Rahmen der Konzepterstellung wurden folgende Aufgaben/Prozesse zur Verstetigung 
und Kontrolle herausgearbeitet:  

 
  



  Seite   102        1. Stufe des integrierten Klimaschutzkonzeptes der Gemeinde Panketal  
 

Stand Juni 2022 

Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement  
Für den Projektzeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2025 ist das Förderprojekt „Anschluss-
vorhaben Klimaschutzmanagement“ beim Fördermittelgeber (ZUG) zu beantragen und im 
Anschluss umzusetzen. Gefördert wird dabei die Stelle des Klimaschutzmanagers (sowie 
Öffentlichkeitsarbeit und Akteursbeteiligung) im Projektzeitraum, um die begleitende 
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept zu ermöglichen.  

Der Klimaschutzmanager trägt die Hauptverantwortung für die Umsetzung des Klima-
schutzkonzeptes. Er koordiniert relevante Aufgaben innerhalb der Verwaltung, mit 
externen Akteuren und Dienstleistern. Somit ist er sowohl verwaltungsintern als auch ver-
waltungsextern Ansprechpartner für die Thematik Klimaschutz in der Gemeinde. Der 
Klimaschutzmanager beteiligt und informiert, je nach Maßnahme, Akteure im Rahmen der 
Umsetzung des Konzeptes. Auch initiiert er Prozesse, Projekte und Maßnahmen zum 
Klimaschutz/zur Klimaanpassung und ist dabei auch für die übergreifende Zusammen-
arbeit und Vernetzung wichtiger Akteure zuständig. Ziel ist es auch, dass durch den 
Klimaschutzmanager verstärkt Klimaschutzaspekte in den Verwaltungsabläufen integriert 
und verstetigt werden. 

Öffentlichkeitsarbeit 
Die Öffentlichkeitsarbeit ist ein wichtiges Mittel, um die Bürger für die Themen Klimaschutz 
und Klimaanpassung zu sensibilisieren und über konkrete (Mitmach-) Projekte zu 
informieren. Die diesbezüglichen, konkreten Ansätze werden in Kapitel 5.3 näher be-
trachtet.  

Kurzfassung des Klimaschutzkonzeptes 
Im Klimaschutzkonzept werden viele verschiedene Themen- und Handlungsfelder be-
trachtet. Dies führt dazu, dass das Konzept als Dokument einen Seitenumfang aufweist, 
der beim Lesen einen höheren Zeitaufwand bedeutet. Damit das Konzept „greifbarer“ und 
„benutzerfreundlicher“ wird, soll eine Kurzfassung erarbeitet werden. Diese soll die 
wichtigsten Punkte übersichtlich darstellen und so vor allem Bürger animieren, sich mit 
der Materie zu beschäftigen. 

Jährlicher Bericht des Klimaschutzmanagers  
Vom Klimaschutzmanager ist ein jährlicher Bericht zu erstellen in dem dargelegt wird, in 
welchem Umfang welche Maßnahmen bisher umgesetzt wurden. Dabei ist ggf. auf auf-
getretene Hemmnisse/Probleme oder notwendige Modifizierungen von Maßnahmen 
durch neue Erkenntnisse und Informationen hinzuweisen.  

Um im Rahmen der Maßnahmenüberwachung einen kontinuierlichen Verbesserungs-
prozess zu ermöglichen, ist der PDCA-Zyklus anzuwenden (siehe Abbildung 49). PDCA 
steht dabei für „Plan-Do-Check-Act“ bzw. „Planen-Durchführen-Prüfen-Verbessern“ (vgl. 
DER PROZESSMANAGER GMBH 2021b). Durch ständiges Wiederholen dieses Zyklus 
können u.a. Fehler/Problemursachen und Optimierungsmöglichkeiten identifiziert und 
Fortschritte aufgezeigt werden.  

Im ersten Schritt werden bei dem Zyklus, aufgrund der Analyse der aktuellen Situation 
und Zielvorstellungen, Maßnahmen zur Zielerreichung entwickelt. Dieser Schritt wurde mit 
der Erstellung des Klimaschutzkonzeptes erstmalig abgeschlossen. Im Anschluss folgt die 
Durchführung der geplanten Maßnahmen. Durch einen Vergleich des geplanten Ziels der 
Maßnahme bzw. dessen Umsetzungsfortschritts bis zu einem bestimmten Zeitpunkt und 
dem tatsächlichen Ergebnis, kann die Wirksamkeit und Umsetzbarkeit der Maßnahme 
ermittelt werden. Auf Basis dieser Überprüfung werden die Maßnahmen ggf. angepasst. 
Ist die Verbesserung nicht ausreichend bzw. zufriedenstellend, bilden die bereits 
umgesetzten Maßnahmen den Ausgangspunkt für einen erneuten Zyklusdurchlauf (ebd.).  
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Abbildung 49: PDCA-Zyklus (vgl. DER PROZESSMANAGER GMBH 2021b) 

 

Fortschreibung der Energie- und Treibhausgasbilanz sowie des Klimaschutz-      
konzeptes 
Eine regelmäßige Ermittlung der Energieverbräuche und -erzeugung sowie dem damit 
verbundenen Ausstoß von Treibhausgasen ermöglicht, Entwicklungen in diesem Bereich 
zu erkennen und diese zu vergleichen. Daher ist alle zwei Jahre eine Energie- und 
Treibhausgasbilanz für die Gemeinde Panketal zu erstellen. Da zwischen der Verfüg-
barkeit der benötigten Daten (z.B. Energiesteckbrief der WFBB) und dem tatsächlichen 
Verbrauch i.d.R. ein zeitlicher Versatz besteht, werden Erfolge von Klimaschutz-
maßnahmen erst mit einer zeitlichen Verzögerung sichtbar werden. Sobald dieser Punkt 
erreicht ist, stellt die Bilanz zusätzlich eine Kontrollmöglichkeit für Klimaschutz-
maßnahmen dar. Einzelne Indikatoren sind ohne Zeitversatz verfügbar (z.B. kommunale 
Liegenschaftsdaten). Diese können neben der Gesamtbilanzierung zeitnah die 
Messbarkeit der Erfolge von Maßnahmen gewährleisten und sollten bei der 
Fortschreibung der Bilanzierung einzeln aufgeführt und bewertet werden. 

Bei dem Klimaschutzkonzept der Gemeinde Panketal handelt es sich um eine statische 
Planungsgrundlage. Daher ist es sinnvoll, das Konzept regelmäßig auf seine Aktualität zu 
prüfen und es ggf. entsprechend anzupassen. Dies sollte mindestens alle 4/5 Jahre 
(zusammen mit der Energie- und Treibhausgasbilanz) erfolgen oder bei/nach großen 
Veränderungen in der Gemeinde bzw. großen „externen“ Veränderungen (z.B. veränderte 
übergeordnete Zielstellungen auf Landes- oder Bundesebene). Bei dem hier vorliegenden 
Konzept handelt es sich daher um die „1. Stufe“. Die nächste Anpassung des jetzigen 
Konzeptes – also die „2.Stufe – würde nach diesem Zeitplan voraussichtlich 2025 
erfolgen.  
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5.2.2 Prozesse und Aufgaben innerhalb der Gemeindeverwaltung 

Auch wenn die folgenden Prozesse und Aufgaben indirekt auch Auswirkungen auf das 
ganze Gemeindegebiet haben, werden sie hier extra aufgeführt, da es sich vorwiegend 
um verwaltungsinterne Vorgänge handelt. Die Ergebnisse und Erkenntnisse aus diesen 
Vorgängen werden dann, ggf. in aufbereiteter Form (z.B. Mitteilungs- und Beschluss-
vorlagen), nach außen kommuniziert. 

Beschlussvorlagen der Gemeindeverwaltung 
Der Klimaschutzmanager soll zukünftig bei Beschlussvorlagen bezüglich des Feldes „Aus-
wirkungen auf Umwelt und Klima“ involviert werden. Dadurch soll gewährleistet werden, 
dass die Aspekte Klimaschutz und Klimaanpassung bei allen Planungen mitberücksichtigt 
werden.  

Überarbeitung und Erstellung von Konzepten 
Sofern von der Verwaltung neue Konzepte erstellt oder alte Konzepte überarbeitet 
werden, ist der Klimaschutzmanager (sofern es inhaltlich sinnvoll ist) in den Vorgang mit-
einzubeziehen. Auch mit dieser Maßnahme soll gewährleistet werden, dass die Aspekte 
Klimaschutz und Klimaanpassung bei allen zukünftigen Planungen mitberücksichtigt 
werden. 

Kommunales Energiemanagement 
Im Fokus des kommunalen Energiemanagements stehen die kommunalen Liegen-
schaften bzw. Gebäude. Dabei geht es weit über die einfache Erfassung von 
Energieverbräuchen und die Energiekostenüberwachung hinaus, da es sich bei dem 
Energiemanagement um eine Querschnittsaufgabe innerhalb der Gemeindeverwaltung 
handelt (WFBB 2021c). Auch Aspekte wie Betriebsoptimierung der Anlagentechnik, die 
Einbindung von Hausmeisterdiensten und Gebäudenutzern sowie Investitionen für 
energetisch optimierte Gebäude und Anlagen spielen eine Rolle (ebd.).  

Die Energieagentur Brandenburg stellt beispielsweise zur „Unterstützung und Coaching 
[für die] systematische […] Einführung, Optimierung und Verstetigung“ (WFBB 2021c) des 
Energiemanagements in Gemeinden das kostenfreie, onlinebasierte Werkzeug bzw. Tool 
„Kom.EMS“ zur Verfügung. Dies beinhaltet u.a. die Bereitstellung von Arbeitshilfen für die 
einzelnen Aufgabenbereiche. Kom.EMS orientiert sich prinzipiell an dem PDCA-Zyklus 
(vgl. ebd.).  

„Mit Hilfe des systematischen kommunalen Energiemanagements Kom.EMS lassen sich 
allein durch die Umsetzung organisatorischer und geringinvestiver Maßnahmen die 
Verbrauchskosten in kommunalen Gebäuden nachweislich um 10 – 20 % reduzieren. […] 
Damit gehört das Energiemanagement zu den effizientesten und kostengünstigsten 
Möglichkeiten, dauerhaft Energie und CO2 einzusparen“ (WFBB 2021c).   

Die Gemeindeverwaltung wird mit Hilfe von Kom.EMS (oder eines vergleichbaren Tools) 
ein kommunales Energiemanagement auf Grundlage von kommunalen Daten einführen. 
Die IST-Analyse des Klimaschutzkonzeptes sowie die Datenaufbereitung in diesem 
Rahmen sind eine gute Grundlage dafür.  

European Energy Award (EEA) 
Damit das Klimaschutzkonzept nicht einfach „in der Schublade landet“, ist eine Kontrolle 
und strategische Maßnahmenumsetzung wichtig. Ein geeignetes, unterstützendes 
Instrument dafür kann der European Energy Award (EEA) sein, welchen es seit Ende der 
90er gibt (vgl. BUNDESGESCHÄFTSSTELLE EEA 2022). Beim EEA handelt sich um ein 
internationales Qualitätsmanagement- und Zertifizierungsinstrument für kommunalen 
Klimaschutz. Betrachtet werden dabei, neben dem Bereich kommunale Gebäude und 
Anlagen, auch die Bereiche Entwicklungsplanung/Raumordnung, Versorgung/ 
Entsorgung, interne Organisation der Verwaltung, Mobilität und Kommunikation/ 
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Kooperation. Nach einer politischen Beschlussfassung und Gründung eines 
Energieteams (u.a. Verwaltungsmitarbeiter und externer EEA-Berater) wird der folgende 
Zyklus immer wiederholt: 

1. Durchführung einer IST-Analyse (mit Stärke-Schwäche-Profil) 
2. Erstellung des Arbeitsprogramms 
3. Umsetzung von Projekten 
4. Überprüfung (Audit57) 
5. ggf. Zertifizierung und Auszeichnung, wenn Zielvorgaben erreicht wurden 

Die Überprüfung erfolgt jedes Jahr verwaltungsintern zusammen mit einem EEA-Berater, 
sowie alle 3-4 Jahre extern durch einen EEA-Auditor. Die letzte Überprüfungsvariante ist 
Grundlage für die Zertifizierung. Kommunen, die am EEA teilnehmen, sind „EEA-Partner“. 
Ein Zielerreichungsgrad von mindestens 50 % ist notwendig, um die Auszeichnung 
„European Energy Award“ zu erhalten und damit „Partner mit Auszeichnung“ zu werden. 
Ab 75 % ist eine Gemeinde „Partner mit Auszeichnung Gold“.  

Als EEA-Partner werden einer Kommune für die Qualitätskontrolle und -überwachung von 
Klimaschutzaufgaben folgende Instrumente zur Verfügung gestellt: 

- Management-Tool mit Maßnahmenkatalog  
(inkl. Indikatoren zur Wirkungskontrolle) 

- Fragebögen zur IST-Analyse 
- Prozessordner mit Prozesshandbuch 
- verschiedene Berechnungstools 
- Themen- und Servicenavigator sowie 
- weitere Instrumente wie der Energie- und Klimacheck und verschiedene Vorlagen. 

Sobald das Programm „EEA“ gestartet wurde, wird es i.d.R. ununterbrochen über die 
Jahre fortgesetzt. Es fallen dabei Kosten für den jährlichen Programmbeitrag sowie für 
Moderations- und Beteiligungsleistungen und Überprüfungen (Audit) an (ebd.). Bisher 
wurde der EEA in Brandenburg über die RENplus 2014-2020-Richtlinie mit 80 % gefördert 
(WFBB 2021d). Die Richtlinie wurde bis Ende 2022 verlängert. Antragsstopp für 
Förderung war der 01.07.2021 (ebd.). Es ist derzeit nicht bekannt, ob und in welcher Form 
eine Förderung ab 01.01.2023 möglich ist.  

Das Klimaschutzkonzept und Kom.EMS bieten eine gute Grundlage für den EEA. Sobald 
die Fördersituation eindeutig ist und Kom.EMS erfolgreich in der Verwaltung eingeführt 
wurde, ist die Teilnahme am EEA für die Gemeinde Panketal konkret zu prüfen. 
Unabhängig von der Teilnahme am EEA wird sich bei der Erstellung des jährlichen 
Berichtes des Klimaschutzmanagers, sofern übertragbar und entsprechende Daten zur 
Verfügung stehen, an den Indikatoren des Managements-Tools orientiert werden.  
  

 
57 Audit: Untersuchungsverfahren (im Qualitätsmanagement); Prüfung ob geforderten Standards erfüllt werden 
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5.3 Kommunikationsstrategie 

Damit die herausgearbeiteten Maßnahmen umgesetzt werden können, ist, wie bereits in 
Kapitel 3 erwähnt, die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Akteuren sehr wichtig. 
Daher wird im Folgenden eine Kommunikationsstrategie vorgestellt, welche den 
Austausch zwischen den Akteuren unterstützen soll. In dieser werden auch die 
wichtigsten Aspekte aus Kapitel 3 aufgegriffen.  

Die Kommunikationsstrategie kann grob in vier Aufgabenbereiche unterteilt werden: 

- Kommunikation in der Gemeinde (allgemeine Öffentlichkeitsarbeit) 
- akteursspezifische Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit  
- Kommunikation/Beteiligung innerhalb der Gemeindeverwaltung und 
- überörtliche Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit. 

Der Schwerpunkt liegt dabei auf den ersten drei Aufgabenbereichen. Hauptziel ist dabei 
i.d.R. die Sensibilisierung von Akteuren oder Mitarbeitern für die Themenbereiche „Klima-
schutz“ und „Klimaanpassung“, um dadurch eine Verhaltens- und Nutzungsänderung zu 
bewirken.  

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Gemeinde (Verwaltung) eine Vorbildfunktion für 
z.B. klimafreundliches Handeln einnimmt. Sie soll mit gutem Beispiel vorangehen und 
dabei Vertrauen zu anderen Akteuren aufbauen bzw. dieses Vertrauen erhalten und 
fördern. Vorhaben und Projekte der Verwaltung oder anderer Akteure zur Thematik sind 
bekannt zu machen (z.B. über die Medien in Kapitel 3.3) und stetig durchzuführen. Diese 
(öffentlichkeitswirksamen) Aktivitäten sind dabei sowohl „nach innen“ (verwaltungsintern) 
als auch „nach außen“ (verwaltungsextern = Öffentlichkeitsarbeit) zu kommunizieren.  
Bei Beteiligungen in diesem Rahmen kann man grundsätzlich zwei Hauptaspekte unter-
scheiden. Die Beteiligung der  

- Akteure (insb. Bürger) und die 
- Beteiligung innerhalb der Verwaltung. 

Bei beiden soll eine ein- und zweiseitige Kommunikation angestrebt werden.  

Zudem soll die Vernetzung des Klimaschutzmanagers der Gemeinde Panketal mit 
anderen Klimaschutzmanagern der Region sowie relevanten Akteuren beibehalten und 
weiter ausgebaut werden. In diesem Rahmen können auch gemeinsame Projekte, wie 
z.B. die Zukunftswoche (siehe Kapitel 3.3), realisiert werden. Derzeit (05/2022) ist der 
Klimaschutzmanager beispielsweise Mitglied der Anliegengruppe „Klimaschutz und 
Energie“ des Kommunalen Nachbarschaftsforums Berlin-Brandenburg sowie beim 
inoffiziellen Klimaschutznetzwerk Barnim-Uckermark. 

Klimabeirat 
In der Arbeitsgruppe zur Erstellung des integrierten Gemeindeentwicklungskonzeptes  
(IGEK) „Panketal 2030“ werden auch Aspekte des Klimaschutzkonzeptes mit betrachtet 
und behandelt. Sobald das IGEK fertiggestellt sein wird, wird die Arbeitsgruppe 
wahrscheinlich aufgelöst. Dann ist zu prüfen, ob die Schaffung eines „Klimabeirats“ 
sinnvoll ist. Die Akteurskonstellation der IGEK-Arbeitsgruppe könnte beibehalten und 
durch zusätzliche Akteure ergänzt werden. Die Mitglieder des Beirates wären dann Multi-
plikatoren58, die darüber hinaus ggf. auch bei der Umsetzung von Maßnahmen 
eingebunden werden. Vorstellbar wäre zum Beispiel, dass der Klimabeirat etwa zwei-bis 
viermal im Jahr tagt und auch für Bürger öffentlich zugänglich ist.  
  

 

58 Personen, Einrichtungen etc., die Informationen/Fachwissen an andere weitergeben und es somit verbreiten 
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5.4 Maßnahmenkatalog 
Im Maßnahmenkatalog werden die erarbeiteten Maßnahmen zum Klimaschutz und zur 
Klimaanpassung in Form von einzelnen Maßnahmenblättern59 aufgeführt – Tabelle 19 
stellt eine diesbezügliche Übersicht dar. Die Maßnahmenblätter beinhalten Informationen 
zu folgenden Punkten (Beschreibungen im Anhang, Abbildung 55, nachzulesen): 

- Handlungsfeld der Maßnahme und Maßnahmentyp 
- Maßnahmennummer 
- Einführung und Dauer der Maßnahme 
- Titel der Maßnahme 
- Ziel und Strategie, welche mit der Maßnahme verfolgt werden 
- Ausgangslage für die Maßnahme 
- Beschreibung der Maßnahme 
- betroffene Akteure (Initiator/Träger, Umsetzung und Zielgruppe) 
- Handlungsschritte und Zeitplan sowie Erfolgsindikatoren/Meilensteine 
- Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten 
- Finanzierungsansatz 
- Energie- und Treibhausgaseinsparung 
- Wertschöpfung 
- Flankierende Maßnahmen  
- Hinweise/Anmerkungen 

Eine grobe Unterteilung der Maßnahmen erfolgt anhand von Handlungsfeldern (HF). Im 
Klimaschutzkonzept werden, wie bereits erwähnt, die Themenfelder Flächen-
management, private Haushalte, Gewerbe, Dienstleistungen und Handel (GDH), 
Liegenschaften der Gemeinde, Beschaffung, Informationstechnik (IT), erneuerbare 
Energien (EE), Wärme- und Kältenutzung, Mobilität, Straßenbeleuchtung, Abwasser und 
Abfall sowie Anpassung an den Klimawandel betrachtet.  
Diese 12 Themenfelder wurden zur Übersichtlichkeit und zur besseren Nachvollzieh-
barkeit im Rahmen des Maßnahmenkataloges in sechs Handlungsfelder zusammen-
gefasst: 

Tabelle 17: Maßnahmen-Handlungsfelder 

Handlungsfeld60 Beschreibung (ggf. weitere) Themenfelder 

HF 1 

 

Entwicklungsplanung, 
Raumordnung 
 

Flächenmanagement;  
Planungen/Konzepte/Analysen (EE) 
 

HF 2 

 

Kommunale Gebäude, 
Anlagen und Flächen 
 

Liegenschaften, Straßenbeleuchtung; 
Maßnahmen auf kommunalen  
Flächen (EE) 

HF 3 
 Mobilität 

 
   

HF 4 

 

Interne Organisation 
 
 

Beschaffung, IT 
 

HF 5 

 Kommunikation/ 
Kooperation 
 

private Haushalte, GDH (EE),  
Abfall/Abwasser 
 

HF 6 

 Klimaanpassung 
 
 

Abwasser 

 
59 Kategorien und Design der Maßnahmenblätter nach Vorgabe im Rahmen der Förderprojektbewilligung  
60 Quelle der Piktogramme: https://pixabay.com/de/ - Abruf 01.02.2022 
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Die Einteilung der Handlungsfelder eins bis fünf orientiert sich an der Maßnahmen-
einteilung des European Energy Awards (EEA61). Sie umfassen v.a. Klimaschutz-
maßnahmen. Das Handlungsfeld 6 „Klimaanpassung“ wird als eine separate „Säule“ zum 
Klimaschutz gesehen. Einige Maßnahmen, wie z.B. Öffentlichkeitsarbeit, umfassen 
jedoch teilweise beide Säulen – Klimaschutz und Klimaanpassung. Diese werden zur 
besseren Übersichtlichkeit, entsprechend ihres Inhaltes, den Handlungsfeldern 1 bis 5 
(und nicht 6) zugeordnet.  
Maßnahmen zu den ursprünglichen Themenfeldern „Erneuerbare Energien“ und „Wärme-
Kältenutzung“ sind entsprechend ihrer Umsetzungsform bzw. ihres Umsetzungsortes in 
den Handlungsfeldern HF1, HF2 und HF5 integriert. Sie sind in Tabelle 17 mit „(EE)“ auf-
geführt.  
Der Schwerpunkt der Maßnahmen liegt bei der 1. Stufe des Klimaschutzkonzeptes auf 
dem Handlungsfeld 1 „Entwicklungsplanung, Raumordnung“. Dies liegt vor allem daran, 
dass im vorliegenden Konzept, im Zuge der Zustands- und Potenzialanalyse, 
verschiedene Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt wurden, die eine tiefergehende und 
spezifische Betrachtungen benötigen, welche den Rahmen des Klimaschutzkonzeptes 
überschreiten und daher gesondert betrachtet werden sollen. 
 
In den Maßnahmenblättern wird nach folgenden Maßnahmentypen unterschieden: 

- Abstimmung  
- Förderung 
- Informationsvermittlung  
- Organisatorische Maßnahme 
- Planung 
- technische Maßnahme bzw. bauliche Maßnahme 
- Überwachung 

 
Die Unterteilung, wann eine Maßnahme eingeführt werden soll/kann, ist wie folgt:  

- kurzfristig (innerhalb von 0-3 Jahren) 62 
- mittelfristig (innerhalb von 4-7 Jahren)  
- langfristig (nach mehr als 7 Jahren)  
- in der Umsetzung 

Mit der Realisierung einiger Maßnahmen bzw. Vorhaben wurde bereits während der 
Konzepterstellung begonnen. Diese wurden mit der Bezeichnung „in der Umsetzung“ im 
Feld „Einführung der Maßnahme“ versehen.  
Bei einem Großteil der Maßnahmen ist die Einführung/die Umsetzung kurzfristig 
angedacht. Dies liegt u.a. daran, dass derzeit die Stelle, der dafür hauptverantwortlichen 
Person (der Klimaschutzmanager), nur für einen kurzen Zeitraum vorgesehen ist. 
 
Eine Priorisierung der Maßnahmenumsetzung wird im Rahmen der ersten Stufe des 
Klimaschutzkonzeptes insoweit offengelassen, als dass es kein „Ranking“ für die 
Umsetzung gibt. Laut Zeitplan sollen kurzfristige Maßnahmen, bei welchen durch andere 
Vorhaben in der Gemeinde ein zeitlicher Druck besteht bzw. die mit geringen Kosten 
verbunden sind, vorzugsweise ab 2023 (teilweise schon zweites Halbjahr 2022) 
umgesetzt werden. Kurzfristige Maßnahmen mit höheren Ausgaben sind i.d.R. für die 
Jahre 2024/2025 vorgesehen, da es für diesen Zeitraum einen neuen Doppelhaushalt der 
Gemeinde geben wird, bei dem die Kosten für die Maßnahmen berücksichtigt werden 
können. 
 
Bestandteil der Maßnahmenblätter ist auch eine grobe Einschätzung der entstehenden 
Kosten für die einzelnen Maßnahmen (Übersicht siehe Tabelle 20), welche hier zum 

 
61 Der EEA ist ein internationales Qualitätssicherungs- und Zertifizierungsinstrument im Bereich Klimaschutz und 

Energieeffizienz für Gemeinden, Städte und Landkreise – vgl. Kapitel 5.2.2.  
62 Angaben kurz-, mittel- und langfristig sind Vorgaben im Rahmen der Förderprojektbewilligung 
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größten Teil auf derzeitigen Annahmen beruhen (Berechnungsansätze sind teilweise beim 
Feld „Hinweise“ der Maßnahmenblätter dargelegt). Extreme Preisentwicklungen wurden 
dabei nicht berücksichtigt. Die Ausgaben können sich im Rahmen der konkreten Maß-
nahmenumsetzung ändern. Es sei zudem angemerkt, dass alle Maßnahmen bei der 
Initialisierung einen (zusätzlichen) Arbeitsaufwand für die Gemeindeverwaltung 
darstellen. Dieser Arbeitsaufwand wird im Rahmen der Maßnahmenblätter im Feld 
„Gesamtaufwand/ (Anschub-)Kosten“ nur aufgeführt, wenn bereits zum jetzigen Zeitpunkt 
abzusehen ist, dass die jeweilige Maßnahme einen erheblichen Mehraufwand bedeutet, 
welche über die Stelle des Klimaschutzmanagements hinausgeht. Dieser Mehraufwand 
könnte beispielweise eine interne Aufgabenumstrukturierung oder einen erhöhten 
Personalaufwand zur Folge haben.  
 
Im Rahmen der Kostenschätzung wurde zudem grob geprüft, welche Fördermöglichkeiten 
derzeit für die Umsetzung der Maßnahmen ggf. bestehen könnten. Sofern bekannt, 
wurden diese im Feld „Finanzierungsansatz“ aufgeführt. Durch neue Förderprogramme 
oder Wettbewerbe sowie durch Konkretisierungen bei der Umsetzung von Maßnahmen 
können sich Änderungen ergeben.  
 
Die Einsparung der Treibhausgasemissionen bzw. die Bindung von Treibhausgasen 
ist für den Großteil der Maßnahmen nur grob abschätzbar. Erst die Planung und 
Ausgestaltung der Maßnahmen können die konkreten Einsparungen definieren, die im 
zweiten Schritt der Umsetzung erzielt werden. Daher wird eine Einschätzung des 
Potenzials durch die Maßnahme (und die Umsetzung der z.B. in einem Konzept zu 
definierenden konkreten Umsetzungsschritte) in drei Stufen angegeben: hoch, mittel und 
niedrig. In Tabelle 20 werden die Maßnahmen nach dieser Einstufung sortiert (inkl. grober 
Kostenschätzung) aufgeführt. Das in der Tabelle aufgeführte THG-Einsparpotenzial 
beinhaltet auch das Bindungspotenzial.  
Bei Maßnahmen, die bereits eine konkrete Einschätzung zulassen, ist diese im 
Maßnahmenblatt angegeben. 
Es sei angemerkt, dass eine Maßnahme, die bei der Treibhausgaseinsparung bzw. -
bindung mit „niedrig“ bewertet wurde, nicht automatisch „schlecht“ oder „nicht effektiv“ ist.  
Der Fokus der Maßnahme kann in solch einem Fall zum Beispiel auf der ebenfalls 
wichtigen Klimaanpassung liegen bzw. kann die Maßnahme als Grundlage oder 
Kontrollmöglichkeit für Vorhaben und Planungen dienen, welche später zur 
Treibhausgasreduzierung führen.  
 
Im Rahmen der Maßnahmenblätter wird zudem die „Wertschöpfung“ der einzelnen 
Maßnahmen betrachtet. „Im weitesten Sinne wird als kommunale/regionale 
Wertschöpfung die Summe aller zusätzlichen Werte bezeichnet, die in einer Kommune 
oder Region in einem bestimmten Zeitraum entstehen. Der Begriff ́ Wertʹ kann hierbei eine 
subjektiv unterschiedliche Bedeutung erfahren, das heißt, er kann sowohl ökonomisch als 
auch ökologisch oder soziokulturell verstanden werden“ (FINUS & LAUERBURG 2013, S. 
9). Im Rahmen dieses Konzeptes werden die Effekte der Wertschöpfung in fünf 
verschiedene Effekte unterteilt (siehe Tabelle 18; angelehnt an FINUS & LAUERBURG 
2013, FOLZ et al. 2018, SPRINGER FACHMEDIEN WIESBADEN GmbH o.J.) und 
diese ggf. den Maßnahmen zugeordnet.  
 
Im Anhang (Abbildung 56) ist zudem eine Übersicht zu finden, welche zu den einzelnen 
Maßnahmen zusammenfassende Angaben 

- zu Treibhausgaseinsparpotenzialen (bzw. Treibhausgasbindungspotenzialen), 
- zu wichtigen Vorgaben (Beschlüsse oder gesetzliche Regelungen), 
- zu groben Kostenschätzungen,  
- zu derzeitigen Fördermöglichkeiten und 
- zum Zeitplan  

beinhaltet.   
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Tabelle 18: Wertschöpfungseffekte 

Wertschöpfungseffekte Beschreibung 
finanzielle/monetäre Effekte Zum Beispiel: 

- kommunale Steuereinnahmen         
  (Einkommens- u. Gewerbesteuer) 
- Erlöse aus Direktinvestitionen/Beteiligungen  
  bzw. Unternehmensgewinne 
- Pachteinnahmen 
- (Energie-)Kosten-Einsparung 
- Beschäftigungseffekte (erhöhte Kaufkraft) 

ökologische Effekte Zum Beispiel: 
- Klimaschutzeffekte 
- qualitative ökologische Effekte 
  (hier u.a.: Klimaanpassung, Ökosystemleistungen,  
   Mikroklima, Lebensräume für Flora und Fauna) 

soziale Effekte  Zum Beispiel: 
- lokaler Arbeitsmarkt  
- kommunale Ansprechpartner 
- Erlöse aus monetärer Wertschöpfung direkt für   
  soziale Zwecke/Projekte/ Aufgaben verwenden 

Daseinsvorsorge Zum Beispiel: 
- Abwasserentsorgung/Wasserversorgung 
- Bildung, Gesundheit, Kultur 
- öffentliche Sicherheit (inkl. Hochwasserschutz) 
- Energieversorgung 
- Verkehr 

Effekte im Hinblick auf das 
kommunale Image 

Unterteilung in: 
- Binnenwahrnehmung (eigene Bevölkerung) 
- Außenwahrnehmung (Tourismusentwicklung) 
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Tabelle 19: Maßnahmenübersicht 

Handlungsfeld 1: Entwicklungsplanung, Raumordnung 
Nr.  Titel 
  1 Klimaschutz und Klimaanpassung in der zukünftigen Bauplanung 
  2 Bebauungspläne für Bestandswohngebiete 
  3 Prüfung und ggf. Entwicklung von örtlichen Bauvorschriften 
  4 Bedarfsorientierte Planung und Entwicklung des Stromleitungsnetzes der Gemeinde 
  5 Prüfung von möglichen Wärmenetzen in der Gemeinde 
  6 Quartierskonzept „nördlich der Schönerlinder Straße“ (Zepernick) 
  7 Quartierskonzept für Hobrechtsfelde  
  8 Abwasserbeseitigungskonzept für das Dorf Schwanebeck 
  9 Umfeldkonzept für den ÖPNV-Knotenpunkt am Dorf Schwanebeck 
10 Konzept „fahrradfreundliche Gemeinde Panketal“ 
11 Mobilitätskonzept 
12 Grünflächenkonzept 
13 Erhalt von Bestandsbäumen auf privaten Grundstücken 
14 Starkregenmanagement - Gefahrenkarte 
15 Starkregenmanagement - Risikomanagementplanung 
16 Klimafreundliche Standards für Hoch- und Tiefbauvorhaben 
17 Regelmäßige Fortschreibung der Energie- und Treibhausgasbilanz  
18 Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes 
Handlungsfeld 2: Kommunale Gebäude, Anlagen und Flächen 
19 Baumpflanzungen auf kommunalen Flächen 
20 Sanierungsplan für kommunale Gebäude 
21 Prüfung der Errichtung von Solaranlagen auf kommunalen Bestandsgebäuden 
22 Solaranlagen auf kommunalen Bestandsgebäuden errichten 
23 Kommunales Energiemanagementsystem  
24 Optimierung der Straßenbeleuchtung 
Handlungsfeld 3: Mobilität 
25 Attraktive Abstellmöglichkeiten für Fahrräder an Umsteigeplätzen 
26 Optimierung und Attraktivitätssteigerung des ÖPNV-Angebotes 
27 10-Minuten-Takt für die S2 im Bereich Panketal 
28 Ausbau des ÖPNV-Knotenpunktes am Dorf Schwanebeck 
29 Digitale Verwaltungsangebote 
Handlungsfeld 4: Interne Organisation 
30 Telearbeit für kommunale Arbeitnehmer 
31 Interne Schulung: Klimaschutz und Klimaanpassung in kommunalen Einrichtungen 
32 Nachhaltiges Veranstaltungsmanagement 
33 Katalog für klima- und umweltfreundliche Beschaffung 
34 Das Rathaus der Zukunft 
Handlungsfeld 5: Kommunikation / Kooperation 
35 Auskunft über Eignung des eigenen Dachs als Gründach für Bürger 
36 Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Klimaschutz und Klimaanpassung 
37 Förderung regionaler Angebote 
38 Förderung von Recycling, Abfallreduzierung u. Abfallvermeidung 
39 Unterstützung von Bürgerprojekten im Bereich Klimaschutz/Klimaanpassung 
40 Wettbewerb: grüne und blaue Hausnummer 
41 Förderung von Gründächern auf privaten Grundstücken 
42 Förderung von Zisternen auf privaten Grundstücken 
43 Bauherren-Mappe 
Handlungsfeld 6: Klimaanpassung 
44 Umsetzung der geänderten Verwaltungsvorschrift „Zufahrten“ von 2021 
45 Umgestaltung des Rathausplatzes mit Fokus auf die Klimaanpassung 
46 Renaturierung von Fließgewässern und Öffnung von Gräben 
47 Gewässerstützende Maßnahmen im Kontext des Klimawandels 
48 Maßnahmen für Flora und Fauna im Kontext des Klimawandels 
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Tabelle 20: Übersicht des THG-Einsparpotenzials (Ep) der Maßnahmen 

Maßnahme Nr.  THG-Ep Kosten in € 
Klimaschutz und Klimaanpassung in der Bauplanung  1 hoch  
Prüfung von möglichen Wärmenetzen in der Gemeinde  5 hoch à 50.000 bis 

100.000 
Quartierskonzept „nördlich der Schönerlinder Straße“   6 hoch 20.000 (80.000) 
Quartierskonzept für Hobrechtsfelde   7 hoch 15.000 (60.000) 
Umfeldkonzept für den ÖPNV-Knotenpunkt   9 hoch 5.000 
Konzept „fahrradfreundliche Gemeinde Panketal“ 10 hoch 20.000 (80.000) 
Mobilitätskonzept 11 hoch 100.000 
Klimafreundliche Standards für Hoch- und Tiefbauvorhaben 16 hoch  
Sanierungsplan für kommunale Gebäude 20 hoch 825.000 
Prüfung: Solaranlagen auf kom. Bestandsgebäuden 21 hoch 111.000 
Solaranlagen auf kommunalen Bestandsgebäuden errichten 22 hoch 300/m² + 

16.000/ Anl. 
Kommunales Energiemanagementsystem 23 hoch  
Optimierung und Attraktivitätssteigerung des ÖPNV 26 hoch 759.00 
10-Minuten-Takt für die S2 im Bereich Panketal 27 hoch  
Ausbau des ÖPNV-Knotenpunktes am Dorf Schwanebeck 28 hoch 2.500.000 
Planung und Entwicklung des Stromleitungsnetzes  4 mittel  
Optimierung der Straßenbeleuchtung 24 mittel  
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder an Umsteigeplätzen 25 mittel 2.922.000 
Digitale Verwaltungsangebote 29 mittel 307.000 

(2022/2023) 
Telearbeit für kommunale Arbeitnehmer 30 mittel 158.000 
Interne kom. Schulung: Klimaschutz und Klimaanpassung 31 mittel  
Katalog für klima- und umweltfreundliche Beschaffung 33 mittel  
Das Rathaus der Zukunft 34 mittel  
Öffentlichkeitsarbeit: Klimaschutz und Klimaanpassung 36 mittel 10.000/a 
Förderung regionaler Angebote 37 mittel  
Bauherren-Mappe 43 mittel 1.275 
Bebauungspläne für Bestandswohngebiete   2  niedrig 865.000 
Prüfung und ggf. Entwicklung von örtlichen Bauvorschriften   3 niedrig  
Abwasserbeseitigungskonzept für das Dorf Schwanebeck   8 niedrig 100.000 
Grünflächenkonzept 12 niedrig  
Baumpflanzungen auf kommunalen Flächen 19 niedrig 1.030.000 
Nachhaltiges Veranstaltungsmanagement 32 niedrig  
Auskunft über Eignung des Dachs als Gründach für Bürger 35 niedrig  
Recycling, Abfallreduzierung u. Abfallvermeidung 38 niedrig  
Wettbewerb: grüne und blaue Hausnummer 40 niedrig 1.700 
Förderung von Gründächern auf privaten Grundstücken 41 niedrig 80.000  

+ 50.000 
Förderung von Zisternen auf privaten Grundstücken 42 niedrig 50.000 

+ 50.00 
Umsetzung der Verwaltungsvorschrift „Zufahrten“ 44 niedrig  
Umgestaltung des Rathausplatzes (Fokus Klimaanpassung) 45 niedrig 624.000 
Renaturierung von Fließgewässern und Öffnung von Gräben 46 niedrig 650.000 
Gewässerstützende Maßnahmen  47 niedrig 60.000/a 
Maßnahmen für Flora und Fauna  48 niedrig 200.000/a 
Bürgerprojekten im Bereich Klimaschutz/Klimaanpassung 39 projekt-

abhängig 
50.000/a 

Erhalt von Bestandsbäumen auf privaten Grundstücken 13 - 25.000 + 
37.5000/a 

Starkregenmanagement - Gefahrenkarte 14 - 120.000 
Starkregenmanagement - Risikomanagementplanung 15 - 3.151.000 
Fortschreibung der Energie- und Treibhausgasbilanz  17 - 7.000 
Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes 18 -  
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Handlungsfeld: 
 
HF 1 

Maßnahmen- 
Nummer: 
 
1 
 

Maßnahmen-
Typ: 
 
Planung 

Einführung 
der 
Maßnahme: 
kurzfristig 

Dauer der  
Maßnahme: 
1 ½ Jahre (24)/ 
dauerhafte 
Anwendung 

Klimaschutz und Klimaanpassung in der zukünftigen Bauplanung 
Ziel und Strategie: 
vertiefende Berücksichtigung der Aspekte Klimaschutz bzw. Klimaanpassung bei der 
Ortsentwicklung 
Ausgangslage: 
Bei der Erstellung von Bebauungsplänen (B-Plänen) ist § 1 Absatz des BauGB zu be-
rücksichtigen: „Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die 
die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Ver-
antwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine 
dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung unter 
Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung gewährleisten. Sie sollen dazu 
beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen 
zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, 
insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt 
und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu soll 
die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung 
erfolgen.“ 
Beschreibung: 
Im Rahmen von neuen B-Planverfahren sollen zukünftig von der Gemeindeverwaltung 
bzw. vom Vorhabenträger die Umsetzung folgender Aspekte mit bedacht werden, um die 
Berücksichtigung der Aspekte „Klimaschutz und Klimaanpassung“ zu gewährleisten:  
- flächensparendes Bauen (z.B. mehrgeschossige statt eingeschossige Gebäude) 
- Optionen der Wärmeversorgung (z.B. Nah-/Fernwärmenetz) 
- Solaranlagen oder andere erneuerbare Energien (Energieplanung), 
- Fassadenbegrünung bzw. Gründach, 
- Regenwasserbewirtschaftung (Berücksichtigung des Überflutungsnachweises) und 

Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen vorzugsweise vor Ort, 
- Flächen für emissionsarme Mobilität und/oder 
- Innenentwicklung vor Außenentwicklung. 
Ein konkreter Zielkatalog als Handlungsleitlinie mit den oben genannten Vorgaben ist für 
die Gemeinde zu entwickeln. Ergänzungen im Rahmen der Erstellung sind möglich. Auch 
können ggf. Handlungsleitlinien für städtebauliche Verträge und Durchführungsverträge 
ergänzt werden.  
Initiator/Träger: Verwaltung 
Akteure: Gemeindevertretung 
Zielgruppe: Verwaltung, Vorhabenträger 
Handlungsschritte und Zeitplan: 
2023:      Beginn mit der Erstellung des Zielkataloges 
ab 2025: Anwendung des Zielkataloges und ggf. Aktualisierung   
Erfolgsindikatoren/Meilensteine: 
- Erster Entwurf für die verwaltungsinterne Beteiligung 
- Vorlage/Beschluss Gemeindevertretung 
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten: derzeit werden keine Mehrkosten erwartet 
Finanzierungsansatz:  
Energie- und Treibhausgaseinsparung: hohes Einsparpotenzial durch die 
Einsparung zusätzlicher zukünftiger Emissionen 
Endenergieeinsparungen (MWh/a): THG-Einsparungen (t/a): 
Wertschöpfung: ökologische Effekte 
Flankierende Maßnahmen: 
Hinweise: 
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Handlungsfeld: 
 
HF 1  

Maßnahmen- 
Nummer: 
 
2 
 

Maßnahmen-
Typ: 
 
Planung 
 

Einführung  
der Maß-  
nahme: 
kurzfristig 
 

Dauer der  
Maßnahme: 
 
je Plan ca. 2 
Jahre      
(bis 2030) 

Bebauungspläne für Bestandswohngebiete 
Ziel und Strategie: 
klimaadaptive Siedlungsentwicklung  
Ausgangslage: 
Durch den immer stärker werdenden Siedlungsdruck sowie sich zunehmend ändernde 
Ansprüche und Vorstellungen der Gartengestaltungen werden auf privaten 
Grundstücken immer mehr Flächen bebaut und versiegelt. In den Leitlinien für die 
Ortsentwicklung der Gemeinde (2007) wird darauf Wert gelegt, dass u.a. der 
gartenstädtische Charakter der Wohngebiete erhalten bleibt und die 
Bodenversiegelung möglichst zu minimieren ist. Jedoch hat die Gemeinde kaum 
Handlungs- und Rechtsgrundlagen, um auf die Einhaltung dieser Leitlinien bei einem 
privaten Grundstück zu bestehen, wenn dieses nicht innerhalb eines Bebauungsplans 
liegt. Dem Großteil der Wohngebiete in Panketal liegen jedoch keine Bebauungspläne 
zugrunde.  
Beschreibung: 
Für bestehende Wohngebiete ohne B-Plan mit derzeit noch geringer Wohndichte in 
der Gemeinde (im Flächennutzungsplan als „allgemeine Wohngebiete mit hohem 
Grünanteil“ dargestellt; ca. 280 ha) sollen Text-Bebauungspläne entwickelt werden. 
Diese sollen u.a. Vorgaben zur maximal möglichen Versiegelung auf einem 
Grundstück (Grundflächenzahl - GRZ) enthalten und damit der Verwaltung eine 
Handlungs- und Rechtsgrundlage an die Hand geben, um auf deren Einhaltung 
hinzuwirken.  
Als erster Schritt ist dafür zu ermitteln, bei welchen Gebieten in Panketal ein 
besonders hoher Bedarf zur Regulierung derzeitiger und zukünftiger Verdichtungen 
besteht. Anhand des Ergebnisses ist eine Prioritätenliste zu erstellen, welche es gilt, 
im Anschluss umzusetzen.  Im Rahmen dieser Analyse ist zudem grob zu prüfen, 
inwiefern die Festsetzungen in bereits bestehenden Bebauungsplänen eingehalten 
wurden.  
Initiator/Träger: Verwaltung 
Akteure: externe Dienstleister, Gemeindevertretung 
Zielgruppe: Bürger, Unternehmen 
Handlungsschritte und Zeitplan:  
2023:                   Prioritätenliste  
ab 2023:              parallele Kontrolle von B-Plänen  
1. Halbjahr 2024: Beginn mit ersten Text-Bebauungsplan; Bearbeitungsbeginn der   
                            anderen B-Pläne mit einem Versatz von einem halben Jahr  
Erfolgsindikatoren/Meilensteine: 
- Prioritätenliste 
- Aufstellungs- und Satzungsbeschluss der jeweiligen B-Pläne von der  
  Gemeindevertretung 
- Ausschreibung und Vergabe von Aufträgen 
- Mitteilungsvorlage bezüglich kontrollierter B-Pläne 
- Einhaltung der Festsetzungen der B-Pläne 
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten: ca. 865.000 € (siehe Hinweise) 
Finanzierungsansatz: Eigenmittel der Gemeinde 
Energie- und Treibhausgaseinsparung: niedriges Einsparpotenzial durch 
Festsetzungen (siehe z.B. Maßnahme 1) 
Endenergieeinsparungen (MWh/a): THG-Einsparungen (t/a): 
Wertschöpfung: ökologische Effekte 
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Flankierende Maßnahmen: 
Hinweise: hohes Konfliktpotenzial zu bestehenden Festsetzungen sowie zwischen 
verschiedenen Interessensgruppen (zum Beispiel B-Plan „Bodestraße – 
Dransewiesen“ und B-Plan „Neuaufstellung Hochstraße“ (Oldenburger Ring))  
Bei der Kostenschätzung wurde sich an der HOAI 2021 § 21 „Honorare für 
Grundleistungen bei Bebauungsplänen“ (Honorarzone II; Untergrenze) orientiert. 
Wenn man die Wohngebiete mit hohem Grünanteil in 10 B-Pläne aufteilen würde, 
ergäbe sich insgesamt eine Summe von ca. 865.000 €.  

 
 
 
 
Handlungsfeld: 
 
HF 1 

Maßnahmen- 
Nummer: 
 
3 
 

Maßnahmen-
Typ: 
 
Planung 

Einführung 
der Maß-
nahme: 
kurzfristig 

Dauer der  
Maßnahme: 
 
abhängig vom 
Prüfergebnis 

Prüfung und ggf. Entwicklung von örtlichen Bauvorschriften 
Ziel und Strategie: 
klimaadaptive Siedlungsentwicklung 
Ausgangslage: 
In den Siedlungsgebieten der Gemeinde Panketal nehmen die Versiegelungen von 
Flächen zu und begrünte/bepflanzte Flächen gehen verloren.  
Gem. § 87 der brandenburgischen Bauordnung können Gemeinden örtliche Bau-
vorschriften u.a. erlassen über 

1. besondere Anforderungen an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen und 
anderer Anlagen und Einrichtungen sowie die Notwendigkeit oder das Verbot 
von Einfriedungen und das Verbot von Schottergärten, 

2. die Begrünung baulicher Anlagen (z.B. Dach- und Fassadenbegrünung). 
Beschreibung: 
Es ist zu prüfen, in welchem Umfang und in welcher Form ergänzende örtliche Bau-
vorschriften in der Gemeinde Panketal sinnvoll und umsetzbar sind, um Ver-
siegelungen zu reduzieren (z.B. Verbot von Schottergärten) oder Pflanzmaßnahmen 
auf privaten Grundstücken zu fördern (z.B. Dach- und Fassadenbegrünungen). 
Entsprechend des Prüfergebnisses sind ggf. diesbezügliche örtliche Bauvorschriften 
zu erarbeiten.  
Initiator/Träger: Verwaltung  
Akteure: Landkreis Barnim, Gemeindevertretung 
Zielgruppe: Bürger, Unternehmen 
Handlungsschritte und Zeitplan: 
2024/2025: Prüfung und anschließend ggf. Entwicklung von örtlichen Bauvorschriften 
Erfolgsindikatoren/Meilensteine: 
- Mitteilungsvorlage zum Prüfergebnis 
- ggf. Beschluss zur Erarbeitung von Bauvorschriften  
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten: derzeit werden keine Mehrkosten erwartet 
Finanzierungsansatz:  
Energie- und Treibhausgaseinsparung: ggf. niedriges 
Treibhausgasbindungspotenzial durch z.B. zusätzliche Vegetation 
Endenergieeinsparungen (MWh/a):  THG-Einsparungen (t/a):  
Wertschöpfung: ökologische Effekte 
Flankierende Maßnahmen: 
Hinweise: hohes Konfliktpotenzial zwischen verschiedenen Interessensgruppen 
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Handlungsfeld: 
 
HF 1 

Maßnahmen- 
Nummer: 
 
4 
 

Maßnahmen-
Typ: 
 
Planung  

Einführung 
der Maß-
nahme: 
kurzfristig  

Dauer der  
Maßnahme: 
 
dauerhaft 

Bedarfsorientierte Planung und Entwicklung des Stromleitungsnetzes der 
Gemeinde Panketal 
Ziel und Strategie: 
Schaffung/Sicherstellung einer Grundlage für den Ausbau von erneuerbaren Energien 
und Zukunftstechnologien 
Ausgangslage: 
Die Struktur des Leitungsnetzes der Gemeinde Panketal kann im Vergleich zu 
anderen Gemeinden als „jung“ bezeichnet werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand 
verkraftet das Stromnetz der Gemeinde in den nächsten Jahren eine stetige Zunahme 
von Bezugs- und Einspeisemengen (z.B. durch E-Mobilität und PV-Anlagen) – das 
Erreichen der Kapazitätsgrenze ist aber nicht ausgeschlossen. Letzteres hätte einen 
Netzausbau zur Folge. Seit dem 01.01.2022 ist der offizielle Betreiber des 
Stromnetzes in Panketal die „Netzgesellschaft Panketal GmbH“. Der Ausbau des 
Stromnetzes erfolgt in der Regel antragsgetrieben (private, gewerbliche und 
kommunale Anschluss- bzw. Einspeisungsanträge). Besonders bei größeren 
kommunalen Projekten, bei der beispielsweise eine eigene Trafostation zur 
Versorgung benötigt wird, kann sich die Realisierung notwendiger 
Ausbaumaßnahmen über einen längeren Zeitraum erstrecken. 
Im beschlossenen Stromkonzessionsvertrag (PV 84/2007/10) ist u.a. von der 
Netzgesellschaft die Erstellung eines Jahresberichtes vorgesehen. Von Seiten der 
Netzgesellschaft Panketal GmbH gibt es mittel- und langfristige investive Planungen 
zum Ausbau/zur Optimierung des Stromnetzes. 
Beschreibung: 
Die Gemeindeverwaltung und die Netzgesellschaft Panketal GmbH stimmen sich 
mindestens einmal pro Jahr über geplante kommunale Vorhaben ab, bei welchen 
zukünftig wahrscheinlich Anschluss- und Einspeisungsbedarfe vorliegen werden 
sowie die den Straßenbau betreffen. Dies soll ermöglichen, dass ggf. von Seiten der 
Netzgesellschaft frühzeitige Anpassungen der mittel- und langfristen investiven 
Planungen bezüglich des Stromnetzes möglich sind. Auch können so ggf. 
Maßnahmen der Netzgesellschaft und der Gemeinde kombiniert und 
Umsetzungszeiträume optimiert werden. 
Initiator/Träger: Verwaltung  
Akteure: Netzgesellschaft Panketal GmbH 
Zielgruppe: Netzgesellschaft Panketal GmbH, Verwaltung, Gemeindevertretung 
Handlungsschritte und Zeitplan: 
ab 2023: mind. einmal pro Jahr Abstimmungsgespräche und Mitteilung an 
Gemeindevertretung 
Erfolgsindikatoren/Meilensteine: 
Optimierung des Einsatzes von Mitteln sowie von Planungs- und Bauprozessen 
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten: derzeit werden keine Mehrkosten erwartet 
Finanzierungsansatz:  
Energie- und Treibhausgaseinsparung: mittleres Einsparpotenzial durch ggf. 
spätere Maßnahmen z.B. im Bereich erneuerbare Energie (PV-Anlagen) und E-
Mobilität 
Endenergieeinsparungen (MWh/a): THG-Einsparungen (t/a):  
Wertschöpfung: Daseinsvorsorge, ggf. monetäre Effekte und ökologische Effekte 
Flankierende Maßnahmen: 
Hinweise: 
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Maßnahmen- 
Nummer: 
 
5 

Maßnahmen-
Typ: 
 
Planung  

Einführung 
der Maß-
nahme: 
kurzfristig  

Dauer der  
Maßnahme: 
 
2025 

Prüfung zur Entwicklung von möglichen Wärmenetzen in der Gemeinde 
Ziel und Strategie: 
Schaffung einer Grundlage für die Etablierung einer nachhaltigen Wärmeversorgung 
Ausgangslage: 
Wärme muss, genau wie Strom, zukünftig zu einem immer größeren Anteil auf Basis 
erneuerbarer Energieträger erzeugt werden, um die Klimaschutzziele erreichen zu 
können. Im Gegensatz zu Strom, der sowohl lokal, regional als auch überregional 
erzeugt und über längere Strecken transportiert werden kann, ist die 
Wärmeversorgung stets eine lokale bzw. objektspezifische Entscheidung. Dezentrale 
Lösungen sind dabei ebenso wie gemeinsame Versorgungslösungen in Form von 
Nahwärmenetzen möglich. Wärmenetze bieten dabei oft vielfältigere technologische 
Varianten, die in Einzelgebäuden nicht umsetzbar sind (u.a. aus Platz- oder 
Effizienzgründen). Grundlage für die weitere Analyse kann die im Rahmen der 
Potenzialanalyse ermittelte Wärmeflächendichte sein. Dabei wurde u.a. betrachtet, 
welche Gebiete in der Gemeinde eine hohe Wärmedichte (Wärmeabnahme/-bedarf je 
ha pro Jahr) aufweisen.  
Beschreibung: 
Insbesondere für die Gebiete mit einer hohen Wärmedichte (>400 MWh/ha*a) soll 
konkret geprüft werden, ob und wie eine nachhaltige Wärmeversorgung etabliert 
werden könnte. Es sind entsprechende Konzepte, z.B. in Form von 
Quartierskonzepten, zu entwickeln. Ggf. können die Gebiete größer gefasst werden, 
sofern z.B. städtebauliche Gründe (z.B. größere zusammenhängende Vorhaben) 
dafür sprechen.  
Initiator/Träger: Verwaltung  
Akteure: Bürger, Unternehmen, externe Dienstleister, Gemeindevertretung 
Zielgruppe: Bürger, Unternehmen, Verwaltung 
Handlungsschritte und Zeitplan: 
2023:          Ermittlung und Priorisierung von Quartierskonzepten sowie Beginn mit    
                   Ausarbeitung von Fördermittelanträgen 
2024/2025: Erstellung von Quartierskonzepten mit Betrachtungspunkt    
                    „Wärmenutzung“ 
Erfolgsindikatoren/Meilensteine: 
- Prioritätenliste  
- Beschlüsse der Gemeindevertretung 
- Einreichung von Fördermittelanträgen und deren Bewilligung 
- Ausschreibung und Vergabe von Aufträgen 
- Entwürfe und Endfassungen der Quartierskonzepte 
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten:                                                                        
ca. 50.000 bis 100.000 € je Quartier (Erfahrungswerte externer Dienstleister) 
Finanzierungsansatz: Förderprogramm „Energetische Stadtsanierung“ (432) der 
KfW für Quartiere; Förderansatz 75% 
Energie- und Treibhausgaseinsparung: hohes Einsparpotenzial bei Umsetzung von 
Nahwärmenetzen auf Basis erneuerbarer Energien; Einsparung (CO2-eq) ca. 247 
g/Wh (Erdgasemissionen; Datenquelle: Klimaschutzplaner) 
Endenergieeinsparungen (MWh/a): THG-Einsparungen (t/a): 
Wertschöpfung: Daseinsvorsorge, ggf. monetäre Effekte und ökologische Effekte 
Flankierende Maßnahmen: 
Hinweise: 
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Maßnahmen- 
Nummer: 
 
6 
 

Maßnahmen-
Typ: 
 
Planung 

Einführung 
der Maß-
nahme: 
kurzfristig 

Dauer der  
Maßnahme: 
 
¾ Jahr (2023) 
 

Quartierskonzept „nördlich der Schönerlinder Straße“ (Zepernick) 
Ziel und Strategie: 
Schaffung einer Grundlage für die Etablierung einer nachhaltigen Wärmeversorgung, 
zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Erhöhung der Sanierungsquote 
Ausgangslage:  
Im Rahmen der Potenzialanalyse wurde u.a. betrachtet, welche Gebiete in der 
Gemeinde eine hohe Wärmedichte aufweisen und damit zur genaueren Prüfung für 
die Entwicklung eines Wärmenetzes in Betracht kommen. Zusätzlich wurde geprüft, 
welche größeren, städtebaulichen Vorhaben demnächst in der Gemeinde vorgesehen 
sind. Es hat sich dabei gezeigt, dass nördlich der Schönerlinder Straße mehrere 
größere Projekte in den nächsten Jahren umgesetzt werden sollen. Zudem weisen 
einige Bereiche in dem Gebiet eine erhöhte Wärmedichte auf.  
Beschreibung: 
Für den Siedlungsbereich (Quartier) nördlich der Schönerlinder Straße ist ein Konzept 
zur energetischen Sanierung zu entwickeln. Dabei gilt es insbesondere zukünftige 
Vorhaben (z.B. das Gymnasium des Landkreises Barnim, die Entwicklung des alten 
Krankenhausgeländes und die Erneuerung der Wärmeversorgung der Grund- und 
Gesamtschule) und die Schaffung von Rahmenbedingungen für eine attraktive 
Wärmeversorgung zu berücksichtigen. Zudem sollen auf die unterschiedlichen Wohn-
gebäudetypen zugeschnittene Sanierungslösungen ausgearbeitet werden. Auch sind 
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz für u.a. Unternehmen zu entwickeln.   
Initiator/Träger: Verwaltung 
Akteure: externe Dienstleister; Bürger und Unternehmen im Quartier, Landkreis 
Barnim, Eigenbetrieb, Gemeindevertretung 
Zielgruppe: Bürger und Unternehmen im Quartier; Verwaltung, Landkreis Barnim, 
Eigenbetrieb 
Handlungsschritte und Zeitplan: 
Juli 2022:         Ausschreibung für einen externen Dienstleister 
August 2022:   Bearbeitungsbeginn   
März 2023:      voraussichtliche Fertigstellung  
Erfolgsindikatoren/Meilensteine: 
- Bewilligung des Förderantrags 
- Beschluss der Gemeindevertretung 
- Ausschreibung und Vergabe des Konzeptes an einen externen Dienstleister 
- Beteiligung von Bürgern und Unternehmen 
- Entwurf und Endfassung des Konzeptes 
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten: ca. 80.000 € (davon ca. 20.000 € Eigenmittel); 
Kostenhöhe im Rahmen der Erstellung der Fördermittelantragsunterlagen ermittelt 
(Grundlage: Erfahrungswerte eines externen Dienstleisters) 
Finanzierungsansatz: Förderprogramm „Energetische Stadtsanierung“ (432) der 
KfW; Förderansatz 75%  
Energie- und Treibhausgaseinsparung: hohes Einsparpotenzial bei Umsetzung von 
Nahwärmenetzen auf Basis erneuerbarer Energien; Einsparung (CO2-eq) ca. 247 
g/Wh (Erdgasemissionen; Datenquelle: Klimaschutzplaner) 
Endenergieeinsparungen (MWh/a):  THG-Einsparungen (t/a): 
Wertschöpfung: Daseinsvorsorge, ggf. monetäre Effekte und ökologische Effekte 
Flankierende Maßnahmen: 
Hinweise: 
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Maßnahmen- 
Nummer: 
 
7 
 

Maßnahmen-
Typ: 
 
Planung 

Einführung 
der Maß-
nahme: 
kurzfristig 

Dauer der  
Maßnahme: 
 
2023 

Quartierskonzept für Hobrechtsfelde 
Ziel und Strategie: 
Entwicklung eines ganzheitlichen Konzeptes für einen räumlich separierten Siedlungs-
bereich 
Ausgangslage: 
Das heute unter Ensembledenkmalschutz stehende ehemalige Gut „Hobrechtsfelde“ 
entstand Anfang des 20. Jahrhunderts als ein Berliner Stadtgut. Die ca. 25 Häuser, 
die zwischen 1908 und 1960 errichtete wurden, liegen im heutigen Naturpark Barnim. 
Die Siedlung ist ein Tourismuspunkt. Besonders in den letzten Jahren kam es des-
wegen zu Konflikten (u.a. Parksituation). Des Weiteren besitzt die Siedlung keine 
Trenn-, sondern eine Mischkanalisation.  
Mit dem Beschluss PA-06-2021-1 soll ein Leitbild für Hobrechtsfelde entwickelt 
werden. 
Beschreibung: 
Für das Quartier „Hobrechtsfelde“ soll ein ganzheitliches Konzept entwickelt werden, 
welches u.a. die nachfolgenden Aspekte betrachtet: 

- Klimaanpassung (naturnahe Regenwasserbewirtschaftung), 
- nachhaltige Wärmeversorgung/ Steigerung der Energieeffizienz (ggf. autarke 

Versorgung), 
- (ggf. autarke) Schmutzwasserbeseitigung, 
- Zielvorstellungen/Zukunftsvisionen der Anwohner, 
- Mobilität (insb. Parksituation) und 
- Wiederherstellung Löschwasserteich. 

Eine enge Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde ist dabei unabdingbar. 
Initiator/Träger: Verwaltung 
Akteure: Eigenbetrieb, externe Dienstleister, Bürger und Unternehmen im Quartier 
(u.a. Stadtgüter Berlin und Bremer Höhe e.V.), Landkreis Barnim (u.a. Denkmal-
schutzbehörde), Naturparkverwaltung 
Zielgruppe: Bürger und Unternehmen im Quartier, Verwaltung 
Handlungsschritte und Zeitplan: 
3. Quartal 2022:   Erstellung und Einreichung Fördermittelantrag 
4. Quartal 2022:   Ausschreibung/Vergabe (externen Dienstleiter) u. Bearbeitungsbeginn   
1. Halbjahr 2023: voraussichtliche Fertigstellung 
Erfolgsindikatoren/Meilensteine: 
- Bewilligung des Förderantrags 
- Ausschreibung und Vergabe des Konzeptes an einen externen Dienstleister 
- Anwohnerbeteiligung 
- Entwurf und Endfassung des Konzeptes 
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten: ca. 60.000 € (davon ca. 15.000 € Eigenmittel); 
Kalkulation auf Grundlage von Maßnahme 5 und 6 
Finanzierungsansatz:  
Förderprogramm „Energetische Stadtsanierung“ (432) der KfW; Förderansatz 75% 
Energie- und Treibhausgaseinsparung: hohes Einsparpotenzial bei Umsetzung von 
Nahwärmenetzen auf Basis erneuerbarer Energien; Einsparung (CO2-eq) ca. 247 
g/Wh (Erdgasemissionen; Datenquelle: Klimaschutzplaner) 
Endenergieeinsparungen (MWh/a):  THG-Einsparungen (t/a): 
Wertschöpfung: Daseinsvorsorge, ggf. monetäre Effekte und ökologische Effekte 
Flankierende Maßnahmen: 
Hinweise: 
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Maßnahmen- 
Nummer: 
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Maßnahmen-
Typ: 
 
Planung 

Einführung 
der Maß-
nahme: 
kurzfristig 

Dauer der  
Maßnahme: 
 
dauerhaft 

Abwasserbeseitigungskonzept für das Dorf Schwanebeck 
Ziel und Strategie: 
Entwicklung einer zukunftsfähigen Schmutzwasser-Lösung für das Dorf Schwanebeck 
Ausgangslage: 
Schmutzwasser wird im Dorf Schwanebeck in Fäkaliengruben gespeichert, welche 
regelmäßig geleert werden müssen. Die Leerung erfolgt regelmäßig per Kraftfahrzeug 
(Lkw) durch einen externen Dienstleister (Abholung und Lieferung zur Kläranlage).   
Beschreibung: 
Es ist ein Konzept zu erstellen, in dem Alternativen zur bestehenden Schmutzwasser-
entsorgung betrachtet werden. Dabei ist neben dem Anschluss an das bestehende 
Netz auch die Klärung des Abwassers vor Ort zu prüfen (vgl. PV 35/2020/1).  
Es ist eine Vorzugsvariante herauszuarbeiten.  
Initiator/Träger: Eigenbetrieb 
Akteure: externe Dienstleister, Bürger und Unternehmen im Dorf Schwanebeck, 
Gemeindevertretung 
Zielgruppe: Eigenbetrieb, Bürger und Unternehmen 
Handlungsschritte und Zeitplan: 
2024:                Prüfung von Planungsvarianten  
2025 bis 2029: Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzepts der Gemeinde  
                         Panketal (inkl. Dorf Schwanebeck) 
Erfolgsindikatoren/Meilensteine: 
- Ausschreibung und Vergabe von Aufträgen  
- Anwohnerbefragung (Dorf Schwanebeck) 
- ggf. Grundstücksfindung für die Variante „Klärung des Abwassers vor Ort“ 
- Beschluss der Gemeindevertretung über Abwasserbeseitigungsvariante für die  
  Einarbeitung in das Abwasserbeseitigungskonzept der Gemeinde Panketal  
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten: ca. 100.000 € (erste grobe Schätzung) 
Finanzierungsansatz:  Eigenmittel der Gemeinde 
Energie- und Treibhausgaseinsparung: niedriges Einsparpotenzial durch die 
Vermeidung von Verkehr nach Umsetzung des Konzeptes; Einsparung (CO2-eq)      
ca. 930,32 g/km (Emissionen Lkw; Datenquelle: Klimaschutzplaner) 
Endenergieeinsparungen (MWh/a):  THG-Einsparungen (t/a):  

5,4 (siehe Hinweise) 
Wertschöpfung: Daseinsvorsorge, ökologische Effekte 
Flankierende Maßnahmen: 
Hinweise: 
Die Erstellung und Fortführung eines Abwasserbeseitigungskonzeptes für die 
Gemeinde ist gemäß § 67 des brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG) 
gesetzlich vorgeschrieben.  
Von der Entsorgungsfirma wurden 2021 pro Monat ca. 210 Fahrten (Hin- u. 
Rückfahrten) zwischen Panketal (Dorf Schwanebeck) und dem Klärwerk Schönerlinde 
durchgeführt. Innerhalb des Gemeindegebietes handelt es sich dabei jeweils um eine 
Strecke (über Bucher Chaussee) von ca. 2,3 km.  
210 Fahrten pro Monat x 12 = 2.520 Fahrten im Jahr 
2.520 x 2,3 km = 5.796 km  
5.796 km x 930g/km = 5.390.280 g → 5.390,28 kg → 5,4 t CO2-eq 
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Maßnahmen-
Typ: 
 
Planung 

Einführung 
der Maß-
nahme: 
in der 
Umsetzung 

Dauer der  
Maßnahme: 
 
½ Jahr (2022) 

Umfeldkonzept für den ÖPNV-Knotenpunkt am Dorf Schwanebeck 
Ziel und Strategie: 
Ermittlung einer optimalen Variante für den späteren Ausbau des ÖPNV-Angebotes  
Ausgangslage: 
Im nördlichen Bereich des Dorfes Schwanebeck sind zukünftig eine Vielzahl an ver-
kehrlichen und städtebaulichen Nutzungsänderungen zu planen und zu koordinieren. 
Unter anderem überarbeitet der Landkreis Barnim sein ÖPNV-Konzept, inkl. Schul-
buskonzept. Dies hat eine Erhöhung der Taktfrequenzen für bestehende Buslinien 
sowie die Einrichtung neuer Buslinien im Bereich der Grund- und Oberschule 
Schwanebeck zur Folge. Diese erhöhten ÖPNV-Bedarfe erzeugen Flächenbedarfe 
(z.B. Umstiegspunkte für die verschiedenen Buslinien), die derzeit im Straßenraum 
bzw. der vorhandenen Bushaltestelle nicht abgebildet werden können. Darüber hinaus 
sind im Umfeld zum Schulstandort Schwanebeck weitere Nutzungen geplant, deren 
entsprechende Flächenbedarfe sowie städtebauliche und verkehrliche Anbindungen 
ganzheitlich geplant werden müssen (Vereinsheim, Kunstrasenplatz, Rundweg und 
Parkplatz).  
Beschreibung: 
Es soll ein Konzept entwickelt werden, welches die derzeitige Situation sowie 
zukünftige Planungen im nördlichen Bereich des Dorfes Schwanebeck betrachtet und 
daraus einen Umsetzungs- bzw. Gestaltungsplan für den Bereich ableitet. Dabei soll 
u.a. die Positionierung des Busumsteigepunktes „Schwanebeck, Schule“ ermittelt 
werden. Zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt die verkehrsplanerische Detailplanung 
des „Knotenpunktes“. Dazu zählen beispielsweise auch die Fußweg- und 
Fahrradanbindungen an den neuen ÖPNV-Knotenpunkt.  
Initiator: Verwaltung 
Akteure: externe Dienstleister, LK Barnim, BBG, Landesbetrieb Straßenwesen, 
Gemeindevertretung  
Zielgruppe: Gemeinde Panketal 
Handlungsschritte und Zeitplan: 
Juni 2022:           Vorentwürfe 
August 2022:      angepasste Entwürfe 
Dezember 2022: Vorzugsvariante 
Erfolgsindikatoren/Meilensteine: 
- Ausschreibung und Vergabe von Aufträgen  
- Entwurf und Endfassung des Konzeptes 
- Beschluss Gemeindevertretung 
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten: ca. 5.000 € für Bedarfsplanung (Auftrag erteilt) 
Finanzierungsansatz: Eigenmittel der Gemeinde 
Energie- und Treibhausgaseinsparung: hohes THG-Einsparpotenzial durch die 
Vermeidung von Verkehr bei Umsetzung des Konzeptes (Maßnahme 28) 
Endenergieeinsparungen (MWh/a):  THG-Einsparungen (t/a):  
Wertschöpfung: Daseinsvorsorge und bei Umsetzung ökologische Effekte 
Flankierende Maßnahmen: Ausbau des ÖPNV-Knotenpunktes am Dorf 
Schwanebeck 
Hinweise: 
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Handlungsfeld: 
 
HF1 

Maßnahmen- 
Nummer: 
 
10 
 

Maßnahmen-
Typ: 
 
Planung 

Einführung 
der Maß-
nahme: 
in der 
Umsetzung 

Dauer der  
Maßnahme: 
 
1-2 Jahre 
(2023) 

Konzept „fahrradfreundliche Gemeinde Panketal“ 
Ziel und Strategie: 
Erstellung einer Grundlage für die Steigerung der Attraktivität des Radverkehres in 
Panketal und somit auch zur Reduzierung des motorisierten Individualverkehres (MIV) 
Ausgangslage: 
Beschluss PA-28-2021 "Die Gemeinde entwickelt […] ein Konzept ʹFahrradfreundliche 
Gemeinde Panketalʹ mit einer konkreten Maßnahmenplanung" sowie PV-28-2021-1 
Beschreibung: 
Es soll ein Konzept erstellt werden, welches die derzeitige Fahrradsituation in 
Panketal aufzeigt und auf dieser Grundlage Empfehlungen ableitet  
- zum Ausbau/zur Verbesserung des Fahrradnetzes in Panketal (z.B. mehr Fahrrad-

wege, bessere Ausschilderungen und Wegeführungen, Prüfung Fahrradstraßen), 
- zum Ausbau/zur Verbesserung von Abstellmöglichkeiten für Fahrräder (besonderer 

Fokus auf Abstellmöglichkeiten an den S-Bahnhöfen), 
- zum Thema E-Mobilität im Radverkehr (u.a. Ermittlung des Bedarfes und ggf. 

notwendiger Ladeinfrastruktur, Informationen für Bürger), 
- zu Möglichkeiten eines Leihsystems für verschiedene Fahrradtypen (z.B. 

elektrisches Fahrrad, Lastenrad etc.; u.a. Ermittlung des Bedarfes), 
- ggf.  zur Verbesserung des Berlin-Usedom-Radweges und 
- für „kleine“ Maßnahmen zur Verbesserung der Fahrradsituation. 
Für die zeitnahe Erstellung des Konzeptes ist neben der Unterstützung von ehren-
amtlichen/behördlichen/gemeinnützigen, regionalen Fachleuten (z.B. ADFC Orts-
gruppe) auch die Unterstützung externer Dienstleister notwendig. 
Bei der Konzepterstellung ist u.a. das Radverkehrskonzept für den Regionalpark 
Barnimer Feldmark (2021; Fortschreibung auf Basis des Konzeptes von 2011) zu 
berücksichtigen.  
Initiator/Träger:  Verwaltung 
Akteure: regionale Fachleute, externe Dienstleister, Bürger, Gemeindevertretung 
Zielgruppe: Verwaltung 
Handlungsschritte und Zeitplan: 
Konzeptfertigstellung bis spätestens Ende 2023 
Erfolgsindikatoren/Meilensteine: 
- Antragstellung und Bewilligung des Förderantrags 
- Ausschreibung und Vergabe des Auftrages 
- Bürgerbeteiligung 
- Entwurf und Endfassung des Konzeptes 
- Beschluss der Gemeindevertretung  
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten: ca. 80.000 € (davon ca. 20.000 € Eigenmittel) 
entsprechend Begründung zu PV-28-2021-1 
Finanzierungsansatz: Förderung über Rili KStB Bbg (Landesbetrieb Straßenwesen); 
Förderansatz 80 % (Kostenkalkulation mit 75% Förderung) 
Energie- und Treibhausgaseinsparung: hohes THG-Einsparpotenzial durch die 
Vermeidung von Verkehr bei Umsetzung des Konzeptes 
Endenergieeinsparungen (MWh/a):  THG-Einsparungen (t/a):  

genaue Angaben im Konzept 
Wertschöpfung: Daseinsvorsorge und bei Umsetzung ökologische Effekte 
Flankierende Maßnahmen: 
Hinweise: 
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Handlungsfeld: 
 
HF 1 

Maßnahmen- 
Nummer: 
 
11 
 

Maßnahmen-
Typ: 
 
Planung 

Einführung 
der Maß-
nahme: 
kurzfristig  

Dauer der  
Maßnahme: 
 
ca. 1-2 Jahre 
(2025) 

Mobilitätskonzept der Gemeinde Panketal 
Ziel und Strategie: 
Erstellung einer Grundlage für den Ausbau und die Förderung klimafreundlicher 
Mobilität in Panketal 
Ausgangslage: 
u.a. neue Vorgaben des GEIG seit März 2021 (vgl. Kapitel 2.4.5.6)                                                                                                                                                                               
Beschreibung: 
Für die Gemeinde ist ein Mobilitätskonzept zu entwickeln. Im Rahmen des Konzeptes 
sollen u.a. Vorrangnetze für den ÖPNV, für E-Mobilität und Zukunftstechnologien 
sowie für Fahrräder und Fußgänger entwickelt werden. Dabei sollen auch Problem-
felder identifiziert und diesbezügliche Lösungsansätze erarbeitet werden. Bei dem 
Punkt „E-Mobilität“ wäre beispielsweise zu prüfen 
- welche Maßnahmen zur Realisierung der Vorgaben des GEIG notwendig sind, 
- welche Zielvorstellungen die Gemeinde beim „freiwilligen“ Ausbau der E-Mobilität 

hat, 
- in welcher Form die Ladestationen betrieben werden sollen (öffentliche oder 

eingeschränkte Nutzung) und 
- welche Ladesäulensysteme verwendet werden sollen. 
Im Mobilitätskonzept sollen auch Ausleih-/Sharing-Möglichkeiten für Verkehrsmittel, 
die Informationsbereitstellung für Bürger und „kleine Sofortmaßnahmen“ betrachtet 
werden. Im Rahmen der Konzepterstellung soll zudem der Aspekt der kommunalen 
Flotte mit berücksichtigt werden.  
Initiator/Träger: Verwaltung 
Akteure: externe Dienstleister, Bürger, Gemeindevertretung  
Zielgruppe: Verwaltung 
Handlungsschritte und Zeitplan: 
2024: Bearbeitungsbeginn 
2025: Fertigstellung des Konzeptes 
Erfolgsindikatoren/Meilensteine: 
- Bürgerbeteiligung  
- Ausschreibung und Vergabe des Auftrages  
- Entwurf und Endfassung des Konzeptes 
- Beschluss der Gemeindevertretung  
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten: ca. 100.000 €  
(grobe Schätzung in Anlehnung an das gesamte Gemeindegebiet betreffende 
Konzept „Starkregengefahrenkarte“ (Maßnahme 14)) 
Finanzierungsansatz: Eigenmittel der Gemeinde 
Energie- und Treibhausgaseinsparung: hohes THG-Einsparpotenzial durch die 
Vermeidung von motorisiertem Individualverkehr (durch Kraftfahrzeuge mit 
Verbrennungsantrieb) bei Umsetzung des Konzeptes 
Endenergieeinsparungen (MWh/a): THG-Einsparungen (t/a): 
Wertschöpfung: Daseinsvorsorge und bei Umsetzung ökologische Effekte 
Flankierende Maßnahmen: Konzept „fahrradfreundliche Gemeinde Panketal“ 
Hinweise:  
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Handlungsfeld: 
 
HF 1 
 

Maßnahmen- 
Nummer: 
 
12 
 

Maßnahmen-
Typ: 
 
Planung 
 

Einführung 
der Maß-
nahme: 
kurzfristig 

Dauer der  
Maßnahme: 
1 ½ Jahre 
(2024)/ 
dauerhafte 
Anwendung 

Grünflächenkonzept  
Ziel und Strategie: 
Erhaltung, Pflege und Entwicklung von kommunalen Grünflächen  
Ausgangslage: 
Mit dem Beschluss PA-08-2021-1 wurde die Verwaltung damit beauftragt, auf Grund-
lage des Landschaftsplans der Gemeinde Panketal ein Grünkonzept zu erstellen, das 
als Leitbild und Arbeitsgrundlage für die Planung und Unterhaltung des öffentlichen 
Grüns dienen soll. 
Beschreibung: 
Die Verwaltung wird ein Konzept zum Umgang mit den kommunalen Grün- und Brach-
flächen entwickeln. Ein Schwerpunkt soll dabei die Entwicklung von konkreten Ziel-
vorstellungen und Unterhaltungsmaßnahmen sein. Dabei gilt es u.a. folgende Aspekte 
mitzuberücksichtigen: 

- Biotopverbundsysteme  
- Maßnahmen zur Senkung der ökosystemaren Verwundbarkeit/Vulnerabilität 

gegenüber den Folgen des Klimawandels 
- Maßnahmen zum Artenschutz 
- Grünordnungspläne 
- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie die Bilanz für Neupflanzungen und 

Fällungen von Bäumen (sowie ggf. Maßnahmen für einen Flächenpool) 
Initiator/Träger: Verwaltung 
Akteure: Verwaltung, Gemeindevertretung, ggf. Untere Naturschutzbehörde des LK 
Barnim 
Zielgruppe: Verwaltung  
Handlungsschritte und Zeitplan: 
2023: Bearbeitungsbeginn des Konzeptes 
2024: Fertigstellung des Konzeptes 
Erfolgsindikatoren/Meilensteine: 
- Entwurf und Endfassung des Konzeptes 
- Beschluss der Gemeindevertretung  
- Anwendung und Umsetzung des Konzeptes 
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten: derzeit werden keine Mehrkosten erwartet 
Finanzierungsansatz:  
Energie- und Treibhausgaseinsparung: niedriges Treibhausgasbindungspotenzial 
durch zusätzliche Vegetation z.B. durch Aufwertung von Grünstrukturen  
Endenergieeinsparungen (MWh/a): THG-Einsparungen (t/a):  
Wertschöpfung: ökologische Effekte 
Flankierende Maßnahmen: ggf. Maßnahmen für Flora und Fauna im Kontext des 
Klimawandels 
Hinweise: 

 
  



                                     1. Stufe des integrierten Klimaschutzkonzeptes der Gemeinde Panketal      Seite   125 

  Stand Juni 2022 

Handlungsfeld: 
 
HF 1 
 

Maßnahmen- 
Nummer: 
 
13 

Maßnahmen-
Typ: 
 
Planung/  
Förderung 

Einführung 
der Maß-
nahme: 
mittelfristig 

Dauer der  
Maßnahme: 
 
dauerhaft 

Erhalt von Bestandsbäumen auf privaten Grundstücken 
Ziel und Strategie: 
Erhalt von CO2-Speichern  
Ausgangslage: 
Durch den immer stärker werdenden Siedlungsdruck und sich ändernder Ansprüche 
und Vorstellungen von Gartengestaltungen werden auf privaten Grundstücken immer 
mehr Bäume gefällt.  
In der Gemeinde Panketal gilt die Barnimer Baumschutzverordnung. Auf Grund-
stücken mit Ein- und Zweifamilienhäusern fallen 6 Baumarten (Eiche, Ulme, Ahorn, 
Platane, Linde und Rotbuche) unter den Schutz der Verordnung, wenn die Bäume in 
1,30 m Höhe einen Stammdurchmesser von 40 cm aufweisen. Die 
Baumschutzverordnung wird vom Landkreis durchgesetzt und überprüft. Auf Grund 
der starken Arbeitsbelastung des Landkreises finden Kontrollen vor Ort jedoch nur im 
Einzelfall statt.  
Beschreibung: 
In der Gemeinde sollen zum einen strengere Auflagen bezüglich der Fällung von 
Bäumen auf privaten Grundstücken und zum anderen Anreize für den Erhalt von 
Bäumen auf eben diesen geschaffen werden. Dieses Vorhaben umfasst zwei Teil-
maßnahmen: 

1) Erstellung einer eigenen Baumschutzsatzung der Gemeinde Panketal 
Grundlage für die Satzung ist § 8 Abs. 2 des Brandenburgischen 
Naturschutzausführungsgesetzes. Die eigene Baumschutzsatzung der 
Gemeinde soll u.a. weitere Baumarten und Dimensionen (u.a. Stammumfang) 
im Geltungsbereich neuer B-Pläne und innerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile umfassen. Zudem soll ihre Einhaltung durch die Verwaltung 
vor Ort geprüft und überwacht werden. Dazu gehört auch die Kontrolle der 
Ersatzpflanzungen. 

2) Finanzielle Förderung der Bürger von Seiten der Gemeinde für den Erhalt und 
die Pflege alter, großer Bäume auf privaten Grundstücken 
Eine diesbezügliche Förderrichtlinie ist zu entwickeln.  

Initiator/Träger: Verwaltung  
Akteure: Untere Naturschutzbehörde des LK Barnim, Gemeindevertretung 
Zielgruppe: Bürger, Unternehmen 
Handlungsschritte und Zeitplan: 
ab 2026: Erstellung der Baumschutzsatzung u. der Förderrichtlinie sowie 
anschließende Umsetzung und Kontrolle der Satzung und der Richtlinie durch eine 
zusätzliche Fachkraft 
Erfolgsindikatoren/Meilensteine: 
- Schaffung einer zusätzlichen Personalstelle 
- Entwurf und Endfassung der Baumschutzsatzung und Förderrichtlinie 
- Beschluss der Gemeindevertretung   
- Rückgang bzw. keine Zunahme von Baumfällungen auf privaten Grundstücken 
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten: 
1) Fachkraft (ca. 30h/Woche): ca. 37.500 € pro Jahr (E8 – Stufe 2) 
2) Fördermittel pro Jahr; derzeitiger Ansatz 25.000 € pro Jahr 
Finanzierungsansatz: Eigenmittel der Gemeinde 
Energie- und Treibhausgaseinsparung: Erhalt von CO2-Speichern; keine 
zusätzliche Treibhausgasbindung  
Endenergieeinsparungen (MWh/a): THG-Einsparungen (t/a): 
Wertschöpfung: ökologische Effekte, Effekte im Hinblick auf das kommunale Image 
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Flankierende Maßnahmen: 
Hinweise: siehe z.B. Satzung zum Schutz von Bäumen in der Gemeinde Neuenhagen 
oder die Richtlinie der Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf zur Förderung der Erhaltung 
von großen alten Bäumen auf nicht gemeindlichen Grundstücken 
Bei der Richtlinie der Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf wird u.a. die fachliche Beratung 
zum Baumerhalt oder Pflegemaßnahmen mit max. 1.000 € pro Baum gefördert. Die 
Richtlinie wurde 2019 eingeführt. In diesem Jahr gab es nach Auskunft der Gemeinde 
(02/2022) eine sehr hohe Anzahl von Anträgen. In den Folgejahren gab es deutlich 
weniger Anträge pro Jahr (Anfang zweistelliger Bereich). Für die Kostenschätzung wird 
hier daher von 25 Anträgen pro Jahr ausgegangen.  

 
 
 
 
Handlungsfeld: 
 
HF 1 

Maßnahmen- 
Nummer: 
 
14 
 

Maßnahmen-
Typ: 
 
Planung 

Einführung 
der Maß-
nahme: 
in der           
Umsetzung  

Dauer der  
Maßnahme: 
 
Ende 2022 
 

Starkregenmanagement - Gefahrenkarte 
Ziel und Strategie: 
Erstellung einer Starkregengefahrenkarte als Grundlage für das Starkregen-
management der Gemeinde Panketal 
Ausgangslage: 
Beschluss PV-66-2021 „Erstellung einer Gefahrenkarte für Starkregenereignisse“  
Beschreibung: 
Bei einer Gefahrenkarte für Starkregenereignisse handelt es sich um eine 2d-
hydraulische Darstellung des Abflussverhaltens von Oberflächenwasser bei 
verschiedenen Oberflächenabflussszenarien (selten, außergewöhnlich, extrem). 
Hierbei werden die maximalen Überflutungsausdehnungen, die Wasserstände (Über-
flutungstiefen) und die Fließgeschwindigkeiten des jeweiligen Ereignisses im Unter-
suchungsgebiet dargestellt. So können die Auswirkungen von Starkregenereignissen, 
auch für bisher noch nicht aufgetretene Problembereiche sowie der Ist-Zustand in der 
Gemeinde ermittelt werden. 
Initiator/Träger:  Verwaltung 
Akteure: externe Dienstleister, Gemeindevertretung 
Zielgruppe: Bürger, Unternehmen, Verwaltung 
Handlungsschritte und Zeitplan: Fertigstellung bis spätestens Ende 2022 
Erfolgsindikatoren/Meilensteine:  
- abschließende Präsentation in Gemeindegremien 
- Veröffentlichung der Karte auf der Internetseite der Gemeinde sowie  
  Ansichtsexemplar für Bürger im Rathaus  
- Ermittlung möglicher Rückhalteräume, multifunktionaler Flächennutzungen und   
  Optimierungen der Entwässerungskonzepte sowie Aufdeckung von  
  entwässerungstechnischer Problembereiche 
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten: ca. 120.000 € entsprechend PV-66-2021 
Finanzierungsansatz: Eigenmittel der Gemeinde (bereits im Haushalt eingestellt) 
Energie- und Treibhausgaseinsparung: keine direkten Einsparungen 
Endenergieeinsparungen (MWh/a): THG-Einsparungen (t/a): 
Wertschöpfung: Daseinsvorsorge 
Flankierende Maßnahmen: Starkregenmanagement - Risikomanagement 
Hinweise: 
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Handlungsfeld: 
 
HF 1  

Maßnahmen- 
Nummer: 
 
15 
 

Maßnahmen-
Typ: 
Planung/ 
Informations-
vermittlung 

Einführung 
der Maß-
nahme: 
kurzfristig  

Dauer der  
Maßnahme: 
 
abhängig von 
Maßnahme 14 

Starkregenmanagement - Risikomanagementplanung 
Ziel und Strategie: 
Erstellung eines Koordinierungsplans für betroffene Akteure in Fällen von Starkregen-
ereignissen; Risikominderung 
Ausgangslage: 
Im Rahmen der Maßnahme Nr. 14 wird für die Gemeinde Panketal eine 
Gefahrenkarte erarbeitet. Dabei werden ggf. entwässerungstechnische 
Problembereiche ermittelt.  
Beschreibung: 
Sofern im Rahmen der Erstellung der Gefahrenkarte entwässerungstechnische 
Problembereiche ermittelt werden, sind für sie konkrete Risikomanagementplanungen 
auszuarbeiten. Als Folge dessen sind ggf. die Entwässerungskonzepte der Gemeinde 
anzupassen. Gewässerstützende Maßnahmen und die Möglichkeiten der Regen-
wasserbewirtschaftung sind dabei zu berücksichtigen.  
Zur Risikomanagementplanung gehört auch die Informierung der Bürger und Unter-
nehmen zur Eigenvorsorge gegenüber Starkregenereignissen und Hochwasser.  
Initiator/Träger: Verwaltung 
Akteure: externe Dienstleister, Gemeindevertretung 
Zielgruppe: Verwaltung, Bürger, Unternehmen 
Handlungsschritte und Zeitplan: 
ab 2023: Bereitstellung von Informationsmaterialien für Akteure und Umsetzung erster   
               kleinerer Maßnahmen 
ab 2024: parallele Bearbeitung/Umsetzung größerer Projekte 
Erfolgsindikatoren/Meilensteine: 
- Ausschreibung und Vergabe von Aufträgen  
- Entwicklung von konkreten Projekten/Maßnahmen 
- Beschlüsse der Gemeindevertretung 
- Realisierung von konkreten Projekten/Maßnahmen 
- Risikominderung aller Gefahrenbereiche der Starkregenkarte 
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten: ca. 3.050.000 € (siehe Hinweis);                     
im Haushalt sind für 2022/23 50.000 € für Entwässerungskonzepte und jährlich    
5.000 € für Pegelmessstellen eingeplant   
Finanzierungsansatz: Eigenmittel der Gemeinde 
Energie- und Treibhausgaseinsparung: keine direkten Einsparungen 
Endenergieeinsparungen (MWh/a):  THG-Einsparungen (t/a): 
Wertschöpfung: Daseinsvorsorge, ökologische Effekte 
Flankierende Maßnahmen: Starkregenmanagement – Gefahrenkarte; gewässer-
stützende Maßnahmen; Öffentlichkeitsarbeit; Renaturierung 
Hinweise: 
Bei der Kostenschätzung wurden ca. 875.000 € für die Überarbeitung der 
Entwässerungskonzepte der 35 Teileinzugsgebiete (je ca. 25.000 €) sowie Kosten in 
Höhe von 155.000 € für Pegel-Messstationen für 31 Regenrückhaltebecken (ca. 5.000 
€ pro Messstation; Angebotsstand 04/22) angesetzt. Dazu kommen als Beispiel die 
Kosten für den Bau des Regenrückhaltebeckens (hier: ca. 750.000 € für Planung, Bau 
und Landschaftsarbeiten für RRB an der Iselbergstraße) sowie die Kosten für den 
Erwerb einer Fläche (Bauland; Ansatz 450 € pro m²) in der Größe des 
Regenrückhaltebeckens (1.170.000 € bei ca. 2.600 m²). Zusätzlich werden grob 
100.000 € für die Erstellung eines Abwasserbeseitigungskonzeptes bezüglich des 
Niederschlagswassers im gesamten Gemeindegebiet eingeplant.  
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Handlungsfeld: 
 
HF 1 

Maßnahmen- 
Nummer: 
 
16 
 

Maßnahmen-
Typ: 
 
Planung 

Einführung 
der Maß-
nahme: 
kurzfristig  

Dauer der  
Maßnahme: 
1 ½ Jahre 
(2024)/ 
dauerhafte 
Anwendung 

Klimafreundliche Standards für Hoch- und Tiefbauvorhaben  
Ziel und Strategie: 
Etablierung von Klimaschutz und Klimaanpassung bei Bauvorhaben der Gemeinde  
Ausgangslage: 
Bei kommunalen Bauvorhaben gibt es Rahmenbedingen, die es bei der Umsetzung 
des Vorhabens zu berücksichtigten gilt (z.B. ist bei Hochbaumaßnahmen das 
„Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen“ (BNB) anzuwenden). Diese lassen aber oft 
viel Spielraum bzw. sind nicht sehr konkret. Auch umfassen diese Rahmenbe-
dingungen nicht immer Aspekte des Klimaschutzes/der Klimaanpassung. 
Beschreibung: 
Es ist ein Katalog mit Punkten/Maßnahmen zu entwickeln, welche sich bei 
Bauvorhaben positiv auf die Aspekte Klimaschutz/Klimaanpassung auswirken. Diesen 
gilt es dann bei zukünftigen Bauvorhaben zu berücksichtigen. So sollte z.B. bei 
zukünftigen Hochbauprojekten immer die Integrierung einer Zisterne bei der Planung 
mit geprüft werden. Bei Tiefbauvorhaben, soll z. B. im Straßenbau zukünftig 
grundsätzlich Platz für Neu- und Ersatzpflanzungen von Bäumen eingeplant werden 
(vgl. PA-08-2021-1). Auch gehört dazu, dass zukünftig neue Fahrgastunterstände mit 
Dachbegrünung errichtet werden sollen.  
Initiator/Träger: Verwaltung 
Akteure: Gemeindevertretung 
Zielgruppe: Verwaltung 
Handlungsschritte und Zeitplan: 
2023       Bearbeitungsbeginn und erster Entwurf des Kataloges 
2024:      Fertigstellung und Mitteilung für Gemeindevertretung 
ab 2025: ggf. Aktualisierung  
Erfolgsindikatoren/Meilensteine: 
- verwaltungsinterne Beteiligung 
- erfolgreiche Anwendung des Zielkatalogs 
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten: derzeit werden keine Mehrkosten erwartet 
Finanzierungsansatz:  
Energie- und Treibhausgaseinsparung: hohes Einsparpotenzial bei konsequenter 
Anwendung der Standards im Bestand und Neubau 
Endenergieeinsparungen (MWh/a):  THG-Einsparungen (t/a): 
Wertschöpfung: ökologische Effekte 
Flankierende Maßnahmen: 
Hinweise: 
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  Stand Juni 2022 

Handlungsfeld: 
 
HF 1 

Maßnahmen- 
Nummer: 
 
17 
 

Maßnahmen-
Typ: 
 
Überwachung 

Einführung 
der Maß-
nahme: 
kurzfristig 

Dauer der  
Maßnahme: 
 
regelmäßig 
(alle 2 Jahre) 

Regelmäßige Fortschreibung der Energie- und Treibhausgasbilanz der 
Gemeinde Panketal 
Ziel und Strategie: 
regelmäßige Bilanzierung des Endenergieverbrauchs und der damit verbundenen 
Treibhausgasemissionen sowie der Energieerzeugung 
Ausgangslage: 
2021 wurde eine Energie- und Treibhausgasbilanz für die Gemeinde Panketal erstellt, 
welche den Zeitraum 2014 bis 2018 umfasst.  
Beschreibung: 
Eine regelmäßige Ermittlung der Energieverbräuche und -erzeugung sowie der 
Erzeugung von Treibhausgasemissionen ermöglicht es der Gemeinde, Entwicklungen 
in diesem Bereich zu erkennen und diese zu vergleichen. Da zwischen der Verfüg-
barkeit der benötigten Daten und dem tatsächlichen Verbrauch i.d.R. ein zeitlicher 
Versatz besteht, werden Erfolge von Klimaschutzmaßnahmen erst mit einer zeitlichen 
Verzögerung sichtbar werden. Sobald dieser Punkt erreicht ist, stellt die Bilanz 
zusätzlich eine Kontrollmöglichkeit für Klimaschutzmaßnahmen dar.  
Für die Erstellung einer Energie- und Treibhausgasbilanz wird ein entsprechendes 
Bilanzierungswerkzeug/Tool (z.B. Klimaschutzplaner) benötigt.  
Initiator/Träger:  Verwaltung 
Akteure: WFBB, Wärmenetzbetreiber, Gemeindevertretung, ggf. externe Dienstleister 
Zielgruppe: Gemeinde Panketal 
Handlungsschritte und Zeitplan:  
Aktualisierung alle zwei Jahre; nächste Aktualisierung voraussichtlich 2023 
(inkl. Veröffentlichung der Daten und Mitteilung an Gemeindevertretung) 
Erfolgsindikatoren/Meilensteine: 
- Lizenzerwerb für Bilanzierungsprogramm 
- ggf. Ausschreibung und Auftragsvergabe für die Unterstützung bei der Erstellung der  
  Energie- und Treibhausgasbilanz 
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten:  ca. 1.000 - 7.000 € je Aktualisierung der 
Energie- und Treibhausgasbilanz (siehe Hinweise)  
Finanzierungsansatz: Eigenmittel der Gemeinde 
Energie- und Treibhausgaseinsparung: keine direkten Einsparungen 
Endenergieeinsparungen (MWh/a): THG-Einsparungen (t/a): 
Wertschöpfung: Effekte im Hinblick auf das kommunale Image 
Flankierende Maßnahmen: Öffentlichkeitsarbeit 
Hinweise: 
Die Kostenschätzung beinhaltet  
ca. 1.000 € für eine Jahreslizenz zur Nutzung des Klimaschutzplaners und  
ca. 6.000 € für eine ggf. externe Erstellung/Aktualisierung der Bilanz.  
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Stand Juni 2022 

Handlungsfeld: 
 
HF 1 

Maßnahmen- 
Nummer: 
 
18 
 

Maßnahmen-
Typ: 
 
Planung 

Einführung 
der Maß-
nahme: 
mittelfristig 

Dauer der  
Maßnahme: 
 
regelmäßig 

Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes der Gemeinde Panketal 
Ziel und Strategie: 
Aktualisierung des Klimaschutzkonzeptes 
Ausgangslage: 
Im Zeitraum 2021/2022 wurde für die Gemeinde Panketal die 1. Stufe des Klima-
schutzkonzeptes erstellt.  
Beschreibung: 
Bei dem Klimaschutzkonzept der Gemeinde Panketal handelt es sich um eine 
statische Planungsgrundlage. Daher ist es sinnvoll, das Konzept regelmäßig auf seine 
Aktualität zu prüfen und es ggf. entsprechend anzupassen (nächste Stufe). Dies sollte 
mindestens alle 4/5 Jahre (zusammen mit der Energie- und Treibhausgasbilanz) 
erfolgen oder bei/nach großen Veränderungen in der Gemeinde bzw. großen 
„externen“ Veränderungen (z.B. veränderte übergeordnete Zielstellungen auf Landes- 
oder Bundesebene).  
Initiator: Verwaltung 
Akteure: Einbeziehung aller relevanten Akteure - siehe Akteursanalyse  
Zielgruppe: Gemeinde Panketal 
Handlungsschritte und Zeitplan: 
2025: 2. Stufe des Klimaschutzkonzeptes 
Erfolgsindikatoren/Meilensteine: 
- Entwurf der X. Stufe des Klimaschutzkonzeptes 
- Bürgerbeteiligung zum Entwurf  
- Beschluss der Gemeindevertretung zum Entwurf 
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten: derzeit werden keine Mehrkosten erwartet 
Finanzierungsansatz:  
Energie- und Treibhausgaseinsparung: keine direkten Einsparungen; abhängig von 
späteren Projekten und deren Umsetzungen 
Endenergieeinsparungen (MWh/a): THG-Einsparungen (t/a): 
Wertschöpfung: Effekte im Hinblick auf das kommunale Image, soziale Effekte 
Flankierende Maßnahmen: Öffentlichkeitsarbeit 
Hinweise: 
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  Stand Juni 2022 

Handlungsfeld: 
 
HF 2 

Maßnahmen- 
Nummer: 
 
19 
 

Maßnahmen-
Typ: 
 
technische 
Maßnahme 

Einführung der 
Maßnahme: 
 
in der 
Umsetzung 

Dauer der  
Maßnahme: 
 
bis 2030 

Baumpflanzungen auf kommunalen Flächen 
Ziel und Strategie: 
Mit dem Beschluss PA-08-2021-1 wurde sich das Ziel gesetzt, dass der Baumbestand 
auf öffentlichen Flächen bis 2030 eine Zielgröße von 500 Bäumen je km² erreichen 
und dann erhalten bleiben soll. 
Ausgangslage: 
Insgesamt gibt es 12.349 kommunale (registrierte) Bäume (Stand 2020). Die 
restlichen Bäume befinden sich auf den kommunalen Kita-, Schul- und Parkflächen.  
Beschreibung: 
Um das mit dem Beschluss PA-08-2021-1 gesetzte Ziel zu erreichen, sind nach 
derzeitigem Kenntnisstand bis 2030 ca. 1000 Neupflanzungen von Bäumen 
notwendig. Sowohl die Neupflanzung als auch die kommunalen Bestandsbäume sind 
zu pflegen und zu erhalten.  
Dabei sind bei den Neupflanzungen u.a. einheimische, klimatolerante Baumarten zu 
wählen, die über eine möglichst insektenfreundliche Blühfähigkeit verfügen. 
Initiator/Träger: Verwaltung 
Akteure: externe Dienstleister 
Zielgruppe: Verwaltung 
Handlungsschritte und Zeitplan:  
in der Umsetzung; bis 2030 ca. 1000 Neupflanzungen 
Erfolgsindikatoren/Meilensteine: 
- jährliche Mitteilung über Neupflanzungen und Baumfällungen 
- Ausschreibung und Vergabe von Aufträgen 
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten: für 1.000 Bäume ca. 1.030.000 €  
(Ansatz entsprechend PA-08-2021-1: 1.000 € pro Baum + 30 € Unterhaltung) 
Finanzierungsansatz: Eigenmittel der Gemeinde 
Energie- und Treibhausgaseinsparung: niedriges Treibhausgasbindungspotenzial 
durch zusätzliche Vegetation (Baumpflanzungen) 
Endenergieeinsparungen (MWh/a):  
 
 

THG-Einsparungen (t/a): 
ca. 0,01 je Baum 
→ ca. 10 durch 1.000 zusätzliche Bäume 

Wertschöpfung: ökologische Effekte, Effekte im Hinblick auf das kommunale Image 
Flankierende Maßnahmen: 
Hinweise: 
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Stand Juni 2022 

Handlungsfeld: 
 
HF 2 

Maßnahmen- 
Nummer: 
 
20 
 

Maßnahmen-
Typ: 
 
Planung 

Einführung 
der Maß-
nahme: 
kurzfristig 

Dauer der  
Maßnahme: 
 
2025 

Sanierungsplan für kommunale Gebäude 
Ziel und Strategie: 
Erstellung einer Grundlage für die (energetische) Sanierung/Umrüstung von kommunalen 
Gebäuden 
Ausgangslage: 
Bei vielen kommunalen Gebäuden handelt es sich um ältere Gebäude. (Energetische) 
Optimierungsmöglichkeiten sind bei diesen sowie teilweise auch bei neueren Gebäuden 
vorhanden.  
Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) enthält u.a. Vorgaben und Verpflichtungen zur 
energetischen Sanierung von bestehenden Gebäuden.    
Beschreibung: 
Die einzelnen kommunalen Gebäude (Nichtwohngebäude, Gebäude mit „Mischnutzung“ 
und Mehrfamilienhäuser) sollen auf ihren (energetischen) Sanierungsbedarf und auf 
potenzielle Optimierungsmöglichkeiten geprüft werden. Dabei sind u.a. 
Fördermöglichkeiten zu betrachten (z.B. KfW) sowie eine grobe Kostenschätzung und 
eine Prioritätenliste (inkl. Zeitplan) zu erstellen. In diesem Rahmen ist zusätzlich auch die 
Entwässerung auf den Grundstücken zu überprüfen. 
Des Weiteren sollen auch regelmäßig kleine Sofortmaßnahmen geprüft und im Rahmen 
des kommunalen Energiemanagements (Maßnahme Nr. 23) erfasst werden, wie z.B. der 
Austausch von Leuchtmitteln (LED-Beleuchtung) oder die Installation von 
Bewegungsmeldern.  
Initiator/Träger:  Verwaltung 
Akteure: externe Dienstleister, Gemeindevertretung 
Zielgruppe: Verwaltung 
Handlungsschritte und Zeitplan: 
2023: Vorarbeit für Sanierungsplanung sowie Beginn der Prüfung und Umsetzung  
          von kleinen Sofortmaßnahmen  
2024: Beginn Sanierungsplanung 
2025: Fertigstellung Sanierungsplanung 
Erfolgsindikatoren/Meilensteine: 
- Vorlage/Beschluss der Gemeindevertretung zur Aufstellung einer Sanierungsplanung 
- Ausschreibung und Vergabe des Auftrages  
- Entwurf der Sanierungsplanung 
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten: ca. 825.000 € (siehe Hinweise) 
Finanzierungsansatz: Eigenmittel der Gemeinde 
Energie- und Treibhausgaseinsparung: hohes Einsparpotenzial bei Umsetzung der 
Maßnahmen 
Endenergieeinsparungen (MWh/a): 
ca. 1470 (siehe Kapitel 4.1.6) 

THG-Einsparungen (t/a): 
ca. 450 (siehe Kapitel 4.1.6) 

Wertschöpfung: Effekte im Hinblick auf das kommunale Image; bei Umsetzung 
monetäre und ökologische Effekte 
Flankierende Maßnahmen: Kommunales Energiemanagement 
Hinweise: 
Als Grundlage für die Kostenschätzung diente die Gebäude-Bestandsanalyse des 
ehemaligen Krankenhauses (Heidehaus) aus dem Jahr 2016. Großzügig aufgerundet 
ergibt sich daraus ein Ansatz von ca. 20 € je m² Nettogrundfläche. Rechnet man dies auf 
die Gesamt-Nettogrundfläche der kommunalen Gebäude hoch, ergeben sich Kosten in 
Höhe von ca. 825.000 €.  
Im Kapitel 4.1.6 wurden die Einsparpotenziale der kommunalen Nichtwohngebäude 
betrachtet. 
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  Stand Juni 2022 

Handlungsfeld: 
 
HF 2 

Maßnahmen- 
Nummer: 
 
21 
 

Maßnahmen-
Typ: 
 
Planung 

Einführung 
der Maß-
nahme: 
kurzfristig  

Dauer der  
Maßnahme: 
 
2025 

Prüfung der Errichtung von Solaranlagen auf kommunalen  
Bestandsgebäuden  
Ziel und Strategie: 
Prüfung, ob auf ausgewählten, kommunalen Bestandsobjekten Solaranlagen möglich 
wären 
Ausgangslage: 
Im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes wurde eine Potenzialanalyse zur theoretischen 
Eignung von Solardächern in der Gemeinde durchgeführt. Bewertungsgrundlage ist 
ein 3D-Geländemodell. Die Tragfähigkeit der einzelnen Gebäude wurde dabei nicht 
berücksichtigt.  
Bei zukünftigen kommunalen Bauvorhaben sind, gemäß Beschluss PA 25/2019, 
Möglichkeiten der Gewinnung erneuerbarer Energien immer mit einzuplanen.  
Fünf kommunale Gebäude haben derzeit eine Solaranlage.  
Beschreibung: 
Kommunale Dachflächen (von Nichtwohngebäuden, Gebäuden mit „Mischnutzung“ 
und Mehrfamilienhäuser, welche bis jetzt keine Solaranlage aufweisen) sollen auf ihre 
Tragfähigkeit für ein Solardach überprüft werden (Priorität: Dachflächen, welche im 
Rahmen der Potenzialanalyse eine hohe/sehr hohe Eignung als Solardach aufgezeigt 
haben). Sollte das Dach eine ausreichende Tragfähigkeit aufweisen, sollen im 
nächsten Schritt technische Möglichkeiten zur Errichtung einer Solaranlage (ggf. in 
Kombination mit einem Gründach), die Wirtschaftlichkeit einer solchen Anlage sowie 
Fördermöglichkeiten geprüft werden. Ggf. sind Alternativen, wie z.B. 
Fassadenanlagen, zu prüfen.  
Initiator/Träger: Verwaltung 
Akteure: externe Dienstleister, Gemeindevertretung, ggf. BEG 
Zielgruppe: Verwaltung und untergeordnete Einrichtungen 
Handlungsschritte und Zeitplan: 
2024: Beginn der Prüfung 
2025: Abschluss der Prüfung 
Erfolgsindikatoren/Meilensteine: 
- Vorlage/Beschluss der Gemeindevertretung  
- Ausschreibung und Vergabe des Auftrages  
- Gutachten zur möglichen Errichtung von Solaranlagen auf den kommunalen  
   Bestandsgebäuden (inkl. Prioritätenliste, Zeitplan und Kostenschätzung) 
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten: ca. 111.000 € (siehe Hinweise) 
Finanzierungsansatz: Eigenmittel der Gemeinde 
Energie- und Treibhausgaseinsparung: hohes Einsparpotenzial bei Umsetzung der 
Maßnahme 22; Einsparung (CO2-eq) von ca. 438 g/kWh (Quelle: Klimaschutzplaner) 
Endenergieeinsparungen (MWh/a): THG-Einsparungen (t/a): 
Wertschöpfung: Effekte im Hinblick auf das kommunale Image, bei Umsetzung 
monetäre Effekte und ökologische Effekte 
Flankierende Maßnahmen: Solaranlagen auf kommunalen Bestandsgebäuden 
Hinweise: 
Bei der Kostenkalkulation wurde je Gebäude von ca. 3000 € für die Prüfung und 
Vorplanung ausgegangen.  
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Stand Juni 2022 

Handlungsfeld: 
 
HF 2  

Maßnahmen- 
Nummer: 
 
22 
 

Maßnahmen-
Typ: 
 
technische 
Maßnahme 

Einführung 
der Maß-
nahme: 
mittelfristig 

Dauer der  
Maßnahme: 
 
abhängig von 
Maßnahme 21 

Solaranlagen auf kommunalen Bestandsgebäuden 
Ziel und Strategie: 
Errichtung von Solaranlagen auf/an geeigneten kommunalen Bestandsgebäuden zur 
Reduzierung der Nutzung von fossilen Brennstoffen zugunsten der Nutzung von 
Solarenergie 

Ausgangslage: 
Beschluss PA 25/2019 („Bei zukünftigen [kommunalen] Bauvorhaben sind Möglich-
keiten der Gewinnung erneuerbarer Energien immer mit einzuplanen") und Maß-
nahme Nr. 21. 
Beschreibung: 
Entsprechend des Ergebnisses der Prüfung der Errichtung von Solaranlagen auf 
kommunalen Bestandsgebäuden (Maßnahme Nr. 21) sind auf bzw. an kommunalen 
Bestandsgebäuden Solaranlagen zu errichten. Die Errichtung der Solaranlage muss 
dabei wirtschaftlich vertretbar sein.  
Initiator/Träger:  Verwaltung 
Akteure: externe Dienstleister, Gemeindevertretung, ggf. BEG 
Zielgruppe: Verwaltung und untergeordnete Einrichtungen 
Handlungsschritte und Zeitplan: 
ab 2026: Beginn mit der Errichtung von Solaranlagen auf kommunalen 
Bestandsgebäuden 
Erfolgsindikatoren/Meilensteine: 
- Ausschreibung und Vergabe von Aufträgen  
- Bauplanung zu konkreten Objekten und anschließende Realisierung 
- Beschluss Gemeindevertretung 
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten: ca. 300 € je m² (PV-Anlage) sowie ca. 16.000 € 
für Anschlusstechnik je Anlage (siehe Hinweise) 
Finanzierungsansatz: 
Energie- und Treibhausgaseinsparung: hohes Einsparpotenzial bei Umsetzung der 
Maßnahme (Errichtung Solarthermie/Photovoltaik-Anlagen); Einsparung (CO2-eq) von 
ca. 438 g/kWh (PV-Anlage; Quelle: Klimaschutzplaner) 
Endenergieeinsparungen (MWh/a): THG-Einsparungen (t/a): 
Wertschöpfung: Effekte im Hinblick auf das kommunale Image, bei Umsetzung 
monetäre und ökologische Effekte 
Flankierende Maßnahmen: Prüfung der Errichtung von Solaranlagen auf 
kommunalen Bestandsgebäuden 
Hinweise: 
Bei der Kostenkalkulation wurde sich an der PV-Anlage (Leistung von 46,15 kWp, 142 
Module) auf dem Rathausdach, welche 2020 in Betrieb ging, orientiert. Es ergibt sich 
daraus ein Ansatz von ca. 300 € je m² Fläche der PV-Anlage. Dazu kommen, 
ebenfalls an dem Projekt orientiert, je Anlage ca. 16.000 € für notwendige 
Anschlusstechnik.  
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Handlungsfeld: 
 
HF 2 

Maßnahmen- 
Nummer: 
 
23 
 

Maßnahmen-
Typ: 
 
Überwachung 

Einführung 
der Maß-
nahme: 
kurzfristig 

Dauer der  
Maßnahme: 
 
dauerhaft 

Kommunales Energiemanagement 
Ziel und Strategie: 
Schaffung eines Energiemanagements für kommunale Liegenschaften 
Ausgangslage: 
Die Energieverbrauchsdaten der kommunalen Liegenschaften sowie die Energie-
kostenüberwachung werden bei der Verwaltung derzeit in Excel-Tabellen erfasst und 
abgelegt. Die Daten sind nur einem kleinen Mitarbeiterkreis zugänglich und werden 
i.d.R. für keine Projekte oder Vorhaben genutzt.  
Beschreibung: 
Die vorhandenen Energieverbrauchsdaten der Verwaltung sollen systematisch auf-
bereitet werden. Für die kommunalen Liegenschaften soll dadurch ein 
Energiemanagement aufgebaut werden, welches auch Optimierungsmöglichkeiten 
und Problemfelder aufzeigt (u.a. auch kleinere Sanierungsmaßnahmen). Die Daten 
können z.B. über ein onlinebasiertes Werkzeug (Tool) den Verwaltungsmitarbeitern 
zur Verfügung stehen.  
Nach der Etablierung sind die Daten regelmäßig zu aktualisieren und zu pflegen. 
Dadurch ist eine Erfolgskontrolle von Energieeinsparmaßnahmen möglich. Die Daten 
können z.B. für die Erstellung einer Energiebilanz verwendet werden. Durch das 
Controlling besteht auch die Möglichkeit, zeitnah bei Auffälligkeiten im Verbrauch 
einzugreifen.  
Initiator/Träger: Verwaltung 
Akteure: externe Dienstleister/Anbieter (z.B. Energieagentur Brandenburg) 
Zielgruppe: Verwaltung 
Handlungsschritte und Zeitplan: 
Anfang 2023: Einführung eines kommunalen Energiemanagements  
Ende 2023:    Abschluss der Einpflegung aller relevanter Daten  
                      und anschließende Nutzung des Tools 
Erfolgsindikatoren/Meilensteine: 
- Erwerb und Installation eines Tools 
- Einpflegen aller relevanter Daten 
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten: derzeit werden keine Mehrkosten erwartet 
(Nutzung des kostenfreien Tools „Kom.EMS“ der Energieagentur Brandenburg) 
Finanzierungsansatz:  
Energie- und Treibhausgaseinsparung: hohes Einsparpotenzial bei Umsetzung der 
Maßnahme (ca. 10% des Endenergieverbrauches kann i.d.R. über ein konsequentes 
Energiemanagement eingespart werden) 
Endenergieeinsparungen (MWh/a): 
 

THG-Einsparungen (t/a): 
ca. 157 (vgl. Tabelle 34 – 2018) 

Wertschöpfung: monetäre und ökologische Effekte 
Flankierende Maßnahmen: Sanierungsplan für kommunale Gebäude 
Hinweise:  
Kommunales Energiemanagement mit „Kom.EMS“: 
https://energieagentur.wfbb.de/de/Kommunales-Energiemanagement-mit-KomEMS 
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Handlungsfeld: 
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Maßnahmen- 
Nummer: 
 
24 
 

Maßnahmen-
Typ: 
Planung/ 
technische 
Maßnahme 

Einführung 
der Maß-
nahme: 
kurzfristig 

Dauer der  
Maßnahme: 
 
2025 
 

Optimierung der Straßenbeleuchtung 
Ziel und Strategie: 
Energieeinsparung bei der Straßenbeleuchtung 
Ausgangslage: 
In der Gemeinde Panketal gibt es insgesamt ca. 3280 Straßenlaternen (Leuchtstellen) mit 
ca. 3340 Lampen (Leuchtmittel). Ca. 55 % davon werden von der Gemeinde Panketal 
betrieben. Davon sind wiederum ca. 74%  mit LED-Leuchtmitteln ausgestattet. 
Beleuchtungsneubaumaßnahmen werden mit LED-Technik hergestellt (vgl. PV 86/2007/12).  
Beschreibung: 
Bei den von der Gemeinde betriebenen Straßenlaternen wurde in den letzten Jahren 
damit begonnen, alte Leuchtmittel, wie z.B. Natriumdampf-Hochdrucklampen, durch 
energiesparende LED-Leuchtmittel auszutauschen. Dieser Vorgang soll weitergeführt 
werden. Oft passen die LEDs in die alten Fassungen im Kopf der Straßenlaternen, sodass 
im Kopf nur das Leuchtmittel und nicht die ganze Straßenlaterne auszutauschen ist. 
Allerdings stellen gerade die jetzt noch verbleibenden 26 % häufig eine Herausforderung 
dar, da beispielsweise ein „einfacher“ Austausch nicht möglich ist und ganze Leuchten-
aufsätze ausgetauscht werden müssen. Die konkrete Umsetzbarkeit und technische 
Grenzen werden geprüft. Dabei ist auch der Aspekt der Nachhaltigkeit zu berücksichtigen. 
Die Überprüfung (inkl. konkreter Kostenschätzung) soll im Rahmen der Aktualisierung des 
„Beleuchtungskonzeptes Panketal“ von 2013 (Anpassung des Konzeptes von 2007) 
erfolgen. Die bisherigen Maßnahmen aus dem Konzept sollen bis Ende 2023 umgesetzt 
werden (vgl. PV 30/2018/2).   
Parallel zum Austauschverfahren sollen mit der E.DIS Netz GmbH Gespräche bezüglich 
der Umrüstung der von ihnen betriebenen Straßenlaternen erfolgen (Umfang, Zeitraum 
und Kostenschätzung).  
Darüber hinaus ist regelmäßig zu überprüfen, dass die Laternen nicht am Tag (bei 
ausreichender Helligkeit) eingeschaltet sind (ggf. Sensoren austauschen). 
Initiator/Träger:  Verwaltung 
Akteure: E.DIS Netz GmbH, Gemeindevertretung 
Zielgruppe: Verwaltung, E.DIS Netz GmbH 
Handlungsschritte und Zeitplan: 
2023:      Aktualisierung des Beleuchtungskonzeptes 
2023:      Abstimmung mit E.DIS Netz GmbH 
ab 2024: Umsetzung von Maßnahmen aus dem aktualisierten Beleuchtungskonzept  
               (insbesondere der Austausch von Leuchtmitteln) 
Erfolgsindikatoren/Meilensteine: 
- Aktualisierung des Beleuchtungskonzeptes (inkl. Leuchtmittelaustausch) 
- „Fahrplan“ bezüglich des Leuchtmittelaustausches mit der E.DIS Netz GmbH 
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten: Kostenschätzung im Rahmen der 
Konzeptaktualisierung (bislang wurde der Leuchtmittelaustausch aus „Restmitteln“ im 
Rahmen der Unterhaltung finanziert)  
Finanzierungsansatz: Eigenmittel der Gemeinde 
Energie- und Treibhausgaseinsparung: mittleres Einsparpotenzial bei Umsetzung 
durch zusätzliche LED-Leuchtmittel, da der Anteil an LED-Leuchtmitteln, bei den von der 
Gemeinde betriebenen Straßenlaternen, bereits hoch ist; Einsparung (CO2-eq) von ca. 
478 g/kWh (Quelle: Klimaschutzplaner) 
Endenergieeinsparungen (MWh/a): THG-Einsparungen (t/a): 
Wertschöpfung: bei Umsetzung des Konzeptes monetäre u. ökologische Effekte 
Flankierende Maßnahmen: 
Hinweise: 
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Handlungsfeld: 
 
HF 3 

Maßnahmen- 
Nummer: 
 
25 
 

Maßnahmen-
Typ: 
 
technische 
Maßnahme 

Einführung der 
Maßnahme: 
 
kurzfristig 

Dauer der  
Maßnahme: 
 
2025 

Attraktive Abstellmöglichkeiten für Fahrräder an Umsteigeplätzen 
Ziel und Strategie: 
Schaffung attraktiver Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, um den motorisierten 
Individualverkehr (MIV)  zu reduzieren 
Ausgangslage: 
Am Bahnhof Zepernick befinden sich mehrere überdachte, nicht überwachte Fahrrad-
stellplätze. Das Gleiche gilt in kleiner Anzahl auch für den Bahnhof Röntgental. An beiden 
Standorten gibt es zudem jeweils drei Fahrradboxen der Gemeinde. Diese haben einen 
Anschluss um elektrische Fahrräder aufzuladen und können von Bürgern gemietet werden.  
An vielen Bushaltestellen gibt es Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. 
Beschreibung: 
Die Fahrradstellplätze am Bahnhof Zepernick sollen umgestaltet bzw. ergänzt werden, um 
sicherere Fahrradabstellmöglichkeiten zu schaffen. Diesbezügliche Möglichkeiten, z.B. in 
Form eines Fahrradparkhauses, sowie mögliche Förderungen sind zu prüfen. Die 
Vorzugsvariante ist umzusetzen. Betrachtet werden sollen in diesem Rahmen 
insbesondere Lademöglichkeiten für elektrische Fahrräder und Abstellmöglichkeiten für 
Lastenräder.  
Außerdem sind Optimierungen bezüglich der Abstellmöglichkeiten am Bahnhof Röntgental 
sowie an den Bushaltestellen im Gemeindegebiet zu prüfen und ggf. umzusetzen.  
Initiator/Träger: Verwaltung 
Akteure: externe Dienstleister, Gemeindevertretung 
Zielgruppe: Bürger 
Handlungsschritte und Zeitplan: 
2023:      Bedarfsanalyse und Prüfung von potenziellen Vorhaben 
2024/25: Umsetzung von konkreten Projekten 
Erfolgsindikatoren/Meilensteine: 
- Bürgerbefragung als Teil der Bedarfsermittlung 
- Beschlüsse der Gemeindevertretung für konkrete Projekte 
- Ausschreibung und Vergabe von Aufträgen 
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten: ca. 2.922.000 € (siehe Hinweise) 
Finanzierungsansatz: 
für ein Fahrradparkhaus z.B. Förderung des BMU über die Kommunalrichtlinie (70%, 
wenn Abstellmöglichkeit in einem 100 m Radius von einem Bahnhof liegt; sonst 50%) 
Energie- und Treibhausgaseinsparung: mittleres THG-Einsparpotenzial durch die 
Vermeidung des motorisierten Individualverkehrs bei Umsetzung der Maßnahme; 
Einsparung (CO2-eq) ca. 238 g/km (Emissionen Pkw; Datenquelle: Klimaschutzplaner) 
Endenergieeinsparungen (MWh/a): THG-Einsparungen (t/a): 
Wertschöpfung: ökologische Effekte und Daseinsvorsorge 
Flankierende Maßnahmen: 
Hinweise: 
Bei der Kostenschätzung wurden folgende Punkte angenommen: 

- ca. 2.265.000 € für ein Fahrradparkhaus  
(Beispiel: Fahrradparkhaus am Bahnhof in Eberswalde (Auszeichnung „Deutscher 
Verkehrswendepreis“; Hybrid- Holzbau mit Gründach und PV-Anlage) 

- ca. 495.000 € für den Flächenerwerb für ein Fahrradparkhaus                       
(ca. 1.100 m² für je 450 €/m² Bauland) 

- ca. 12.000 € für 37 Fahrrad-Anlehnbügel für Bushaltestellen                
(insgesamt 74 Bushaltestellen; Annahme dass bei der Hälfte zusätzlich je 1 
Anlehnbügel errichtet wird) 

- ca. 150.000 € für 5 überdachte Fahrrad-Abstellreihen an den S-Bahnhöfen 
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Handlungsfeld: 
 
HF 3 

Maßnahmen- 
Nummer: 
 
26 
 

Maßnahmen-
Typ: 
Abstimmung/ 
technische  
Maßnahme 

Einführung 
der Maß-
nahme: 
kurzfristig 

Dauer der  
Maßnahme: 
 
dauerhaft 

Optimierung und Attraktivitätssteigerung des ÖPNV-Angebotes   
Ziel und Strategie: 
Verbesserung des ÖPNV-Angebotes zur Reduzierung des motorisierten 
Individualverkehrs  
Ausgangslage: 
Das straßengebundene ÖPNV-Angebot in der Gemeinde Panketal wird von der 
Barnimer Busgesellschaft (BBG) bzw. dem Berliner Verkehrsbetrieb (BVG) zur 
Verfügung gestellt und betrieben.  
Durch eine zusätzliche Finanzierungvereinbarung mit dem Landkreis Barnim hat die 
Gemeinde ein zusätzliches Busangebot (erhöhte Taktfrequenz) für die Linien 867, 893 
und 900 im Zeitraum 2019 bis 2026 ermöglicht (vgl. PV 18/2019).  
Beschreibung: 
Die Verwaltung setzt sich bei ÖPNV-Anbietern für die Optimierung des Angebotes ein. 
Dazu gehört u.a. das regelmäßige Vorbringen von entsprechenden Vorschlägen.  
Außerdem sollen diesbezügliche kommunale Verkehrsanlagen neu geschaffen und 
verbessert werden. Dazu zählt beispielsweise das geplante Straßenbauvorhaben vor 
dem Rathaus (Straßenplanung im Zusammenhang mit der Brückenerneuerung 
Schönower Straße – P V 65/2007/10). Im Rahmen dessen sollen zusätzliche 
Aufstellflächen geschaffen und die Verkehrsströme (insbesondere Fußgänger und 
Radfahrer) neu sortiert werden. Darüber hinaus sollen die Linien ständig optimiert und 
sofern nötig neue Bushaltestellen geschaffen werden. 
Initiator/Träger:  Verwaltung 
Akteure: VBB, BBG, BVG, LK Barnim, Polizei, Gemeindevertretung, externe 
Dienstleister 
Zielgruppe: Bürger, Unternehmen, Touristen 
Handlungsschritte und Zeitplan: 
2024: Straßenbauvorhaben vor dem Rathaus (vgl. PMV-56-2007-12) 
2025: Errichtung neuer beidseitiger Haltestellen auf Höhe der Elbestraße an der    
          Schönower Straße 
Erfolgsindikatoren/Meilensteine: 
- Ausschreibung und Vergabe von Aufträgen 
- Entwurfsplanung 
- Beschluss der Gemeindevertretung 
- intensive Nutzung der Angebote  
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten: ca. 759.500 € (siehe Hinweise) 
Finanzierungsansatz: 
Förderung über die „Richtlinie des Landkreises Barnim zur Verwendung von 
Fördermitteln zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im ÖPNV des Landkreises 
Barnim“ (Förderquote: 50%) bzw. ggf. die Richtlinie des MIL zur Förderung von 
Investitionen für den öffentlichen Personennahverkehr im Land Brandenburg (RiLi 
ÖPNV-Invest; Förderquote: 75 %)   
Energie- und Treibhausgaseinsparung: hohes THG-Einsparpotenzial durch die 
Vermeidung des motorisierten Individualverkehrs bei Umsetzung der Maßnahme; 
Einsparung (CO2-eq) ca. 238 g/km (Emissionen Pkw; Datenquelle: Klimaschutzplaner) 
Endenergieeinsparungen (MWh/a): THG-Einsparungen (t/a): 
Wertschöpfung: ökologische Effekte und Daseinsvorsorge 
Flankierende Maßnahmen: 
Hinweise: 
Kostenansatz:  
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2022 wird von der Verwaltung voraussichtlich die neue beidseitige Bushaltestelle „An 
der Kirche“ errichtet. Die Kosten belaufen sich auf ca. 72.000 € (inkl. 20 % für Planung 
u. Nebenkosten). Diese Kosten werden auch für die neue Haltestelle an der 
Schönower Straße angenommen.  
Für das Straßenbauvorhaben vor dem Rathaus gibt es eine Kostenschätzung aus 
dem Jahr 2019. Laut dieser fallen Kosten in Höhe von ca. 687.500 € (inkl. 20 % für 
Planung u. Nebenkosten) an.  

 
 
 
 
 
Handlungsfeld: 
 
HF 3 

Maßnahmen- 
Nummer: 
 
27 
 

Maßnahmen-
Typ: 
 
Abstimmung 

Einführung 
der Maß-
nahme: 
kurzfristig 

Dauer der  
Maßnahme: 
 
ca. 2030 

10-Minuten-Takt für die S-Bahn im Bereich Panketal 
Ziel und Strategie: 
Verbesserung des ÖPNV-Angebotes zur Reduzierung des motorisierten 
Individualverkehrs 
Ausgangslage: 
Innerhalb der Gemeinde Panketal liegen die S-Bahnhöfe Zepernick und Röntgental 
der S-Bahn-Linie S2 (Bernau-Blankenfelde). Die S-Bahn fährt im Bereich Panketal 
(zwischen Bernau – Berlin-Buch) im 20-Minuten-Takt. 
Im Februar 2021 haben die Länder Berlin und Brandenburg mit der Deutschen Bahn 
eine Finanzierungsvereinbarung für Teilmaßnahmen zur Weiterentwicklung und 
Engpassbeseitigung des Berliner S-Bahnnetzes unterzeichnet (VBB 2022). Dies 
umfasst die Schaffung einer betrieblichen Möglichkeit für die10-Minuten-Taktung auf 
der Bahnstrecke Bernau-Buch (ebd.).  
Beschreibung: 
Die Verwaltung informiert sich mind. einmal pro Jahr über den aktuellen Stand des 
Ausbauvorhabens der S2 bei den zuständigen Akteuren und teilt das Ergebnis der 
Gemeindevertretung mit (Mitteilungsvorlage).   
Initiator/Träger: Verwaltung 
Akteure: VBB, Deutsche Bahn, S-Bahn Berlin GmbH, Stadt Bernau bei Berlin  
Zielgruppe: Gemeindevertretung 
Handlungsschritte und Zeitplan: Beginn 2023 
Erfolgsindikatoren/Meilensteine: 
10-Minuten-Takt der S2 an den Bahnhöfen Zepernick und Röntgental 
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten: derzeit werden keine Mehrkosten erwartet 
Finanzierungsansatz:  
Energie- und Treibhausgaseinsparung: hohes THG-Einsparpotenzial über die 
Vermeidung von motorisiertem Individualverkehr bei Realisierung des Vorhabens zur 
Erhöhung der Taktfrequenz der S-Bahn; Einsparung (CO2-eq) ca. 238 g/km 
(Emissionen Pkw; Datenquelle: Klimaschutzplaner) 
Endenergieeinsparungen (MWh/a): THG-Einsparungen (t/a): 
Wertschöpfung: bei Weiterentwicklung des S-Bahnnetzes ökologischer Effekte 
Flankierende Maßnahmen:  
Hinweise: 

  



  Seite   140        1. Stufe des integrierten Klimaschutzkonzeptes der Gemeinde Panketal  
 

Stand Juni 2022 

Handlungsfeld: 
 
HF 3 

Maßnahmen- 
Nummer: 
 
28 
 

Maßnahmen-
Typ: 
 
technische 
Maßnahme 

Einführung 
der Maß-
nahme: 
kurzfristig  

Dauer der  
Maßnahme: 
 
2025 

Errichtung des ÖPNV-Knotenpunktes am Dorf Schwanebeck 
Ziel und Strategie: 
Schaffung eines attraktiven und funktionalen ÖPNV-Knotenpunktes 
Ausgangslage: 
siehe Maßnahme „Umfeldkonzept für den ÖPNV-Knotenpunkt am Dorf Schwanebeck“ 
Beschreibung: 
Die im Rahmen des Umfeldkonzeptes ermittelte Vorzugsvariante für den ÖPNV-
Knotenpunkt am Dorf Schwanebeck ist umzusetzen.  
Bei der konkreten Objektplanung soll die Möglichkeit von Gründächern, z.B. für den 
Fahrgastunterstand oder Aufenthaltsräume, als ein Pilotprojekt in der Gemeinde be-
rücksichtigt werden. Des Weiteren ist der Aspekt E-Mobilität bei der Planung zu be-
rücksichtigen. 
Initiator/Träger: Verwaltung, LK Barnim 
Akteure: LK Barnim, BBG, Gemeinde Ahrensfelde/Stadt Bernau, Gemeindevertretung 
Zielgruppe: BBG, Bürger 
Handlungsschritte und Zeitplan: 
2023:      Vorplanungen und Abstimmungen auf Grundlage des Umfeldkonzeptes 
ab 2024: detaillierte Planung und Umsetzung des Vorhabens 
Erfolgsindikatoren/Meilensteine:  
- Beschluss der Gemeindevertretung 
- Ausschreibung und Vergabe des Auftrages 
- Entwurfsplanung und Umsetzung des Projektes 
- intensive Nutzung des Angebotes 
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten: ca. 2.500.000 € (siehe Hinweise) 
Finanzierungsansatz: 
Förderung über die Richtline des MIL zur Förderung von Investitionen für den 
öffentlichen Personennahverkehr im Land Brandenburg (RiLi ÖPNV-Invest; 
Förderquote: 75 %) bzw. ggf. die „Richtlinie des Landkreises Barnim zur Verwendung 
von Fördermitteln zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im ÖPNV des 
Landkreises Barnim“ (Förderquote: 50%)  
Energie- und Treibhausgaseinsparung: hohes THG-Einsparpotenzial durch die 
Vermeidung des motorisierten Individualverkehrs bei Umsetzung der Maßnahme; 
Einsparung (CO2-eq) ca. 238 g/km (Emissionen Pkw; Datenquelle: Klimaschutzplaner) 
Endenergieeinsparungen (MWh/a): THG-Einsparungen (t/a): 
Wertschöpfung: ökologische Effekte und Daseinsvorsorge 
Flankierende Maßnahmen: Umfeldkonzept für den ÖPNV-Knotenpunkt am Dorf 
Schwanebeck 
Hinweise: 
Bei der Kostenschätzung wurden folgende Aspekte betrachtet: 

- ca. 26.500 € für Flächenerwerb  
(ca. 18.900 m²; Bodenrichtwert für Ackerland: 1,40 € je m²) 

- ca. 750.000 € für ein Regenrückhaltebecken (hier Kosten und Größe für das 
RRB an der Iselbergstraße angesetzt) 

- ca. 1.500.000 € für die Herstellung der Verkehrsfläche (ca. 4000 m² (hier ist 
auch der Bestandsparkplatz enthalten, welcher im Rahmen des Projektes 
ebenfalls neu gemacht werden würde); ca. 300 € pro m² + 20% Planung und 
Nebenkosten) 

- ca. 60.000 € für begrünte Fahrgastunterstände (Gründach) 
- ca. 60.000 € für ein Toilettenhäuschen 
- ca. 52.000 € für zwei Fahrplan-Anzeigetafeln 

 



                                     1. Stufe des integrierten Klimaschutzkonzeptes der Gemeinde Panketal      Seite   141 

  Stand Juni 2022 

Handlungsfeld: 
 
HF 3 

Maßnahmen- 
Nummer: 
 
29 

Maßnahmen-
Typ: 
 
technische 
Maßnahme 

Einführung 
der Maß-
nahme: 
in der           
Umsetzung 

Dauer der  
Maßnahme: 
 
dauerhaft 

Digitale Verwaltungsangebote 
Ziel und Strategie: 
Der Ausbau des Angebotes von elektronischen Diensten der Verwaltung für die 
Bürger soll zur Reduzierung des motorisierten Individualverkehres beitragen. 
Die Kommunikation zwischen Bürgern und Verwaltung soll vereinfacht und an die 
Anforderungen der modernen Welt angepasst werden. Das Ziel ist es eine moderne 
und bürgernahe Verwaltung 4.0 zu werden, um den gestiegenen Erwartungshaltungen 
der Bürger gerecht zu werden. Schwerpunkt ist, den Bürgern einen nutzerzentrierten 
Zugang zu Verwaltungsleistungen zu ermöglichen. Diese sollen so einfach zu 
beantragen sein wie Onlineshopping. 
Ausgangslage: 
Die Bürger (sowie die Unternehmen) haben die Möglichkeit, über verschiedene 
Kommunikationskanäle (E-Mail und Telefon) die Sachbearbeiter direkt von zu Hause 
aus zu erreichen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, einige Formulare als PDF 
auszufüllen und diese den Verwaltungsmitarbeitern zur Bearbeitung zu schicken. 
Weitere digitale Angebote sind u.a. das Ratsinformationssystem (Gremienarbeit), 
Übertragungen/Livestreams der Gemeindevertretungssitzungen (seit 2021), der 
elektronische Empfang von Rechnungen (E-Rechnungen) sowie Onlinebeantragung 
von Briefwahlunterlagen und Führungszeugnissen, das Verlängern und Vorbestellen 
von Bibliotheksmedien, Nutzung der Barnim Onleihe (E-Medien) sowie die Teilnahme 
an Beteiligungen (adhocracy+ und Bauleitplanung-online). 
Beschreibung: 
Das Angebot von elektronischen Dienstleistungen der Verwaltung (u.a. E-
Governmentstrukturen) für Bürger soll ausgebaut werden. Dazu zählt z.B. die 
Möglichkeit Hunde an- und abzumelden, die Hausnummernvergabe, die Beantragung 
des Bibliotheksausweises und der Geburtsurkunde sowie die Vereinfachung der 
Beantragung des Führungszeugnisses. 
Ein erster Schritt ist die Teilnahme beim Projekt „Aufbau und Einführung einer E-
Government-Infrastruktur“ des Zweckverbands Digitale Kommunen (DIKOM) als Pilot-
gemeinde (vgl. PV-80-2021). Ziel des Projektes ist der Aufbau eines Bürgerportals, 
um Verwaltungsleistungen zukünftig auch elektronisch abzuwickeln. 
Ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung und Smart Region ist zudem die 
Einführung einer Panketal-App für die Bürger.  
Außerdem soll die Digitalisierung des Sitzungsdienstes/der Gremienarbeit 
vorangetrieben werden. Dazu gehört u.a. die Erstellung eines 
Digitalisierungskonzeptes (PA-84-2021-1).  
Initiator/Träger: Verwaltung 
Akteure: externe Dienstleister, DIKOM 
Zielgruppe: Bürger, Unternehmen 
Handlungsschritte und Zeitplan: 
ab 2022: Verwaltungsleistungen digital anbieten und Vorgaben aus dem Onlinezu-     
               gangsgesetz (OZG i.V.m. BbgEGovG) umsetzen  
2022:      Einführung einer Panketal-App für Bürger (vgl. PV-100-2021-1) 
ab 2022: dauerhafte Hybrid-Sitzungen für beratende Ausschüsse und die  
               Gemeindevertretung sowie Erstellung und Umsetzung des  
               Digitalisierungskonzeptes gemäß PA-84-2021-1  
Erfolgsindikatoren/Meilensteine: 
- intensive Angebotsnutzung der Bürger 
- Effizienzsteigerung in der Bearbeitung der Anträge 
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten: ca. 307.000 € (2022: 88.800€; 2023: 128.200€)  
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(diesbezüglich nähere Auskunft erteilt auf Anfrage Fr. Lehnert – Fachbereich 3) 
Finanzierungsansatz: 
-Fördermittel (z.B. vom Ministerium des Innern und Kommunales für die App) 
-eigene Mittel im Rahmen des Budgets 
-interkommunale Zusammenarbeit 
Energie- und Treibhausgaseinsparung: mittleres THG-Einsparpotenzial durch die 
Vermeidung des motorisierten Individualverkehrs bei Umsetzung der Maßnahme; 
Einsparung (CO2-eq) ca. 238 g/km (Emissionen Pkw; Datenquelle: Klimaschutzplaner) 
Endenergieeinsparungen (MWh/a): THG-Einsparungen (t/a): 
Wertschöpfung: ökologische Effekte und Effekte im Hinblick auf das kommunale 
Image 
Flankierende Maßnahmen: ggf. Das Rathaus der Zukunft 
Hinweise: 

 
 
 
 
 
Handlungsfeld: 
 
HF 4 

Maßnahmen- 
Nummer: 
 
30 
 

Maßnahmen-
Typ: 
 
technische 
Maßnahme 

Einführung 
der Maß-
nahme: 
in der          
Umsetzung 

Dauer der  
Maßnahme: 
 
dauerhaft 

Telearbeit für kommunale Arbeitnehmer 
Ziel und Strategie: 
durch wegfallende Arbeitswege wird der MIV reduziert 
Ausgangslage: 
Seit 05.11.2021 gibt es eine Dienstvereinbarung, welche den kommunalen Arbeit-
nehmern (Kernverwaltung inkl. Bibliothek, Eigenbetrieb) Telearbeit ermöglicht. 
Beschreibung: 
Im Rahmen der Dienstvereinbarung ist Telearbeit den kommunalen Arbeitnehmern 
dauerhaft zu ermöglichen. Die technischen Arbeitshilfen werden den Arbeitnehmern 
(hier Kernverwaltung inkl. Bibliothek) zur Verfügung gestellt. 
Initiator/Träger:  Verwaltung 
Akteure: 
Zielgruppe: Verwaltung 
Handlungsschritte und Zeitplan: Austausch der Geräte bei Bedarf 
Erfolgsindikatoren/Meilensteine: Steigerung der Telearbeit 
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten: ca. 158.000 € für die Kernverwaltung  
(siehe Hinweis) 
Finanzierungsansatz: Eigenmittel der Gemeinde 
Energie- und Treibhausgaseinsparung: mittleres THG-Einsparpotenzial durch die 
Vermeidung des motorisierten Individualverkehrs bei Umsetzung der Maßnahme; 
Einsparung (CO2-eq) ca. 238 g/km (Emissionen Pkw; Datenquelle: Klimaschutzplaner) 
Endenergieeinsparungen (MWh/a): THG-Einsparungen (t/a):  
Wertschöpfung: ökologische Effekte 
Flankierende Maßnahmen: 
Hinweise: 
Die Kostenschätzung beruht auf dem Ansatz, dass ein digitaler Arbeitsplatz (mit 
Wartungskosten) ca. 2000 € kostet und theoretisch 79 kommunale Arbeitnehmer der 
Kernverwaltung (Stand Mai 2022) das Angebot der Telearbeit nutzen können. Die 
Kosten würden anfallen, wenn die derzeitigen digitalen Arbeitsplätze ausgetauscht 
werden müssten.  
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Handlungsfeld: 
 
HF 4  

Maßnahmen- 
Nummer: 
 
31 
 

Maßnahmen-
Typ: 
 
Informations-
vermittlung 

Einführung der 
Maßnahme: 
 
kurzfristig 

Dauer der  
Maßnahme: 
 
regelmäßig 

Interne Schulung: Klimaschutz und Klimaanpassung in kommunalen  
Einrichtungen 
Ziel und Strategie: 
Schulung/Sensibilisierung der Verwaltungsmitarbeiter bezüglich der Thematik Klima-
schutz und Klimaanpassung 
Ausgangslage: 
Innerhalb der Verwaltung und den untergeordneten Einrichtungen gibt es keine 
internen Schulungen mit dem Schwerpunkt Klimaschutz und Klimaanpassung.  
Beschreibung: 
Die Mitarbeiter der Verwaltung (inkl. untergeordneter Einrichtungen) sollen für die 
Thematik Klimaschutz und Klimaanpassung sensibilisiert werden. Dies kann z.B. 
durch einen Vortrag im Rahmen der jährlich stattfindenden Personalversammlung, 
gezielte Veranstaltungen für bestimmte Aufgabenbereiche (z.B. Hausmeister), regel-
mäßige Artikel in der Mitarbeiterzeitung „InTeam“ der Gemeinde Panketal und durch 
gezielte kleine Projekte erfolgen. Mögliche Themen könnten z.B. der sparsame 
Umgang mit Wasser, Mülltrennung, Lüften u. Heizen oder die Nutzung von 
bestimmten elektronischen Geräten/Anlagen sein.  
Initiator/Träger:  Verwaltung 
Akteure: 
Zielgruppe: Verwaltung und untergeordnete Einrichtungen 
Handlungsschritte und Zeitplan:  
Anfang 2023:   konkrete Bedarfsermittlung 
ab Ende 2023: regelmäßige Schulungen   
Erfolgsindikatoren/Meilensteine:  
- Entwicklung von „Schulungsprogrammen“ 
- Umsetzung der Schulungshinweise durch die Mitarbeiter 
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten: derzeit werden keine Mehrkosten erwartet 
Finanzierungsansatz:  
Energie- und Treibhausgaseinsparung: mittleres Einsparpotenzial durch geschulte 
Personen in allen Bereichen 
Endenergieeinsparungen (MWh/a): THG-Einsparungen (t/a): 
Wertschöpfung: ökologische Effekte 
Flankierende Maßnahmen: 
Hinweise: 
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Handlungsfeld: 
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Maßnahmen- 
Nummer: 
 
32 
 

Maßnahmen-
Typ: 
 
org.  
Maßnahme 

Einführung 
der Maß-
nahme: 
kurzfristig 

Dauer der  
Maßnahme: 
1 ½ Jahre 
(2025)/ 
dauerhafte 
Anwendung 

Nachhaltiges Veranstaltungsmanagement 
Ziel und Strategie: 
Checkliste für die Organisation nachhaltiger Veranstaltungen 
Ausgangslage: 
Es gibt in der Verwaltung und den untergeordneten Einrichtungen keine Hilfe-
stellungen/Vorgaben zur Organisation nachhaltiger Veranstaltungen.  
Beschreibung: 
Die Gemeindeverwaltung und die untergeordneten Einrichtungen führen regelmäßig 
Veranstaltungen durch. Mithilfe einer Checkliste sollen diese Veranstaltungen nach-
haltig organisiert werden. Themenfelder einer solchen Checkliste könnten z.B. 
Planung der Veranstaltung, Vorbereitung der Räume, Catering, kulturelle Angebote, 
Nachbereitung der Veranstaltung, soziale Aspekte und Finanzen sein.  
Initiator/Träger: Verwaltung 
Akteure: 
Zielgruppe: Verwaltung 
Handlungsschritte und Zeitplan: 
2024:      Bearbeitungsbeginn 
2025:      Fertigstellung der Checkliste 
ab 2026: regelmäßige Aktualisierung der Checkliste 
Erfolgsindikatoren/Meilensteine: 
- Mitarbeiterbefragung  
- Entwurf der Checkliste 
- Präsentation der Checkliste für die Mitarbeiter 
- Durchführung von Veranstaltung mit Hilfe der Checkliste 
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten: derzeit werden keine Mehrkosten erwartet 
Finanzierungsansatz:  
Energie- und Treibhausgaseinsparung: niedriges Einsparpotenzial (abhängig von 
konkreten Maßnahmen und Veranstaltungsformaten) 
Endenergieeinsparungen (MWh/a): THG-Einsparungen (t/a): 
Wertschöpfung: ökologische Effekte, Effekte im Hinblick auf das kommunale Image 
Flankierende Maßnahmen: 
Hinweise: 
siehe z.B. die „Checkliste für die Organisation nachhaltiger Veranstaltungen“ der 
Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE), den „Leitfaden für die 
nachhaltige Organisation von Veranstaltungen“ des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) und Umweltbundesamtes 
(UBA) oder „Nachhaltig veranstalten – jetzt!“ der Stadt Leipzig 
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Maßnahmen- 
Nummer: 
 
33 
 

Maßnahmen-
Typ: 
 
org.  
Maßnahme 

Einführung 
der Maß-
nahme: 
kurzfristig 

Dauer der  
Maßnahme: 
1 ½ Jahre 
(2024)/ 
dauerhafte 
Anwendung 

Katalog für klima- und umweltfreundliche Beschaffung  
Ziel und Strategie: 
Einheitliche Hinweise/Vorschläge/Kriterien für klima- und umweltfreundliche 
Beschaffung sowie ggf. eine stärkere Gewichtung dieser Aspekte bei 
Ausschreibungen 
Ausgangslage: 
Es gibt in der Verwaltung keine einheitlichen Vorgaben bzw. Empfehlungen, welche 
Kriterien mit welcher Wichtung bei Ausschreibungen bzw. beim Kauf von Produkten zu 
berücksichtigen sind.  
Beschreibung: 
Es soll ein verwaltungsinterner Katalog mit Hinweisen/Vorschlägen/Kriterien für klima- 
und umweltfreundliche Beschaffung (inkl. Ausschreibungs- und Vergabekriterien) für 
verschiedene Verwaltungsbereich erstellt werden. Dieser Katalog sollte z.B. die 
Betrachtungspunkte Büromaterial, Büromöbel, Arbeitskleidung, Arbeitsgeräte, Kraft-
fahrzeuge, Reinigungsmaterial, Material für Kita/Schulen, IT, Ver-
pflegung/Catering/Lebensmittel und Spielgeräte beinhalten sowie in regelmäßigen 
Abständen aktualisiert werden.  
Initiator/Träger: Verwaltung 
Akteure: Eigenbetrieb, Gemeindevertretung 
Zielgruppe: Verwaltung (inkl. untergeordnete Einrichtungen) und Eigenbetrieb 
Handlungsschritte und Zeitplan: 
2023:      Bearbeitungsbeginn 
2024:      Fertigstellung des Kataloges 
ab 2025: regelmäßige Aktualisierung des Kataloges 
Erfolgsindikatoren/Meilensteine: 
- Entwurf des Kataloges 
- Mitarbeiterbefragung  
- Präsentation des Kataloges für die Mitarbeiter 
- Beschluss der Gemeindevertretung (ggf. Mehrkosten) 
- Durchführung von Vergaben/Ausschreibungen mit Hilfe des Kataloges 
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten: derzeit werden keine Mehrkosten erwartet 
Finanzierungsansatz:  
Energie- und Treibhausgaseinsparung: mittleres Einsparpotenzial 
Endenergieeinsparungen (MWh/a): THG-Einsparungen (t/a): 
Wertschöpfung: ökologische und ggf. monetäre Effekte 
Flankierende Maßnahmen: 
Hinweise: 
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Maßnahmen- 
Nummer: 
 
34 

Maßnahmen-
Typ: 
 
Abstimmung 

Einführung 
der Maß-
nahme: 
kurzfristig 

Dauer der  
Maßnahme: 
2023/ 
abhängig von 
Workshop-
Ergebnissen 

Das Rathaus der Zukunft  
Ziel und Strategie: 
Entwicklung einer Zielvorstellung für das Rathaus an sich und die Verwaltungsarbeit in 
diesem 
Ausgangslage: 
Die Aufgaben, Strukturen und internen Abläufe in der Gemeindeverwaltung verändern 
sich, wachsen und nehmen an Komplexität zu.  
Beschreibung: 
Im Rahmen von internen Workshops und Gesprächsrunden sollen konkrete Ziele und 
Maßnahmen für das „Rathaus der Zukunft“ entwickelt werden. Themenschwerpunkt 
soll dabei, neben der Digitalisierung und dem Arbeitswesen, auch der Klimaschutz/die 
Klimaanpassung (z.B. Mobilität, ressourcenschonende Prozesse, klimaangepasstes 
Rathausgebäude) sein.  
Initiator/Träger: Verwaltung  
Akteure:  
Zielgruppe: Verwaltung  
Handlungsschritte und Zeitplan: 
2023:               Workshops 
ab Ende 2023: Umsetzung der Ergebnisse aus den Workshops 
Erfolgsindikatoren/Meilensteine: 
rege Beteiligung der Verwaltungsmitarbeiter 
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten: derzeit werden keine Mehrkosten erwartet 
(Workshops); sich daraus ergebene Vorhaben können mit zusätzlichen Kosten 
verbunden sein 
Finanzierungsansatz:  
Energie- und Treibhausgaseinsparung: mittleres Einsparpotenzial (abhängig von 
konkreten Ergebnissen der Workshops) 
Endenergieeinsparungen (MWh/a): THG-Einsparungen (t/a): 
Wertschöpfung: ökologische Effekte 
Flankierende Maßnahmen:  
Hinweise: 
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Handlungsfeld:  
 
HF 5 

Maßnahmen- 
Nummer: 
 
35 
 

Maßnahmen-
Typ: 
 
Informations-
vermittlung 

Einführung der 
Maßnahme: 
 
kurzfristig 

Dauer der  
Maßnahme: 
 
dauerhaft 

Auskunft über Eignung des eigenen Daches als Gründach für Bürger und 
Unternehmen  
Ziel und Strategie: 
Förderung von Gründächern auf privaten Dächern 
Ausgangslage: 
Im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes wurde eine Potenzialanalyse zur theoretischen 
Eignung von Solar- und Gründächern in der Gemeinde durchgeführt. 
Bewertungsgrundlage ist ein 3D-Geländemodell. Die Tragfähigkeit der einzelnen 
Gebäude wird dabei nicht berücksichtigt.  
Seit April 2022 ist der „Solaratlas Brandenburg“ als Angebot der Energieagentur 
Brandenburg im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes 
Brandenburg online und kostenfrei für jeden nutzbar. Der Solaratlas gibt Auskunft über 
potenziell nutzbare Flächen für solartechnische Anlagen im Land Brandenburg und 
somit auch für Panketal. Betrachtet werden dabei z.B. die Ausrichtung, die 
Verschattung oder die Dachneigung. Bürger und Unternehmer können ihre Adresse auf 
der Webseite eingeben und erfahren, wie gut ihr Dach für Solarenergie potenziell 
geeignet ist.   
Beschreibung: 
Die Ergebnisdaten der Potenzialanalyse werden in das verwaltungsinterne 
Geoinformationssystem eingepflegt.  
Das Ergebnis der Potenzialanalyse soll den Bürgern und den Unternehmen für ihr 
eigenes Gebäude auf Anfrage kostenfrei mitgeteilt werden. Die Anfrage kann formlos 
gestellt werden. Dabei soll vor allem eine Auskunft über die potenzielle Eignung des 
Daches als Gründach erfolgen, da die Bürger und Unternehmer bereits jetzt eine 
Auskunft über die potenzielle Eignung des Daches für Solarenergie über den 
Solaratlas erhalten können. Der Link ist auf der Internetseite der Gemeinde zu finden.   
Initiator/Träger: Verwaltung, Energieagentur Brandenburg 
Akteure: externe Dienstleister 
Zielgruppe: Bürger, Unternehmen 
Handlungsschritte und Zeitplan: 
2. Halbjahr 2022: Einpflegung der Daten in das Geoinformationssystem und 
Bekanntgabe des zur Verfügung stehenden Angebotes für die Bürger u. Unternehmen  
Erfolgsindikatoren/Meilensteine: 
- Daten im Geoinformationssystem abrufbar 
- zahlreiche Bürgeranfragen 
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten: derzeit werden keine Mehrkosten erwartet 
Finanzierungsansatz:  
Energie- und Treibhausgaseinsparung: niedriges Treibhausgasbindungspotenzial 
auf Grund der ggf. daraus folgenden Umsetzungen durch die Bürger/Unternehmen 
Endenergieeinsparungen (MWh/a): THG-Einsparungen (t/a): 
Wertschöpfung: ökologische Effekte, Effekte im Hinblick auf das kommunale Image 
Flankierende Maßnahmen: Öffentlichkeitsarbeit 
Hinweise:  
Solaratlas Brandenburg: www.solaratlas-brandenburg.de 
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Maßnahmen- 
Nummer: 
 
36 
 

Maßnahmen-
Typ: 
 
Informations-
vermittlung 

Einführung 
der Maß-
nahme: 
kurzfristig 

Dauer der  
Maßnahme: 
 
dauerhaft 

Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Klimaschutz und Klimaanpassung  
Ziel und Strategie: 
Sensibilisierung der Bürger (insbesondere Kinder/Jugendliche) und Unternehmen zum 
Thema Klimaschutz und Klimaanpassung 
Ausgangslage: 
Auf der Gemeinde-Homepage gibt es eine Unterseite mit Informationen zum Klimaschutz. 
Zudem wird in der Gemeindezeitschrift „Panketal Bote“ über die Thematik Klimaschutz 
und Klimaanpassung informiert.  
In den Schulen/Kitas/Jugendeinrichtungen werden teilweise selbstständig Projekte zur 
Thematik durchgeführt (z.B. Mülltrennung, Müllsammelaktionen, Pflege von (Nutz-) 
Pflanzen). 
Beschreibung: 
Vonseiten der Gemeindeverwaltung soll ein dauerhaftes Informationsangebot für Bürger 
und Unternehmen zum Thema Klimaschutz und Klimaanpassung zur Verfügung gestellt 
werden. Dies umfasst u.a. Informationsveranstaltungen und Vernetzungstreffen (online 
und vor Ort).  Auch Aktionen, wie z.B. das Stadtradeln, sollen stattfinden. Bei 
Veranstaltungen der Gemeinde, wie beispielsweise dem Rathausfest, soll diesbezüglich 
ein Informations- und Mitmachangebot vorhanden sein (z.B. Info-Stand).  
Mögliche Inhalte, die in diesem Zusammenhang u.a. thematisiert werden könnten, wären 
der sparsame Umgang mit Wasser, torffreie Gärtnerei, der eigene CO2-Fußabdruck, 
Fördermöglichkeiten und praktische „kleine“ Tipps.  
Ein Schwerpunkt im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit soll im Bereich der Kinder- und 
Jugendarbeit liegen. Zusammen mit den Einrichtungen 
(Schulen/Kitas/Jugendeinrichtungen) sollen (weitere) Projekte und Aktionen für Kinder und 
Jugendliche rund um das Thema Klimaschutz und Klimaanpassung realisiert werden.  
Initiator/Träger: Verwaltung, Schulen/Kitas/Jugendeinrichtungen 
Akteure: regionale Akteure, Schulen/Kitas/Jugendeinrichtungen  
Zielgruppe: Bürger, Unternehmen, Schulen/Kitas/Jugendeinrichtungen 
Handlungsschritte und Zeitplan: 
ab 2023 regelmäßige Angebote der Gemeinde im Bereich Öffentlichkeitsarbeit (u.a. 
Gespräche/Abstimmungen mit Schulen/Kitas/Jugendeinrichtungen über mögliche 
Projekte) 
Erfolgsindikatoren/Meilensteine: rege Angebotsnutzug der Zielgruppen 
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten: ca. 10.000 € pro Jahr (grobe Schätzung) 
Finanzierungsansatz: Eigenmittel der Gemeinde sowie teilweise Förderung im Rahmen 
des Anschlussvorhabens über die Kommunalrichtlinie (Förderansatz: 40%)  
Energie- und Treibhausgaseinsparung: mittleres Einsparpotenzial auf Grund der 
daraus folgenden Umsetzungen durch die Akteure 
Endenergieeinsparungen (MWh/a): THG-Einsparungen (t/a): 
Wertschöpfung: Effekte im Hinblick auf das kommunale Image, ökologische Effekte 
Flankierende Maßnahmen: 
Starkregenmanagement – Risikomanagementplanung; regelmäßige Fortschreibung der 
Energie- und Treibhausgasbilanz; Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes; Auskunft 
über Eignung des eigenen Daches als Gründach für Bürger; Förderung regionaler 
Angebote; Förderung von Recycling, Abfallreduzierung u. Abfallvermeidung; Wettbewerb: 
grüne und blaue Hausnummer; Förderung von Gründächern auf privaten Grundstücken; 
Förderung von Zisternen auf privaten Grundstücken; Bauherren-Mappe; Renaturierung 
von Fließgewässern u. Öffnung von Gräben; Gewässerstützende Maßnahmen im Kontext 
des Klimawandels und Maßnahmen für Flora u. Fauna im Kontext des Klimawandels   
Hinweise: Bespielaktion Stadtradeln: https://www.stadtradeln.de/home   
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Maßnahmen- 
Nummer: 
 
37 
 

Maßnahmen-
Typ: 
 
org.  
Maßnahme 

Einführung 
der Maß-
nahme: 
kurzfristig 

Dauer der  
Maßnahme: 
 
dauerhaft 

Förderung regionaler Produkte 
Ziel und Strategie: 
Etablierung eines regionalen Produktangebotes; Reduzierung des Kraftfahrzeug-
verkehrs 
Ausgangslage: 
In der Gemeinde Panketal gibt es keinen Regionalmarkt mehr. Jedoch gab es früher 
einen Wochenmarkt auf dem Kirchplatz (OT Zepernick).  
In der Gemeinde Panketal wurde auf Grund der Corona-Pandemie die Kampagne 
„Kauft lokal“ ins Leben gerufen. Ziel ist es, einen Überblick über lokale Einkaufs-
möglichkeiten und Dienstleistungsangebote zu schaffen, um alle Einwohner und 
Besucher dazu zu animieren, vor Ort einzukaufen, um die hier ansässigen Unter-
nehmer und damit die lokale Wirtschaft zu unterstützen. 
Des Weiteren findet i.d.R. im September ein Unternehmertag statt. 
Beschreibung: 
Die Verwaltung nimmt ihre Funktion als Multiplikator war, um regionale Anbieter, 
welche beispielsweise Regional- und Wochenmärkte in der Gemeinde stattfinden 
lassen wollen, (weiter) zu unterstützen.  
In diesem Rahmen ist von der Verwaltung u.a. zu prüfen, inwiefern ergänzende 
regionale Produktbezüge, wie beispielsweise über die Online-Plattform 
„Marktschwärmer“, in der Gemeinde gewünscht und umsetzbar sind. Sofern Interesse 
und Umsetzungsmöglichkeiten bestehen, sollen solche Projekte von der Verwaltung 
aktiv durch Hilfestellungen bei organisatorischen und logistischen Problemen und 
Fragestellungen unterstützt werden. 
Initiator/Träger: Verwaltung, Unternehmen 
Akteure: Bürger, Unternehmen, Gemeindevertretung 
Zielgruppe: Bürger, Unternehmen 
Handlungsschritte und Zeitplan: 
ab Ende 2023: Prüfung von konkreten Projekten 
2024:                Bürgerbeteiligung zu Projektvorschlägen 
ab 2024:           ggf. Beginn von Maßnahmen, welche über die Funktion als  
                         Multiplikator hinausgehen (dann ggf. Beschluss der  
                         Gemeindevertretung) 
Erfolgsindikatoren/Meilensteine: 
- rege Bürgerbeteiligung 
- dauerhafte regionale Angebote  
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten:  
Finanzierungsansatz: derzeit werden keine Mehrkosten erwartet 
Energie- und Treibhausgaseinsparung: mittleres Einsparpotenzial durch die 
Vermeidung von Kraftfahrzeugverkehr; Einsparung (CO2-eq) ca. 238 g/km 
(Emissionen Pkw; Datenquelle: Klimaschutzplaner) 
Endenergieeinsparungen (MWh/a): THG-Einsparungen (t/a): 
Wertschöpfung: ökologische, monetäre und soziale Effekte, Effekte im Hinblick auf 
das kommunale Image, 
Flankierende Maßnahmen: Öffentlichkeitsarbeit 
Hinweise: siehe beispielsweise „Marktschwärmer“: https://marktschwaermer.de/de 
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Maßnahmen- 
Nummer: 
 
38 
 

Maßnahmen-
Typ: 
org.  
Maßnahme /    
Informations-
vermittlung 

Einführung 
der Maß-
nahme: 
in der  
Umsetzung 

Dauer der  
Maßnahme: 
 
dauerhaft 

Förderung von Wertstoffsammlung, Recycling, Abfallreduzierung und 
Abfallvermeidung 
Ziel und Strategie: 
Förderung der nachhaltigen Nutzung von Rohstoffen; Sensibilisierung für die          
Thematik 
Ausgangslage: 
Für die Abfallentsorgung und die damit verbundenen Regelungen in der Gemeinde ist 
größtenteils der Landkreis Barnim (bzw. vom Landkreis beauftragte Unternehmen) 
zuständig.  
Vereinzelt unterstützt die Gemeinde bereits Aktionen zur Wertstoffsammlung und zum 
Recycling. So stehen im Foyer des Rathauses „Sammelsäulen“ für CDs/DVDs, Kork 
und Handys bereit. Zudem gibt es auf kommunalen Flächen externe Container für die 
Altkleidersammlung. In einigen Kitas und Schulen gibt es zudem Projekte zur Müll-
trennung und -sammlung. Außerdem wurde verwaltungsintern ein Angebot für 
kommunale Mitarbeiter organisiert, dass den Bezug von „gerettetem“ Obst und 
Gemüse (Lebensmittel entsprechen nicht den optischen Vorgaben des Handels) 
ermöglicht.  
Beschreibung: 
Die Verwaltung setzt sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten für Projekte/Vorhaben zur 
Wertstoffsammlung, Recycling, Abfallreduzierung und Abfallvermeidung in der 
Gemeinde ein bzw. unterstützt, sofern möglich, das diesbezügliche Engagement der 
Bürger/Unternehmen. Dazu zählen auch Maßnahmen gegen 
Lebensmittelverschwendung (vgl. PA-15-2022). Denkbar wäre beispielsweise die 
Teilnahme an Projekten wie die bundesweite Mitmachwoche „Deutschland rettet 
Lebensmittel – Zu gut für die Tonne!“. 
Des Weiteren werden von der Verwaltung (weitere) Informationen für 
Bürger/Unternehmen bereitgestellt und eigene Veranstaltungen und Projekte (z.B. 
Müllsammelaktionen) organisiert.  
Initiator/Träger: Verwaltung, Bürger, Unternehmen  
Akteure: Verwaltung, Landkreis Barnim, Abfall- und Recyclingunternehmen, 
Gemeindevertretung 
Zielgruppe: Bürger, Unternehmen 
Handlungsschritte und Zeitplan: 
ab Ende 2023: Prüfung konkreter Projekte und Beginn mit der Umsetzung erster 
Vorhaben 
Erfolgsindikatoren/Meilensteine: 
- Entwicklung und Umsetzung von konkreten Projekten 
- Mitteilungsvorlage und ggf. Beschluss der Gemeindevertretung 
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten: derzeit werden keine Mehrkosten erwartet 
Finanzierungsansatz:  
Energie- und Treibhausgaseinsparung: niedriges Einsparpotenzial (in den 
Vorketten und bei der Entsorgung) 
Endenergieeinsparungen (MWh/a): THG-Einsparungen (t/a): 
Wertschöpfung: Effekte im Hinblick auf das kommunale Image, ökologische Effekte 
Flankierende Maßnahmen: Öffentlichkeitsarbeit 
Hinweise: 
Beispiel Aktionswoche: https://www.zugutfuerdietonne.de/unsere-
aktivitaeten/aktionswoche-deutschland-rettet-lebensmittel/ 
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Handlungsfeld: 
 
HF 5  
 

Maßnahmen- 
Nummer: 
 
39 
 

Maßnahmen-
Typ: 
 
org.  
Maßnahme 

Einführung 
der Maß-
nahme: 
kurzfristig 

Dauer der  
Maßnahme: 
 
regelmäßig 
(1mal in Jahr) 

Unterstützung von Projekten im Bereich Klimaschutz und       
Klimaanpassung 
Ziel und Strategie: 
Förderung und Würdigung des Engagements von Bürgern und Unternehmen im 
Bereich Umweltschutz 
Ausgangslage: 
Die Gemeinde Panketal verfügt über ein jährliches Bürgerbudget. In diesem Rahmen 
können die Bürger Vorschläge einbringen, welche (kleinen) Projekte in der Gemeinde 
realisiert werden sollen, und über diese abstimmen. Oft handelt es sich dabei um 
Projekte und Vorhaben, die in den Aufgabenbereich des laufenden Geschäftes der 
Gemeindeverwaltung fallen, wie z.B. das Aufstellen von Bänken und Mülleimern.  
Beschreibung: 
Mit dem Bürgerbudget sollen zukünftig dauerhaft nur noch Projekte realisiert werden, 
welche die Aspekte Klimaschutz, Klimaanpassung, Umweltschutz, Naturschutz bzw. 
Nachhaltigkeit berücksichtigen und sich auf diese positiv auswirken. Um dies zu 
gewährleisten, ist u.a. das Formular, welches die Bürger zum Einreichen der Projekte 
nutzen können, um dieses Auswahlkriterium zu erweitern. Die „erfolgreiche 
Berücksichtigung“ dieser Aspekte ist dann Prüfkriterium bei der Projekt-Vorauswahl 
durch die Verwaltung.  
Initiator/Träger: Verwaltung 
Akteure: Bürger, Unternehmen, Gemeindevertretung 
Zielgruppe: Bürger, Unternehmen 
Handlungsschritte und Zeitplan: 
Anfang 2023:     Beschluss der Gemeindevertretung zur Ergänzung eines  
                           Auswahlkriteriums für Projekte des Bürgerbudgets 
1. Quartal 2023: Anpassung des Projektformulars und anschließende Verwendung  
                          bzw. Durchführung 
Erfolgsindikatoren/Meilensteine: 
- Beschluss der Gemeindevertretung 
- angepasstes Formular 
- erfolgreiche Umsetzung von Projekten, welche die Aspekte Klimaschutz und  
   Klimaanpassung berücksichtigen 
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten: das Bürgerbudget umfasst jährlich 50.000 €  
Finanzierungsansatz: Eigenmittel der Gemeinde  
(bereits bis 2025  im Haushalt eingestellt/eingeplant) 
Energie- und Treibhausgaseinsparung: abhängig von Projekten 
Endenergieeinsparungen (MWh/a): THG-Einsparungen (t/a): 
Wertschöpfung: Effekte im Hinblick auf das kommunale Image, ökologische Effekte 
Flankierende Maßnahmen: Öffentlichkeitsarbeit  
Hinweise: 
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Handlungsfeld: 
 
HF 5 

Maßnahmen- 
Nummer: 
 
40 
 

Maßnahmen-
Typ: 
 
org.  
Maßnahme 

Einführung 
der Maß-
nahme: 
kurzfristig  

Dauer der  
Maßnahme: 
 
(erstmal)        
1 Jahr (2024) 

Wettbewerb: grüne und blaue Hausnummer 
Ziel und Strategie: 
Würdigung des Engagements privater Hauseigentümer im Bereich Klima- und 
Ressourcenschutz; Sensibilisierung für die Thematik 
Ausgangslage: 
Viele Bürger engagieren sich bereits für den Klima- und Ressourcenschutz durch die 
Realisierung von kleineren und größeren Maßnahmen in diesem Bereich. Dies 
geschieht zumeist auf ihrem eigenen Grundstück/ in ihrem eigenen Haus.  
Beschreibung: 
Es soll ein Wettbewerb stattfinden, bei dem alle Bürger und Unternehmen mit Hilfe 
von Bewerbungsbögen teilnehmen können. Ausgezeichnet werden die Best Practice-
Beispiele mit einer grünen und/oder blauen Hausnummer. Diese Beispiele sollen dann 
in der Gemeinde vorgestellt werden. Die „grüne Hausnummer“ wird für besonders 
klimaschonendes Handeln verliehen.  Bei der „blauen Hausnummer“ wird eine 
vorbildliche Entwässerung und Regenwassernutzung gewürdigt. Je Kategorie soll es 
drei Gewinner geben. Zusätzlich zu einer hochwertigen Hausnummer sollen die 
Gewinner Sachpreise erhalten.  
Die Gewinner werden von der Gemeinde anhand eines vorher erstellten Kriterien-
kataloges ermittelt.  
Je nach Resonanz bezüglich des Wettbewerbes kann dieser wiederholt werden.  
Mit der Maßnahme soll das ökologische und klimaschonende Handeln gefördert und 
den Bürgern nähergebracht werden. Dabei dient beispielweise der Kriterienkatalog als 
Selbsteinschätzung und Ideensammlung. 
Initiator/Träger: Verwaltung, Eigenbetrieb 
Akteure: Bürger, Unternehmen 
Zielgruppe: Bürger, Unternehmen 
Handlungsschritte und Zeitplan: 
2024: Durchführung des Wettbewerbes 
Erfolgsindikatoren/Meilensteine: 
- Entwicklung eines Kriterienkataloges und eines Bewerbungsbögens 
- Bekanntmachung des Wettbewerbes 
- rege Beteiligung am Wettbewerb 
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten: ca. 1.700 € (siehe Hinweise) 
Finanzierungsansatz: Eigenmittel der Gemeinde 
Energie- und Treibhausgaseinsparung: niedriges Einsparpotenzial auf Grund von 
Vorbildwirkung/Anreiz bei der Umsetzung der Kriterien durch weitere motivierte 
Hauseigentümer  
Endenergieeinsparungen (MWh/a): THG-Einsparungen (t/a): 
Wertschöpfung: Effekte im Hinblick auf das kommunale Image, ökologische Effekte  
Flankierende Maßnahmen: Öffentlichkeitsarbeit  
Hinweise: 
Bei der Kostenschätzung wird von 500 € für 6 Hausnummern (unverbindliche 
Angebotsabfrage) sowie von folgenden Sachpreisen ausgegangen: 
2x 1. Preis mit je 300 € Preisgeld 
2x 2. Preis mit je 200 € Preisgeld  
2x 3. Preis mit je 100 € Preisgeld.  
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Handlungsfeld: 
 
HF 5  

Maßnahmen- 
Nummer: 
 
41 
 

Maßnahmen-
Typ: 
 
Förderung  

Einführung 
der Maß-
nahme: 
kurzfristig 

Dauer der  
Maßnahme: 
erstmal 2 
Jahre 
(2024/25) 

Förderung von Gründächern auf privaten Grundstücken 
Ziel und Strategie: 
Speicherung/Bindung von CO2  
Ausgangslage: 
Im Rahmen der Potenzialanalyse des Klimaschutzkonzeptes wurden potenziell 
geeignete Dächer für Dachbegrünung ermittelt.  
Beschreibung: 
Grundstückseigentümer erhalten von der Gemeinde finanzielle Zuwendungen für 
Maßnahmen zur Förderung der fachgerechten Herstellung von Gründächern in der 
Gemeinde Panketal. Ausgenommen davon sollen Gründächer sein, die im Rahmen 
von festgesetzten Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen realisiert werden.  
Eine entsprechende Richtline ist zu entwickeln. Diese ist erstmal auf ca. zwei Jahre zu 
begrenzen. Eine Fortführung der Maßnahme ist im Anschluss zu prüfen.  
Initiator/Träger: Verwaltung  
Akteure: Gemeindevertretung  
Zielgruppe: Bürger, Unternehmen 
Handlungsschritte und Zeitplan: 
2024: Beginn Förderperiode; Start der Förderung durch Bekanntgabe 
2025: Ende der Förderperiode 
Erfolgsindikatoren/Meilensteine: 
- Schaffung einer zusätzlichen Personalstelle 
- Ausarbeitung einer Förderrichtlinie 
- Beschluss der Förderrichtlinie durch die Gemeindevertretung 
- Umsetzung eines kommunalen Förderprogramms 
- Abruf der Fördermittel durch Bürger 
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten: ca. 130.000 €: 80.000 € (Ansatz 40.000 € pro 
Jahr) für die Förderrichtlinie sowie zusätzliche Personalkosten in Höhe von ca.  
25.000 € (E8 - Stufe 2 - 20 h; Kombination mit Maßnahme 42) pro Jahr (ab 2024) 
Finanzierungsansatz: Eigenmittel der Gemeinde 
Energie- und Treibhausgaseinsparung: niedriges Treibhausgasbindungspotenzial 
durch zusätzliche Vegetation 
Endenergieeinsparungen (MWh/a): 
 

THG-Einsparungen (t/a): 
ca. 0,001 pro m² Gründachfläche* 
→ ca. 4 bei 4.000 m² 

Wertschöpfung: Effekte im Hinblick auf das kommunale Image, ökologische Effekte 
Flankierende Maßnahmen: Förderung von Zisternen auf privaten Grundstücken 
(übergreifende Personalkosten); Öffentlichkeitsarbeit 
Hinweise: siehe z.B. die Förderprogramme „Dachbegrünung“ der Gemeinde Ensdorf 
oder der Stadt Recklinghausen. Im Rahmen der Kostenschätzung wurde ein Ansatz 
aus beiden Förderprogrammen kombiniert. Die Stadt Recklinghausen hat für das 
Förderprogramm 2021 eine Gesamtfördersumme von 40.000 € zur Verfügung gestellt. 
Bei der Gemeinde Ensdorf wurde in der alten Fassung des Förderprogrammes (seit 
01.01.2022 neue Fassung) pro Antrag je Quadratmeter Gründach ca. 10 € gezahlt bis 
zu einer Maximalsumme von ca. 770 €. Bei der Kostenschätzung wurde hier eine 
Maximalsumme von 1.000 € angesetzt.  
* extensiv begrüntes Dach; 30 cm Substratschicht 
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Handlungsfeld: 
 
HF 5  

Maßnahmen- 
Nummer: 
 
42 
 

Maßnahmen-
Typ: 
 
Förderung  

Einführung 
der Maß-
nahme: 
mittelfristig 

Dauer der  
Maßnahme: 
erstmal 2 
Jahre 
(2026/27) 

Förderung von Zisternen auf privaten Grundstücken 
Ziel und Strategie: 
Förderung der Rückhaltung und Nutzung von Niederschlagswasser auf privaten 
Grundstücken 
Ausgangslage: 
Die Gemeinde Panketal kämpft mit den Auswirkungen der immer höher 
werdenden Bebauungsdichte und der damit verbundenen Zunahme des 
Versiegelungsgrades. In den Wohngebieten sind die Böden zumeist versiegelt und 
nur ein geringer Teil des anfallenden Niederschlagswassers versickert vor Ort. Der 
Großteil des anfallenden Niederschlages wird abgeleitet. Der natürliche 
Wasserhaushalt ist dadurch gestört. 
Beschreibung: 
Grundstückseigentümer erhalten von der Gemeinde finanzielle Zuwendungen für 
Maßnahmen zur Nachrüstung von Anlagen, welche der Rückhaltung/Speicherung und 
Nutzung von Niederschlagswasser auf ihren Grundstücken dienen. 
Eine entsprechende Richtlinie ist zu entwickeln. Diese ist erstmal auf zwei Jahre zu 
begrenzen. Eine Fortführung der Maßnahme ist im Anschluss zu prüfen. 
Initiator/Träger: Verwaltung  
Akteure: Gemeindevertretung 
Zielgruppe: Bürger, Unternehmen 
Handlungsschritte und Zeitplan: 
2026: Beginn Förderperiode; Start der Förderung begleitet durch Bekanntgabe  
2027: Ende der Förderperiode 
Erfolgsindikatoren/Meilensteine: 
- bis 2025 Grundlagenerarbeitung (nicht Teil der Maßnahme):  
   Niederschlagswassersatzung, hydraulische Untersuchung bestehender       
   Kanalnetze hinsichtlich der Auslastung, Abwasserbeseitigungskonzept    
   (Niederschlagswasser), Prüfung von eventuellen Auswirkungen auf bestehende  
   Einleitungen (wasserrechtliche Erlaubnisse) in Rücksprache mit der unteren  
   Wasserbehörde des Landkreises 
- Schaffung einer zusätzlichen Personalstelle 
- Ausarbeitung einer Förderrichtlinie 
- Vorlage/Beschluss der Förderrichtlinie durch die Gemeindevertretung 
- Umsetzung eines kommunalen Förderprogrammes 
- Abruf der Fördermittel durch Bürger/Unternehmen 
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten: ca. 100.000 €: ca. 50.000 € (Ansatz 25.000 € 
pro Jahr) für die Förderrichtlinie sowie zusätzliche Personalkosten in Höhe von ca. 
25.000 € (E8 - Stufe 2 - 20 h; Kombination mit Maßnahme 41) pro Jahr ab 2026 
Finanzierungsansatz: Eigenmittel der Gemeinde 
Energie- und Treibhausgaseinsparung: niedriges Einsparpotenzial durch die 
Einsparung von Trinkwasserförderung und Verteilung bei der Gartenbewässerung    
Endenergieeinsparungen (MWh/a): 
ca. 0,375 (siehe Hinweise) 

THG-Einsparungen (t/a): 
ca. 0,179 (siehe Hinweise) 

Wertschöpfung: Effekte im Hinblick auf das kommunale Image, ökologische Effekte 
Flankierende Maßnahmen:  Förderung von Gründächern auf privaten Grundstücken 
(übergreifende Personalkosten); Öffentlichkeitsarbeit 
Hinweise: siehe z.B. die Förderrichtlinie für die Gewährung von Zuschüssen für 
Anlagen zur Nutzung von Regenwasser der Freien Hansestadt Bremen  
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Es wurde bei der Kostenschätzung der Maßnahme von einer max. Förderung von 500 
€ pro Zisterne ausgegangen. 
Zisternen müssen einen Notüberlauf (Ablauf) haben. Ein Anschluss des Notüberlaufes 
an das öffentliche Entwässerungssystem ist stets erforderlich, wenn das aus dem 
Ablauf abfließende Wasser nicht gefahrlos auf dem Grundstück versickern bzw. 
zurückgehalten werden kann. Um dies zu gewährleisten sind Überprüfungen 
(insbesondere über die Niederschlagswassersatzung) und ggf. Anpassungen der 
vorhandenen kommunalen Systeme notwendig (mögliche Mehrkosten). Einleitungen 
in das öffentliche Entwässerungssystem ohne eine Zisterne o.ä. Anlage werden in der 
Gemeinde nicht genehmigt.  
Für die Berechnung der Endenergieeinsparung wurde folgender Ansatz verwendet: 
Trinkwasserförderung und Verteilung für die Gartenbewässerung: ca. 0,5 kWh pro m³ 
Zisterne: ca. 5 m³ Fassungsvermögen (max. 50 Stück über Förderung möglich) 
Starkregenereignisse im Jahr: 3 
5 m³ x 50 = 250 m³ 
250 m³ x 3 = 750 m³  
750 m³ x 0,5 kWh/m³ = 375 kWh = 0,375 MWh → 0,179 t CO2-eq 
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Handlungsfeld: 
 
HF 5 
 

Maßnahmen- 
Nummer: 
 
43 

Maßnahmen-
Typ: 
 
Informations- 
vermittlung 

Einführung 
der Maß-
nahme: 
kurzfristig 

Dauer der  
Maßnahme: 
1 ½ Jahre(24)/ 
dauerhafte 
Anwendung 

Bauherren-Mappe 
Ziel und Strategie: 
Frühzeitige Informierung der Bauherren über klimafreundliche und ressourcenschonende 
Maßnahmen im Bau 
Ausgangslage: 
Jedes Jahr werden zahlreiche Bauanträge gestellt und genehmigt. Im letzten Fall erhalten 
die Bauherren ein Informationsschreiben von der Verwaltung mit konkreten Hinweisen 
zum jeweiligen Vorhaben, wie beispielsweise zur Zufahrt, zur Entwässerung und zu ggf. 
geltenden Festsetzungen eines Bebauungsplanes. Dabei wird auch der Flyer „Garten tut 
gut“ mitgeschickt.  
Unabhängig davon können Bauherren im Vorfeld eine unverbindliche Auskunft zum 
Planungsrecht abfragen. Dabei erfahren sie, welche Vorhaben sich in die Eigenart der 
Umgebung einfügen und somit prinzipiell aus Sicht der Gemeinde zulässig wären. Auch 
werden für einige Themenbereiche konkrete Ansprechpartner genannt (z.B. Zufahrten).  
Beschreibung: 
Sobald ein Bauantrag eingereicht wurde ist es i.d.R. zu spät, nachträgliche Änderungen 
bei der Gebäudeplanung vorzunehmen. Daher müssen klimafreundliche und 
ressourcenschonende Maßnahmen, wie beispielsweise Gründächer, Solaranlagen und 
Entwässerungsmaßnahmen, von Anfang an mitbedacht und in die Planung integriert 
werden. Daher sollen zukünftig bereits bei der Bauberatung Hinweise und ggf. 
Fördermöglichkeiten für diese Maßnahmen den Bauherren mitgeteilt werden. Diese 
allgemeinen Informationen werden in der „Bauherren-Mappe“ gebündelt.  
Diese Hinweise sollen zudem auf der Internetseite der Gemeinde abrufbar sein. Ein 
Verweis auf diese Mappe ist außerdem beim Informationsschreiben zum Bauantrag zu 
ergänzen. Dabei können ggf. auch bestimmte Inhalte/Flyer explizit angeführt/beigefügt 
werden.  
Initiator/Träger: Verwaltung 
Akteure: Gemeindevertretung  
Zielgruppe: Bürger, Unternehmen 
Handlungsschritte und Zeitplan: 
     2023: Bearbeitungsbeginn der „Bauherren-Mappe“ 
              (Bedarfsermittlung, Recherche, Erarbeitung von Informationsmaterial) 
     2024: Fertig- und Bereitstellung der Informationen 
ab 2025: regelmäßige Aktualisierung der „Bauherren-Mappe“ 
Erfolgsindikatoren/Meilensteine: 
- Entwicklung von Informationsblättern/Flyern 
- Mitteilung Gemeindevertretung  
- häufige Berücksichtigung der Informationen bei der Objektplanung durch die Bauherren 
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten: ca. 1275 € (siehe Hinweis) 
Finanzierungsansatz: Eigenmittel der Gemeinde; ggf. Förderung im Rahmen des 
Anschlussvorhabens über die Kommunalrichtlinie (Förderansatz: 40%) 
Energie- und Treibhausgaseinsparung: mittleres Einsparpotenzial bei 
Anwendung/Umsetzung der Hinweise durch die Bauherren 
Endenergieeinsparungen (MWh/a): THG-Einsparungen (t/a): 
Wertschöpfung: Effekte im Hinblick auf das kommunale Image, ökologische Effekte 
Flankierende Maßnahmen: Öffentlichkeitsarbeit   
Hinweise: Bei der Kostenschätzung wurde davon ausgegangen, dass für die Bauherren-
Mappe drei neue Flyer (Kosten pro Flyer ca. 300 €) entwickelt werden und diese in kleiner 
Stückzahl (500 Stück ca. 125 €; Grundlage Rechnung 2021) in Papierform gedruckt 
werden.   
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Handlungsfeld: 
 
HF 6  

Maßnahmen- 
Nummer: 
 
44 
 

Maßnahmen-
Typ: 
 
technische 
Maßnahme 

Einführung 
der Maß-
nahme: 
in der  
Umsetzung  

Dauer der  
Maßnahme: 
 
dauerhaft 

Umsetzung der geänderten Verwaltungsvorschrift (VwV) „Zufahrten“ von 
2021 
Ziel und Strategie: 
Verhinderung unnötiger Versiegelung/ Zersplitterung der Grün- und Seitenstreifen im 
öffentlichen Straßenraum (Straßenbegleitgrün)  
Ausgangslage: 
Bürger und Unternehmen müssen, wenn sie eine neue Zufahrt errichten wollen, einen 
entsprechenden Antrag bei der Gemeindeverwaltung stellen. Diese prüft anhand der 
VwV Zufahrten, ob das Vorhaben zulässig ist. Im November 2021 beschloss die 
Gemeindevertretung (PV-109-2021) die Änderung der veralteten VwV Zufahrten vom 
05.09.2006. Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt vom 31.12.2021 ist die 
Verordnung in Kraft getreten. 
Beschreibung: 
Bei der neuen VwV wurde u.a. der Aspekt des Schutzes von öffentlichen Grünflächen 
ergänzt. Die Beschränkungen für Zufahrten auf eine angemessene Regelbreite von    
3 m an der Grundstücksgrenze und Aufweitung auf 5 m an der Fahrbahngrenze 
werden beim Antrag berücksichtigt. Größere und anderweitige Zufahrten müssen 
begründet werden. Auch dürfen i.d.R. keine unnötigen Zufahrten errichtet werden 
(eine Zufahrt pro Grundstück). Mit der Einhaltung der Verwaltungsvorschrift wird die 
Versiegelung/Zersplitterung von Straßenbegleitgrün durch Zufahrten reduziert. Die 
Straßenbegleitgrünflächen stehe dann ggf. für Be- bzw. Nachpflanzung von 
Straßenbäumen zur Verfügung.   
Initiator/Träger: Verwaltung 
Akteure:   
Zielgruppe: Bürger, Unternehmen  
Handlungsschritte und Zeitplan: Beibehaltung der Prüfung von Anträgen in Hinblick 
auf die Einhaltung der Verwaltungsvorschrift 
Erfolgsindikatoren/Meilensteine: Einhaltung der Verwaltungsvorschrift 
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten: derzeit werden keine Mehrkosten erwartet 
Finanzierungsansatz:  
Energie- und Treibhausgaseinsparung: niedriges Treibhausgasbindungspotenzial 
durch zusätzliche Vegetation 
Endenergieeinsparungen (MWh/a):  THG-Einsparungen (t/a):  
Wertschöpfung: ökologische Effekte 
Flankierende Maßnahmen: 
Hinweise:  
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Maßnahmen- 
Nummer: 
 
45 
 

Maßnahmen-
Typ: 
Planung/ 
technische  
Maßnahme 

Einführung 
der Maß-
nahme: 
kurzfristig 

Dauer der  
Maßnahme: 
 
2025 

Umgestaltung des Rathausplatzes mit Fokus auf die Klimaanpassung 
Ziel und Strategie: 
Erstellung eines Konzeptes zur Gestaltung des Rathausplatzes, zur Verbesserung 
des Mikroklimas vor Ort und zur ökologischen Aufwertung des Platzes 
Ausgangslage: 
Der Rathausplatz weist überwiegend einen hohen Versiegelungsgrad auf. Die Straße 
vor dem Rathaus wird voraussichtlich 2024 neu gemacht. Für einzelne Umge-
staltungselemente gibt es Beschlüsse der Gemeindevertretung (Fassadenbegrünung 
am Rathaus (PV-65-2021) und Umgestaltung der Grünfläche vor der Bibliothek (PA 
95/2020). 
Beschreibung: 
Der Rathausplatz (inkl. der umgebenden Flächen) soll unter dem Aspekt „Klima-
anpassung“ als Vorbild neu gestaltet werden. Hierfür ist ein Gesamtkonzept zu 
entwickeln. Dafür ist im Vorfeld zu prüfen, welche Elemente erhalten werden 
sollen/müssen. Des Weiteren sind bereits beschlossene Elemente (z.B. Fassaden-
begrünung), die Straßenplanung sowie Abstellmöglichkeiten für Fahrräder bei der 
Planung zu berücksichtigen.  
Initiator/Träger: Verwaltung 
Akteure: externe Dienstleister, Gemeindevertretung  
Zielgruppe: Gemeinde Panketal 
Handlungsschritte und Zeitplan: 
2023:          Vorplanung zur Gestaltung des Rathausvorplatzes 
2024/2025: Umgestaltung des Rathausvorplatzes (Bauprojekt) 
Erfolgsindikatoren/Meilensteine: 
- grobes Gesamtkonzept für die Gestaltung des Rathausvorplatzes 
- Ausschreibung und Vergabe des Auftrages 
- Entwurfsplanung 
- Beschluss der Gemeindevertretung 
- Realisierung der Planung 
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten: ca. 624. 000 € (siehe Hinweise) 
Finanzierungsansatz: Eigenmittel der Gemeinde 
Energie- und Treibhausgaseinsparung: niedriges Treibhausgasbindungspotenzial 
durch zusätzliche Vegetation 
Endenergieeinsparungen (MWh/a): THG-Einsparungen (t/a): 
Wertschöpfung: ökologische Effekte, Effekte im Hinblick auf das kommunale Image 
Flankierende Maßnahmen: 
Hinweise: 
Bei der Kostenschätzung wurde sich an der HOAI 2021 § 39 und 40 bezüglich der 
Honorare für Architekten bei Freianlagen für Grundleistungen (Honorarzone III) 
orientiert. Bei einer Bauleistung in Höhe von ca. 570.000 € (Fläche: ca. 2850 m²; ca. 
200 € pro m² für die Herstellung von Außenanlagen (abgeleitet von 
Baukosteninformationszentrum (BKI) 2020 – Außenanlagen/Freiflächen) ergibt sich 
ein Planungshonorar von ca. 54.000 €. 
Die Fassadenbegrünung des Rathauses ist bei der Kostenschätzung nicht enthalten. 
Sie wird über das Bundesprogramm zur „Anpassung urbaner Räume an den 
Klimawandel“ gefördert (Mittel im Haushalt 2022-2024 eingestellt/eingeplant). Die 
Fassadenbegrünung wird im Rahmen dieser Maßnahme berücksichtigt und integriert, 
ggf. aber aufgrund des Förderrahmens separat geplant und umgesetzt.  
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Handlungsfeld: 
 
HF 6  

Maßnahmen- 
Nummer: 
 
46 
 

Maßnahmen-
Typ: 
 
technische 
Maßnahme 

Einführung 
der Maß-
nahme: 
in der           
Umsetzung 

Dauer der  
Maßnahme: 
 
2035 

Renaturierung von Fließgewässern und Öffnung von Gräben 
Ziel und Strategie: 
Verringerung der Hochwasser-/Überschwemmungsgefahr bei Starkregenereignissen; 
Wiederherstellung eines naturnahen Lebensraums  
Ausgangslage: 
Im Rahmen der Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie zum Schutz und zur 
Verbesserung des Zustandes aquatischer Ökosysteme wurde u.a. das 
„Gewässerentwicklungskonzept Panke“ im Raum Berlin-Brandenburg erstellt. In diesem 
Zuge wurde bereits der „Erlebnisbereich Dransemündung“ (2017) renaturiert. 2021 folgte 
dann der zweite Abschnitt zwischen der Edelweißstraße und der Unterwaldenstraße. Im 
Februar 2022 wurden die Renaturierungsmaßnahmen an der Dranse im Bereich 
Brahmsstraße bis Gluckstraße abgeschlossen. 
Beschreibung: 
Vom Menschen begradigte oder verrohrte Fließgewässer in Panketal sollen wieder in 
ihren ursprünglichen (bzw. einen naturnahen) Zustand gebracht werden. In konkreter 
Planung ist die Öffnung des Kappgrabens („Sonnenpark“ – vgl. PMV-47-2021) sowie die 
Renaturierung des Dranseabschnittes zwischen Gluckstraße und Schumannstraße 
(„Dranse II“; Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme im Rahmen des B-Plans Nr. 30P 
„Ladestraße – Elbestraße“). Weitere Projekte sind vorgesehen. Dazu gehören nach 
derzeitigem Kenntnisstand: 

- Renaturierung der Panke zwischen Unterwaldenstraße und der Straße der Jugend  
- Dranse zwischen Schumannstraße bis Kleingartenanlage (ggf. Dranse-West) 
- Kappgrabenöffnung (nach Möglichkeit)  

Weitere Vorhaben sind zu prüfen. Dazu zählt z.B. die Öffnung des Dorfgrabens sowie die 
Renaturierung des Randgrabens Zepernick und des Lindgrabens.   
Nachdem ein naturnaher Zustand hergestellt wurde, ist dieser zu erhalten. Es ist ein 
entsprechendes Monitoring (Überwachung) durchzuführen. 
Initiator/Träger: Verwaltung, LK Barnim 
Akteure: externe Dienstleister, „Panke AG“ (u.a. WBV „Finowfließ“), Bürger, GV 
Zielgruppe: Gemeinde Panketal 
Handlungsschritte und Zeitplan: bis 2025: Öffnung des Kappgrabens (Sonnenpark) und 
Renaturierung des Abschnittes Dranse II 
Erfolgsindikatoren/Meilensteine:  
- Erstellung von Planungsunterlagen 
- Informationsveranstaltungen für Bürger 
- Beschluss der Gemeindevertretung für konkrete Planungen  
- Abschluss der Renaturierung von Panke, Dranse und Kappgraben bis 2027  
  (Vorgabe entsprechend Wasserrahmenrichtlinie) – weitere Gewässer bis 2035 
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten:  Die Kosten sind je nach Gewässerabschnitt sehr 
unterschiedlich. Für den Abschnitt „Dranse II“ werden Kosten in Höhe von 650.000 € 
geschätzt (vgl. PV-74-2019-2). Für die Öffnung des Kappgrabens („Sonnenpark“) werden 
voraussichtlich keine Kosten für die Gemeinde anfallen, da das Vorhaben über den 
Flächenpool des Landkreises Barnim finanziert wird.  
Finanzierungsansatz: ggf. Förderung über den Flächenpool des Landkreises Barnim 
(Panke, Dranse und Kappgraben) bzw. Eigenmittel der Gemeinde bei Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen  
Energie- und Treibhausgaseinsparung: niedriges Treibhausgasbindungspotenzial 
durch zusätzliche Vegetation 
Endenergieeinsparungen (MWh/a):  THG-Einsparungen (t/a): 
Wertschöpfung: ökologische Effekte und Daseinsvorsorge 
Flankierende Maßnahmen: Öffentlichkeitsarbeit 
Hinweise: 
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Handlungsfeld: 
 
HF 6 

Maßnahmen- 
Nummer: 
 
47 
 

Maßnahmen-
Typ: 
technische 
Maßnahme/ 
Planung 

Einführung 
der Maß-
nahme: 
kurzfristig 

Dauer der  
Maßnahme: 
 
dauerhaft 

Gewässerstützende Maßnahmen im Kontext des Klimawandels 
Ziel und Strategie: 
Erhaltung und Pflege von Gewässern in Panketal  
Ausgangslage: 
In der Gemeinde gibt es, neben den größeren Fließgewässern, viele kleine Stand-
gewässer. Diese sind besonders durch die in den letzten Jahren immer häufiger vor-
kommenden ungünstigen Witterungsverhältnisse, wie Dürren und Hitzewellen, betroffen. 
Durch zunehmende Verdunstung und ausbleibende (regelmäßige) Niederschläge sinken 
die Pegelstände in den Gewässern schneller bzw. diese Gewässer trocknen (früher) aus.  
Für den Okkenpfuhl (Sonderprojekt) wird z.B. aus diesem Grund eine dauerhafte Lösung 
durch die Anpassung der Entwässerungsplanung der Teileinzugsgebiete geprüft.  
Beschreibung: 
Als Maßnahmengrundlage ist eine Übersicht der stehenden Kleingewässer in Panketal zu 
erstellen, bei der neben Lage, Nutzung und Besitzverhältnis auch der derzeitige Zustand 
der Gewässer sowie die naturschutzrechtliche Bedeutung erfasst werden soll. Es ist auf 
dieser Grundlage zu ermitteln, wie und in welchem Umfang Maßnahmen zum Erhalt und 
zur Pflege von den Gewässern notwendig und möglich sind. Dabei ist u.a. zu prüfen, wie 
diese ggf. in die Entwässerungsplanung der Gemeinde integriert werden können. Die 
ermittelten Maßnahmen sind im Anschluss umzusetzen. Dazu kann auch die ökologische 
Aufwertung der Gewässer durch Neupflanzungen zählen.  
Initiator/Träger: Verwaltung 
Akteure: Naturschutzbehörde, Wasserbehörde, Eigentümer der Gewässerfläche, ggf. 
externe Dienstleister, Gemeindevertretung 
Zielgruppe: Verwaltung bzw. Eigentümer der Gewässerflächen 
Handlungsschritte und Zeitplan: 
2023:      Grundlagenermittlung (inkl. Schwerpunktsetzung) 
ab 2024: Realisierung konkreter Projekte/Maßnahmen 
Erfolgsindikatoren/Meilensteine: 
- Erstellung einer Übersicht über alle Gewässer in der Gemeinde  
- Identifizierung von Maßnahmen 
- Beschluss der Gemeindevertretung bezüglich konkreter Maßnahmen 
- Umsetzung von Maßnahmen  
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten: ca. 60.000 € pro Jahr (siehe Hinweise) 
Finanzierungsansatz: 
Förderung z.B. über Deutsche Anpassungsstrategie, Richtlinie NaturSchutzFonds 
Brandenburg oder Förderrichtlinie Bundesprogramm Biologische Vielfalt  
Energie- und Treibhausgaseinsparung: niedriges Treibhausgasbindungspotenzial 
durch zusätzliche Vegetation 
Endenergieeinsparungen (MWh/a):  THG-Einsparungen (t/a):  
Wertschöpfung: ökologische Effekte 
Flankierende Maßnahmen: Starkregenmanagement; Öffentlichkeitsarbeit 
Hinweise: Die grobe jährliche Kostenschätzung ergibt sich aus verschiedenen 
Beispielvorhaben und -maßnahmen. So werden z.B. im hydrogeologischen und 
gewässerökologischen Gutachten zum Gewässer im Robert-Koch-Park (2020) 
Maßnahmen zur Verbesserung und Aufwertung des Gewässers inkl. Kostenschätzung 
aufgeführt. Eine Entschlammung würde beispielsweise ca. 50.000 €, eine 
Gehölzentnahme ca. 18.500 € und eine Abflachung der Uferböschung ca. 25.000 € 
kosten. Ein Referenzprojekt der Firma, welche auch das Gutachten erstellt hatte, ist eine 
Sanierungsplanung eines Pfuhls (2020-2021) in Höhe von ca. 57.000 €.  
Es wird daher von jährlichen Ausgaben von ca. 60.000 € ausgegangen.  
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Handlungsfeld: 
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Maßnahmen- 
Nummer: 
 
48 
 

Maßnahmen-
Typ: 
 
technische 
Maßnahme 

Einführung der 
Maßnahme: 
 
kurzfristig 

Dauer der  
Maßnahme: 
 
dauerhaft 

Maßnahmen für Flora und Fauna im Kontext des Klimawandels 
Ziel und Strategie: 
Erhalt und Förderung der Artenvielfalt 
Ausgangslage: 
Der Klimawandel stellt nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere und Pflanzen eine 
Herausforderung dar. Lebensräume verändern sich bzw. verschwinden ganz (insb. durch 
zusätzlich stattfindende Flächenversiegelungen), Nahrungs- und Wasserangebote werden 
knapper und invasive Arten nehmen zu. 
Die Gemeinde Panketal ist seit 2019 Mitglied im Bündnis „Kommunen für biologische 
Vielfalt“ und ist damit die Selbstverpflichtung eingegangen, sich für den Erhalt und die 
Förderung der Artenvielfalt einzusetzen.  
Beschreibung: 
Es sind konkrete Maßnahmen und Projekte zu entwickeln, welche die Tiere und Pflanzen 
in der Gemeinde unterstützen, indem sie beispielsweise neue Lebensräume sowie Wohn-, 
Nahrungs- und Wasserangebote schaffen bzw. vorhandene Angebote aufwerten oder 
erhalten. Dazu können z.B. Neupflanzungen, die Errichtung von Nistmöglichkeiten aber 
auch besondere Pflegemaßnahmen, wie die Entnahme/Entfernung von invasiven Arten, 
zählen.  
Initiator/Träger: Verwaltung 
Akteure: Naturschutzbehörde, Gemeindevertretung  
Zielgruppe: Flora und Fauna in der Gemeinde 
Handlungsschritte und Zeitplan: 
ab 2023: Identifizierung von konkreten Projekten und ggf. Beginn der Umsetzung von   
               Vorhaben, welche keinen großen Einsatz von finanziellen (Eigen-)Mitteln  
               benötigen 
ab 2024: Beginn der Umsetzung von Projekten entsprechend des neuen  
               Haushaltsbudgets der Verwaltung 
Erfolgsindikatoren/Meilensteine: 
- Entwicklung von konkreten Projekten 
- ggf. Beschlusse der Gemeindevertretung zu konkreten Projekten 
- Umsetzung von konkreten Projekten 
- Ansiedlung bzw. Anwachsen/Annahme der Angebote (Flora und Fauna) 
Gesamtaufwand/(Anschub-)Kosten: ca. 200.000 € pro Jahr (siehe Hinweise) 
Finanzierungsansatz: Eigenmittel der Gemeinde; je nach spezifischem Projekt sind ggf. 
Förderungen möglich (z.B. Richtlinie NaturSchutzFonds Brandenburg oder Förderrichtlinie 
Bundesprogramm Biologische Vielfalt) 
Energie- und Treibhausgaseinsparung: niedriges Treibhausgasbindungspotenzial durch 
zusätzliche Vegetation 
Endenergieeinsparungen (MWh/a):  THG-Einsparungen (t/a):  
Wertschöpfung: ökologische Effekte 
Flankierende Maßnahmen: Öffentlichkeitsarbeit, ggf. Grünflächenkonzept  
Hinweise: 
Die grobe Kostenschätzung beruht auf dem Ansatz, dass jährlich für die (Um-)Gestaltung 
einer ca. 2000 m² großen Fläche ca. 100 € pro m² (Orientierung am 
Baukosteninformationszentrum (BKI) 2020: Außenanalagen für Ein- und 
Mehrfamilienhäuser) anfallen. Projekte im Rahmen einer solchen Flächengestaltung 
können z.B. „Tiny-Forest“ (Beispielprojekt der HNEE; ca. 10 € pro m²) oder das Aufstellen 
eines größeren Schwalbenhauses in Höhe von ca. 14.000 € (unverbindliche 
Angebotsabfrage 2021) sein. 
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6 Zusammenfassung 

In der Gemeinde Panketal wird der Klimawandel als eine der größten Herausforderungen 
unserer Zeit angesehen. Um die globale Herausforderung des Klimawandels und seiner 
Folgen abzumildern, muss gemeinsam und organisiert vorgegangen werden. Sinn und 
Zweck des integrierten Klimaschutzkonzeptes der Gemeinde Panketal (KlimKo) ist es 
daher, auf Basis einer Zustandsanalyse, Maßnahmen zu entwickeln und zu bündeln, die 
dazu dienen, auf kommunaler Ebene 

- Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen zu reduzieren,  
- Treibhausgase zu binden und  
- sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen. 

 
Die Themenfelder der Zustandsanalyse umfassen die Bereiche Flächenmanagement, 
private Haushalte und Gewerbe, kommunale Liegenschaften, Energie- und 
Wärmenutzung, Mobilität, Straßenbeleuchtung, Abfall und Abwasser sowie 
Klimaanpassung. Auf Grundlage der Betrachtung und Analyse dieser Bereiche konnte 
eine Energie- und Treibhausgasbilanz der Gemeinde aufgestellt werden. Ergebnis der 
Bilanz war u.a., dass der Gesamtendenergieverbrauch in der Gemeinde Panketal im Jahr 
2018 (Datenstand zum Zeitpunkt der Erstellung) 377.255 Megawattstunden betrug. Der 
Gesamtausstoß an Treibhausgasemissionen belief sich auf 112.688 Tonnen CO2-
Äquivalente (CO2-eq). Der Endenergieverbrauch bzw. der Treibhausgasausstoß lassen 
sich auch auf die Verbrauchssektoren Verkehr, private Haushalte, kommunale 
Einrichtungen und Wirtschaft aufteilen. Der Sektor „private Haushalte“ stellte dabei mit ca. 
48% des Endenergieverbrauches den größten Verbraucher dar, dicht gefolgt vom Sektor 
Verkehr mit ca. 40 %. Die Sektoren Wirtschaft (ca. 11 %) und kommunale Einrichtungen 
(ca. 1%) stellten einen geringen Anteil des Endenergieverbrauches dar. Eine ähnliche 
prozentuale Verteilung der Sektoren gab es auch bei der Betrachtung der THG-
Emissionen.  
Zum Endenergieverbrauch gehört neben dem Strom- und Wärmeverbrauch ebenso der 
Verbrauch von Energie im Verkehrsbereich. Mit 86 % wird die Wärme in Panketal noch 
immer zum überwiegenden Anteil rein durch fossile Energieträger, allen voran Erdgas, 
erzeugt. Etwa 14 % der Wärmeerzeugung erfolgt durch erneuerbare Energieträger bzw. 
Wärmenetze.   
Bilanziell wird ca. 64 % des genutzten Stroms in Panketal importiert und ca. 36 % im 
Gemeindegebiet erzeugt. Von den 2018 in Panketal regenerativ erzeugten 15.370 MWh 
Strom wurden ca. 13 % durch Photovoltaik-Anlagen bereitgestellt, die übrigen 87 % 
entfallen auf die Stromerzeugung der Deponie Schwanebeck. Der Strom der Deponie wird 
v.a. in Berlin-Buch genutzt. 
Wenn man den Emissionsausstoß der Gemeinde auf die Einwohner Panketals 
runterrechnet, ergibt sich für das Jahr 2018 ein Wert von ca. 5,5 Tonnen CO2-Äquivalente 
pro Einwohner. Damit liegt Panketal unter dem Bundesdurchschnitt von 8,7 Tonnen CO2-
Äquivalente pro Einwohner für das Jahr 2018. Eine Ursache hierfür ist, dass der Anteil der 
Wirtschaft in Panketal geringer als in Gesamtdeutschland ist. In den Gemeindegrenzen 
existieren keine nennenswerten Industriebetriebe, die andernfalls für deutlich höhere 
Energieverbräuche im Wirtschaftssektor sorgen würden.   

Im Klimaschutzkonzept werden verschiedene Szenarien für die zukünftigen Emissionen 
der Gemeinde Panketal betrachtet. Die Gemeinde Panketal möchte sowohl den Zielen 
aus dem Klimaschutzgesetz als auch der globalen Zielstellung des Pariser Klimaschutz-
abkommens gerecht werden. Derzeit ist die Zielstellung auf Basis des 
Restbudgetansatzes (Paris-konform) ambitionierter als die aktuellen Bundesziele. Daher 
wird auf dieser Basis das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 gesetzt. Dies bedeutet, dass 
ab dann noch max. 0,5 Tonnen CO2-Äquivalente pro Einwohner emittiert werden dürfen. 
Als Zwischenziel wird angestrebt, die Treibhausgasemissionen pro Einwohner von etwa 
5,5 Tonnen CO2-Äquivalente pro Einwohner auf ca. 1,9 Tonnen bis 2030 zu reduzieren.  
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Um das Ziel der Treibhausgasreduzierung erreichen zu können, müssen diesbezüglich 
konkrete Maßnahmen umgesetzt werden. Diese sind im Maßnahmenkatalog des 
Klimaschutzkonzeptes in Form von 48 Maßnahmenblättern zusammengetragen. Die 
Maßnahmen werden dabei in die Handlungsfelder Entwicklungsplanung/Raumordnung, 
kommunale Gebäude/Anlagen/Flächen, Mobilität, interne Organisation der Verwaltung, 
Kommunikation/Kooperation mit Akteuren (insbesondere Bürgern) und Klimaanpassung 
unterteilt. Da die Stelle des Klimaschutzmanagers erstmal nur befristet vorgesehen ist, 
wird die Einführung/Umsetzung vieler Maßnahmen in der 1. Stufe des Klimaschutz-
konzeptes in einem kurzfristigen Zeitraum angedacht. Auch dominieren in der 1. Stufe des 
Konzeptes Maßnahmen, welche die Erstellung von weiteren konkreten Analysen und 
Grundlagen (Konzepte, Kataloge u.ä.) beinhalten. Dies liegt vor allem daran, dass im 
vorliegenden Konzept, im Zuge der Zustands- und Potenzialanalyse, verschiedene 
Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt wurden, die eine tiefergehende und spezifische 
Betrachtung benötigen, welche den Rahmen des Klimaschutzkonzeptes überschreiten.  

Im Klimaschutzkonzept werden außerdem Strategien und Ansätze zur dauerhaften 
Integrierung (Verstetigung) der Aspekte Klimaschutz und Klimaanpassung in der 
Gemeinde sowie zur Maßnahmenkontrolle betrachtet. Dabei spielt auch die 
Kommunikation mit den betroffenen Akteuren eine wichtige Rolle. Bereits während der 
Konzepterstellung gab es für die Akteure – insbesondere für die Bürger und die 
Gemeindevertretung – Möglichkeiten sich einzubringen. So gab es z.B. Bürger-
beteiligungen und Informationsveranstaltungen.   

Die „1. Stufe“ des Klimaschutzkonzeptes der Gemeinde Panketal beruht auf dem 
derzeitigen Kenntnisstand und den jetzigen Gegebenheiten in der Gemeinde. Diese 
ändern sich aber mit der Zeit. So werden beispielsweise neue Technologien entwickelt 
bzw. alltagstauglich gemacht. Die Anpassung bzw. Fortschreibung des jetzigen 
Konzeptes wird daher zu einem späteren Zeitpunkt notwendig sein.   

Mit dem Beschluss des Konzeptes durch die Gemeindevertretung (Juni 2022; PV-75-
2019-10) werden die Ziele des Konzeptes zukünftig bei Vorhaben berücksichtigt und die 
herausgearbeiteten Maßnahmen schrittweise umgesetzt.   
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Gesetze, Verordnungen und Leitlinien 
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Webbasierte Anwendungen 
Klimaschutz-Planer; Betreiber: Klima-Bündnis e.V. 
Im Internet unter: https://www.klimaschutz-planer.de/ 
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Anhang 

 

 
Abbildung 50: Baujahre der Gebäude mit Wohnraum in Panketal (STATISTISCHES BUNDESAMT 2014) 
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Abbildung 51: LP Karte 6 "Klima" (MENCKE et al. 2019) 
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Kommunale Gebäude 
Mischnutzung: 

- Mehrgenerationenhaus63; Genferplatz 2  
- Altes Rathaus64; Heine Straße 1  
- Bahnhofsgebäude Zepernick65, Schönower Straße  

Kommunale Nutzung: 
Verwaltungsgebäude:   

- Rathaus, Schönower Straße 105  
- Eigenbetrieb Kommunal Panketal; Schönower Straße 13  

Kindertagesstätten:  
- Kita Pankekinder; Schönower Straße 107  
- Kita Kinderland (2 Gebäudeteile); Trifftstraße 12 
- Kinderhaus Kunterbunt (2 Gebäudeteile); Max-Lenk-Straße 10 
- Kita am Birkenwäldchen; Wernigeroder Straße 24-26 – Freie Trägerschaft 
- Kita Spatzennest; Zillertaler Straße 16 
- Kinderhaus Fantasia; Dorfstraße 14d 
- Kita da Vinci; Humboldtstraße 36 
- Kita Knirpsenstadt; Ahornallee 27 – Freie Trägerschaft 
- Kita Pankestrolche, Bernauer Str. 61-62 
- Hort Fantasia; Dorfstraße 14d 
- Hort der Grundschule Zepernick, Schönerlinder Straße 47 

Schulen und dazugehörige Anlagen:  
- Grundschule Zepernick; Schönerlinder Straße 47 

(2 Gebäude und temporäre Container) 
- Wilhelm-Conrad-Röntgen Gesamtschule, Schönerlinder Straße 83-90  

(2 Gebäude: Gesamtschule und WAT-Gebäude (jeweils 2 Gebäudeteile)) 
- Mensa am Schulkomplex Zepernick; Schönerlinder Straße 83-90 
- Sport-Mensa; Dorfstraße 14e 

Turnhallen/Sporthallen: 
- Turnhallen/Sporthallen am Schulkomplex Zepernick; Schönerlinder Straße 83-90  

(2 Gebäudeteile) 
- Schwanenhalle, Dorfstraße 14e 

Jugendeinrichtungen:   
- Heizhaus am Schulkomplex Zepernick; Schönerlinder Straße 83-90 soll verlegt werden zu 

„Villa Jugendklub“ (früher Kita Traumschloss); Schönower Straße 15-16 
- Freizeithaus Würfel; Dorfstraße 14d 
- Gemeinschaftshaus Panketal (Vielfarb Social gGmbH); Mommsenstraße 11 
- Werke für Kids; Zillertaler Straße 8b 

Feuerwehren: 
- Freiwillige Feuerwehr Zepernick; Neckarstraße 22 

Freiwillige Feuerwehr Schwanebeck (2 Gebäudeteile); Dorfstraße 7 

Krankenhaus (nicht mehr genutzt): 
- Heidehaus; Schönower Straße 14 

Friedhof: 
- Friedhof Schwanebeck; Zillertaler Straße 

  

 
63 Wohnen und Gewerbe 
64 Wohnen, Hort und Verwaltung 
65 Gewerbe und Verwaltung 
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Abbildung 52: Bus-Liniennetz Bernau/Panketal (Quelle: VBB 2022) 
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Abbildung 53: Beteiligung Familienfest 
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Abbildung 54: Kinder-Fragebogen 



                                     1. Stufe des integrierten Klimaschutzkonzeptes der Gemeinde Panketal      Seite   177 

  Stand Juni 2022 

 
Abbildung 55: Vorlage Maßnahmenblatt (PtJ 2020a) 
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Abbildung 56: Maßnahmenzeitplan 

Maßnahmenübersicht

Av
Jetzt
1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 2. HJ 2024                                            1. HJ 2025 2. HJ 2025 1. HJ 2026 2. HJ 2026 1. HJ 2027 2. HJ 2027 1. HJ 2028 2. HJ 2028 1. HJ 2029 2. HJ 2029 1. HJ 2030 2. HJ 2030

1 zukünftige Bauplanung  +++  -
2 B-Pläne für Bestandswohngebiete  + 865.000
3 örtliche Bauvorschriften  +  -
4 Stromleitungsnetz  ++ (x)  -
5 Wärmenetze  +++ 50.000 - 

100.000 pro 
Plan

x

6 Quartierskonzept Zepernick  +++ 20.000 
(80.000)

x

7 Quartierskonzept Hobrechtsfelde  +++ (x) 15.000 
(60.000)

x

8 Abwasserkonzept Dorf SB  + x 100.000
9 Umfeldkonzept (ÖPNV) Dorf SB  +++ 5.000

10 Fahrradkonzept  +++ x 20.000 
(80.000)

x

11 Mobilitätskonzept  +++ 100.000
12 Grünflächenkonzept  + x  -
13 Erhalt Baumbestand auf privaten

Grundstücken
 - 25.000 + 

37.500
x

14 Starkregengefahrenkarte  - x 120.000
15 Starkregenrisikomanagement  - 3.050.000
16 Standards Hoch- u. Tiefbau  +++  -
17 Fortschreibung THG-Bilanz  - 7.000 (x)
18 Fortschreibung KlimKo  -  -
19 kommunale Baumpflanzungen  + x 1.030.000
20 Sanierungsplan (kom. Gebäude)  +++ 825.000
21 Prüfung PV-Bestandsgebäude)  +++ 111.000
22 Solaranlagen auf kommunalen

Bestandsgebäuden errichten
 +++

300 je m2 + 
16.000 je 

Anl.
23 kom. Energiemanagement  +++  - 
24 Straßenbeleuchtung  ++  - 
25 Fahrräder an Umsteigeplätzen  ++ 2.922.000 (x)
26 ÖPNV Optimierung  +++ 759.500 x
27 10-Min.-Takt S-Bahn (Panketal)  +++  -
28 ÖPNV-Knotenpunkt Dorf SB  +++ 2.500.000 x
29 Digitale Verwaltung  ++ 307.000 

(22/23) 
(x)

30 kom.Telearbeit  ++ 158.000
31 Interne Schulung  ++  -
32 Veranstaltungsmanagement  +  - 
33 Katalog für Beschaffung  ++  -
34 Das Rathaus der Zukunft  ++  -
35 Auskunft zur Eignung als Gründach  +  -
36 Öffentlichkeitsarbeit  ++ 10.000 (x) x
37 Förderung regionaler Angebote  ++  -
38 Förderung Abfallverwertung  + (x)  -
39 umweltfreundliche Bürgerprojekte  - 50.000 x
40 Grüne u. blaue Hausnummer  + 1.700
41 Gründachförderung auf privaten 

Grundstücken
 + 80.000 + 

50.000
42 Förderung von Zisternen auf

privaten Grundstücken
 + 50.000 + 

50.000
43 Bauherren-Mappe  ++ 1275 (x)
44 Umsetzung VwV Zufahrten 2021  + x  -
45 Umgestaltung Rathausvorplatz  + 624.000
46 Renaturierung von Fließgewässern  + (x) 650.000 (x)
47 Gewässerstützende Maßnahmen  + 60.000 (x) x
48 Maßnahmen Flora & Fauna  + 200.000 (x) x

Erläuterung Treibhausgas-Einspar-/Bindungspotenzial (THG-Ep): Handlungsfelder (HF):
HJ = Halbjahr; B = Beschluss bzw. Vorgabe; F = Fördermöglichkeiten; J = jährliche Mittel bzw. regelmäßige; Anl. = Anlage; Av = Anschlussvorhaben  +++ hoch Entwicklungsplanung/ Raumordnung

 ++ mittel Kommunale Gebäude, Anlagen und Flächen
Zeitangaben  + niedrig Mobilität

Einführung der Maßnahme (bzw. Zeitpunkt der Wiederholung) - Beginn der Bearbeitung  - keine Einsparung (da z.B. Klimaanpassung Interne Organisation
Grober Zeitraum für Einführung der Maßnahme bzw. abhängig von späteren Maßnahmen) Kommunikation/Kooperation
Maßnahme wird nach Einführung der Maßnahme dauerhaft fortgeführt Klimaanpassung
Bearbeitungszeitraum/Dauer der Maßnahme
Zeitraum ohne Mitteleinsatz entsprechend KlimKo (z.B. "Vorarbeit")

F
kurzfristig mittelfristig langfristig

Nr. Kurzbeschreibung HF
Erstellung KlimKo ?THG-

Ep
B Kosten in € J

Anschlussvorhaben
Zeitraum Zeitraum 

Maßnahmenübersicht

Av
Jetzt
1. HJ 2022 2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 2. HJ 2024                                            1. HJ 2025 2. HJ 2025 1. HJ 2026 2. HJ 2026 1. HJ 2027 2. HJ 2027 1. HJ 2028 2. HJ 2028 1. HJ 2029 2. HJ 2029 1. HJ 2030 2. HJ 2030

1 zukünftige Bauplanung  +++  -
2 B-Pläne für Bestandswohngebiete  + 865.000
3 örtliche Bauvorschriften  +  -
4 Stromleitungsnetz  ++ (x)  -
5 Wärmenetze  +++ 50.000 - 

100.000 pro 
Plan

x

6 Quartierskonzept Zepernick  +++ 20.000 
(80.000)

x

7 Quartierskonzept Hobrechtsfelde  +++ (x) 15.000 
(60.000)

x

8 Abwasserkonzept Dorf SB  + x 100.000
9 Umfeldkonzept (ÖPNV) Dorf SB  +++ 5.000

10 Fahrradkonzept  +++ x 20.000 
(80.000)

x

11 Mobilitätskonzept  +++ 100.000
12 Grünflächenkonzept  + x  -
13 Erhalt Baumbestand auf privaten

Grundstücken
 - 25.000 + 

37.500
x

14 Starkregengefahrenkarte  - x 120.000
15 Starkregenrisikomanagement  - 3.050.000
16 Standards Hoch- u. Tiefbau  +++  -
17 Fortschreibung THG-Bilanz  - 7.000 (x)
18 Fortschreibung KlimKo  -  -
19 kommunale Baumpflanzungen  + x 1.030.000
20 Sanierungsplan (kom. Gebäude)  +++ 825.000
21 Prüfung PV-Bestandsgebäude)  +++ 111.000
22 Solaranlagen auf kommunalen

Bestandsgebäuden errichten
 +++

300 je m2 + 
16.000 je 

Anl.
23 kom. Energiemanagement  +++  - 
24 Straßenbeleuchtung  ++  - 
25 Fahrräder an Umsteigeplätzen  ++ 2.922.000 (x)
26 ÖPNV Optimierung  +++ 759.500 x
27 10-Min.-Takt S-Bahn (Panketal)  +++  -
28 ÖPNV-Knotenpunkt Dorf SB  +++ 2.500.000 x
29 Digitale Verwaltung  ++ 307.000 

(22/23) 
(x)

30 kom.Telearbeit  ++ 158.000
31 Interne Schulung  ++  -
32 Veranstaltungsmanagement  +  - 
33 Katalog für Beschaffung  ++  -
34 Das Rathaus der Zukunft  ++  -
35 Auskunft zur Eignung als Gründach  +  -
36 Öffentlichkeitsarbeit  ++ 10.000 (x) x
37 Förderung regionaler Angebote  ++  -
38 Förderung Abfallverwertung  + (x)  -
39 umweltfreundliche Bürgerprojekte  - 50.000 x
40 Grüne u. blaue Hausnummer  + 1.700
41 Gründachförderung auf privaten 

Grundstücken
 + 80.000 + 

50.000
42 Förderung von Zisternen auf

privaten Grundstücken
 + 50.000 + 

50.000
43 Bauherren-Mappe  ++ 1275 (x)
44 Umsetzung VwV Zufahrten 2021  + x  -
45 Umgestaltung Rathausvorplatz  + 624.000
46 Renaturierung von Fließgewässern  + (x) 650.000 (x)
47 Gewässerstützende Maßnahmen  + 60.000 (x) x
48 Maßnahmen Flora & Fauna  + 200.000 (x) x

Erläuterung Treibhausgas-Einspar-/Bindungspotenzial (THG-Ep): Handlungsfelder (HF):
HJ = Halbjahr; B = Beschluss bzw. Vorgabe; F = Fördermöglichkeiten; J = jährliche Mittel bzw. regelmäßige; Anl. = Anlage; Av = Anschlussvorhaben  +++ hoch Entwicklungsplanung/ Raumordnung

 ++ mittel Kommunale Gebäude, Anlagen und Flächen
Zeitangaben  + niedrig Mobilität

Einführung der Maßnahme (bzw. Zeitpunkt der Wiederholung) - Beginn der Bearbeitung  - keine Einsparung (da z.B. Klimaanpassung Interne Organisation
Grober Zeitraum für Einführung der Maßnahme bzw. abhängig von späteren Maßnahmen) Kommunikation/Kooperation
Maßnahme wird nach Einführung der Maßnahme dauerhaft fortgeführt Klimaanpassung
Bearbeitungszeitraum/Dauer der Maßnahme
Zeitraum ohne Mitteleinsatz entsprechend KlimKo (z.B. "Vorarbeit")

F
kurzfristig mittelfristig langfristig

Nr. Kurzbeschreibung HF
Erstellung KlimKo ?THG-

Ep
B Kosten in € J

Anschlussvorhaben
Zeitraum Zeitraum 

Abbildung 56: Maßnahmenzeitplan
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  Maßnahmenübersicht
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Grundstücken
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Erläuterung Treibhausgas-Einspar-/Bindungspotenzial (THG-Ep): Handlungsfelder (HF):
HJ = Halbjahr; B = Beschluss bzw. Vorgabe; F = Fördermöglichkeiten; J = jährliche Mittel bzw. regelmäßige; Anl. = Anlage; Av = Anschlussvorhaben  +++ hoch Entwicklungsplanung/ Raumordnung

 ++ mittel Kommunale Gebäude, Anlagen und Flächen
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Einführung der Maßnahme (bzw. Zeitpunkt der Wiederholung) - Beginn der Bearbeitung  - keine Einsparung (da z.B. Klimaanpassung Interne Organisation
Grober Zeitraum für Einführung der Maßnahme bzw. abhängig von späteren Maßnahmen) Kommunikation/Kooperation
Maßnahme wird nach Einführung der Maßnahme dauerhaft fortgeführt Klimaanpassung
Bearbeitungszeitraum/Dauer der Maßnahme
Zeitraum ohne Mitteleinsatz entsprechend KlimKo (z.B. "Vorarbeit")
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Energie- und Treibhausgasbilanz 
 
Allgemeine Beschreibung der Methodik 
Der KSP wurde im Rahmen des Projektes „Klimaschutz-Planer – Kommunaler 
Planungsassistent für Energie und Klimaschutz“ der Nationalen Klimaschutzinitiative, 
Förderaufruf „Innovative Klimaschutzprojekte“, erarbeitet und wird aktuell durch das 
Klima-Bündnis vermarktet. Die webbasierte Software stützt sich auf den BISKO-Standard 
(Bilanzierungs-Systematik Kommunal), der unter Federführung des IFEU-Instituts 
Heidelberg entwickelt wurde. Die Erstellung von Energie- und THG-Bilanzen soll durch 
die neue Methodik deutschlandweit vereinheitlicht werden und somit eine bessere 
Vergleichbarkeit der Kommunen untereinander erreicht werden.  

Alle in Tabelle 21 aufgelisteten Energieträger werden im KSP berücksichtigt und können 
in die kommunale Bilanz einfließen, insofern diese vor Ort emittiert werden. Um die 
Übersichtlichkeit der Ergebnisse zu verbessern, gibt es die Möglichkeit, die Energieträger 
einzeln oder gruppiert darzustellen. 

 

Tabelle 21: Auflistung aller Energieträger, die mit dem KSP bilanziert werden können 

gruppiert einzeln 

Energieträger erneuerbar Biogas, Biomasse, Solarthermie,  
sonstige Erneuerbare, Umweltwärme66 

Nah- und Fernwärme Nahwärme, Fernwärme 
Gas fossil gesamt Erdgas, Flüssiggas 
Heizöl Heizöl 
sonstige Fossile gesamt Braunkohle, Steinkohle, sonstige Konventionelle 
Strom gesamt Strom, Heizstrom 
Kraftstoffe erneuerbar Biobenzin, Diesel biogen, CNG bio 
Kraftstoffe fossil Benzin fossil, Diesel fossil, CNG fossil, LPG 
Flugtreibstoff Kerosin 

 

Für die Bilanzierung auf kommunaler Ebene wird das endenergiebasierte Territorialprinzip 
verfolgt. Dabei werden alle im betrachteten Territorium anfallenden Verbräuche auf Ebene 
der Endenergie berücksichtigt. Dies bedeutet, dass nur die Endenergie bilanziert wird, die 
innerhalb der Grenzen des Betrachtungsgebiets verbraucht wird. Vor allem im Bereich 
Verkehr stellt diese Systematik einen Gegensatz zur ebenfalls in der Vergangenheit oft 
verwendeten Verursacherbilanz dar, bei der die von den in der Gemeinde gemeldeten 
Personen verursachten Energieverbräuche bilanziert wurden, z. B. auch durch Flugreisen. 
Abbildung 57 verdeutlicht das Territorialprinzip für den Sektor Verkehr. 

 

 

66  Wärmegewinn aus Wasser, Luft und Boden sowie Wärmepumpen, Geothermie und Abwärme 
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Abbildung 57: Bilanzierungssystematik im Verkehr (IFEU, 2019) 

In die Bilanz der Gemeinde Panketal fließen keine Emissionen aus dem Flugverkehr ein, 
da dieser nur für die Start- und Landephase in Kommunen bilanziert wird, auf deren 
Territorium (zumindest anteilig) ein Flughafengelände liegt. Die Emissionen aus dem 
Transit-, Ziel- und Quellverkehr fließen hingehen anteilig anhand der Wegestrecken 
innerhalb der Gemeindegrenzen in die Bilanz ein. Ebenso wird der Binnenverkehr 
bilanziert sowie Fahrten des Personen- und Güterschienenverkehrs. 

Der KSP bilanziert für verschiedene Energieträger (Tabelle 21) die Energieverbräuche 
bzw. die mit dem Energieverbrauch verknüpften CO2-eq-Emissionen nach den zwei 
Teilbereichen „stationär“ und „Verkehr“ (vgl. Abbildung 57). Von den insgesamt fünf zu 
bilanzierenden Bereichen werden die Sektoren private Haushalte, Industrie, kommunale 
Einrichtungen und GHD dem stationären Bereich zugeordnet (Tabelle 22). 

Tabelle 22: Erläuterung der Verbrauchssektoren 

Sektor Erläuterung 

private Haushalte 
gesamte Verbräuche/Emissionen der privaten Haushalte für 
die Bereitstellung von Raumwärme und Warmwasser sowie 
den Betrieb elektrischer Geräte 

Industrie 

Betriebe des verarbeitenden Gewerbes (Industrie und 
verarbeitendes Handwerk) von Unternehmen des 
produzierenden Gewerbes mit 20 und mehr Beschäftigten. 
Für die Bilanz Panketals ohne Relevanz. 

kommunale  
Einrichtungen 

öffentliche Einrichtungen der Kommune (Bsp.: Rathaus, 
Verwaltung, Schulen, Kindertagesstätten, Feuerwehren, 
Straßenbeleuchtung etc.) sowie kommunalen 
Infrastrukturanlagen, u. a. aus den Bereichen 
Wasser/Abwasser, Straßen und Abfall 

Gewerbe, Handel, 
Dienstleistungen/ 
Sonstiges (GHD) 

alle bisher nicht erfassten wirtschaftlichen Betriebe (Gewerbe, 
Handel, Dienstleistungen sowie Betriebe des Bergbaus, der 
Gewinnung von Steinen und Erden, dem Verarbeitenden 
Gewerbe mit weniger als 20 Mitarbeitern und 
landwirtschaftliche Betriebe) 

Verkehr Motorisierter Individualverkehr (MIV), Öffentlicher 
Personennahverkehr (ÖPNV), Güterverkehr, Flugverkehr 
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Über spezifische Emissionsfaktoren (Tabelle 23) können die Treibhausgasemissionen 
berechnet werden. Neben den reinen CO2-Emissionen werden weitere Treibhausgase 
(N2O und CH4) in die Betrachtung einbezogen und in Summe als CO2-Äquivalente 
ausgegeben. 

Tabelle 23: Emissionsfaktoren Endenergie Wärme (t/MWh) in CO2-eq für 2018 

Energieträger Emissions- 
faktor (t/MWh) Quelle Prozessbezeichnung 

Erdgas  0,247  GEMIS 4.94 Gas Heizung Brennwert DE (Endenergie)  

Heizöl  0,311  GEMIS 4.94  Öl-Heizung DE (Endenergie)  

Biomasse  0,022  GEMIS 4.94  Holz Pellet Holzwirt. Heizung 10 kW 
(Endenergie)  

Flüssiggas  0,267  GEMIS 4.94  Flüssiggasheizung-DE (Endenergie)  

Steinkohle  0,431  GEMIS 4.94  Kohle Brikett Heizung DE (Endenergie)  

Braunkohle  0,411  GEMIS 4.94  Braunkohle Brikett Heizung DE 
(Mix Lausitz/rheinisch)  

Solarthermie  0,025  GEMIS 4.94  Solarkollektor Flach DE  

 

Dabei werden die energiebezogenen Vorketten (u. a. Infrastruktur, Abbau und Transport 
von Energieträgern) bei den Emissionsfaktoren berücksichtigt. Beim Strom wird mittels 
eines bundesweit gültigen Emissionsfaktors (sog. Bundesstrommix) bilanziert (Tabelle 
24). Der lokale Strommix wird als Zusatzinformation im Vergleich zum Bundesstrommix 
dargestellt. 

Tabelle 24: Zeitreihe Strom Bundesmix (ifeu-Strommaster; in t/MWh) in CO2-eq 

Jahr  Jahr  Jahr  Jahr  Jahr  
1990 0,872  1996 0,774  2002 0,727  2008 0,656  2014 0,620  
1991 0,889  1997 0,752  2003 0,732  2009 0,620  2015 0,600 
1992 0,830  1998 0,738  2004 0,700  2010 0,614  2016 0,581 
1993 0,831  1999 0,715  2005 0,702  2011 0,633  2017 0,554 
1994 0,823  2000 0,709  2006 0,687  2012 0,645  2018 0,544 
1995 0,791  2001 0,712  2007 0,656  2013 0,633  2019 0,478 

 

Im Verkehrsbereich werden alle Fahrten innerhalb des Territoriums der Kommune 
betrachtet. Dazu gehören sowohl der Binnenverkehr, der Quell-/Zielverkehr als auch der 
Transitverkehr. 

In Deutschland liegen mit dem vom ifeu-Institut im Auftrag des Umweltbundesamts 
entwickelten Modell TREMOD21 harmonisierte und regelmäßig aktualisierte 
Emissionsfaktoren für alle Verkehrsmittel vor, die zentral für alle Kommunen als nationale 
Kennwerte bereitgestellt werden. Die Werte sind analog zu den stationären Sektoren in 
CO2-Äquivalenten (CO2, CH4, N2O) inkl. Vorkette der Energieträgerbereitstellung 
angegeben. 
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Nicht bilanziert werden: 

• nichtenergetische Emissionen, wie z. B. aus Landwirtschaft oder 
Industrieprozessen  

• graue Energie, die z. B. in konsumierten Produkten steckt und Energie, die zur 
Befriedigung der Bedürfnisse der Bürger außerhalb der Gemeindegrenzen 
benötigt wird 

 

Weitere Informationen zur Bilanzierungsmethodik finden sich in den „Empfehlungen zur 
Methodik der kommunalen Treibhausgasbilanzierung für den Energie- und 
Verkehrssektor in Deutschland“ des ifeu-Instituts. 

 

Zur Einordnung der BISKO-Bilanzierungsmethodik dient die nachfolgende Abbildung 58. 
Vergleichend sind in dieser die spezifischen Emissionen des bundesdeutschen 
Durchschnitts dargestellt. Die Berechnung und Angabe des bundesdeutschen 
Durchschnitts erfolgte einerseits anhand des CO2-Rechners des Umweltbundesamtes 
(UBA), der die persönlichen Emissionen einer Privatperson bilanziert, und andererseits 
entsprechend der BISKO-Methodik in der Form einer kommunalen Bilanz. Der BISKO-
Durchschnittswert Deutschlands wird von dem Klimaschutz-Planer zur Verfügung gestellt. 
Daraus wird ersichtlich, dass zwischen diesen beiden Bilanzierungsansätzen keine direkte 
Vergleichbarkeit existiert. Zwar werden zum Teil ähnliche Bereiche bilanziert (Mobilität vs. 
Verkehr), doch weichen die Zielsetzung und zu Grunde liegende Methodik stark 
voneinander ab. Die Aussage, die sich als Ergebnis einer kommunalen BISKO-Bilanz 
entsprechend des Territorialprinzips ergibt, ist somit nicht vergleichbar mit der 
Berechnung einer persönlichen Emission anhand des UBA CO2-Rechners. 

 

 
Abbildung 58: Vergleich der Methodik des UBA CO2-Rechners und des BISKO Standard kommunaler 

Bilanzen; Zahlenwerte entsprechend des deutschen Bundesschnitts 2018 
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Datengrundlage der kommunalen Bilanz: 

Tabelle 25: Zusammenfassung aller Vorgabedaten im Klimaschutz-Planer 

Datenname Datenquelle 

Einwohnerzahlen Statistisches Landesamt 
Endenergieverbräuche des verarbeitenden Gewerbes  
auf Kreisebene 

Statistisches Landesamt 

sozialversicherungspflichtig Beschäftige (Kommune) Agentur für Arbeit 
sozialversicherungspflichtig Beschäftige (Landkreis) Agentur für Arbeit 
Haushaltsgrößen Zensus 2011 
Gebäude nach Baujahr und Heizungsart Zensus 2011 
Wohnflächen Zensus 2011 
Gradtagszahl des Bilanzjahres DWD; IWU 
Gradtagszahl des langjährigen Mittels DWD; IWU 
Endenergieverbrauch Binnenschifffahrt TREMOD (IFEU) 
Endenergieverbrauch Flugverkehr TREMOD (IFEU) 
Fahrleistungen des Straßenverkehrs  
(= MZR, Pkw, leichte Nutzfahrzeuge, Lkw, Busse) 

Umweltbundesamt (UBA) 

Endenergieverbräuche des Schienenpersonenfernverkehrs 
(SPFV), Schienengüterverkehrs (SGV) und 
Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) 

Deutsche Bahn AG 

 

Im Sektor Verkehr ist ein Großteil der Daten bereits erfasst, lediglich der lokale ÖPNV und 
die kommunale Flotte müssen vor Ort erfasst werden (Tabelle 26).  

 

Tabelle 26: Übersicht aller zu bilanzierenden Verkehrsmittel u. deren Datenherkunft 

Verkehrsmittel Datenherkunft 

Linienbus Über ÖPNV-Anbieter erfasst 
Stadt-, Straßen- und U-Bahn Über ÖPNV-Anbieter erfasst 
Binnenschifffahrt automatisch hinterlegt 

Flugverkehr automatisch hinterlegt (nicht vorhanden im 
Gemeindegebiet) 

Straßenverkehrsmittel automatisch hinterlegt 
Schienenverkehr automatisch hinterlegt 
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Wie die erfassten Daten verarbeitet werden, verdeutlicht Tabelle 27. 

Tabelle 27: Übersicht Bilanzierungsgrundlage Verkehr 

Verkehrsträger welche Daten? Kommunenbezug Datenquellen 

Straßenverkehr 

Fahrleistungen kommunenspezifisch 
Umweltbundesamt
,  
TREMOD 

spezifische 
Energieverbräuche und 
Treibhausgas-
Emissionsfaktoren 

nationale  
Durchschnittswerte TREMOD 

Schienenverkehr Endenergieverbräuche kommunenspezifisch Deutsche Bahn 
AG 

Binnenschiff Endenergieverbräuche kommunenspezifisch TREMOD 

Flugverkehr Endenergieverbräuche 
kommunenspezifisch  
(nicht vorhanden und  
bilanziert in Gemeinde) 

TREMOD 

alle THG-Emissionsfaktoren  
der Kraftstoffe 

nationale  
Durchschnittswerte TREMOD 

 

Die nachstehende Tabelle verdeutlich darüber hinaus die Zuordnung der Straßen auf 
Kategorien im TREMOD-Verkehrsmodell und nennt lokale Beispiele. 

Tabelle 28: Straßenkategorien des TREMOD-Verkehrsmodells und lokale Beispiele 

Straßenkategorie Straßentyp Anmerkung 

Bundesautobahnen ≤ 5 Fahrstreifen 
≥ 6 Fahrstreifen  

A10 und A11  

Außerortsstraßen 

B Bundesstraßen 
L Landesstraßen 
K Kreisstraßen 
G Gemeinde-/sonstige Straßen  

Freie Strecken der Bundes-, 
Landes, Kreis- und 
Gemeindestraßen 
z.B. Hobrechtsfelder Chaussee  

Innerortsstraßen I Innerortsstraßen   
Alle Innerortsstraßen  
inkl. Ortsdurchfahrten der B-, L-, K- 
und G-Straßen  

 

Im stationären Bereich bilden die Absatzdaten der netzgebundenen Energieträger Erdgas, 
Strom und Nah-/Fernwärme die Basis der Bilanz, da sie am genausten erfasst werden 
können. Die nicht netzgebundenen Energieträger zur Wärmebereitstellung werden 
anhand der Abschätzung der installierten Leistung der Wärmeerzeuger im Verhältnis zu 
denen der netzgebundenen Energieträger gesetzt und so bilanziert. Dies gilt für 
Flüssiggas, Kohle, Heizöl und Biomasse. Im Betrachtungsgebiet wird auf Grundlage der 
Energiebilanz des Landes Brandenburgs angenommen, dass der gesamte 
Kohleverbrauch auf Braunkohle entfällt und keine Steinkohle eingesetzt wird. 

 

Tabelle 29 verdeutlicht die Bedeutung der Eingaben der Datengüte. Um Datenlücken zu 
vermeiden und die deutschlandweite Vergleichbarkeit der Methodik aufrechtzuerhalten, 
werden in Bereichen, für die keine spezifischen Daten vorliegen, bundesweite 
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Durchschnittswerte herangezogen. 

Tabelle 29: Einteilung der Datengüte 

Datengüte Beschreibung Wert 

A regionale Primärdaten 1 
B Hochrechnung regionaler Primärdaten 0,5 
C regionale Kennwerte und Statistiken 0,25 
D bundesweite Kennzahlen 0 

 

Tabelle 30 zeigt eine Übersicht der verwendeten Daten und deren Quellen. Ebenfalls 
dargestellt ist die Datengüte auf einer Skala von 0 bis 1, wobei 1 der bestmöglichen 
Qualität der Daten entspricht.  

Tabelle 30: kommunenspezifische Datenquellen und erhobene Daten 

Datenquelle Inhalt Datengüte 

Wirtschaftsförderung 
Land Brandenburg 
(WFBB) 

Strom- und Gasabsatz je Gemeinde 
(ohne Sektorentrennung) 
eingespeiste Strommengen 
(im Rahmen des EEG und KWKG) 

1,0 

RheinEnergie AG Fernwärmeabsatz sowie Daten zum Input und Output 
Heizwerk 1,0 

Verwaltung  
Panketal 

Stromverbrauch Straßenbeleuchtung; 
Strom- und Erdgasverbrauch kommunaler Gebäude 
und Eigenbetriebe; 
Verbrauch der kommunalen Flotte 

1,0 

Analyse der Linien 
des ÖPNV (BBG, 
BVG, Verwaltung 
Panketal) 

Fahrleistung Linienbusse 0,5 

Energiebilanz 
Brandenburg 

Ableitung des Verbrauchsverhältnisses 
leitungsgebundene zu nicht leitungsgebundene 
Energieträger (Wärme67) 

0,25 

 

Die resultierende Datengüte der Bilanz ergibt sich aus der Datengüte der einzelnen 
Quellen im Verhältnis des Einflusses (Anteil am Endenergieverbrauch) auf die Bilanz, d. h. 
beispielsweise, dass der Stromabsatz einen größeren Einfluss hat als die installierte 
Fläche an Solarthermiekollektoren. Nicht in Tabelle 30 aufgeführte Daten wurden mit 
Recherchen und Erfahrungswerten ermittelt sowie vom Klimaschutz-Planer aus 
hinterlegten Statistiken berechnet.  

In Summe ergibt sich für die Bilanz im Untersuchungsgebiet eine hohe Datengüte von 
0,88. Dies ist durch den hohen Anteil an Daten, die mit der bestmöglichen Datengüte direkt 
von der WFBB zur Verfügung gestellt wurden, möglich. Bei einer zukünftigen 
Fortschreibung dieser Bilanz kann die Datengüte weiter erhöht werden, wenn die 
Energieverbräuche der nicht leitungsgebundenen Energieträger unter Zuhilfenahme der 

 

67 Heizöl, Flüssiggas, Kohle etc. 
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Schornsteinfegerdaten berechnet werden können.  

Ergebnisse  
 

 
Abbildung 59: Endenergieverbrauch und CO2-eq-Emissionen nach Energieträgern 2014 bis 2018 

 

Tabelle 31: Endenergieverbrauch nach Energieträgern 2014 bis 2018 

Energieträger 
                                      Endenergieverbrauch (MWh) 
            2014                 2015                  2016                    2017                  2018 

Energieträger erneuerbar 18.767 19.669 22.542 22.835 23.292 

Flugtreibstoff 0 0 0 0 0 

Gas fossil gesamt 131.548 136.540 150.043 148.926 146.435 

Heizöl 12.480 13.148 12.958 12.814 11.639 

Kraftstoffe erneuerbar 7.439 6.864 6.845 6.923 7.494 

Kraftstoffe fossil 135.798 136.159 138.072 139.586 139.814 

Nah- und Fernwärme 3.606 3.402 4.129 4.841 4.039 

sonstige fossile gesamt 2.201 2.245 2.267 2.292 1.985 

Strom gesamt 41.587 42.361 42.904 42.617 42.558 

gesamt 353.425 360.388 379.759 380.834 377.255 
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Tabelle 32: CO2-eq-Emissionen nach Energieträgern 2014 bis 2018 

Energieträger 
                                     CO2-Äquivalente (t) 
            2014                 2015                  2016                    2017                  2018 

Energieträger erneuerbar 958 1.032 1.086 1.106 1.117 

Gas fossil gesamt 32.923 34.173 37.134 36.859 36.240 

Heizöl 3.993 4.207 4.121 4.075 3.701 

Kraftstoffe erneuerbar 1.111 1.084 967 983 970 

Kraftstoffe fossil 43.620 44.136 44.793 45.320 45.378 

Nah- und Fernwärme 1.345 1.103 1.276 1.563 1.315 

sonstige fossile gesamt 966 986 932 942 816 

Strom gesamt 25.784 25.416 24.927 23.610 23.152 

gesamt 110.701 112.138 115.235 114.457 112.688 

 

  

Abbildung 60: Endenergieverbrauch und CO2-eq-Emissionen nach Sektoren 2014 bis 2018 

 

Tabelle 33: Endenergieverbrauch nach Sektoren 2014 bis 2018 

Sektor 
                                      Endenergieverbrauch (MWh) 
            2014                 2015                  2016                    2017                  2018 

Wirtschaft (GHD) 35.931 41.403 43.705 44.934 41.599 

Kommunale Einrichtungen 4.323 4.422 4.840 4.926 4.454 

Private Haushalte 166.766 168.376 183.042 181.339 180.752 

Verkehr 146.405 146.188 148.172 149.635 150.450 

Gesamt 353.425 360.388 379.759 380.834 377.255 
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Tabelle 34: CO2-eq-Emissionen nach Sektoren 2014 bis 2018 

Sektor 
                                     CO2-Äquivalente (t) 
            2014                 2015                  2016                    2017                  2018 

Wirtschaft (GHD) 13.326 14.889 15.213 15.116 14.185 

Kommunale Einrichtungen 1.681 1.665 1.765 1.708 1.572 

Private Haushalte 48.999 48.465 50.607 49.599 48.874 

Verkehr 46.695 47.119 47.651 48.034 48.058 

Gesamt 110.701 112.138 115.235 114.457 112.688 

 

Nachfolgend ist der Endenergieverbrauch nach Energieträgern in vergleichender Form für 
die tatsächlichen und die witterungsbereinigten Verbräuche dargestellt. Somit finden in 
der Ergebnisinterpretation auch Unterschiede der Witterungsbedingungen Beachtung. 

  

 

Abbildung 61: Endenergieverbrauch nach Energieträgern ohne (links) und mit (rechts) Witterungskorrektur 

Ein weiterer wichtiger Einflussfaktor auf die Gesamtmenge aller Energieverbräuche ist die 
Entwicklung der Einwohnerzahlen im Gemeindegebiet. Für die bilanzierten Jahre erfolgte 
in Panketal jährlich ein Anstieg der Einwohnerzahl. In Summe sorgte dies im 
Betrachtungszeitraum zu einem Anstieg der Einwohnerzahl von etwa 4 % (Tabelle 35). 

Tabelle 35: Entwicklung der Einwohnerzahlen 2014 bis 2018 (Amt für Statistik Berlin-Brandenburg) 

Anzahl 2014 2015 2016 2017 2018 

Einwohner 19.721 20.131 20.353 20.390 20.519 

 

Um die Aussage zur Bilanz auch um diesen Einfluss zu „bereinigen“, werden spezifische 
Werte je Einwohner, durch Division des Ergebnisses mit der Einwohnerzahl, gebildet. 
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Tabelle 36: spezifischer Endenergieverbrauch nach Energieträgern 2014 bis 2018 

Energieträger 
spez. Endenergieverbrauch (MWh/EW) 

        2014                   2015                    2016                   2017                  2018 

Energieträger erneuerbar 0,95 0,98 1,11 1,12 1,14 

Gas fossil gesamt 6,67 6,78 7,37 7,30 7,14 

Heizöl 0,63 0,65 0,64 0,63 0,57 

Kraftstoffe erneuerbar 0,38 0,34 0,34 0,34 0,37 

Kraftstoffe fossil 6,89 6,76 6,78 6,85 6,81 

Nah- und Fernwärme 0,18 0,17 0,20 0,24 0,20 

sonstige fossile gesamt 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 

Strom gesamt 2,11 2,10 2,11 2,09 2,07 

gesamt 17,92 17,90 18,66 18,68 18,39 

Tabelle 37: spezifische CO2-eq-Emissionen nach Energieträgern 2014 bis 2018 

Energieträger 
                                  spez. CO2-Äquivalente (t/EW) 
        2014                   2015                    2016                   2017                  2018 

Energieträger erneuerbar 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Gas fossil gesamt 1,67 1,70 1,82 1,81 1,77 

Heizöl 0,20 0,21 0,20 0,20 0,18 

Kraftstoffe erneuerbar 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 

Kraftstoffe fossil 2,21 2,19 2,20 2,22 2,21 

Nah- und Fernwärme 0,07 0,05 0,06 0,08 0,06 

sonstige fossile gesamt 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 

Strom gesamt 1,31 1,26 1,22 1,16 1,13 

gesamt 5,61 5,57 5,66 5,61 5,49 

Tabelle 38: spezifischer Endenergieverbrauch nach Sektoren 2014 bis 2018 

Sektor 
spez. Endenergieverbrauch (MWh/EW) 

        2014                   2015                    2016                   2017                  2018 

Wirtschaft 1,82 2,06 2,15 2,20 2,03 

Kommunale Einrichtungen 0,22 0,22 0,24 0,24 0,22 

private Haushalte 8,46 8,36 8,99 8,89 8,81 

Verkehr 7,42 7,26 7,28 7,34 7,33 

gesamt 17,9 17,9 18,7 18,7 18,4 

Tabelle 39: spezifische CO2-eq-Emissionen nach Sektoren 2014 bis 2018 

Sektor 
spez. Endenergieverbrauch (MWh/EW) 

        2014                   2015                    2016                   2017                  2018 

Wirtschaft 0,68 0,74 0,75 0,74 0,69 

Kommunale Einrichtungen 0,09 0,08 0,09 0,08 0,08 

private Haushalte 2,48 2,41 2,49 2,43 2,38 

Verkehr 2,37 2,34 2,34 2,36 2,34 

gesamt 5,61 5,57 5,66 5,61 5,49 
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